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Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Anlage 1.

Vorlagen
für den 63. Rheinischen Provinziallandtag.

Nr. Druckjachen-
Nr. Gegenstand.

Fach¬
kommission.

2

3

4

5,

Zu 1

Zu 1

Zu 1

^. Vorlagen der Staatsregierung.
Bericht und Antrag des Provinzialansschusses, betreffend die

Begutachtung des Antrages der LandgemeindeHardenberg-
Neviges auf Verleihung der Städteordnung.

ü. vorlagen des Movinzialausschusses.
Abteilung I der Ientralverwaltung.

Bericht des Provinzialansschussesüber die Ergebnisseder Pro-
vinzilllverwaltungfür das Rechnungsjahr 1920.

Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialver-
waltung der Rheinprovinz sowie zu den zu demselbenge¬
hörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige
und Anstalten flw das Rechnungsjahr vom 1. April 1922
bis 31. März 1923.

Haupt-Haushaltsplan für die Provinzialverwaltung für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Provinzial-
ausschußund die Zentralverwaltungsbehörde für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Haushaltsplan
2) zur Zahlung von Ruhegehältern :c. an Provinzialbeamte

und von Witwen- und Waisengeldernsowie Unterstützungen
an deren Hinterbliebene,

b) zur Zahlung von Inv'alidengeldern (Unterstützungen)und
Witwen- und Waisengeldern an nicht ruhegehaltsberech¬
tigte Beamte, Angestellte und Arbeiter bezw. deren
Hinterbliebene,

«) über die Dr. Klein-Stiftung
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

I.

I.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Nr. Drucksachen»
Nr. Gegenstand.

Fach¬
kommission.

7 Zu 1 Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen persönlichen
Ausgaben für die bei der Landesuersicherungsanstalt„Rhein¬
provinz" beschäftigtenProvinzialbeamten für das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1922 bis 31. Dezember 1922.

I.

8 Zu 1 Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossenschafts-
vorstandesder Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1922 bis
31. Dezember 1922.

I.

9 10 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aende¬
rung des § 6 Ziffer 2 der Satzung der Provinzial-Feuer-
Versicherungsanstaltder Rheinprovinz.

I.

10 11 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Aufnahme weitererVersicherungszweigedurch die Provinzial-
Feuer- und Provinzial-Lebensversicherungsanstaltsowie die
Aenderung der Satzungen der beiden Anstalten.

I.

11 Zu 1 Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-
Feuerversicherungsanstaltder Nheinprovinzfür das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1922 bis 31. Dezember 1922.

I.

12 Zu 1 Haushaltsplan für die Verwaltungskostender Landesbank der
Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1922
bis 31. Dezember 1922.

I.

13 Zu 1 Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-
Lebensversicherungsanstllltder Rheinprovinz für das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1922 bis 31. Dezember 1922,

I.

14 3 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäftender Renten-
banl für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die
Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen Kommissare
der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter.

I.

1b 4
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses. betreffend die

Vornahme einer Ersatzwahl zum Wasserbeirat.
I.

16 5
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendBe¬

willigung einer einmaligen Beihilfe von 200000 Mark an
den Verschönerungsveremfür das Siebengebirge.

I.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Nr. Drucksachen-
Nr. Gegenstand.

Fach¬
kommission.

17 6 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Er»
höhung der Beteiligungssumme des Provinzialverbandes
an der Rheinischen Wohnungsfürsorge G. m. b. H. von
1000000 Mark auf 3000 000 Mark.

I.

18 7 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Unter¬
stützung der von der schweren Hagel- und Hochwasserkata-
strophe Betroffenen im Kreise Rheinbach durch die Provinz

I.

19 8 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Ueber¬
nahme der Kosten des Geschäftsführers des Zweigausschusses
Rheinland e. V für Deutsche Jugendherbergenim Rechnungs¬
jahre 1922 bis zum Hüchstbetragevon 60 000 Mark auf
den Provinzialverband.

I.

20 9 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendVer¬
längerung der Geltungsdauer des Reglements für die Ver¬
teilung der gcmäh § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902
an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden
Staatsrenten.

I.

21 12 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses.betreffendEr¬
höhung des laufenden Zuschussesan die Studentenbücherei
in Bonn von 12 000 Mark auf 30 000 Mark.

I.

22 13 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendGe¬
währung von Beihilfen für das Bäder- und Quellforschungs-
institut in Aachen.

I.

23 Zu 1 Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche
die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

I.

24 Zu 1 Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu
Bonn und Trier für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922
bis 31. März 1923.

I.

25 Zu i Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

I.

26 14 Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aende¬
rung der Satzungen der Ruhegehaltskasseder Kreiskommunal-
verbände und Stadtgemeinden der Nhcinprovinz und der
Witwen- und Wllisenversorgungsanstllltfür die Kommunal¬
beamten der Rheinprovinz.

Ha
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Nr. Drucksachen-
Nr, Gegenstand.

Fach¬
kommission,

2?

28

29

30

31

32

33

34

35

Zu 1

Zu 1

15

Zu 1

16

17

18

19

Zu 1

Haushaltspläne der Provinzial-Taubstummenanstaltenzu Aachen, II»
Brühl, Elberfeld, Essen, Euslirchen, Kempen, Köln, Neuwied
und Trier, sowie über die Verwendungder Wilhelm-Augusta-
Stiftung, des Unterstützungsfonds der früheren Vereins-
Taubstummenllnstalt zu Köln und des Unterstützungsfonds
für entlassene Taubstumme für das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31. März 1923.

Haushaltspläne der Provinzial-Blinden-Unterrichtsanstaltenzu II a
Düren (Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (Auguste Viktoria-
Haus), sowie den Unterstlitzungsfondsfür Blinde für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendBe- II»
willigung von Freistellen für Schülerinnen der Provinzial-
Hebammenlehranstalten,

Haushaltsplan über das Hebammenwesen einschließlichder
Hebammenlehranstalten zu Köln und Elberfeld für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendEr- II»
hühung der von den Ortsarmenverbänden für die erste Aus¬
stattung bei der Ueberführung der Fürsorgezöglinge zu
zahlenden Bauschbeträge.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Zurück¬
ziehung der Fürsorgezöglinge aus der Industrie und hand¬
werkliche bezw. hauswirtschaftlicheAusbildung der Zöglinge.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend körper- II «,
liche Züchtigung in den Fürsorgeerziehungsanstalten,Berufs¬
beratung und Koalitionsrecht der Fürsorgezöglinge,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Neubearbeitung der „Vorschriftendes Rheinischen Provinzial-
verlmndes für die Ausführung der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger" und der „Reglements für die RheinischenPro-
Vinzilll-Fürsoigeerziehungsanstalten".

Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900, sowie Haus¬
haltspläneder FürsorgeerziehungsanstaltenFichtenhain,Rhein-
dahlen, Solingen und Euskirchen für das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31. März 1923,
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Nr. Drucksachen-
Nr.

36

3?

38

39

40

41

42

43

44

20

Zu 1

Zu 1

21

22

Zu 1

Zu 1

Zu 1

Zu 1

Gegenstand.
Fach¬

kommission.

Abteilung II der Ientralverwaltung.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendEin¬

führung einer einheitlichen Tischklasse für Kranke, Zöglinge,
Angestellte und Beamte in sämtlichen Anstalten der Provinz.

Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu
Andernach,Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Galkhausen, Gra-
fenberg und Iohannistal für das Rechnungsjahrvom 1, April
1922 bis 31. März 1923.

Haushaltsplan über die Verwaltung des Lcmdarmenwesensfür
das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923,

Bericht des Provinzialausschusfcs über die im Jahre 1921
erfolgten Bewilligungenvon Beihilfen für Armenzweckegemäß
§ 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffenddie
Ueberwcisungweiterer Dotationsrenten an die Provinzial-
verbände.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend ander-
weite Regelung der Verrechnungder Beiträge aus dem Ver¬
mögen der auf Grund der Gesetze vom 11. Juli 1891
und 6. Mai 1920 in Anstalten untergebrachten Kranken
und der Beiträge von Drittverpflichtetenvom 1. April 1922 ab.

Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflege auf Grund des
Gesetzesvom 11. Juli 1«91 für das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31. März 1923.

Haushaltspläne der Polizeistrafgelderfonds und des Ghren-
breitsteiner allgemeinenArmenfonds für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und
Wohltätigkeitsanstalten sowie über die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhalts von Geisteskranken,Idioten,
Epileptikern,Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rhein¬
provinz, welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruchauf
öffentliche Armenpflegehaben, für das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31. März 1923.

Ild

Ild

Ild

Ild

Ild

Ild

Ild

Ild

Ild
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Nr. Drucksachen-
Nr. Gegenstand,

Fach¬
kommission.

4b Zu 1 Haushaltsplan über die Krüppelfürsorgeauf Grund des Gesetzes
vom 6. Mai 1920 für das Rechnungsjahrvom 1. April 1922
bis 31. März 1923.

II d

46

47

48

49

50

51

23

24

25

26

27

Zu 1

Abteilung NI de» Ieutralverwaltung.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die im Rechnungs¬
jahre 1921 bewilligtenBeihilfen zum Gemeinde-und Kreis¬
wegebau.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Aenderung des 8 3 der Bestimmungenvom 2. Juni 1894
über die Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die Uebersicht über
die für Kleinbahnen bewilligten Mittel und die Förderung
von Bahnunternehmungen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendEr¬
höhung der Straßenunterhaltungsrenten.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Bereit¬
stellung von Mitteln zur Erweiterung der maschinellen Anlagen
auf dem Prouinzial-Basaltbruch bei Neustadt-Wied.

Haushaltsplan der Provinzialstraßen-Verwaltung nebst
Anlage H., Voranschlag über die Verwendung der Eisen-

bahnmittel,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung der Mittel

zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

52 28
Abteilung IV der Ientralverwaltung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Errichtung von landwirtschaftlichen Schulen in Bonn,
Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein) und Polch (Kr. Mayen).

IV.
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Nr. Drucksachen-
Nr. Gegenstand.

Fach¬
kommission.

53

54

55

29

Zu 1

Zu 1

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendBe¬
teiligung des Provinzilllverbandes an der Hilfsaktion zur
Futtermittelbeschaffungfür Eifel und Hunsrück.

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheitennebst

Anlage H,, Haushaltsplan für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Trier,

Anlage L, Haushaltsplan für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Kreuznach,

Anlage <ü, Haushaltsplan für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Ahrweiler

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März
1923.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehentschädigungen für das Rechnungsjahrvom 1. April
1922 bis 31. März 1923,

IV.

IV.

IV.

56

57

58

30

31

Zu 1

Abteilung v der Ientvalverwattung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Bereitstellung eines weiteren Betrages zum Bau, zum Er¬
werb und zur Ergänzung von Wohnungen für Beamte und
Angestellteder Provinzialverwaltung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Bereit¬
stellung eines Betrages von 300000 Mark zur Durch¬
führung von Vorarbeiten für die Verbesserung der Maschinen-
technischen, insbesondere der wärmewirtschaftlichenAnlagen
in den Provinzialllnstalten,

Haushaltsplan über die Kosten der baulichen Beaufsichtigung
größerer baulicher Ergänzungsarbeiten und der Erneuerung
maschineller Anlagen in den Provinzialllnstalten für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Ild

üb

Ild



10 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Machtrag
zum

Verzeichnis der Vorlagen für den 63. Rheinischen Provinziallandtag.

H.. Berichte und Anträge der Geschäftsordnungskommissionund des Provinzial-
ausschusses.

L. Sonstige Anträge.

^. Fach¬
kommission:

1. Bericht und Antrag der Kommissionzur Beratung einer neuen Geschäftsordnung Geschäfts¬

für den Provinziallandtag. ^uU
(Drucksachen-Nr.32.)

2. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Versetzung des General» I
direktors der Landesbank,GeheimenRegierungsrats Dr. Lohe, in den Ruhestand.

(Drucksachen-Nr.33.)
3. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Neubesetzung der Stelle I

des Generaldirektors der Landesbank der Rheinprovinz.
(Drucksachen-Nr.34.)

4. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Versetzung des Landes« I
rats Dr. Schauseil in den Ruhestand.

(Drucksachen-Nr.35.)
5. Bericht und Antrag des Provinzialausschufses, betreffend die Beschwerdedes I

zwangsweisein den Ruhestand versetzten früheren LandesbauamtssekretiirsStrauch.
(Drucksachen-Nr.36.)

6. Nachtrag zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Ueber- I
nähme der Kosten des Geschäftsführers des ZweigausschufsesRheinland e. V.
für DeutscheJugendherbergen im Rechnungsjahre 1922 bis zum Hüchstbetrage
von 60 000 Mark auf den Provinzialverband.

(Drucksachen-Nr.37.)
?. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Bewilligung eines I

Zuschusses für die staatliche Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung in Düsseldorf.
(Druckfachen-Nr.38.)

8. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Bewilligungen aus dem I
Verfügungsstockdes Provinziallandtags (Ständefonds).

(Drucksachen-Nr.39.)
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Fach¬
kommission:

9. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Verwendungdes aus dem II l,
Verkauf des Grundbesitzes des Provinzialverbandes im Kreise Malmedy her¬
rührenden Betrages von 250000 Mark.

(Drucksachen-Nr.40.)

10. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aenderungdes Reglements II d
über die Leitungund Verwaltung der Abteilungfür entmündigte Trinker und Arbeits-

26. Februar 1913
fcheue bei der Provinzial'Arbeitsanstalt m Brauweller vom ^Mä«—1913'

(Drucksachen-Nr.41.)

11. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Erweiterung der II d
„orthopädischenProvinzial-Kinderheilanstalt Süchteln".

(Drucksachen-Nr.42.)

12. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Bereitstellung von II d
Mitteln zum Ausbau von Dachgeschoßräumenim Ständehause.

(Drucksachen-Nr.43.)

13. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Ankauf der Grund- III,
stücke und Gebäude Düsfeldorf-Grafenberg, Bergische Landstraße ?, 8 und 8n,.

(Drucksachen-Nr.44.)

14. Belicht des Provinzialausschussesüber die Haltbarkeit des Kleinpflasters. III
(Drucksachen-Nr.45.)

15. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Beteiligung der III
Provinz an dem Hilfswerk für notleidendeKleinbahnen.

(Drucksachen-Nr.46.)

-16. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Erhöhung des Kredits III
zur Gewährung von Darlehen zum Bau und zur Ausrüstung von Kleinbahnen.

(Drucksachen-Nr.47.)

17. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Erhöhung der jährlichen IV
Prouinzmlzuschüssefür die landwirtschaftlichenSchulen.

(Drucksachen-Nr.48.)

18. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Beteiligung des Pro- IV
vinzialverbandes an der Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Boden¬
verbesserungen.

(Drucksachen-Nr.49.)

19. Antrag des Dekans Heyn in Marienberg (Westerwald) auf Wiedereinstellungdes I
am 1. Juli 1921 in den Ruhestand versetztenLandessekretärs Leo Neumann
als aktiven Beamten und zwar als Verwalter einer Rheinischen Provinzialanstalt.
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Fach¬
kommission:

20. Antrage von Beamtenorganisationen und Beamten der RheinischenProvinzial- I
Verwaltung zur Besoldungsordnung.

21. Antrag des Landesverbandes der Beamten und Angestellten der Rheinischen I
Provinzialverwaltung:

„Provinziallandtag wolle in einem zur Weitergabe an die Staatsregierung
bestimmten Beschlusse gegen den Erlaß des Ministeriums des Innern vom
1. März 1922, betreffendRichtlinien für die Besoldung der Kommunalbeamten
Protest erheben".

22. Antrag des Landesverbandes der Beamten und Angestellten der Rheinischen I
Provinzialverwaltung:

„Provinziallandtag wolle beschließen, daß bis zu einer gesetzlichenRegelung
für die Beamten der Rheinischen Provinzialverwaltung und ihre nicht Versicherungs¬
pflichtigen Familienangehörigen,die durch Krankheit entstehenden Kosten zur Hälfte
aus Mitteln der RheinischenProvinzialverwaltung gezahlt werden".

23. Antrag des Landesverbandes der Beamten und Angestellten der Rheinischen I
Provinzialverwaltung:

„Provinziallandtag wolle bei Besetzung neuer Landesratsstellen auch Beamte
der Rheinischen Provinzialverwaltung berücksichtigen,die dem Stande der mittleren
Beamten angehören bezw. aus diesem hervorgegangensind".

24. Antrag des Ausschusseszur Förderung der Verkehrsverhältnisseim westlichen I
Kreise Prüm zu Dasburg auf Gewährung eines Zuschussesan die Gemeinden
des BürgermeistereibezirksDaleiden zu den sich auf 70 bis 80000 Mark
belaufendenKosten, für den Bau einer durch die Einrichtung einer Kraftwagen-
linie zur Unterstellung des Wagens notwendig gewordenenHalle.
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Anlage 2.
(Diucksllchm°Nr. 1.)

Borbericht
zu dem

Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltungder Rheinprovinz
sowie

zu den zu ihm gehörenden Hanshaltsplänen der einzelnen Berwaltungszweige und Anstalten

für das Kechnungsjayr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Vorbemerkung: Gelegentlich der Tagung des 61. Provinziallandtages im Juli 1921 hatte
die erste Fachkommissionangeregt, die Haushaltspläne der Provinzialverwaltung nach Möglichkeit denen
der Städte anzupassen. Ferner hatte der Provinziallandtag den Landeshauptmann ersucht, dem Provinzial-
ausschuß Vorschlagezur Neueinrichtung der Finanzverwaltung der Provinz zu machen. Beide Beschlüsse
stehen in engem Zusammenhang miteinander; ihre Durchführung bedingt wesentlicheAenderungen der
Verwaltungsorganisation und legt neue Grundlagen, die für die Verwaltung auf viele Jahre hinaus
maßgebend sein müssen. Es wäre verfehlt gewesen, diese Aufgaben in Angriff zu nehmen zu einer Zeit,
wo die Person des Landeshauptmannes, der mit diesen neugeschaffenen Grundlagen zu arbeiten hat und
Gelegenheit haben mußte, die Ausführung diefer Beschlüsseselbst zu leiten und zu allen Einzelheiten
Stellung zu nehmen, noch nicht feststand. Infolgedessen hat sich der Provinzialausschuß damit einver¬
standen erklärt, daß die Aenderungen bis zu Neuwahl des Landeshauptmanns unterblieben. Da diese
erst im März stattfand, konnte eine Neuaufstellung der Haushaltspläne, die schon im November vor¬
bereitet werden, und bis Anfang April druckfertigvorliegen mußten, nach neuen Grundsätzen nicht mehr
vorgenommen werden. Vorbericht und Haushaltspläne werden daher in diesem Jahre nochmals in der
bisherigen Form vorgelegt. _____

I.
Der Voranschlag zu dem Haupt-Haushaltsplan über die Einnahmen und Ausgaben der Provin-

verwaltung für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923, welcherhiermit vorgelegt
wird, schließt ab mit einer Gesamtsummevon ........... 747 768 635,65 Ml.

Gegenüber dem Haupthaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1921, welcher
mit eiuer Gefamtsumme von ................. 326 718 150,52 „
ausgeglichenwar, ergibt sich somit eine Vermehrung der Ausgaben von. . 421050 485,13 Ml.

Die eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszwcige und An¬
stalten, welche in erster Linie zur Deckungder Ausgaben verwendet werden, sind
nach der diesem Vorberichtebeigegebeuen Nachweisunggegen das Vorjahr 1921 um 215 285 485,13 „
gestiegen. _________________

Der nach Abzug dieser Mehreinnahmen verbleibende Mehrbetrag von . 205 765 000— Mk.
muß aus anderen Mitteln gedeckt werden.

Die Vorschläge zur Deckung dieses Mehrbetrages finden sich am Schlüsse des Abschnitts I
dieses Berichts.
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Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres ergeben sich folgendeMehrausgaben:
1. Bei Titel I ^ Nr. 2 ist die Rente für die katholischen Armen in

Werden an Geld und Naturalien mit.......... 24000,— Mk.
höher eingestellt.

Die Berechnung der Naturalrente richtet sich nach den festgesetzten
Höchstpreisen bezw. Marktpreisen.

2. Bei Titel II Nr. 1 ist der Zuschußan den Haushaltsplan des Provin-
ziallandtages, des Provinzialausschusses und der Provinzial-Zen- '
tralverwaltungsbehürde um.............. 7632000,— „
gestiegen.

Die bedeutendeSteigerung der Druckkosten und die erforderlich ge¬
wordene Erhöhung der Tagegelder und Reisekostenfür die Landtags-
abgeordneten machen bei Titel In, „Kosten des Provinziallandtags" die
Einstellung eines Mehrbetrages von ..... 200000,— Mk.
notwendig.

Bei Titel Id sind die im Vorjahre einmalig
vorgesehenen Kosten der Wahlen zum Provinzialland-
tag 1920 mit............ 300000,— „
fortgefallen. _________________

Mithin bei Titel I weniger......— 100 000— Mk.
Bei Titel II mußten an Tagegeldernund Reise¬

kosten für Teilnahme an den Sitzungenund für Besich¬
tigungsreisen des Provinzialausschusses,der Provin-
zialkommissionenund sonstiger Kommissionen des
Provinziallandtags sowie des Provinzialrats . . 82 400,— „
mehr eingesetzt werden.

Bei Titel III „Besoldungen" findet sich eine
Mehrausgabe von ...........6 014 000,— „

Diese bedeutende Erhöhung ist im wesentlichen,
wie auch bei den übrigen Vesoldungsetats, hervor¬
gerufen durch die Durchführungder Vesolduugsreform
auf Grund des preußischenVeamten-Diensteinkom-
mensgesetzes vom 17. Dezember 1920, durch die
nach dem Vorgang von Reich und Staat am 1. Ok¬
tober 1921 eingetretene Neuregelungder Dienstbezüge
der Beamten nach dem Besoldungsgesetz vom 24. No¬
vember 1921, durch die vom 1. Januar 1922 ab er¬
folgte weitere Vesoldungsaufbesserung infolge Erhöhung
des Ausgleichszuschlagsund Gewährung von Wirt¬
schaftsbeihilfen (Uebertenerungszuschüssen) sowie durch
die besoldungsplanmäßigen Gehaltsaufbesserungen.

In vorstehender Mehrausgabe siud die mit
dem 1. April 1922 eingetretenenDiensteinkommens-
Erhöhungen nicht enthalten; letztere konnten bei den
Vesoldungstiteln der Einzel-Haushaltspläne nicht
mehr berücksichtigtwerden, da die Haushaltsentwürfe
bereits zum Druck gegeben waren und durch eine
nochmaligeUmarbeitung der Pläne eine wesentliche
Verzögerung in der Drucklegung hätte eintreten
müssen. Die Mehrbeträge sind aus den im Haupt-
Haushaltsplan unter Titel VI Nr. 5«, der Aus¬
gabe vorgesehenenMitteln zu decken.

zu übertragen 5 996400,— Mk. 7 656000— Mt.
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Uebertrag 5 996 400,- Mk. 7 656 000,— Ml.
Der Titel IV „andere persönlicheAusgaben"

erfordert einen Mehrbetrag von ...... 380000,— Mk,
Es mußten mehr vorgesehen werden für wissen¬

schaftliche Hilfsarbeiter 50000 Mk., für Büro-
und Registraturanwärter sowie für Bürohilfsarbeiter
200000 Mt., für Hilfsarbeiter im Kanzleidienst
und für Kopialien 80000 Mk,, für Unterstützungen
an Beamte den Zeitverhaltnissen entsprechend
50 000 Ml.

Die außerordentlicheSteigerung der Preise für
Material und der Arbeitslöhne, insbesondere für
Kohlen und Kots, der Porto- und Frachtgebühren,
haben die unter Titel V aufgeführten „fachlichen
Ausgaben" um ...........2260900.— „
gesteigert. Im einzelnen find mehr erforderlich für
Tagegelderund Reifekostender Beamten 180000 Ml.,
für die Unterhaltung des Ständehaufes und des
Lllndeshaufes 230 000 Ml., für Feuerversicherung
der Gebäude, Steuern, Kanalbetriebsgebühren usw.
42 400 Mk., für Beschaffungund Unterhaltung des
Inventars 90000 Mt., für Beleuchtung60000 Mk.,
für Heizung 640 000 Mk., für Reinigung
320000 W., für Wafserzins und sonstige Abgaben
4500 Mk., für Schreibmaterialienund sonstige Büro-
bedürfnisse 92000 Mk., für Druckkosteu 60000 Ml.,
für Aktenhefte» und Buchbinderarbeiten35000 Mt.,
für Beschaffung und Unterhaltung der Bibliothek
30 000 Mk., für Porto, Fracht- und Telegr«.
phengebühren, Fernsprechermiete 304 000 Mt.,
für Beiträge zur Angestellten-, Invaliden- und
Krankenversicherung71000 Mk., für Hilfeleistung »
im Botendienste 85 000 Mk., für Dienstkleidung
des Hausinspektors, des Hausmeisters im Stände-
Hause und der Amtsgehilfen 17 000 Mt

Titel VI schließt ab mit einem Mehrbetrage
von ............... 130000— „

Hiervon sind mehr eingesetztzur Verfügung
des Landeshauptmanns 10 000 Mk., zur Bestreitung
von Umzugskosten,Kraftwagentusten und kleineren
unvorhergesehenenAusgaben' 120 000 Mt. _________________

Gegen das Rechnungsjahr 1921 ergibt sich
somit eine Gesamtmehrausgabe von .....8 767 300,— W.

Die eigenen Einnahmen des Haushaltsplanes
der Zentralverwaltungsbehörde haben sich, wie in
der beiliegendenNachweisungerläutert, um . . . 1135 300,— „
erhöht, so daß ein Mehr an Provinzialzuschuß von 7 632000,— Ml. '
erforderlich ist.

Bei Titel II Nr. 2 mußte der Zuschuß an den Haushaltsplan
2) Mi Zahlung von Ruhegehältern an Provinzialbeamte und von

Witwen' und Waisengeldern sowie Unterstützungen an deren
Hinterbliebene, _______________

zu übertragen 7 656 000— Ml.
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Uebertmg 7 656 000,— Mk.
d) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen) sowie von

Witwen- und Waisengeldern an nicht ruhegehaltsberechtigte
Beamte, Angestellte und Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene,

o) über die Dr. Klein-Stiftung
um ...................... 5360417,15 „
erhöht werden.

Der zur Zahlung von Ruhegehältern der Beamten und von Witwen-
und Waisengeldernsowie Unterstützungenfür deren Hinterbliebenean diesen
Haushaltsplan zu leistende Zuschuß ist nicht mehr mit 15°/° der Durch¬
schnitts-Diensteinkommender in den Einzel«Haushaltsplänen unter dem
Abschnitt„Besoldungen"vorgesehenen planmäßigenBeamtenstellenberechnet,
sondern es ist auf Grund Beschlussesdes 61. RheinischenProvinzial-
landtags vom 16. Juli 1921 der tatsächliche Bedarf vorgesehen zuzüglich
eines Schätzungsbetrages für im Laufe des Rechnungsjahres 1922 zu
erwartende Zugänge an Pensionen und Hinterbliebenenbezügen.

Der hiernach ermittelte Zuschußzur Deckung des tatsächlichen Bedarfs
ist nicht allein infolge der allgemeinenErhöhung der Versurgungszuschläge
und Kinderbeihilfen, sondern auch dadurch gestiegen, daß die Zuschüsse,
die bisher aus dem Haushaltsplan der Straßenverwaltung, der Fürsorge¬
erziehung Minderjähriger und der Prouinzial-Wein- und Obstbauschulen
an den Pensions-Haushaltsplan geleistet wurden, jetzt unmittelbar aus
dem Haupt-Haushaltsplan überwiesenwerden. Der Mehrzuschuß beläuft
sich auf .............. 1675817,15 Ml.

Zur Bestreitung der Invalidengelder an nicht
ruhegehaltsberechtigteBeamte, Angestellte und Ar¬
beiter der Pruvinzialverwaltung und von Witwen-
und Waisengeldern an deren Hinterbliebene auf
Grund der vom Pruvinziallandtage genehmigten
Grundsätze sowie zur Deckungder diesen Personen
gewährten laufenden Teuerungsbeihilfen, welche eine
wesentliche Erhöhung erfahren haben, ist ein Mehr¬
zuschuß von ............ 582300,— „
nutwendig.

Der für Zugänge an Pensionären, Witwen und
Waisen erforderliche Bedarf ist unter Anrechnung
von 15? 700 Mt. ans eigenen Einnahmen des Pen-
sions-Haushaltsplans auf ........ 207300— „
geschätzt(einschließlich50 000 Mk. für Invaliden
und Hinterbliebene von solchen).

Zur Deckung der infolge Neuregelungder Ruhe¬
gehälter, Hinterbliebenenbezüge,Versorgungszuschläge
und Kinderbeihilfenauf Grund des preußischenGe¬
setzes vom 24. November 1921, durch Gewährung
eines weiteren Versurgungszuschlagsauf Grund des
Gesetzes vom 9. Februar 1922 und Bewilligung
eines laufenden Teuerungszuschlags an nicht ruhe¬
gehaltsberechtigteBeamte, Angestellte und Arbeiter
bezw. an deren Hinterbliebene entstehenden Mehr¬
aufwendungenist ein Zuschuß von ..... 2895000,—
vorgesehen.

Summe wie oben 5360 417,15 Mk."
zu übertragen 13 016 417,15 Ml.
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Uebertmg 13016 417,15 Ml.
4. Bei Titel II Nr. 7 wird bei den Haushaltsplänen der Provinzial-

Taubstummenanstalten ein Mehrzuschußvon......... 4177925,— „
angefordert.

Bei Titel I zeigen die Haushaltspläne der 9
Taubstummenanstalteneine Mehrausgabe an Besol¬
dungen von ............3 434 839,37 Ml.
Dieses bedeutende Mehrerfordernis ist auf die Durch¬
führung der Ergänzungen des Beamtenbesoldungs¬
gesetzes und auf die Aenderung der Ortsklassenein-
teilung zurückzuführen. (Vergl. hierzu die Erläute¬
rung zu lfd. Nr. 2, Titel III, Seite 2).

Bei Titel II „andere persönlicheAusgaben"
mußten die Löhne für das Dienstpersonal dem Ta¬
rife entsprechend um zusammen 113 045 Mt. höher o
eingestellt werden. Ebenso war die Vergütung an
die Ordensgesellschaftder Cellitinnen für die Wirt¬
schaftsführung und die Pflege der Zöglinge in der
Taubstummenanstalt Euskirchen um 6000 Ml. zu
erhöhen. An Vergütungen für Erteilung des Reli¬
gionsunterrichts bezw. für die Seelsorge an den
Schulen in Aachen, Essen, Eustirchen, Köln und
neuerdings auch Trier, sowie für den Zeichenlehrer
der Anstalt in Köln sind 11500 Mk. mehr vor¬
gesehen.

Die Vergütungen für die Anstaltsärzte an den
Anstalten Essen, Eustirchen, Köln sind mit insge¬
samt 3100 Mk. unter Titel II abgesetztworden;
sie sind bei den sächlichen Kosten in Titel III 5
enthalten. Es bleibt somit bei Titel II eine Mehr¬
ausgabe von ............ 127445,— ..

Die sächlichen und sonstigenAusgaben(Titel III)
weisen gegenüber dem Vorjahre eine Steigerung von 2 879 765,63 „
auf.

Hiervon erfordert die Beköstigunginfolge der
notwendig gewordenen Erhöhung der Pflegekosten¬
sätze allein einen Mehraufwand von 1939 505 Mk.
Mehr erforderlichsind für Bekleidung,Ferienreisen,
Schulbücher 208 000 Mk., für Heizung,Beleuchtung,
Reinigung 348 000 Mk., für Unterhaltung der Ge¬
bäude und Gärten 229 500 Mk., für Haus- und
^chulgeräte fowie für Unterrichtsmittel 23 900 Mk.,
N«N?Wf"°c«"^ .ArMsten sowie Zahnpflege
^ c l^-. für Reisen der Lehrer 5400 Mk. und
ür sonstige Ausgaben (Steuern, Kanalgebühren.Ver¬

sicherungsprämien.Porto. Fernsprechgebühren. Büro¬
kosten usw ^ sowie zur Abrundung 85 660.63 Mt.

Dle Gesamtausgabe bei den Provinzial-Taub- _________________
stummenansta ten stellt sich demgemäßauf . . . 6442 050- Mt.

Hierzu kommt eine Mehrausgabe beim Unter¬
stützungsfondsfür entlassene Taubstumme von . . 440- .. _____

zu übertragen 6442 490,— Ml. 17194342.15 Mt.



18 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Uebertrag 6 442 490 — Mk. 17 194 342,15 Ml
Die Gesamtmehrausgabefür das Taubstummen- ________________

Wesen beträgt somit ..........6 442 490— ..
Hiervon werden durch eigene Mehreinnahmen

(vergl. die beigefügteNachweisung)gedeckt . . . 2 264 565,— „
sodaß ein Mehrbedürfnis an Provinzialzuschuß,wie ________________
oben eingestellt,von ..........4177925— Mk.
verbleibt.

5. Bei Titel II Nr. 8 mußte der Provinzialzuschußfür die Haushaltspläne
der Provinzial-BIindenanstlllten und den Blindenunterstützungs-
fonds um.................... 1930300,— „
erhöht werden, und zwar:

für die Blindenanstalt in Düren um.....1318 200— Mk.
„ „ „ „ Neuwied um ... . 595600,— „
„ den Bl«ndenunterstützungsfondsinfolge Erhöhung

des Zuschusses für den Blindenfürforgevereinum . 16500,— „
Bei dem Haushaltsplan der Blindenanstalt in Düren erscheint bei

Titel I „Besoldungen" ein Mehrbetrag von . . 536 335,89 Mk.,
bedingt durch die Diensteinkommensverbesserungen
der Beamten (vergl. die Bemerkung zu lfd. Nr. 2,
Titel III, Seite 2 diefes Vorberichts).

Unter Titel II „andere persönliche Ausgaben"
sind Mehrausgaben in Höhe von ...... 244732,— „
veranschlagt; zum weitaus größten Teil finden sie
ihre Begründung in der Erhöhung der Löhne für
das Warte- und Dienstpersonal (205 000 M.).
Der Warenverkäufe!des Arbeitsbetriebesder Anstalt,
der bisher aus diesem Titel besoldet wurde, ist in
das Beamtenverhältnis übernommen worden und
erhält als solcher seine Bezüge aus Titel I; infolge
Erhöhung der Bezüge des Buchführeranwärters ent¬
steht ein Mehr von 6732 Mk. Die Vergütung
für die Anstaltsärzte mußte um 7500 Mk., die
Vergütung an die Genossenschaftder Cellitinnen
für die Wirtschaftsführung um 15 500 Mk. und
die Vergütung für Hilfskräfte für den Musikunter¬
richt um 10000 Mk. erhöht werden.

Die wesentlichste Steigerung findet sich bei den
sächlichen und sonstigenAusgaben (Titel III) mit 1429 907,11 „
Die infolge der allgemeinenTeuerung unvermeidliche
Erhöhung des Pflegekustensatzesauf 20 Mk. pro
Kopf und Tag erfordert bei dem Beköstigungstitel
emen Mehraufwand von 865000 Mk.; für Beklei¬
dung und Wäsche sind 140000 Mk. mehr erforder-
HnU K°"c?""Z' 'p^ung, Wasserversorgung
300000 M für die lau ende Unterhaltung der
Gebäude 76 000 Mt., für Hausgerät fowie für
Kirchen-und Schulbedürfnifse9500 Mk,, für Krän-
kenhauspflege arzt Kche Behandlung, Ferienreifen
8000 Mk,. für Reisen der Lehrer 1000 M.. fowie
für sonstige Ausgaben (Stenern, Kanalgebühren,

zu übertragen 2210975— Mk. 19124642,15 Ml.
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Uebertmg 2 210975,— Mk. 19124 642,15 Mt.
Versicherung,Porto, Fracht usw.) und zur Abrun-
dung 30407,11 Mk. ________________

Mithin Mehrerfordernis.......2 210 975,— Mk.
Hiervon werden aus eigenen Mehreinnahmen der
Anstalt bestritten (vergl. die dem Vorbericht beige¬
fügte Nllchweisung) .......... 892 775,— „
so daß aus Provinzilllzuschußnoch zu decken sind . 1318 200,— Mk.

Bei der Provinzial-Blindenanstalt Neuwied ist unter Titel I „Be¬
soldungen" eine Mehrausgabe von ..... 271417,86 Mk.
zu verzeichnen. Es wird dieserhalb auf die Er¬
läuterung zu lfd. Nr. 2, Titel III, Seite 2 Bezug
genommen.

Bei Titel II „andere persönlicheAusgaben"
sind die Ausgaben um insgesamt ...... 69 400,— „
gewachsen. Hiervon entfallen auf die Entlohnung
der Angestellten infolge der allgemeinen Lohnerhöhung
sowie durch Uebernahmeder Dienstbezügevon 2 An-
staltshcmdwerkernauf den Anstaltsetat 65 800 Mk.
Die Vergütung für den Austaltsgeistlichenist auf
3200 Mk. mehr, diejenigefür Internatsaufficht auf
400 Mk. mehr veranschlagt.

Die sächlichen und sonstigen Ausgaben bei
Titel III sind um.......... 539497,64 „
gestiegen; die Beköstigung allein erfordert infolge
Erhöhung des Beköstigungssatzesauf 20 Mk. gegen
10,50 Mk. im Vorjahre ein Mehr von 32? 302 Mk.
Für Bekleidung und Wäsche werden mehr benötigt
51300 Mk.; für die Unterhaltung der Gebäude
smme für Heizung, Veleuchtuug und Wasserversor¬
gung 85 000 Mk.; ferner einmalig für die Erneue¬
rung fchadhafterFußböden 40 000 Mt., für Reifen
des Lehrperfonals 700 Mk., für Krankenhnuspflege,
ärztliche Behandlung, Kosten der Ferienreisen11000
Mk., für Hausgerät 2500 Mk., für Schulbedürfnisse
(Lehrmittel,Bücherei) 4100 Mk., für sonstige Ausgaben
(Steuern, Kanalbenutzung,Feuerversicherung,Porto,
Bürulostenusw.) sowie zur Abruudung 17 595,64 Mk.
Der Haushaltsplan der Blindenanstalt Neuwied ________________
Meßt somit mit einer Gesamt-Mehrausgabe ab von 880 315,— Mk.
"" "genen Einnahmen der Anstalt haben zuge¬
nommen um ......'...... 2847 15,- „
!°?H"n Mehrzuschuß aus Provinzialmitteln er- "
forderlich :st m Höhe von ...... 595600- M

^ we^/und Ae^">"^ Hanshaltsplan fü7Ia^Hlb"a^n^

^ll^fe^e^ ^W^bammeulehranstalteu in Mln und ^
"ber das Hebammeuwesen erschemt .u '^' "

ia«i^'^Unterstützung bedürftigerHebammen "^' >"«.
1921 vorgesehenen Mtttel von 10000 Mk. reichen ______________________________

zu übertragen' 119 955,— Ml. 24 671097,15 Mk.
3*
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Uebertrag 119 955,— M. 24 671097,15 Mk.
nicht mehr aus; im Voranschlag für 1922 sind für
diesen Zweck 20000 Mk. mehr ausgeworfen. Für
Zwecke der Säuglingsfürsorge sind außer dem bis¬
herigen Beitrag von 6000 Mk. an den Verein für
Säuglingsfürsorge im Regierungsbezirk Düsseldorf
für die Unterstützungder Säuglingsfürsorge in den
Städten Elberfeld und Köln in Ausführung des
Beschlussesdes 61. RheinischenProvinziallandtags
100000 Ml. mehr eingestellt worden. Nach Abzug
eines bei den eigenen Einnahmen vorgesehenen kleinen
Mehrbetrages von 45 Mk. verbleibt eine Mehraus¬
gabe von 119 955 Mk., die aus Provinzialmitteln
gedeckt werden muß.

Von den beiden Provinzial-Hebammenlehr-
anstalten bedarf die Anstalt in Köln eines Mehr¬
zuschusses von ............3380600,— „
und die Anstalt in Elberfeld eines solchen von . 2045900,— „

Summe wie oben 5546 455,— Mk.
Bei der Kölner Anstalt findet sich bei Titel I ----------------------------

„Besoldungen" eine Mehrausgabe von ... . 328064,09 Mk.
die durch die Neuregelung der Veamtenbesuldung
hervorgerufenist. (Vgl. hierzu die Erläuterung zu
lfd. Nr. 2, Titel III. S. 2.)

Die anderen persönlichen Ausgaben weisen bei
Titel II eine Mehrausgabe von...... 288 008,34 „
auf.

An Vergütungen für 1 Oberarzt, 4 Assistenz¬
ärzte, 1 Volontärarzt und für. 4 Bürokräfte mußten
den Teuerungsverhältniffen bezw. dem Tarif ent¬
sprechend 85888,34 Mk. mehr vorgesehenwerden.
Der Provinzialausschuß hat in seiner Sitzung vom
20. Dezember 1921 den Aerzten neben der festge¬
setzten Barvergütung freie Wohnung. Heizung, Be¬
leuchtung und Beköstigunggewahrt. Die tariflichen
Lohnerhöhungenfür das Pflege- und Dienstpersonal
erfordern einen Mehraufwand von 192 820 Mk.

Die Ausgabe an Kindergeld für 15 Schwestern
der Genossenschaft der Augustinerinnen mußte um
7500 Mk. und die Ausgabe für Wahrnehmung der
geistlichen Amtsverrichtungenum 1800 Ml. erhöht
werden.

Zu diesen persönlichen Mehraufwendungentreten
die fächlichen und sonstigen Ausgaben (Titel III) mit
einem Mehrbetrage von .........3151072,57
Im Voranschlagfür 1921 war der Beköstigungssatz
für die erste Tischllasse mit 17 Mk., für die zweite
mit 11 Mk., für die dritte mit 8 Mk. angenommen.
Diese Sätze sind bedeutend überschritten worden. Der
jetzige Voranschlag sieht eine Erhöhung des Bekosti-
gungssatzesfür die erste Tischllasse um 28 Mk., für
die zweite um 19 Mt. vor. Die früheredritte Klasse

zu übertragen 3 767145—Mt. 24 671097,15 M.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.__________________ 21

Uebertmg 3767145- Ml. 24 671097.15 Mk.
kommt infolge Zusammenlegens der früheren eisten
und zweiten Tischllasse als jetzige erste Klasse in
Fortfall. Der Beköstigungstitel erfordert hiernach
gegen das Vorjahr ein Mehr von 1994 000 Mt.
Für Heizung und Beleuchtung, Instandsetzung der
maschinellenAnlagen, Versicherung der Akkumula¬
torenbatterie und Ergänzung der elektrischenAnlagen
müssen — namentlichwegen der gesteigerten Kohlen¬
preise — 650000 Mk. mehr in Ansatz gebracht
werden; feiner für Arzneien, Desinfektionsmittel,
Stärkungsmittel, ärztliche Instrumente und für Unter¬
haltung der Röntgeneinrichwng 150000 Mk., für
Bettzeug und Wäsche 100000 Mk., für Steuern
und sonstigeAbgaben 40 000 Mk.. für Reinigung
65 000 Mk., für Hausgeräte, Handwerkszeug25000
Ml., für Unterhaltung der Gebäude und des Gar¬
tens 131000 Mk., für Wäschestücke für Kinder
mittelloser Mütter 3800 Mk.. für das anatomifche
Kabinett 2000 Mk., für die Bücherei 2000 Mk., für
sonstigeAusgabenund zur Abrundung27272.5? Ml.

Gegenüber dieser Mehrausgabe von zusammen
3190 072.57 Ml. konnte der im Vorjahre zur Er¬
neuerung des Anstrichs einmalig eingesetzte Betrag
von 39 000 Mk. fortfallen.

Der Haushaltsplan der Hebammen! ehr an¬
statt Köln sieht demnach eine Gesamt-Mehrausgabe ________^_________
vor von ..............3 767 145— Ml.
Die eigenen Einnahmen der Anstalt sind um . . 386 545,— ,
gestiegen,so daß an Provinzialzuschuß mehr über- ^___________
wiesen weiden müssen .........3 380 600.— Ml.

Für die Hebammenlehranstalt in Elber-
feld sieht der Haushaltsplan unter Titel I „Besol¬
dungen" eine Mehrausgabe von ...... 155071,1? Ml.
vor; es wird dieserhalb auf die Bemerkung zu lfd.
Nr. 2, Titel III, S. 2 hingewiesen.

Die Vergütungen für die auf Privatdienstver-
trag angestelltenPersonen mußten ebenfalls erhöht
werden. Bei den persönlichen Ausgaben (Titel II)
Wb demgemäßfür den Oberarzt 10740 Mk., für
^ Assistenzärzte und für 1 Volontärarzt 42920 Mt.
mehr eingesetzt. Der Provinzialausfchußhat in seiner
Atzung vom 20. Dezember 1921 den Aerzten neben
der festgesetzten Barvergütung freie Wohnung, Be-
W.""5',H^""6 und Beleuchtung gewährt. Für
3 Bürohllfskrafte sind 44472 Mt. mehr erforderlich.

' ^ «."Ä. ^ Neuregelung der Löhue für das
Pflege- und Dienstpersonalerfordert einen Mchrauf-
5?'b ^" 266"^ M. ^ ^ .^ ^ y^r
tatlgeu Rote-Kreuzschwesternfind 13 680 Mk. mehr
emgestellt. Der ,n 1921 vorgeseheneBetrag von _______________

zu übertragen 155 071,1? Mk. 24 671097.15 Ml.
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Uebertrag 155071.17 Mk. 24671097,15 M.
20 876 Mt. für 2 Hebammen fällt weg, da an
die Stelle der Hebammen 2 Rote-Kreuzschwestern
getreten sind. Für die Wahrnehmung geistlicher
Amtsverrichtungen sind 1000 Mk. mehr ausge¬
worfen. Die persönlichen Mehrausgaben stellen sich
demnachauf ............ 357976— ..

Die wesentlichstenMehrausgaben weisen die
sachlichen Kosten (Titel III) auf; es weiden hierfür
mehr angefordert ...........1867 907,83 „
und zwar für Beköstigung aus denselbenGründen
wie bei der Anstalt in Köln 1223 000 Mk., für
Heizung 280 000 Mk.. für Bettzeug und Wasche
50000 Mk., für Reinigung 40 000 Mk., für Haus¬
geräte und Handwerkszeug 30 000 Mk., für Arzneien,
Desinfektionsmittel,Stärkungsmittel und ärztliche In¬
strumente100000 Mk., für Beleuchtung43000 Mk.,
für die Bücherei 500 Mk.. für die Unterhaltung
der Gebäude und des Gartens 66 000 Mk.. für
Steuern und andere Abgaben 20000 Mk.. sowie
für sonstige Ausgaben und zur Abrundung
18 407.83 Mk., für Wäschestückefür Kinder mittel¬
loser Mütter 2000 Mk.

Der im Vorjahre für die Instandsetzung des
Einfahrtstores einmalig vorgesehene Betrag von
5000 Mk. ist fortgefallen.

Die Gesamtmehmusgabe bei dem Haushalts¬
plan der Hebammenlehranstalt in Elberfeld________________
beziffert sich demnachauf ........2380955— Mk.
Die eigene Mehreinnahme der Anstalt ist mit . . 335055,— „
veranschlagt, sodaß ein Mehrzuschuß, wie oben an- ____________ ^____
gegeben, von ............2045900,— Mk.
erforderlichist.

?. Bei Titel II Nr. 10 bedarf der Haushaltsplan über die Kosten der
Fürsorgeerziehung Minderjähriger eines Mehrznschufsesvon. . . 13062000,—

Die Kosten des Unterhalts, der Erziehung, des Unterrichts und der
Ausbildung sowie der Beaufsichtigungder Zöglinge
haben bei Titel I um.........36671000— Mk.
höher veranschlagtwerden müssen.

Im Haushaltsplan für 1921 war diese Ausgabe
für rund 10 800 Zöglinge unter Zugrundelegung
eines Durchschnittspflegesatzesvon 2200 Mk. be¬
rechnet. Dieser Satz hat sich aber infolge der be¬
sonders in der zweiten Hälfte des Rechnungsjahres
1921 bewilligtenErhöhungen der Anstaltspflegesätze
als völlig unzureichenderwiesen; soweit sich über¬
sehen läßt, wird der Durchschnittspflegesatz für 1921
rund 4000 Mk. betragen. Dabei ergibt eine ge¬
naue Berechnung, daß die im Laufe des Rechnungs¬
jahres 1921 eingetretenenErhöhungen der Anstalts¬
pflegesätze bei den Pflegekostendes Rechnungsjahres

zu übertragen 36 671000,— M. 37 733097,15 M
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Uebertlllg 36 671000,- M. 37 733097,15 Ml.
1922 eine Steigerung von 54 v. H. gegenüber
1921 ausweisen. Für 1922 muß daher ein Durch¬
schnittspflegesatz von 6000 Mk. angenommenwerden.
Die Zahl der Fürsorgezöglinge ist nach Abgabe
der aus dem Saargebiet stammenden Zöglinge an
die Regierungskommissiondes Saargebiets, die mit
dem 31. August 1921 erfolgt ist, etwas zurück¬
gegangen; sie wird nach vorsichtigerSchätzung für
1922 einen Bestand von 10 100 aufweifen.
Die Gesamtausgabe beträgt somit 60431000 Mk.
Im Haushaltsplan für 1921
waren .........23760000 „
vorgesehen, sodaß sich eine Mehr- _____________
ausgäbe von ......36 671000 Ml.
ergibt.

Bei Titel II ^. „Besoldungen" sind die Aus¬
gaben um ............. 2 025 850,— „
in die Höhe gegangen. Diese Ausgabesteigerungist
hervorgerufen durch die Neuregelung der Beamten¬
besoldung auf Grund der preußischenBesoldungs¬
gesetze, durch Einstellung neuer Stellen für zu
befördernde Beamte, sowie durch besoldungsplan-
mäßige Gehaltsaufbesserungen(vergl. hierzu die Be¬
merkung zu lfd. Nr. 2, Titel III, S. 2 dieses
Berichts).

Bei den anderen persönlichen Ausgaben (Titel
II L) werden mehr angefordert...... 409 535,— „

Die Vergütungenfür die Hilfsarbeiter im Büro-
und Negistmturdiensterhöhen sich um 420 500 Mk.,
der Zufchuß an den Haushaltsplan der Zentmlver-
waltung zu den Kosten der Kafsenverwaltung und
der Rechnungsrevisionum 29 000 Mk. Zur Unter¬
stützungvon Beamten sind 18000 Mk. mehr vor¬
gesehen. Demgegenüberhat sich der Zuschußan den
Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhegehältern usw.
um 57 965 Mk. verringert, weil nach dem Beschluß
des 61. Provinziallandtages nicht mehr 15. v. H.
der Durchschnittsdieusteinkommender planmäßigen
-Ueamtenstellen,sondern die wirklich zu zahlenden
Betrage einzustellensind.
,c>-, l'f" ^en sachlichenund sonstigen Ausgaben
l>ttel II 0) sind für Miete, Heizung, Beleuchtung,
Remlgung 41000 Mk. mehr eingesetzt, für Schreib-
"?^'eN' Bürobedürfnifse. Bibliothek. Kanzlei-
und DruÄkostenmfolge der starken Preissteigerung
sowie zur Abrundung 114 615 Ml., für Porto,
Fracht- und TelegraphengMhren 184 000 Ml.,
für Angestellten-, Invaliden- und Krankenversiche¬
rung 10000 M. D,e Mehrausgaben bei Titel HO
belaufen sich somit auf ... 349 615 __

zu übertragen 39 456,000— Mt. 37 733 097,15 Mk.
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Uebertmg 39 456 000— Mt. 37 733 097,15 Mt.
Die Gesamtausgabe bei dem Haushaltsplan ist ________

hiernach um ............39456000— Ml.
gestiegen.

Nach der diesem Bericht beigefügtenNachwei»
sung sind an eigenen Einnahmen — vom Staats¬
zuschuß abgesehen — ......... 270000,— „
mehr zu erwarten, sodaß noch eine Mehrausgabe
von ...............39186000.— Ml.
zu decken bleibt. Hiervon hat nach § 15 des Für¬
sorgeerziehungsgesetzes der Staat zwei Drittel -- 26124 000,— „
zu tragen; es müssen mithin .......13062 000,— Mk.
aus Provinzialmitteln mehr aufgebrachtwerden.

An die Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalten sind Pro-
vinzialzuschüssenicht zu leisten, da die aus der Anstaltsbelegung sich
ergebenden Pflegelosten aus dem Haushalt der Fürsorgeerziehungskosten
überwiesen werden.

Der Voranschlag für die Anstalt Fichtenhain schließt in seinem
Endergebnis gegenüberdem Vorjahre um 2 710 000 Mark höher ab und
und zwar bei Titel I „Besoldungen" infolge der Besoldungsneuregelung
UM ............... 704848,75 M.

Bei den anderen persönlichenAusgaben(Titel II)
findet sich ein Mehrbedarf von ...... 482614,75 ..

Nach dem Tarifvertrag müssen für die Er«
ziehergeyilfen 451360 Mt., für einen Pförtner
und einen Nachtaufseher 43 580 Ml. mehr vor¬
gesehen weiden, für ärztliche Behandlung der Zög¬
linge 7000 Ml., an Vergütung für einen Geist¬
lichen 4000 Ml., für Auszeichnungenfür die Zög¬
linge 1200 Ml. Für die in der Hauswirtschaft
und Krankenpflegetätigen Schwestern der Augusti»
nerinnen sind infolge Erhöhung des Kleidergeldes
5100 Ml. und an Invalidengeldern für nicht ruhe¬
gehaltsberechtigte Beamte und Angestellte9000 Ml.
mehr eingestellt. Die Vergütung für den Korb¬
flechter ist infolge Umwandlungdieser Stelle in eine
Beamtenstelle mit 13 430 Ml. bei Titel 11 fort«
gefallen. Der Zuschußan den Pensions-Haushalts-
plan hat sich um 25195,25 Ml. ermäßigt (vergl.
Bemerkung zu Titel II L Nr. 7 des Haushalts¬
plans über die Kosten der Fürsorgeerziehung).

Es verbleibt hiernach bei Titel II eine Mehr¬
ausgabe von 482 614,75 Ml.

Die sächlichen und sonstigenAusgaben (Titel III)
sind gegen das Vorjahr um .......1522536,50
gewachsen, bei dem Titel Heizung, Beleuchtung und
Wasserversorgung allein um 660 965 Ml.; mehr
notwendigsind ferner für Beköstigung 400000 Mk.,
für Unterhaltung der Gebäude 175000 Mk., für
Bekleidung 150000 Mk., für Lagerung, Bettzeug

zu übertragen 2 710000,— Ml. 37 733097,15 Mt.
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Uebertrag 2 710 000,— Mk. 3? 733 097,15 Mk.
und Wäsche 50 000 Mk., für Reinigung 25000 Mk,
für Hausgeräte 16 000 Ml., für Arznei und Ver¬
bandmittel 8500 Mk., für Kirchen- und Schul¬
bedürfnisse 7000 Mk., sowie für sonstige Ausgaben
und zur Abrunoung 30071,50 Mk.----------------------------

Mithin Gesamtmehrausgllbe 2 710 000,— Mk.
Beim Voranschlagder Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt

Rheindahlen ist eine Mehrausgabe von 2796000 Mk. zu verzeichnen.
Die Ausgabe bei Titel I „Besoldungen"hat um 854 368,34 Mk.

zugenommen, hervorgerufen durch die Reform der
Beamtenbefoldung. Die anderen persönlichen Aus¬
gaben sehen bei Titel II einen Mehrbedarf von . 151068,75 „
vor.

Für die Erziehergehilfen sind gemäß Tarif
173 283 Ml. mehr vorgesehen, für einen auf Privat-
dienstvertrag angestellten Geistlichen 32 250 Mk.,
für die Schwestern der Augnstinerinnen für Aus¬
übung der Hauswirtschaft und Krankenpflegeinfolge
Erhöhung des Kleidergeldes 7650 Mk., für Aus-
zeichnungender Zöglinge 1500 Mk., für ärzliche
Behandlung 6000 Mt. und für Waisengeloerhöhung
600 Mt. An Vergütungen für einen Buchführer
und für fonstiges Personal konnten infolge Umwand¬
lung der betreffenden Stellen in Beamtenstellenins¬
gesamt 49 746 Mk. abgesetzt werden. Der Zuschuß
an den Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhege¬
hältern pp. hat sich um 20 468,25 Mk. ermäßigt
(vergl. Bemerkung bei Titel II L Nr. 7 des Etats
über die Fürsorgeerziehungstosten).

Hiernach ergibt sich bei Titel II die oben aus¬
geworfeneMehrausgabe von 151068,75 Mk.

Eine bedeutende Steigernng weifen die fächlichen
und sonstigen Ausgaben (Titel III) auf; sie sind um 1790 562,91 ,
höher veranschlagt. Für Heizung nnd Beleuchtung
sind 745000 Mk. mehr nötig, für Beköstigung
500 000 Mk., für Bekleidung 250000 Ml., für
die Unterhaltung der Gebäude 119000 Mk.. für
«agerung, Bettzeug und Wäsche 90000 Mk., für
Hausrat und Gerätschaften 30 500 Mk.. für
^Mung 20 000 Ml., für Kirchen- und Schul-
«,V"H^00() M., für Arznei und Verband-
"".m^W0 Ml., fowie für fonstigeAusgaben und
zur Abrundung 20 062 91 Mk

Daher Gesamt-Mehrausgabe ......2 796 000- Mt.
^ ,- ^5"M°g der Provinzial-Fürsorgeerziehungsllnstlllt
S°"Ngen Mcht mit einem Mehrerfordernis von 2752000 M. ab.

6ltel I „Besoldungen" fordert infolge der Besoldungsneureaelung
l"^- .. ' -.......... 616415,- Ml.
... - ^^«" ««deren PersönlichenAusgaben(Titel II)
,st eine Mehrausgabe von . 492 234 35 ___________

zu übertragen 1108 649,35 Mt. 37 733 097,15 M.



26 Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2.

Uebertrag 1108 649.35 Mk. 37 733 097,15 Mk.
zu verzeichnen und zwar für die tarifmäßigen Lohn¬
erhöhungen für Grziehergehilfen344830 Mk, und
für sonstiges Personal 183 600 Mk, Für Aus¬
zeichnungen der Zöglinge sind 2000 Mk,, an Witwen¬
geld für die Witwen zweier Erziebergehilfen
8073,60 Mk. und zur Verzinsungder Baukostenfür
die Dienstwohnungen 680 Mt. mehr in Ansatz
gebracht. Der Zuschuß an den Ruhegehalts-Haus-
haltsplan ist mit 46 949,25 Mk. fortgefallen (siehe
Bemerkung bei Nr. 7 Titel II L des Haushalts¬
plans über die Fürsorgeerziehungstosten).

Hierzu treten die Mehraufwendungen für die
unter Titel III aufgeführten sächlichen und sonstigen
Ausgaben mit ... ^........; 543 350,65 ..
und zwar für Heizung, Beleuchtungund Wasserver¬
sorgung 840000 Mk., für Beköstigung 420000 Mk.,
für Bekleidung150000 Mk., für Unterhaltung der
Gebäude 135 000 Mk., für Lagerung, Bettzeug
und Wäsche 40000 Mk., für Reinigung 20000 Mt.,'
für Hausrat 15 000 Mk„ für Kirchen- und Schul¬
bedürfnisse10000 Mk., für Arznei und Verband.
Mittel 5000 Mk., fowie für sonstige Ausgaben und
zur Abrundung 8350.65 Mk.

Die Gesamt-Mehrausgabe für die Anstalt _______^____^^.
belauft sich hiernach auf ........2752000— Mk.

Die Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt Euskirchen ist
am 1. Dezember 1920 in Betrieb genommen worden. Für das Rechnungs¬
jahr 1921 war für diese Anstalt zum ersten Mal ein Haushaltsplan nach
den Erfahrungen bei den Anstalten Fichtenhain und Rheindahlen auf¬
gestellt worden.

Der Voranschlagfür 1922 schließtmit einem Mehlerfordernis von
2 800000 Mk. ab. Davon entfallen auf Titel I „Besoldungen" infolge
der Beamtendiensteintommen-Verbesserungen (vergl. Bemerkung zu lfd. Nr. 2,
Titel III, Seite 2 dieses Berichts)..... 5l0 923,75 Mt.
und auf Titel II „Andere persönliche Ausgaben" . 599 318,25 ,

Mehr erforderlich sind für Erziehrrgehilfen
595 920 Mk.. für sonstigesPersonal 10100 Mt.,
für die Schwesternder Halvatorianerinnen für Aus¬
übung der Hauswirtschaft und Krankenpflegeinfolge
Erhöhung des Kleideigeides 5500 Mt., für Ver¬
zinsung der zur Herstellung der Dienstwohnungen
aufgewendetenBautosten 8200 Mt. und für Aus¬
zeichnungen der Zöglinge 2500 Mt. Dagegen
konnten weniger eingestelltwerden an Zulagen für
Beamte 1250 Mk., der Zuschuß an den Ruhe-
gehalts-Hau«haltsplan ist mit 21651,75 Mt. fort¬
gefallen (siehe Bemerkung bei lfd. Nr. 7, Titel
II L des Haushaltsplans über die Fürsorge¬
erziehungskosten).

Die sächlichen und sonstigenAusgaben (Titel III)
mußten um ............1689758 —
höher veranschlagtwerden, ____ ' " ___

zu übertragen 2 800 000— Mk. 37 733 097,15 N5
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Uebertrag 2 800000— Mk. 37 733 097,15 Ml,
Mehr erforderlich sind für Beköstigung

560000 Ml,, für Heizung, Beleuchtung und
Wasserversorgung 525 000 Mk., für Bekleidung
300 000 Mk., für Lagerung, Bettzeug und Wasche
130000 Mk., für Unterhaltung der Gebäude
91000 Mk., für Reinigung 25 000 Mk.. für
Hausrat und Gerätschaften21 000 Mk.. für Arznei
und Verbcmdmittel 9000 Mk.. für Kirchen- und
Schulbedürfnisse8000 Mk., sowie für sonstige Aus¬
gaben und zur Abrundung 20 758 Mk. -----------------------—

Daher Gesamt-Mehrausgabe ......2 800 000,— Mk.
8. Bei Titel II Nr. 11 benötigen die Haushaltspläne der Provinzial-

Heil- und Pflegeanstalten (außer Merzig) aus Provinzialmitteln einen
Mehrzuschußvon ..................13162000,— „

Die Heil- und Pflegeanstalt in Merzig ist am 1. November 1921
in die Verwaltung der Regierungskommission des Saargebietes übergegangen
und aus der RheinischenProvinzialverwaltung ausgeschieden.

Die Ausgaben bei den übrigen Heil- und Pflegeanstalten sind bei
Titel I „Besoldungen" um........6 738 021.11 Mk.
gestiegen. Zur Begründung dieses Mehrerfordernisses
wird auf die Erläuterung zu Titel II l bei lfd.
Nr. 2, Seite 2, hingewiesen.

Die anderen persönlichen Ausgaben (Titel II)
erfordern eine Mehrausgabe von ......19409931,— „

Infolge Erhöhung der Tariflöhne mußten für
das Pflegepersonal, und zwar für 495 Pfleger
8 037 700 Mk., für 465 Pflegerinnen7 170 700 Mk.
und für das Dienstpersonal5 384 800 Mk. in den
Haushaltsplan mehr eingestelltwerden.

Die an Stelle der Beköstigung(I. Tischklasse)
an den klinischen Assistenzarzt in Bonn gezahlte Ver¬
gütung von 1200 Mk. ist um den gleichen Betrag
erhöht. An Vergütungen für die Volontärärzte, die
freie Beköstigungund Wohnung in der Anstalt er¬
halten, sind der Teuerung entsprechend infolge Er¬
höhung der bisherigenIahresvergütung 18 000 Mk.
mehr vorgesehen.

Ebenso ist für die Medizinalpraltikanten,
o« bisher nur freie Beköstigung und Wohnung
I; 5 ^"^ erhielten, infolge der großen Teuerung
!.. .^"svergütung von je 1200 Mk. vorgesehen;
hierdurch entsteht eine Mehrausgabe von 8400 Mt.
m. ^ » ^"^"s"b ^bracht sind ferner für einen
Apotheker66 728 W. und für Erhöhnng der Be¬
züge der Bürohll strafte 181540 Mk., für Wahr¬
nehmung der geistliche« Amtsverrichtungen entspre-
3"^ber Teuerung 105 050 Mk. und für die wissen¬
schaftliche Fortbildung der Aerzte 26 900 Mk. Die
Erhöhung der Bezüge für die Laborantin der An¬
stalt in Bonn und die Annahme einer 2. Laborantin _____

zu übertragen 26147 952.11 Ml. 50895097,15 Ml.
4»
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Uebertrag 26147 952,11 M. 50895097,15 Mk.
machen die Einstellung eines Mehrbetrages von
34 729 Ml. erforderlich.

Durch die Umstellung der Anstalt Gallhausen,
welche in Ausführung eines Beschlussesdes Pro-
vinziallandtagesfür die weitere Aufnahme von Geistes¬
kranken geschlossen ist und an deren Stelle Kriegsbeschä¬
digte und erholungsbedürftigelungenkrankeKriegs-
waisen aufnimmt, ist die Einstellung einer Röntgen¬
assistentin bedingt. Es ist für sie eine Vergütung
von 8000 Mk. neben freier Station vorgesehen.

Die Gesamt-Mehraufwendungenbei Titel II
betragen hiernach . . . . 21043 747,— Mt.
Nach Abzug der Mindemusga-
ben für die Anstalt Merzig von 1633 816,— „
verbleibt eine Mehrausgabe von 19 409 931,— Ml.

Der wesentlichste Mehrbetrag findet sich wie
überall bei Titel III „sächliche und sonstigeAus¬
gaben" mit .............37145047,89

Von diesem Mehrbedarf entfallen allein auf
den Beköstigungstitel . . 23 980 000,—Ml.
Dem vorjährigen Voranschlag
war ein Beköstigungssatzvon
7.50 Mk. für die III. Tisch¬
klasse. 10 Mk. für die II. und
15 Ml. für die I. Tischklasse
der Berechnungzugrunde gelegt.
Der weiteren erheblichen Teue¬
rung entsprechendmußten erhöhte
Sätze in die vorliegendenVor¬
anschläge eingestellt werden, und
zwar 16 bezw. 22 und 35 Mk.

Bei den übrigen sächlichen
Kosten sind für die 7 Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten mehr
erforderlich:
für Bekleidung ..... 658 000 —Mk.
,. Lagerung, Bettzeug, Wäsche 735 000.— ..
. Reinigung ..... 313 000.- „
„ Mobilien. Utensilien . . 137 000,— „
.. Heizung ......8 002000— ..
„ Beleuchtung ..... 134 000— „
„ Wasserversorgung . . . 189 000,— „
„ Arznei- und Verbandmittel,

ärztliche Instrumente . . 204 000— „
„ Kirchen- und Schulbedarf

(Bibliothek) ..... 50 000,-
„ Unterhaltung der Gebäude 953 000,-
„ Beschäftigung und Erhelle«

rung der Kranken . . . 1906200,-
Die letzte Position ist bei

Titel III Nr. 12 der Haus-___________________
zu

>»

N
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Uebertrag 3? 261200,- M, 63 293 000,- Mt. 50 895 097,15 Mk.
haltspliine eingestellt und den
jetzigen Teuerungsverhältnifsen
entsprechend erhöht worden, da¬
mit der Zweck, den Krankenzur
BeschäftigungAnreiz zu bieten
und dadurch den Geisteszustand
günstig zu beeinflussen,erfüllt
werden kann. Demgegenüber
sind die unter Titel III Nr, 13
früher eingesetzten Beträge für
Beschäftigung^- und Arbeits¬
verdienst der Krankenaußer An¬
satz geblieben. Die Aufwen¬
dungen für die unter der letzt-
gedachten Position aufgeführten
sonstigen Ausgaben haben sich
daher um 116101,78 Mk. er¬
mäßigt. Ferner sind an Zinsen
aus Stiftungen 50,33 Mk.
weniger vorgesehen; nach Abzug
der Mindemusgabe von . . 116152,11 „
verbleibt eine Mehrausgabe bei
Titel II l, wie oben angegeben,________________.
von .........3? 145047.89 M.

Die eigenen Mehreinnahmen der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstaltcn sind nach der diesem Be¬
richte beigefügten Nachweisungum . . . . 50131000,— „
höher veranschlagt.

Es ist hiernach ein Mehrzuschuß aus Provin«
zialmitteln von ...........13162000,— Mt.
vorzusehen.

9. Bei Titel II Nr. 12 bedarf der Haushaltsplan über die Verwaltung
des Landarmenwesens eines Mehrzuschussesvon ........ 8817000,-

Die Ausgabe« für landarme Personen an Ortsarmenverbände, Pflege-
anstalten usw. haben im Rechnungsjahre 1920 rd. 5 700000 Mk.
betragen; sie werden im Jahre 1922 voraussichtlich die Summe von
17 100 000 M. erreichen.

Da die Armenunterstützungssiitzesowie die Pflegekostenin sämtlichen
^« m ^" '" ständiger Steigung begriffensind, und eine erneute Erhöhung
i b i U^^l«'fs zu erwarten ist, so muß gegenüberdem Rechnungs-
<)nn°/ ,'"^ ""« Steigerung der Landarmenkosten von annähernd

^ UAchul >^o<m. Es sind hiernach zur Bestreitung dieser Kosten
uno zur Äbrundung des Haushaltsplans . . . 17 139 306,45 Mt.

vorgesetzt .......8 262 306.45 „

^. «^ . , Mithin Mehrbedarf 1877000- Ml.
Die Ausgaben für Auslandsflüchtlingekonnten

"!"..' ' c' - - - -....... 150000,— ,.
mednger angefetztwerden.

Bleiben 8 727 000- Mt.

zu übertragen 8 727 000.- Mk. 59 712 097,15 Mk.
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Uebertrag 8 727 000 — Mk. 59 712 097,15 Mk.
Die Ausgaben für Auslandsfllichtlinge gehen

zurück, da die Zahl der die Flüchtlingsfllrsurgein
Anspruchnehmenden Personen ständig geringer wird.
Die Einsetzungeines Betrages von 1500 000 Mk.
dürfte genügen, das sind gegenüber dem Vorjahre
weniger 150 000 Mk. Infolgedessen werden vom
Staate, der ^8 der dem Provinzicilverbandedurch
die Flüchtlingsfürsorge entstehendenKosten zu er¬
statten hat ........100000 Mk.
weniger eingehen.

Dieser Mindereinnahme steht
eine Mehreinnahme aus Erstattun¬
gen von Pflege- und Prozehkosten
in Höhe von....... 10000 „
gegenüber, so daß eine Mindereinnahme von . . 90000, — „
verbleibt.

Der Landarmenetat bedarf hiernach eines Mehr-
zuschusses aus Provinzialmitteln von .....8817000,— Mk.

10. Bei Titel II Nr. 13 ist für den Haushaltsplan über die Verwaltung
der Polizeistrafgelderfonds und des Ehrenbreitsteiner Armen¬
fonds (Staatsnebenfonds) ein Provinzialzuschuß nicht erforderlich.

Es handelt sich hier um für sich rechnendeFonds. Die Ausgaben
sind gegenüber dem Vorjahre um zusammen 148 296 Mk. gestiegen; die
Mehrausgaben finden durch Mehreinnahmenaus Strafgeldern ihre Deckung.

11. Bei Titel II Nr. 14 erfordert der Haushaltsplan der erweiterten
Armenpflege einen Mehrzuschuß vou............ 3500000,— „

Die Kosten der Unterbringung der hilfsbedürftigen Geisteskranken,
Idioten, Epileptiker, Taubstummen und Blinden sind gegen das Vorjahr
um 59 340000 Mk. gestiegen. Als durchschnittlichertäglicher Verpfle¬
gungssatz muß infolge der fortgeschrittenenaußerordentlichenTeuerungs-
verhiiltnisse mindestens der Betrag von 36 Ml. zur Berechnunggelangen.

Es ergibt sich hiernach unter Zugrundelegung der auf 3115 000
ermittelten Zahl der Pflegetage eine Ausgabe von 112 140000,—Mk.
Davon entfallen auf die Kreise und Gemeinden
reglementsmäßig
») für Geisteskranke und Epileptische 2170000 Pfle¬

getage K 33 Ml. -- . . . 71 610 000 Ml.
d) für Idiote, Taubstumme und

Blinde 945 000 Pflegetage
K 24,90 Mk. - . . . .2 3 530000 „

- 95140 000 Ml.
— gegenüber39 600 000 Mk. im
Vorjahre.

Aus dem Vermögender Kran¬
ken und von Drittverpflichteten
werden ........1000000 „
— gegenüber 700000 Mk. im ------------------------
Vorjahre — erwartet.

Die eigenen Einnahmen betragen daher . . 96140000,—
so daß durch Provinzialmittel zu decken sind . . 16 000000 —M.

Zu übertragen 16 000 000,— Mk. 63 212 097,15 Mk.
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Uebertrug 16 000000,—Mk, 63 212 097.15 Mk.
Für das Rechnungsjahr 1921 war ein Provin-

zialzuschußvon ........... 12500000,- ..
vorgesehen;daher Mehrzuschuß für 1922 . . . 3 500000,-Mk.

12. Bei Titel II Nr. 15 war es nötig, den Zuschuß für den Haushaltsplan
der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler um....... 4 355000,— „
zu erhöhen.

Die Besoldungen bei Titel I sind um . . . 4 526 880.— Mk.
gestiegen. Zur Begründung dieser bedeutendenEr¬
höhung wird auf die Erläuterungen zu Titel III
der lfd. Nr. 2 dieses Vorberichts Bezug genommen.

Bei den anderen persönlichenAusgaben(Titel II)
ist eine Mehrausgabe von ........ 654020,— „
eingetreten.

Für den auf Grund Beschlusses des Provinzial«
ausschussesvom 27. September 1921 eingestellten
zweiten katholischen Anstaltsgeistlichenist eine Ver¬
gütung von 60 000 Mk. neu eingestellt.

Die Erhöhung des Tariflohnes für 6 Fuhrleute,
2 Viehwärter, 2 Maschinenwärterund 1 Maschinen¬
schlosser sowie die Neueinstellung eines zweiten
Maschinenschlossers bedingen eine Mehrausgabe von
204 420 Mk.

Die Einstellung einer besonderenPosition für
die Entschädigung an Kleidergeld für Beamte und
Angestellte erfordert hier eine Mehrausgabe von
400 000 Mk. Visher waren diese Ausgaben in
den Gehältern (Titel I) enthalten.

Durch die Teuerungsverhältnisse ist die Er¬
höhung der Vergütung für den Vertreter des An-
staltsarztes von 1600 Mk. auf 3000 Ml., also um
1400 Mk. notwendig geworden.

Für den Küchenaufseherist mit Rücksichtauf
seinen verantwortungsvollen und besonders anstren¬
genden Dienst eine Zulage vou 1200 Mt, jährlich
vorgesehen.

Nach Abzug des infolge Beförderung von Hilfs¬
schreibernzu Buchführern bei Titel II, 2 eingetre¬
tenen Minderbetrages von 13 000 Mk. bleibt die
obige Mehrausgabe von 654 020 Mk.
l^> ^" T'l" III „sächliche, und sonstige Ausgaben"
Meßt gegenüber dem Vorjahre mit einem Mehr¬
betrag von . ............6021100,— „ab.

^ Ar im vorigen Haushaltsplan vorgesehene
Durchschmttspflegesatz von 5 Mk. mußte mit Rück¬
sicht auf die erhebliche Teuerung auf 14 Mk. erhöht
werden, das fmd für 1120 Köpfe 5 724000 M.
gegenüber1500000 M. im Vor¬
jahre, also mehr .....4 224000

Ferner mußten mehr einge¬
stellt werden:

Zu übertragen 4 224000 Ml. 11202 000,— Mk. 67 567 097,15 Ml.
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Uebertrag 4 224 000 Ml. 11 202 000, - Mk. 6? 567 097,15 Mk.
für Bekleidung ...... 160000 „
„ Lagerung. Bettzeug, Wasche 100 000 „
.. Reinigung ...... 40000 „
„ Mubilien und Utensilien . 60 000 „
.. Heizung ....... 970000 ..
„ Beleuchtung ......95000 „
.. Wasserversorgung . . , . 32000 „
,. Arznei- und Verbandmittel,

ärztliche Instrumente . . 14 000 „
„ Kirchen- und Schulbcdarf

(Bibliothek) ..... 10000 „
„ Unterhaltung der Gebäude . 130000 „
„ Unterbringung weiblicher Per¬

sonen in anderen Anstalten
infolge Erhöhung der Pflege¬
sätze ........ 150 000 ..

„ sonstige Ausgaben nnd zur
Abrundung ...... 32600 „

neu eingestelltsind .... 2500 „
als Entschädigung für Strafge¬
fangene auf Grund des Gesetzes,
betreffendUnfallfllrsorge für Ge¬
fangene, vom 30. Juni 1900,
ferner Zinsen einer vom Anstalts»
direktor gemachten Stiftung zu
Gunsten Hinterbliebener von Be¬
amten uud Angestellten der Ar-
beitsanstlllt ....... 1000 „

Dieses ist nur ein durchlau¬
fender Posten, weil die Zinsen
alljährlichdurch den Neamtenaus-
schuß der Arbeitsanstalt verteilt
werden. (Siehe Titel IX der
Einnahme.) ______________
Es ergibt sich ein Mehrbetrag von 6 021100 Ml.

Die gesamten Mehrausgaben beim Haushalts«
plan der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler be¬
tragen hiernach ...........11 202000— Ml.

Aus den eigenen Einnahmen der Anstalt wird
nach der dem Vorbericht beigefügten Nachweisung
ein Mehrbetrag von ..........6 847 000,— „
erwartet ..............________

Es bleibt mithin ein Mehrzuschuß von . . 4355 000.— M^
aus Provinzialmitteln zu bestreiten,

13. Bei Titel II Nr. 1? ist für den Haushaltsplan über die Kosten der
baulichen Beaufsichtigung, größerer baulicher Ergänzungsarbeiten
und Erneuerung maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten
ein Mehrzuschuß von ................. 7265920,— „
angefordert.

Zu übertragen ^74833017,15 Mk.
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Uebertrag 74833017,15 Mk.
Bei Titel I „persönlicheAusgaben" findet sich eine Mehrausgabe

von . .' ............. 99800— M.
Der auf Privatdienstvertrag angenommenehö¬

here Maschiuenbautechnitersoll in das Beamten-
Verhältnis übernommenund dann aus dem Zentral¬
etat besoldet werden. Infolge der bedeutendenVer¬
mehrung der maschinentechnischenArbeiten muß
jedoch mit der Notwendigkeit der Einstellung einer
weiteren Kraft gerechnet werden; es ist daher für
einen weiteren auf Privatdienstvertrag anzunehmen'
den Maschinenbautechnikereine Vergütung in Höhe
von 55000 M. vorgesehen worden; das sind
gegenüber dem Vorjahre 24 000 Mk. mehr.

Zur Bestreitung der Reisekostender mit der
baulichen Beaufsichtigung beauftragten technifchen
Beamten und Angestellten find infolge des gestei¬
gerten Umfanges der Arbeiten und der Fahrpreis-
erhühungen fowie durch die vom 1. April 1922
ab erfolgte Uebernahme der Reisekosten für drei
maschinentechnische Beamte auf diesen Haushalts¬
plan 86 000 Mk. mehr erforderlich Dieser Mehr¬
ausgabe von ...... 110000 Mk.
steht bei Titel I 3
eine Mindernusgabe
von .....9500 Mk.
bei Titel I 4 eine
Mindernusgabe von 700 „

zusammen 10 200 „
gegenüber, sodaß bei Titel I ein _____________
Mehr von....... 99800 Mk.
zu verzeichnen ist.

Die vorgedachtenMindeiausgaben von 9500 Mk.
und 700 Mk. find darauf zurückzuführen,daß die
Vergütung der Stenotypistinnen sowie die Beiträge
zur Angestellten-und Krankenversicherungaus dem
Zentraletat bestritten werden.

Bei Titel II „sächlicheAusgaben" mußten zu¬
nächst für größere bauliche Ergänzungsarbeitenin den
Provinzilllanstalten .....3400000 Ml.
mehr eingesetzt werden, bedingt
durch umfangreichereErgänzungs-
3^"A> gestiegene Löhne nnd er¬
höhte Matermlpreise. Auf die dem
Haushaltsplan beigefügte Aufstel¬
lung über die Kosten dieser Er¬
gänzungsarbeiten wird Bezua ae-
nommen.

Die starke Steigerung der
Preise, namentlich für maschinen-
technische Anlagen und der Umstand

Zu übertragen 3 400000 Ml. 99 800,— Ml. 74 833017.15 Ml.
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Uebertmg 3 400000 Mk. 99800— Mk. 74 833017,15 Ml.
daß in 1922 mehrere besonders um¬
fangreicheErgänzungen stattfinden
müssen, z. B. Neubeschaffungeiner
Batterie für die Anstalt in Bed-
burg-Hau mit einem Kostenaufwand
von über 1000 000 Ml., erfordert
für die Erneuerung maschineller An¬
lagen in den Provinzialanstalten
einen Mehrbetrag von .... 3 500 000 „

Für eventuell erwachsende Mehr¬
losten beim Wiederaufbau von
durch Brand zerstörten Gebäuden
mußte ein Betrag von . . . . 250000 „
neu eingestelltwerden.

Die Versicherung der Pro¬
vinzialanstalten ist mit Rücksicht
auf die Höhe der Prämienfumme
nur auf den zehnfachen Friedens¬
wert erhöht, während die Kosten
der Bauarbeiten heute den 45fachen
Friedensfatz erreicht haben. Zur
Deckung der Fehlbeträge an den
wirklichen Kosten für den eventuell
notwendigwerdenden Wiederaufbau
durch Brand zerstörter Gebäude ist
daher ein Paufchbetrag eingefetzt
worden, dessen eventuelle Ersparnisse
in einen Sammelfonds stießen sollen.
Für sonstige Ausgaben (Büro¬
unkosten)und zur Abrundung sind
infolge Erhöhung der Portusätze
und der Preise für Lichtpausen pp. 16 200 „
mehr ausgeworfen. _____________

Summe Titel II 7166 200— .,
Die Gefamtmehrausgabedes Voranfchlages stellt

sich demnachauf ...........7266000,— „
Nach Abzug einer Zinfen-Mehreinnahme von

hinterlegtenHaftgeldern für Fernfprechanfchlüsfe von 80,— „
verbleibt ein Mehrzuschußaus dem Haupt-Haushalts- "
Plan von .............7265920,— Mt.

14. Bei Titel II Nr. 18 sind für den Haushaltsplan über die Unter¬
stützung milder Stiftungen und Wohltätigleitsanstalten, fowie
über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes von
Geisteskranken, Idioten, Epileptikern, Blinden, Trinkern und
Krüppeln aus der Rheinprovinz, welche selbst oder deren Angehörige keinen
Anspruchauf öffentliche Armenpflegehaben, an Provinzialzufchuß mehr vor¬
gesehen .................. ^^ HyH ^.

Die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts der vorbezeicli-
neten Kranken mußten mit ........ 99800— Mt
höher eingestellt werden, da die Mittel dieses Haus- '

Zu übertragen 99 800— Mk. 74933017^15 M-
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Uebertrag 99 800,- Mk. 74933017,15 M.
haltsplanes infolge der bedeutendenSteigerung der
Pflegesätze in weit stärkeremMaße als bisher in
Anspruch genommen werden. Auch liegt das Be¬
dürfnis vor, für Geisteskranke, die in Privat¬
anstalten untergebracht sind, in einzelnen Fällen
einen Zuschuß zu bewilligen.

Die eigene Einnahme aus den Pflegetostenbei-
trägen hat sich um ..........______2 00,— „
durch den Wegfall eines Beitrages in dieser Höhe
verringert, sodaß sich ein Mehrbedürfnis an Pro-
vinzilllzuschuß von .......... 100000— Mk.
ergibt.

15. Bei Titel ll Nr. 19 beanspruchtder Haushaltsplan über die Krüppel¬
fürsorge einen Mehrzuschußvon ............. 2796000,— „

Im Gegensatzzu dem Haushaltsplan von 1921, in dem die Aus»
gaben und Einnahmen mangels positiver Unterlagen nur schätzungsweise
angenommenwerden konnten und somit lein klares Bild ergaben, was auf
das kurze Bestehen des Gesetzeszurückzuführenwar, ist es auf Grund
der gesammeltenErfahrungen nunmehr möglich, für das Rechnungsjahr
1922 annähernd den Etat zu übersehen. Die Zahl der unterzubringen¬
den hilfsbedürftigenKrüppel wird bei Berücksichtigung der wahrgenommenen
Steigerung und der zu erwartenden Abgänge mindestens 1100 und die
Zahl der Pflegetage rd. 165000 betragen. Bei Anrechnung sämtlicher
Kosten wird mit einer durchschnittlichen Tagesausgabe von 45 Mk. für
den Pflegling zu rechnen sein. Es ergibt sich hiernach eine Gesamtaus¬
gabe von .............7425000,- Mk.

Auf die Kreise und Gemeinden entfallen nach
den „Vorläufigen Bestimmungen" voraussichtlich
etwa .........2 755000 Mk.

Die Beträge aus dem Ver¬
mögen der Krüppel und von Dritt¬
verpflichtetenfind mit . . . . 165000 „
veranschlagt.

Zusammen 2920000 ,— „
Durch Provinzialmittel find mithin zu decken . . 4505000.— Mk.
Für das Rechnungsjahr 1921 war ein Provinzial-
zuschuß von ............ 1709000— ..

i« m "V^en, daher Wehrzuschußfür 1922 . . . 2 796 000,—Mk.
tt 5 II Nr. 20 wird für den Haushaltsplan der Provinzial-
iranenverwllltung infolge der durch die Preissteigerung bedingten großen
^cenrauswendungenfür die Straßenunterhaltung ein Mehrzuschußaus Pro-
vmzMmnteln von . 59 871300__
angefordert. Hierzu ist'im einzelnen folgendes zu bemerken: '

s r, !, « ^ „Ordentliche Ausgaben" hat der Beitrag zu den
hosten der allgemeinen Verwaltung infolge der Gehaltsaufbefserungen

3öht werden müssen. .......... 600000,-M.

mehr^ingchellt" ^ ^ "° °"^ Bauleitung 2 050995.67 ..

9«nf,3^"""^V^ °uf die Besoldungen der
Lllndesbaullmtsvorstande und Bausekretäre allein

,!

In übertragen 2 650995,6? Mk. 137 600317,15 Ml.
b*
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Uebertrag 2 650995,67 Mk. 137 600317,15 Ml.
1206 495,67 Mt. Dieses Mehrerfordernis ist ver-
ursachtdurch die Neuregelungder Vmmtenbesoldung,
die Aenderung der Ortsklasseneinteilungund durch
besoldungsplanmäßigeGehaltsaufbesserungen. (Ver¬
gleiche hierzu die Bemerkung zu Titel III der lfd.
Nr. 2 des Vorberichts.) Die Erhöhung der Ver¬
gütungen für die Bausekretäranwärter und die Ver-
waltungsgehilfen bei den Landesbauämtern bedingt
eine Mehrausgabe von 682 500 Mt. Zur Bestrei¬
tung der Reisekosten der Bauamtsvorständeund Sekre¬
täre waren 90 000 Mk., für Umzug- und Versetzungs-
losten dieser Beamten 15000 Ml. und für Büro¬
mieten, Heizung ufw. 57 000 Mt. mehr einzustellen.

Der Titel III beanspruchtfür die Beaufsichti¬
gung der Provinzialstraßen ein Mehr von . . . 3427623,6? „
und zwar für die Besoldungen der Straßenmeister
infolge der neuen Besoldungsbestimmnngenund der
geänderten Ortstlasseneinteilung 2 720373,67 Ml.
und für die Straßenmeisteranwärter 351700 Mt.
Mehr vorzusehen sind ferner für Schreib- und Zeichen¬
materialien pp. 71700 Mk., für Reisekosten, Verzehr-
und Uebernachtungsgelder 160000 Mk., für die Unter¬
haltung der Fahrräder 60000 Ml., für die Unfall¬
versicherung2550 Mk., für Umzugslosten der Straßen-
aufsichtsbeamten10000 Mk., für Prämien an die
Aufsichtsbeamtenfür befonders gute Leistungen in
der Obstzucht und Baumpflege 15000 Mk., für
Reifekostenzum Vefuche derObstbaumkurfe 18300 M.
und an Zuschuß für die Wegebauschulein Siegen
18 000 Mk.

Bei Titel IV „materielleUnterhaltung der Pro¬
vinzialstraßen"muhten infolge der gewaltigen Steige¬
rung der Arbeitslöhne, der Materialpreife und der
Frachtsätzemehr eingestelltwerden ......73392000,— ..

Dieses Mehrerfordernis wird fast ausschließlich
(mit 73340000 Ml.) für die eigentliche Unterhal¬
tung der Provinzialstraßen benötigt. Die Straßen-
instandsetzungsarbeitenerfordern nach den im No¬
vember 1921 aufgestellten Kostenanschlägen den Be¬
trag von .......67550000 Mk.
Hinzutreten an Teuerungszu¬
schlägen für weitere Erhöhungen
der Arbeitslöhne, der Material-
Preise und der Frachtsätzenach
dem Stande vom 1. April 1922
--90°/«.......___6079000 0 „
so daß sich die Gesamtkosten auf 128 340000 Ml.
belaufen werden. Der Haus¬
haltsplan für 1921 fah hier¬
für vor....... 55 0 00000 „
daher für 1922 mehr . . . 73 340000 Mk.

Zu übertragen 79470619,34 Mt. 137 600317,15 M.
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Uebertrag 79 470619,34 Mk. 137 600317.15 M.
Von dem Gesamtbetragevon 128 340000 Mk.

sollen 27 000 000 Mk. für Arbeiten, die auf An¬
ordnung der Besatzungsbehördenausgeführt werden
müssen,vom Reich zurückgefordert werden. Aus der
Abgabe für den Ueberlandtransport der Kohlen werden
voraussichtlich 15 000 000 Ml. auf die Provinz ent¬
fallen.

Die Beiträge zur Krankenversicherung der Ver¬
waltungsgehilfen, der Straßenwiirter und Arbeiter
sind um 30 000 Mk. und die Ausgaben für die
Invalidenversicherung um 17 000 Mk. gestiegen.
Für Unterstützungen sind 5000 Mk. mehr einzu¬
stellen. Bei Titel V hat die Erhöhung der Unfall-
renten und der sonstigen Kosten der Unfallversiche¬
rung der Straßenwärter und Arbeiter eine Ausgabe-
steigerungverursacht von ......... 25 000,—
Für Porto-, Telegramm- und Fernsprechkostensind
bei Titel VII mehr ausgeworfen...... 75 000,—
Die Beschaffungvon technischenZeitschriften, Druck¬
sachen und Formularen für die Landesbauamter er¬
fordert bei Titel VIII und IX ein Mehr von. . 42 000,— „
Endlich sind bei Titel X für Prämien der Haft-
Pflichtversicherung,Prozeßkosten, für Unterhaltung
der Kraftwagen, sowie für unvorhergeseheneFälle
mehr eingestelltworden ......... 154 335,62 „
und bei Titel I Nr. 3a (Eisenbahnfonds) . . . 46875,04 „

zusammen 79 813 830,— Mk.
Die bei Titel I Nr. 2 a und 1) eingestellten

Zuschüsse zum Pensions-Haushaltsplan werden direkt
aus dem Hauptetat überwiesen und kommen daher hier
mit 229 530 Ml. und 460000 Mk. in Wegfall 689 530,— .,
Bei ^. „OrdentlicheAusgaben" verbleibt somit eine "
Mehrausgabe von ...........79124300,—Mk.
Bei L „AußerordentlicheAusgaben" Titel I Nr. 1
mußten für Groß- und Kleinpflasterungenpp. auf
Grund der aufgestelltenKostenanschläge .... 10890000,— „
mehr eingestellt werden. Die Gesamtmehrausgabe
beträgt also ............90014300,— Mk.

Die eigenen Mehreinnahmen bei dem Haus¬
haltspläne beziffern sich nach der diesem Vorberichte
beigefügtenNachweisungauf ....... 30143000,— „
so daß ein Mehrzuschußvon .......59 871300,— Ml.
aus dem Haupt-Haushaltsplan überwiesenwerden muß.

Wie vorbemerktist der Zuschußan den Voranschlag ^ über die Ver¬
wendungder Eisenbahnmittel um 46 875.04 Mk. erhöht worden zur Zah¬
lung von Zinsen für die aus der 5 Millionen-Anleihe entnommenen Be¬
träge zur Unterstützungnotleidender Kleinbahnen. Der Voranschlag sieht
hierfür 100000 Mk. vor; der fehlende Betrag von 53124,96 Ml. wird
aus dem Bestände früherer Jahre gedeckt.

In übertragen 137 600317,15 Mk.
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Uebertrag 137 600317,15 Mk.
17. Bei Titel II Nr. 21 benötigt der Haushaltsplan für die Verwaltung

der landwirtschaftlichen Angelegenheiten einen Mehrzufchuß von . 1017 274,71 „
Bei den landwirtschaftlichenSchulen ist ein Mehrzuschuß von

10 000 Mk. vorgesehen. Es sind 3 neue Schulen errichtet, eine weitere
soll noch errichtet werden; die Zuschüsse für die im Saargebiet liegenden
Schulen in St. Wendel und Saarlouis kommen in Fortfall. Mithin
Mehrausgabe gegen das Vorjahr ...... 10000,— Mk.

Für die Gemüsebauschule in Fischelnbei Crefeld
ist ein Mehrzuschußvon ........ 7000,- „
eingestellt. Für diese Schule war bisher ein Pro-
vinzialzuschußvon 3000 Mk. bewilligt; in den vor¬
jährigen Haushaltsplan war jedoch ein Zuschußvon
nur 1000 Mk. eingesetztworden, da die Schule
noch nicht errichtet war. Die Einrichtung der im
November 1921 eröffneten Schule hat bedeutend
höhere Aufwendungen nötig gemacht; die Staats¬
beihilfe ist daher auf 8000 Mk. erhöht. Auf den
gleichen Betrag ist jetzt auch die Pruvinzialbeihilfe
erhöht worden.

Der Zuschuß an den Pensionsetat für die
Direktoren der landwirtschaftlichenSchulen und für
die Weinbauwanderlehrerhat sich infolge der Beamten-
diensteinkommensverbesserungen um ..... 59478,50 „
erhöht. Aus dem gleichen Grunde mußte der
Beitrag an den Ruhegehalts-Haushaltsplan für die
bei den Landwirtschaftsschulenin Bitburg und Eleve
angestelltenLehrer um ......... 230540,— „
höher in Ansatz gebracht werden.

Der Zuschuß für die landwirtfchaftliche Versuchs¬
station des rheinischen Bauernvereins in Kempen ist
vom 61. Provinziallandtllg von 3000 Mk. auf
30000 Mk. erhöht worden, also mehr .... 27000— „

Zur Unterstützung landwirtschaftlicher Unter¬
nehmungen in den wirtschaftlich zurückgebliebenen
Teilen der Provinz (Westfonds) ist ein Mehrbetrag
von ............... 665000,— „
in Ausgabe zu stellen. Der Staat hat sich bereit
erklärt, seinen Anteil am Westfonds für das Rechnungs¬
jahr 1922 auf den Betrag von 740 000 Mk. zu
erhöhen (640 000 Mk. für Land- und Forstwirt¬
schaft und 100000 Mk. für Wasserleitungen),wenn
die Provinz die gleiche Erhöhung eintreten läßt.
Dadurcherhöht sich der Westfonds für Land- und Forst-
wirtfchaft auf das Doppelte, also von 640 000 Mt.
auf 1280000 Mt. Ferner erhöhen sich die Zins¬
einnahmen aus den rentbar angelegtenBeträgen des
Fonds von 25000 Ml. auf 50 000 Mk. Die
Ausgabe beträgt demnach 1330000 Mt. gegen
früher 665 000 Mk. Der provinzielle Anteil an
der Erhöhung berechnet sich auf 320000 Mk., dazu

zu übertragen ^999018,50 Ml. 138 617 591^86 Mt.
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der Mehrbetrag an Zinsen mit 25 000 Mk, zu¬
sammen 345000 Mk.

Bei dem allgemeinenlandwirtschaftlichen Fonds
erscheintein Mehrbetrag von ....... 50000,— «
der zur Deckung der Besoldungsaufbesserungfür
5 Weinbauwanderlehreran die Landwirtschaftskammer
zu zahlen ist.

Der Fonds zur Unterstützung der Tierzucht
ist um ............... 246000.— ..
erhöht; die Erhöhung gegen das Vorjahr erklärt sich
dadurch, daß die Mittel zur Hebung der Rindvieh¬
zucht, die bisher teils aus dem Westfonds, teils aus
dem Tierzuchtfonds gegeben wurden, nunmehr ganz
bei letzterem Fonds eingestellt werden mußten.
Dadurch ist es notwendig geworden,den früher zur
Hebung der Rindviehzucht bewilligten Betrag von
100000 Mk. auf das Doppelte zu erhöhen. —
Zur Hebung der Ziegenzuchtwurden früher Beihilfen
aus dem landwirtschaftlichenFonds und aus dem
Westfonds bewilligt. Aus dem letzteren Fonds
dürfen Beihilfen hierfür nicht mehr gegeben werden.
Der im Vorjahre aus dem landwirtschaftlichen Fonds
entnommeneBetrag von 75 000 Mk. ist daher auf
das Doppelte erhöht und beim Tierzuchtfonds vor¬
gesehen worden. Feiner sind zur Hebung der Pferde¬
zucht 14 000 Mk. eingestellt; dafür kommt der im '
Vorjahre bereits bei diesem Titel für den gleichen
Zweck vorgefehene Betrag von 8000 Mk. und ferner
der reservierteBetrag von 3? 000 Mk, in Fortfall.
Außerdem ist ein Mehrbetrag von 10 000 Mk. für
eine Viehhaltung«- und Melkerschulein Kellen, die
an die Molkerei-Lehr-und Versuchsanstalt in Eleve
angeschlossenweiden soll, und ein weiterer Betrag von
6000 Mk. für die Kleinviehfarm und Kleinuieh-
beratungsstellein Dinslaken vorgesehen. Der bisher
bei Titel I Nr. 7«, vorgesehengewesene Betrag von
5000 Mk. ist für die Molkerei-Lehr-und Versuchs¬
anstalt in Cleve eingestellt. Der Zuschuß zur Be¬
soldung des Kleintierzuchtinspektorsist entsprechend
der Höhe der Beiträge zur Besoldung der anderen
Tierzuchtinspektoren von 4000 Mk. auf 10000 Ml.
erhöht worden.

Zur Gewährung von Beihilfen zur Unterhaltung
ländlicherWanderhaushaltungsschulensind mehr ein¬
gesetzt . - ............ 54000.— ..

Zur Erhaltung der Gebnulichkeitenusw. des
Rittergutes Desdors und zum Unterhalte sowie zur
Ausbildung von Waisenknabenist bei Titel I Nr. 9
entsprechend der Mehreinnahme ein Mehrbetrag von 84 271.—
vorgesehen.

Zur Förderung der geologisch-agronomischen
Aufnahmearbeitenin der Rheinpruvinz hat der Staat

zu übertragen 1433 289,50 Mk. 138 617 591,86 Ml.
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Uebertrag 1433 289.50 Mk. 138617 591,86 M.
bisher 5400 Mk. gezahlt. Dieser Zuschuß ist auf
29 000 Mk. erhöht worden in der Voraussetzung,
daß die Provinz einen Zuschuß in gleicher Höhe leistet.
Es ist daher von der Provinz gegen das Vorjahr
ein Mehrbetrag von .......... 23600,— „
zu zahlen. ________________

Die Gesamt-Mehrausgabe beträgt demnach . 1456889.50 Mk.
Hiervon ist indessen der im Vorjahre einmalig

bewilligte und daher für 1922 wegfallende Zuschuß
an den Verein zur Schiffbarmachungder Ruhr mit 10000,— .,
in Abzug zu bringen, sodaß eine Mehrausgabe von 1446 889,50 Mk.
verbleibt.

Nach der diesem Berichte beigefügten Nach¬
weisung sind die eigenen Einnahmen des Haus¬
haltsplans um ............ 429 614,79 ,.
gestiegen. _________________

Mithin Mehrbedarf an Provinzialzufchuß . 101? 274,71 Mt.
Bei der Wein- und Obstbauschule in Trier ist unter Titel I

„Besoldungen" eine Mehrausgabe von .... 247499,— Mk.
erforderlich, hervorgerufen durch die Neuregelung
der Veamtenbesoldung.

Bei den anderen persönlichen Ausgaben
(Titel II) mußten die Vergütungen für die Hilfs¬
und Religionslehrer um 3200 Mk., für Bürogehilfen
und Hausarbeiter nach dem Tarif mit 54970 Mk.
höher eingestellt werden. Dagegen fällt der Zuschuß
an den Haushaltsplan Zur Zahlung von Ruhe¬
gehältern pp. mit 12 089.25 Mk. fort, da dieser
Betrag unmittelbar aus dem Haupt-Haushaltsplan
an den Pensions-Haushaltsplau gezahlt wird. Die
Mehrausgabe beträgt demnach ....... 46 080,75 ,.

Bei Titel III „sächlicheund sonstige Ausgaben"
sind mehr veranschlagt für die Beköstigunginfolge
Erhöhung der Verpflegungssätze117 062,50 Mk..
für Bettzeug und Wäsche 5000 Mk.. für Möbel
und Geräte 5000 Mk.. für Reinigung 3000 Mk., '
für Heizung und Beleuchtung 49 000 Mk., für
Lehrmittel 500 Mk,, für Unterhaltuug der Gebäude
und Mauern 12500 Mk.. für Bearbeitung der
Weinberge usw. 80 000 Mk.. für Dienst- und Be-
lehrnngsreisen der Lehrer und Schüler infolge
Erhöhung der Fahrtkosten 4000 Mk., für Druck¬
kosten 500 Ml. und für sonstige Ausgaben
(Steuern, Kanalbenutzungsgebühren. Feuerversiche.
rung, Porto usw) 21000 Ml.; ferner ist für
die Einrichtung eines Abteils zur Unterbringung
von Flaschenweinenim Weinkeller ein Betrag von
10000 Mk. vorgesehen, zusammen 307 562,50 Mk.;
davon ist der Betrag von 100 Mk. für die Unter¬
haltung der Peronospora - Aeobachtungsstation in

zu übertragen '^293579.75 Mk. 133 617 591.86 M-
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Uebertrag 293 579.75 Ml. 138 617 591.86 Mk.
Abzug zu bringen, weil dieser Betrag bei Titel III
Nr 10 verrechnetist. Mithin mehr ..... 30? 462.50

Diesen Mehrausgaben von ...... 601042,25 M.
stehen, wie aus der diesem Berichte beigefügten Nachweifung ersichtlich,
Mehreinnahmen in gleicher Höhe gegenüber,so daß ein Provinzialzuschuß
nicht erforderlichist.

Der Voranschlag für die Provinzial-Wein- und Obstbauschule
in Krenznach zeigt bei Titel I „Besolduugen" eine Mehrausgabe
von ............... 307 744,10 Ml.,
bedingt durch die Besoldungsneuregelung.

Bei Titel II „andere persönlicheAusgaben"
sind ............... 195622,25 ..
mehr ausgeworfen.

Die Vergütung für die Hilfs- und Religions-
lehrer und für Erteilung von Nachhilfeunterricht
erhöht sich um 4400 Mk. Mehr vorgesehenfind
nach dem Tarif an Vergütung für Bürogehilfen
73 360 Mt., an Löhnen für den Hausarbeiter
22 160 Mk.. für 3 Fuhrleute und einen Stallwart
114 000 Mk. Dagegen fällt der Zuschuß an den
Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhegehältern pp.
mit 17 697,75 Mk. fort, da dieser Betrag unmittel¬
bar aus dem Haupt-Haushaltsplan an den Pensions«
etllt gezahlt wird. Die Zulage für den Landwirt-
schaftslehrerist mit 600 Mk. gestrichen. Die Mehr¬
ausgabe beträgt demnach 195 622,25 Mk.

Bei den «sächlichenund sonstigen Kosten"
(Titel III) finden sich Mehrausgaben von insgesamt 2 938 976,57 ,.
und zwar für Beköstigung 121625 Mk., für
Bettzeug und Wäsche 5000 Mk., für Reinigung
13 037,50 Mk.. für Geräte der Haus-, Weinbergs-
und Landwirtschaft pp. 46 000 Mk., für Heizung
und Beleuchtung 36 000 Mt.. für Lehrmittel 1000
Mk,, für Unterhaltung der Gebäude und Mauern
22 000 Mk., für Bearbeitung der Weinberge und
Rebschulen 925000 Mt.. für Bearbeitung der
Gartenanlagen 14 000 Mt.. zur Unterhaltung der
Obstanlage im Schönefeld 60000 Mt.. für den
landwirtschaftlichen Betrieb 260000 Mt., für Dienst-
und Belehrungsreisen der Lehrer und Schüler 3000
Mt.. für Druckkosten 500 Mt.. zur Deckung der
Fehlbeträge bei den Schulen in Trier und Ahrweiler
und bei der landwirtschaftlichenSchule in Krenznach
1401 844,57 Mt. sowie ferner für unvorhergesehene
Ausgaben 30369.50 Mt., zusammen2 939 376.5?
Mk.; hiervon kommen200 Mk. für landwirtschaft¬
liche Anbauversucheund der gleiche Betrag für die
Unterhaltung der Peronospura-Beobachtungsstation
in Abzug, da diese Beträge bei einem anderen
Titel (Nr. 10) verrechnetwerden.

Die Gesamtausgabe hat sich demnachum . 3442342,92 Mk. __________
"^' ^ übertragen 138 617 591.86 M.
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Uebertrag 138 617 591,86 M.
Nach der diesem Berichte beigefügtenNachweisungsind die eigenen

Einnahmen um den gleichen Betrag,gestiegen. Ein Provinzmlzuschuß
ist daher nicht erforderlich.

Bei dem Voranschlag für die an die Wein- und Obstbauschule
in Kreuznach angegliederte landwirtschaftliche Schule ist eine
Mehrausgabe von ........... 40902,50 Mk.
zu verzeichnen.

Davon entfallen 40 842 Mk. auf die Diensteinkommensverbefserung
für den Direktor, 700 Mk. auf die Erhöhung der Reisekosten und 1000
Mk. auf sonstige Ausgaben. Dagegen fällt der Betrag von 1639,50 Mk.
als Zuschuß an den Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhegehältern pp.
fort, weil dieser Betrag aus dem Haupt-Haushaltsplan an den Pensions-
Haushaltsplan abgeführt wird. Die oben erwähnte Mehrausgabe findet
durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe ihre Deckung.

Bei dem Voranschlagfür die Wein- und Obstbauschule in Ahr-
weiler ist die Ausgabe bei Titel I „Besoldungen" infolge der Besol¬
dungsaufbesserungenum ......... 153760,— Mk.
höher.

Bei den anderen persönlichenAusgaben(Titel II)
erhöhen sich die Vergütungen für die Hilfslehrer um
3600 Mk.. für den Bürogehilfen um 29 000 Mk.,
für den Landwirtschaftsaufseherum 27 000 Mk.,
für den Gartenaufseher um 26100 Mk. und der
Lohn für den Hausarbciter nach dem bestehenden
Tarif um 27 800 Mk., zusammen 113 500 Mk. "
Hiervon ist der Zuschuß an den Haushaltsplan zur
Zahlung von Ruhegehältern psi. mit 9197,25 Ml.
in Abzug zu bringen, da dieser Betrag unmittelbar
aus denl Haupt-Haushaltsplan an den Pensions-
Haushaltsplan gezahlt wird. DemnachMehrausgabe 104 302,75 „

Bei den sachlichen und sonstigen Ausgaben sind
mehr in Ansatz gebracht: für Beköstigung 102 875
Mk., für Reinigung 1200 Mk., für Bettzeug und
Wäsche 3000 Mk., zur Beschaffung von Möbeln für
das Zimmer des Internatsvorstehers und zur Er¬
gänzung des Gerätebestandesfür Garten und Wein¬
berge 6260 Mk., für Heizung und Beleuchtung
43 000 Ml. für Lehrmittel 1000 Mk.. für Unter¬
haltung der Gebäude und Mauern 13 000 Mk., für
Bearbeitung der Weinberge usw. 32 000 Mk., zur
Wiederherstellungvon Mauern des Weinberges im
Turmberg 4500 Mk (einmalig), für Dienst- und
Aelehrungsreiscnder Lehrer und Schüler 2500 Mk..
für Drucktosten 1200 Mk., zur Errichtung eines
Wetterstationshäuschens(einmalig) 1900 Mk.. zur
Anstellung von Anbau- und Düngungsversuchen
6400 Mk. und für unvorhergeseheneAusgaben
5000 Mk., zusammen also um ...... 223835 —

Es ergibt sich hiernach eine Gesamt-Mehraus- ^

2°be von .............' 481897.75 M._____________^^
zu übertragen 138 617 591,86 M-
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Uebertrag 138 617 591,86 M.
Nach der diesem Berichte beigefügtenNachweisungsind die eigenen

Einnahmen um den gleichen Betrag gestiegen, so daß ein Provinzial-
zuschnß nicht erforderlichist.

18, Bei Titel II Nr. 23 und Titel IV, 1 wird für den Haushaltsplan zur
Förderung von Kunst und Wissenschaft ein Mehrzuschußvon
(411820 Mk. — 107850 Mk. --)............ 303970,— „
beansprucht.

Für Besoldungensind infolge der Neuregelung der Beamtenbesoldung
mehr erforderlich ........... 111055— Mk.

Bei den sachlichenAusgaben sind infolge ander¬
weiter Festsetzungder Bezüge der Vüroangestellten
für Vürohilfe 26 000 Mk. mehr eingefetzt, für
Heizung, Beleuchtung, Reinigungund baulicheInstand¬
haltung des Archivgebäudessowie an Lohn für den
Pförtner uno Heizer 46 000 Mk., für die Bücherei
und für Reisekosten des Prouinzialtonseruaturs und
des Assistenten5800 Mk.

Für die Instandsetzung von Knnstdenkmälern usw.
bei Titel 1l Nr. 1 sind 84800 Mk. mehr vor¬
gesehen. Die aus diesem Fonds gefördertenZwecke
bedürfen gerade jetzt in der Rheinprovinz einer
besonderen Pflege, so daß abgesehen von der Geld¬
entwertung eine Erhöhung des Fonds notwendig ist.
Ferner mußte der Zuschuß zu den Kosten der
Studentenbücherei in Bonn um 18 000 Mk. und
die zum Ankauf gefährdeter mittelalterlicher Denk¬
mäler zur Verfügung stehende Summe um 2000 Mk.
erhöht werden.

Für die Unterhaltung des Denkmals am
deutfchen Eck in Covlenz und der Figurengruppe vor
dem Stimdehaus sind 7800 Mk. mehr eingestellt.
Für unvorhergesehene Ausgaben und zur Abrundung
ist ein Betrag von 2515 Mk. vorgesehen.

Die sachlichen und sonstigen Ausgaben erfordern
hiernach einen Mehrbetrag von ...... 192915,— „

Mithin Gesamt-Mehrerfordernis .... 303^707-^Mk.
Da die eigenen Einnahmen des Haushaltsplanes gegenüber dem Vor¬

jahre unverändert geblieben sind, muß diefer Betrag als Mehrzufchuß
aus dem Hauptetat überwiefenwerden.

Der Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und Wissenschafthat
nach dem vorjährigen Voranschlag seinen Zuschuß aus Titel II Nr. 23
und Titel IV Nr. 1 des Haupt-Haushaltsplanes bezogen.

Die Einnahme des Titels IV ist gegenüber dem Vorjahre unver¬
ändert geblieben. ' Aus dem diesem Einnahme-Titel entsprechenden
Titel IV der Ausgabe sind an den Haushaltsplan für gewerbliche
Zwecke .............. 544940,— M.
und für den Ständefonds ........ 200000 —

zusammen 744940— Ml.
Mehrzuschüsse zu leisten.

zu übertragen 138 921 561,86 Mk.
6*
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Uebeitrag 138 921561.86 M.
Die nach dem Haupt-Haushaltsplan des Vorjahres aus dem

Ausgabe-Titel IV den Haushaltsplänen für Kunst- und Wissenschaft
sowie für die Prouinzialmuseen überwiesenenZuschüssevon zusammen
(10? 850 Mk. -s- 637 090 Ml. -) 744 940 M. müssen daher für 1922
aus Titel II entnommenwerden.

19. Bei Titel II Nr. 24 und Titel IV Nr. 2 erfordert der Haushaltsplan
für die Verwaltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier
an Provinzialzuschuß mehr ^1628000 Ml. — 637 090 Mk. (vergl. die
Bemerkungzu lfd. Nr. 18 am Schluß) -^.......... 990910.— ..

Hiervon entfallen auf Titel 1 „Besoldungen" 315 220- Ml.
Das Mehr ist bedingt durch die Neuregelung der
Beamtenbesoldung und durch besoldungsplanmäßige
Gehaltsaufbesserungen.

Die tarifliche Regelung der Löhne erfordert für
beide Museen einen Mehrbetrag von ..... 390000.— „

Die sächlichen und sonstigen Ausgaben zeigen
in ihrem Endergebnis unter Titel III eine Mehr¬
ausgabe von ............ 290110,— „ <

Die bisherigen Ansätze des Haushaltsplanes
bei Titel III reichten nicht aus. um den Betrieb
der Museen sicherzustellen;die vorgesehenenMehr- '
ausgaben genügen nur eben, um die Museen auf dem
bisherigen Stand zu halten. Im einzelnenmußten
erhöht werden: die für Ankäufe vorgesehenen Mittel
um 19 000 Mk.; für größere Untersuchungen wurden
mehr angesetzt 15 000 Mt., für Versuchsgrabungen
10000 Mk.. für größere Anläufe und für Veröffent¬
lichungen 10 000 Mk., für Aufstellung und Unter«
Haltung der Sammlungen 52 000 Mt., (in diesem
Betrag sind 40 000 Mk. enthalten für die Be¬
schaffung neuer Schränke für das Trierer Museum),
für die Bücherei 7000 Ml., für Reinigung 7000 Mt.
Die Heizung, Beleuchtung und Versicherung :c.
erfordern eine Mehrausgabe von 76 000 Mk., die
bauliche Instandsetzung der Museen 65 500 Ml.,
darin als einmaliger Betrag für Erneuerung des
fchadhaftenIinkdaches auf dem Altbau des Bonner
Museums 25 000 Mt. Die für Reisen der Mit¬
glieder der Museumslommission,der Direktoren und
der Beamten der Museen vorgesehenen Beträge
muhten infolge Erhöhung der Eifenbahnfahrpreiseum
18 200 Ml. höher angesetztweiden, die Ausgaben
für Porto und Schreibmaterialien um 4500 Mt.,
für sonstige Ausgaben um 5910 Mk. ________________

Mithin Gesamt-Mehrausgabe ..... 995 330 Ml.
Die eigenen Einnahmen sind nach der diesem

Berichte beigefügtenNachweisungum .... . 4420
gestiegen;daher Mehrzuschußaus Provinzialmitteln ^W910^M^

zu übertragen 139 912 471,86 Mt.



Anlagen zn den Sitzungsprotokalleu, Nr, 2. 45

Uebertrag 139912 471,86 Ml.
20. Bei Titel II Nr. 25 und Titel IV Nr. 3 beanspruchtder Haushaltsplan

für gewerbliche Zwecke einen Mehrzuschuß von (276 060 Ml. -j-
544 940 Mk. --)................. 821000,— „

Der Zuschuß an den Rheinischen Verein für Kleinwohnungswesenist
von 4000 auf 15 000 Mk. erhöht. Für die Handwerker- und Kunst¬
gewerbeschule in Essen ist ein Unterhaltungskostenzuschußvon 10 000 Mk.
in den Haushaltsplan neu eingesetzt.

Eine Reihe von Schulen, die aus dem vorliegendenHaushaltsplan
Zuschüsse erhalten, haben mit Rücksicht auf den gegenwärtigenStand der
Geldentwertung eine wesentliche Erhöhung der Zuschüsse beantragt. Um
eine Erhöhung der Zuschüssezu ermöglichen,ist ein Vauschbetrag von
800 000 Mk. in den Haushaltsplan eingestelltworden.

21. Bei Titel IV Nr. 5 muhte, wie bei lfd. Nr. 18 am Schluß bereits bemerkt,
dem zur Verfügung des Provinziallandtags stehenden Ständefonds mit
Rücksicht auf die Erhöhung der Bezüge der Bearbeiter der Denkmälerstatistik
und die außerordentlich gestiegenen Druckkosten des Werkes „Die Kunstdenk-
mäler der Rheinprouinz" ein Mehrzuschußvon' ......... 200000,— „
überwiesenweiden.

22. Bei Titel V Nr. 6 sind zur Verzinsung und Tilgung der für den
Neubau des Landeshauses und den Umbau des Ständehauses
genehmigten Anleihe................ 632,72 .,
mehr vorgesehen.

Ein Teil der Baukosten (rd. 63 000 Mk.) ist noch vorschußweise
<,, «> .""rechnet. Zur Verzinsungdieses Vorschusses sind 632.72 M. mehr nötig.
^3. Bei Titel V Nr. 9 ist zur Verzinsung und Tilgung der zur Erhö¬

hung des Stammkapitals des Provinzialverbandes bei der Landes-

neuewgF^ - ' 3 000000- „

vom ^ 3.^«I °"! ^""b Beschlusses des 61. Provinziallandtages
°°m Ib. Juli 1921 au genommen, nach welchemder Provinzialverband
der Rhemprovinz berechtigt ist. zur Erhöhung des Stammkapitals bei der
landesbank bls zum Gesamtncnnwerte von 100 Millionen Mark eine
oder mehrere Anleihen zu den vom Prouinzialausschuß festzusetzendenZins-
und Tilgungsbedingungenaufzunehmen.

Der Provinzilllausschuß hat in seiner Sitzung vom 15. November
1921 beschlossen, daß tue Anleihe mit 4V2 °/° zu verzinsen und mit
1/2 /° zuzüglich der durch die Tilgung ersparten Zinsen zu tilgen ist.
Die Landesbank hat für die ihr als Betriebskapital überwiesenen50
Millionen Mark aus ihren Ueberschüssen einen entsprechenden Zinsbetrag
an den Haupt-Haushaltsplan abzuführen; bei Titel V 1d der Einnahme

«,. «, ."^Haushaltsplans sind hierfür 3 000000 Ml. vorgesehen.
24. Be, TM V Nr. 10 ist zur Tilgung der zwecks Errichtung einer

Kiiegshllfskllsse aufgenommenen Anleihe von 1800000 Mark erst¬
malig ein Betrag von ....... Y57145
vorgesehen. ........ ^5,14t,.— „

Auf Grund Beschlst^ ^ 56. RheinischenProvinziallandtags vom
2. Februar 1916 betreffenddie Errichtung einer Küegshilfskasse.hat die
Landesbank zur Gewahrung von Darlehen an Kriegsteilnehmeroder deren
Angehörige zum Zwecke der Wiederherstellungihrer geschäftlichen Existenz,
besonderszur Wlederaufrichtungeines Handwerks- oder kleineren Gewerbe.

zu übertragen 144 191249.58 Mk.
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Uebertrag 144191249,58 Mt.
betriebes zu Lasten des Provinzialverbandes einen Vorschuß von 1800000
Mark hergegeben. Die Tilgung dieses Betrages hat im Jahre 1922 zu
beginnen und in 7 Jahresraten zu erfolgen. Die erste Rate ist am
31. März 1923 zu zahlen und mit 257145 Mk. in den Haushalt
eingestellt.

25. Bei Titel V Nr 11 ist zur Verzinsung und Tilgung der zwecks
Erhöhung der Beteiligung der Provinz an der Siedlungsgesell¬
schaft „Rheinisches Heim" in Bonn aufzunehmenden Anleihe von
1950000 Mk. ein Betrag von.............. 85000,— „
neu eingestellt.

Der «1. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung vom
16. Juli 1921 die Aufnahme der Anleihe genehmigt. Die Anleihe ist
bei der Kommunalbank der Rheinprovinz mit 5 °/° zu verzinsen und
l'/ü °/° zu tilgen. Der einmalige Unkostenbeitrag ist nicht sofort zu
zahlen, sondern verteilt sich als Zinsenzuschlagin Höhe von 0,4 °/n auf
10 Jahre. Da die Anleihe nicht gleich in voller Höhe aufgenommen
wird, genügt für 1922 die Einstellung eines Zins- und Tilgungsbetrages
von 85 000 Mk.

26. Bei Titel VI Nr. 1 sind die dem Provinzialausschuß für unvor¬
hergesehene Ausgaben zur Verfügung stehenden Mittel mit Rück¬
sicht auf die stärkere Inanspruchnahme dieses Fonds um ...... 125000,— ,
erhöht worden.

27. Bei Titel VI Nr. 2ä ist für den Verschönerungsverein für das
Siebengebirge eine einmalige Beihilfe von .......... 200000,— „
vorgesehen.

Auf den dem Provinziallandtag dicserhalb vorgelegten Bericht und
Antrag des Pioviuzialcmsschusseswird Bezug genommen.

28. Bei Titel VI Nr. 4 findet sich zur Deckung der im Rechnungsjahre
1921 bei den einzelnen Verwaltungszweigen nnd Anstalten zu
erwartenden Ausgabeüberschreitungen gegenüber dem Vorjahre ein
Mehrznschuß von .................. 9250000,— „

Bei Aufstellung der Haushaltspläne für das Rechnungsjahr 1921
tonnte nicht damit gerechnet weiden, daß die Ausgaben infolge der Teuerung
und Geldentwertung so sprunghaft steigen würden, wie dies im abge¬
laufenen Rechnungsjahre der Fall war. Nach der Entwickelung, welche
die Verhältnisse genommen haben, war eine erhebliche Ueberschreitnng
der Voranschlägenicht zu vermeiden.

Nach den vorläufigen Abrechnungender einzelnenVerwaltungszweige
und Anstalten weiden sich die Mehrausgaben für das verflossene Rechnungs¬
jahr voraussichtlichauf ..........24000000 Mk.
belaufen.

Auf allen Gebieten der Verwaltung haben die
Ausgaben namentlich für Besoldungen, Löhne, Be¬
köstigung,Materialien, Heizung, Beleuchtung und die
sämtlichen übrigen sachlichen Kosten infolge der dnrch
die Geldentwertung eingetreteneuPreissteigerung aller
Lebens- und Wiitschaftsbedürfnisseeine derartige Stei¬
gerung erfahren, daß die in den Voranschlägen des
Vorjahres vorgesehenenAnsätze durchweg nicht aus¬
reichten. Eine Unterlage für die wirtlichen Ausgaben _______,

zu übertragen 24 000 000 Mk. 153 851 249,58 Mt.
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Uebertrag 24 000000 Mk. 153 851249,58 Mk.
bieten hierfür die in die Voranschlägedes Rechnungs¬
jahres 1922 eingestellten Kredite. Die endgültige
Feststellung des Fehlbetrages für das Rechnungsjahr
1921 kann erst nach dem Jahresabschluß (18. Juli)
gemacht werden; im Verwaltungsbcrichtfür 1921 wird
hierüber eingehendberichtet werden.

Dem Fehlbetrag für 1921 steht im Voranschlag
zum Haupt-Haushaltsplan bei Titel VI Nr, 4 eine
Summe von .............14 750000 „
gegenüber;sie stellt den Betrag dar, welcher zur Deckung
von Ueberschreitungenbei den Haushaltsplänen der
einzelnen Verwaltungszwcige uud Anstalten für das
Rechnungsjahr 1920 vorgesehenwar.

Gegenüber dem Vorjahre sind mithin bei Titel VI ______________
Nr. 4, wie oben augegeben, mehr erforderlich . . . 9 250000 Mt.

29. Bei Titel VI Nr. 5 find zur Durchführung
«,) der am 1. April in Kraft getretenen Neuregelung der Beamten»

besoldung...................15 500000,— „
K) der neuen Lohntarife für die Angestellten und Arbeiter der

Rheinischen Provinzialverwaltung..........25500000,— „
mehr eingestellt.

Die am 1. April 1922 in Kraft getretene Neuregelung der Bcamten-
besoldung konnte bei den Vesoldungstiteln der Haushaltspläne der ein«
zelnen Verwaltungszweige und Anstalten nicht mehr berücksichtigt werden,
da die Pläne bereits im Druck waren und eine nochmaligeUmarbeitung
zur Vermeidung einer Verzögerung in der Drucklegungvermieden werden
mußte. Die zur Durchführung der Besuldungsneuordnungerforderlichen
Mittel mußten deshalb im Haupt-Haushaltsplan vorgefehen werden. Die
Mehraufwendungen belaufen sich unter Zugrundelegung der staatlichen
Bestimmungen auf rd ...........16000000 Mk.

Diesem Mehrbedürfnis steht im Voranschlag zum
Haupt-Haushaltsplan bei Titel VI Nr. 5 a eine
Eumme von ............. 500000 „
gegenüber, die im Vorjahre zur Durchführung der
Befoldungsreform (Gcfetz vom 17. Dezember 1920)
schätzungsweise eingestelltwar. Es sind mithin gegen
das Vorjahr bei Titel VI Nr. 5ä wie oben ange-______________
geben mehr notwendig ..........15 500000 Mk.

Infolge Neuregelung der Beamtenbesoldung mußten gleichzeitig mit
den Angestellten,zu denen auch die Arbeiter gehören, entsprechende Tarif¬
verträge abgeschlossen werden, die Mehraufwendungenvon rd. 25 500 000 Mk.
erfordern werden.

A"..^l VI Nr. 6 ist zur Bestreitung der nach den jeweiligen
Meichssätzen den Beamten. Angestellten PP. — soweit sie im be¬
setzten Gebiet ihren dienstlichen Wohnsitz haben — zu gewährenden
Wlitschaftsbeihilfe (Vesatzungszulage) ein Mehrbetrag von . . . 3065000— „
erforderlich. ^ , » u g

An Vesatzungszulagesiud insgesamt 8 705000 Mk. zu zahlen; hier¬
von hat das Reich gemäß 8 1 des Gesetzesvom 23. Dezember 1920
6 964 000 M. zu erstatten. Dieser Betrag ist unter Titel 10 Nr. 1

zu übertragen 197 916 249,58 Mt.
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Uebertrag 197 916 249,58 Mt,
der Einnahme des Haupt-Haushaltsplans für 1922 als Rückeinnahme
aus Erstattungen des Reichs vorgesehen.

31. Bei Titel VI Nr. 8 ist als Anteil des Provinzialverbandes an den
Garantieleistungen für den Rhein-Weser-Kanal ein Betrag von . 200000,— „
ausgeworfen.

Es wird dieserhalbauf die Bemerkungenzu Abschnitt II (Ausgleichs¬
funds) dieses Vurberichts Bezug genommen.

32. Bei Titel VI Nr. 9 sind an Zinsen für die zur Bestreitung der
laufenden Ausgaben von der Landesbanl entnommenen Vorschüsse
bezw. zur Abrundung mehr vorgesehen ............ 7199,14 „

33. Bei Titel VI Nr. 10 ist zur Bestreitung unvorhergesehener, insbe¬
sondere durch die Teuerung eintretender außerordentlicher Mehr¬
ausgaben ein Mehrbetrag von.............. 8000000,— „
eingestellt.

Die gewaltig gestiegenenAusgaben lassen sich unter den jetzigen
Verhältnissenauch nicht annähernd für den Zeitraum eiues Jahres voraus¬
sehen oder gar mit einer gewissen Sicherheit berechnen. Immer wieder
treten neue Anforderungen auf, die das Ergebnis der bisherigen Fest¬
stellungen umstoßen. Es muß deshalb ein besondererFonds vorhanden
sein, auf den zurückgegriffen werden kann, wenn im Laufe des Jahres
unvorhergesehene,insbesonderedurch die Teuerung hervorgerufeneerhöhte
Mehrausgaben notwendig werden. Derartige Mehrausgaben sind für
das laufende Rechnungsjahr nach den Erfahrungen der Vorjahre bestimmt
in erhöhtem Umfange zu erwarten. Es ist deshalb eine Erhöhung des
für diesen Zweck in den Haushalt des Vorjahres mit 4 750 000 Mt.
eingestelltenBauschbetrages um 8 000000 Mt. dringend geboten.

Bei dem Haupt-Haushaltsplan für 1922 ergibt sich hiernach eine________________.
GesllMt-MelMUsgllbe von ..............206123448,72 M-
der indessen die nachstehend aufgeführten Minoerausgllben gegenüber--------------------------""
stehen.

34. Bei Titel V Nr. 4 konnten zur Verzinfung und Tilgung der aus
der 3. Anleihe zu Anstaltszwecken zu deckenden Kosten im Betrage
von 7 000 000 Ml.................. 4448,72 Mt.
weniger eingestellt werden.

Aus dieser Anleihe sind die Baukosten der Provinzial-Fürsorge-
erziehungsanstalt Fichtenhain gedeckt worden, die zur Verzinsung und
Tilgung der Anleihe beizutragen hat. Nach dem Voranschlagkönnen aus
den Anstllltsüberschüssengegen das Vorjahr 4450 Mk. bezw. zur Abrun-
gung der für die Verzinsung und Tilgung der Anleihe vorzusehenden
Gesamtsumme4448,72 Mk. an den Haupt-Haushaltsplan mehr abgeführt
werden.

3b. Bei Titel V Nr. 5 find zur Verzinsung und Tilgung der aus der
4. Anleihe zu Anstaltszwecken zu deckenden Kosten von 13 000000 Mk. 34000,— ,.
weniger ausgeworfen.

Die Provinzilll-Fürsorgeerziehungsanstlllten in Rheindahlen und
Solingen, die aus dieser Anleihe gebaut sind, werden aus ihren Ueber-
schüssen zur Verzinsung und Tilgung der Anleihe 34 000 Ml. mehr als
im Vorjahre beitragen können.

36. Bei Titel VI Nr. 2o des Haupt-Haushaltsplans sind ... . 250000,— «
abgesetzt worden.

zu übertragen ' ^288448/?2 Mt-
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Uebertrag 288 448,72 Mk.
Der 58. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom

20. März 1918 die Beteiligung des Provinzialverbandes an der Grün¬
dung einer rheinischengemeinnützigenGesellschaftm. b, H. zum Zwecke
der Wohnungsfürsorge in Höhe von 1 Million Mark genehmigt. Die
letzte Rate der Veteilignngssumme ist im Vorjahre mit 250 000 Mk.
an die Gesellschaftzur Uebelweisunggelangt.

37. Bei Titel VI Nr. 7 ist der im Haushalt des Vorjahres zur Ausführung
von Kriegsgedenkzeichen im Ständehause und in den einzelnen Provinzial-
llnstalten vorgesehene Betrag von ............. 70000,— „
fortgefallen.

Die Minderausgaben ergeben zusammen einen Betrag von . . . 358448,72 Mk.
Die Gesamt-MelMUsgaben sind vorstehend(Seite 36) mit . . 206123 448,72 „

errechnet; es ergibt sich demnach ein Gesamt-Mehrbettllg von ... 205765000,— Mk.
für welchenDeckung zu beschaffen ist.

Was die Deckung dieses Mehrbetrages anlangt, so ist hierzu folgendes zu bemerken:
1. Die Proviuzialverbände erhalten auf Grund der Gesetze vom 30. April 1873, 8. Juli 1875

und 2. Juni 1902 zur Durchführung ihrer Aufgaben aus Staatsmitteln bestimmteIahres-
renten (Dotationen), Die der Rheinprovinz überwiesenenDotationen betragen insgesamt
4 584 959,50 Mk. jährlich. Auf die wiederholtenund dringendenVorstellungen der Provinzen
hat die Staatsregierung endlich die Notwendigkeiteiner Erhöhung dieser Dotationen anerkannt
und zur Durchführung ihrer Absicht in den Haushaltsplan der allgemeinenFinanzverwaltung
des preußifchen Staates für das Rechnungsjahr 1922 eine Summe von 165 Millionen Mark
eingesetzt. Die Art der Verteilung dieses Betrages auf die einzelnen Provinzen steht noch
nicht fest. Auf Gruud der der Staatsregierung über die Verteilung der erhöhten Staats¬
dotationsrenten unterbreiteten Denkschrift des Landeshauptmanns der Rheinprovinz muß
erwartet werden, daß bei einer Erhöhung der staatlichen Dotationen um 165 000 000 Mt.
der Rheinprovinz insgesamt 30 000 000 Mk. zugeteilt werden. Da indessenzweifelhaft ist,
ob d,e berechtigtenAnsprücheder Rheinprovinz im laufenden Jahre in vollem Maße Berück»
srchtinungfinden, fo ist für 1922 hier nur eine Erhöhung von . . 22 500 000,— Mk
eingestellt.

Dieser Betrag ist unter Titel I s! Nr. 2 des Haupt-Haushaltsplans
in Einnahme vorgesehen.

2. Seit dem 1. Oktober 1921 erhalten die Gemeinden und Gemeinde-
Verbände seitens des Reichs Zuschüsse zur Besoldung. Diese sind zwar
zunächstnoch als Vorschüsse bezeichnetund über ihre endgültige Ge¬
staltung und Verrechnungliegen bindende Zusagen noch nicht vor, indes
bei den Gemeinden und Gemeindeverbändenbesteht Uebereinstimmung
darüber, daß die seit dem 1. Oktober 1921 eingetretenen Vesoldungs-
erhöhungen ohne weitere Ueberweisungen aus Reichsmittcln an die
Kommunalverwaltungen von diesen nicht aufgebracht werden können
und daß den letzteren nicht nur die bis jetzt überwiesenenBeträge
endgültig verbleiben, sondern daß diese auch für die Zukunft gezahlt
und den weiteren Erhöhungen angepaßt werden muffen. Dabei ist
allerdings anzunehmen, daß diese Iahlungen angerechnet werden auf
die erhöhten Ueberweisuugenaus der Neichseinkommensteuerpp., auf
die die KommunalverwaltungenAnspruch erheben.

Nach den bisherigen Ueberweisnngenkann der Provinzialverband
rechnen auf einen Reichszuschußzu den Besoldungen von .... 32000000,— ..
die bei Titel I 0 Nr. 3 des Haupt-Haushaltsplanes in Einnahme
erscheinen. _________________

zu übertragen 54 500 000,— Mk.
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Uebertrag 54 500000,— M.
Zusammen mit den bisherigen rd. 54 000 000 Mk. aus Reichs¬

einkommensteuerergeben diese 32 000 000 Mark eine Gesamtleistung
des Reichs von 86 000000 Mk., d. h. bereits mehr als das Steuer¬
aufkommenfür 1919 -^ 100°/°, wie es nachstehendals für 1921
zu erwarten bezeichnetist. Nach Ansicht der Provinzialverwaltung
muß für 1922 mit einer auch hierüber noch hinausgehendenLeistung
des Reichs gerechnetwerden, diese würde aber verbrauchtwerden durch

> die weiteren noch eintretendenund bei Abschluß dieses Berichtes bereits
eingetretenenBesuldungserhöhungen,für die in der Ausgabe des Haupt-
Haushaltsplanes Beträge nicht mehr haben vorgesehenwerden können,
sodaß, wenn eine höhere Leistung des Reichs als die Uebernahme der
Mehrbesoldung nicht erwartet wird, diese auch nicht in der Einnahme
erscheinen darf.

3, Seit 1920 ist dem Piovinzialverband aus der Reichseinkommensteuer
nur der durch den Gamntieparagraphen des Landesstenergesetzes (§ 56)
gewährleistete Betrag: „Aufkommendes Steuerjahres 1919 -j- 35°/o"
überwiesen worden. Nach dem, was bisher über die Ergebnisse der
Steuerveranlagungen bekannt geworden ist, muß bereits für 1920 und
in noch erheblich größerem Umfange für 1921 und 1922 mit höheren
Ueberweisungengerechnet werden. Nach Mitteilungen, die den Ver¬
tretern der Provinzialverbäude im Ministerium des Innern gemacht
worden sind, gestatten die Erträgnisse bereits für 1920 höhere Ueber¬
weisungen, für 1921 mindestens in Höhe des Aufkommens für
1919 -j- 100°/a. Dieser Satz würde für die Rheinprovinz rd.
24 000 000 Mk. bedeuten, dem allerdings Zuschüsse für die Beamten¬
besoldung seit 1. Oktober 1921 in Höhe von rd. 10000000 Mk.
gegenüberstehen, sodaß für 1921 noch ein Betrag von 14 000000 Mk.
zu erwarte« wäre. Da der Provinzialverband auf diese Ueber¬
weisungen einen Rechtsanspruch auf Grund des Landessteuergesetzes
erhebt, so erscheint die Einstellung eines Betrages für nachträgliche
Ueberweisungengrundsätzlich geboten; bezüglichder Höhe ist, da ziffer¬
mäßig zuverlässige Angaben noch nicht zu erlangen sind, vorsichtige
Schätzung geboten. Für 1920 und 1921 ist deshalb bei Titel I 0
Nr. 5 der Einnahme des Haupt-Haushaltsplans nur der Betrag ein¬
gesetzt, den die Verwaltung für 1921 glaubt erwarten zu dürfen, nämlich 14 000 000,— „

Sollte der Satz geringer ausfallen, so darf erwartet werden, daß
die Gefamtüberweisungfür 1920 und 1921 nicht geringer sei» wird.

4. Die Einnahme aus Erstattungen des Reichs auf die den Beamten
gewährte Wirtschaftsbeihilfe (Vesatzungszulage) ist unter Titel 10
Nr. 1 der Einnahme des Haupt-Haushaltsplans mit einem Mehr¬
beträge vou .................. 2452000.- „
vorgesehen.

5. Das Kraftfahrzeugsteuergesetzvom 8. April 1922 ist durch den Reichs-
ftnllnznnmster mit Wirkung vom 1. Juli ds. Is. ab in Kraft
gesetzt worden. "

Welche Einnahme den Provinzialverbänden aus diesem GcseK
zuflleßen werden läßt sich zur Zeit uicht übersehen,auf jeden Fall ist
für das ^ufende Jahr, da em preußisches Gesetz betreffend Besteuerung
anderer Fahrzeuge, wie es der § 18 des Reichsgesetzes Vorsicht nock,
mcht erlas en ist, mit einer Zuteilung der Hälfte der ^__Erträgnisse an .

zu übertrage» 70 952 000,— Mk.
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Uebertrag 70 952 000— Mk.
die Länder gemäß § 18 Absatz 3 zu rechnen. Nach Mitteilungen
eines Vertreters des preußischenFinanzministeriums darf für 1922
mit einem Steuerertrag von ............. 8 000000,— „
für die Rheinprovinz gerechnet werden, die in den Haupt-Haushaltsplan
unter Titel I <ü Nr. 4 eingesetzt worden sind.

6. Bei Titel V Nr. 1 und 2 der Einnahme des Haupt-Haushaltsplans
sind an Zinsen der Landesbankfür die zur Verstärkung ihrer Betriebs¬
mittel seitens des Provinzialverbandes aufgenommenenAnleihe sowie
an Zinsen von vorübergehendangelegtenBeständen aus Zentralmittelu
insgesamt mehr eingesetzt .............. 3 000600,— „

7. Zur Herbeiführung des Gleichgewichtszwischenden Einnahmen und
Ausgaben mußte ein Steuer-Mehrbedarf von ........123812400,— „
vorgesehenwerden, der bei Titel II der Einnahme des Haupt-Haus¬
haltsplans nachgewiesen ist.

Die vorstehenderrechneteGesamt-Mehrausgabe von .... 205765000,— Mk.
findet hiernach ihre Deckung.

II.
Zusgleichsfonds.

Der Ausgleichsfondsist gemäß Beschluß des 47. Rheinischen Provinziallandtags vom 16. März 190?
mit einem Betrage von 471866,89 Mk. gebildet worden zwecks Schaffung einer Reserve, die in Zeiten
eines erheblichenRückgangs des umlagefähigenStaatssteuersolls zur Verminderung einer starkenErhöhung
des Provinzialsteuerslltzesdienen sollte. Der Fonds war auch zur Deckung derjenigenAusgaben vorgesehen,
welche dem Provinzialverbande aus der für den Rhein-Weser-Kanal und die Lippe-Wasserstraßeüber¬
nommenen Garantie für die Verzinsung und Tilgung der Bau- und Betriebskostendes Kanalunternehmensentstehen weiden. ><>>«" « ,
t>- i. A"«n.t!pr^"d ^^ ^ ^ ^ Rheinprovinz entfallende Anteil an den Garantieleistungen
für den Rhem-Weser-Kanal für die Rechnungsjahre 1918 (172 320 Ml.) und 1919 (192 906 Mk.)
aus dem Ausgleichsfonds genommen. Demnächst wird auch der Anteil der Rheinprovinz für die Rech¬
nungsjahre 1920 und 1921 (wahrscheinlichin beiden Jahren je 196 000 Mk.) aus dem Bestände
des Ausgleichsfondsgenommen werden. Für das Rechnungsjahr 1922 ist ein Betrag von rd. 200 000 M
m den Haupt-Haushaltsplan eingesetzt.

Der Ausgleichsfonds besteht zurzeit
1. aus 5°/°igcn Reichskriegsanleihescheinen(Nennwert 4874 000 Mk)

zum Kurswerte von (77,50°/° am 1. April 1922)..... 3 777350 Mk.
2. aus einem bei der Lcmdesbankder Rheinprovinz rentbar angelegten

Depositum von ................. 2 493 13? Mk.
Der Fonds ist hiernach zum größeren Teil in Wertpapieren angelegt, deren Veräußerung

nnt Rücksicht auf den damit verbundenen, nicht unbedeutendenKursverlust nach Möglichkeit vermieden
werden muß.

III.
Der Haupt-Haushaltsplan sieht bei Titel II Nr. 1—4 eine Einnahme aus

Steuern von ......................263030000 Mk.
vor. Darin sind enthalten die dem Provinzialverbande gemäß § 56 des Landes¬
steuergesetzes zustehenden................... 5 3 781350 „
so daß durch Prouinzialfteuern zu decken sind ... . . 209 248 650 Mt.,
mithin ein Mehr von 123 812 400 Mk.

Bezüglich der Erhebung von Provinzialsteuern ist die Rechtslage zurzeit folgende: Das Gesetz
vom 26. August 1921 zur Aenderung des Kreis- und Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906

?*
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hat sich für 1921 nicht durchführen lasten wegen der Schwierigkeitenbetreffend Auslegung und Vollzug
des ß 56 des Landessteuergesetzes(Gamntieparagraph). Ein gemeinschaftlicherErlaß des preußischen
Ministers des Innern und des Finanzministers vom 13, März 1922 hatte deshalb den Provinzial-
verbänden gestattet, für das Rechnungsjahr 1921 den bisherigen Maßstab für die Verteilung der Pro-
vinzialabgaben, nämlich das Soll der staatlich veranlagten Realsten«,!, beizubehalten. Inzwischen hat
der preußische Landtag am 3, Mai d, I, ein Gesetz über die Anwendimg der U 7 und 25 des Kreis-
und Provinzialabgllbengesetzesin der Fassung der Novelle für die Rechnungsjahre 1921 und 1922
beschlossen, dessen entscheidende Bestimmung lautet:

Artikel 2.
„Die Provinzen können die Fehlbeträge aus den Rechnungsjahren 1921 und 1922

zunächst allein nach dem Soll der vom Staate veranlagten Nealsteuern einschließlichder
Betriebssteuern (Abs. 2 Nr. 2) verteilen. Alsdann haben sie jedoch bis zum Ablauf des
Rechnungsjahres 1923 eine endgültige Verteilung gemäß Abs. 2 Nr. 1 und 2 vorzunehmen.
Der Unterschied zwischenden vorläufig und den endgültig verteilten Beträgen ist auf die
Umlagebetläge des Rechnungsjahres, in dem die endgültige Verteiluug der Fehlbeträge aus
den Rechnungsjahren 1921 bezw. 1922 erfolgt, zu verrechnen."

Für das Rechnungsjahr 1922 muß also hiernach verfahren werden, d. h. es muß vorbehaltlich
der späteren endgültigen Regelung bei der Festsetzungder Provinzialumlage nach dem Maßstabe des
Realsteuersolls verbleiben.

Nach den von den Stadt- und Landkreisen der Provinz gemachten Mitteilungen kann mit einem
Gesamt-Steuersoll an Realsteuern von rd, 85 Millionen Mk. gerechnet werden; die Deckung der durch
Provinzialumlage aufzubringenden209 248 650 Mk. erfordert also eine Provinzialsteuer von 246,17°/«.

Bei der Beurteilung dieses Steuersatzes ist zu berücksichtigen, daß der Voranschlag zum Haupt-
Haushaltsplan für 1922 einen Fehlbetrag von 24 Millionen Mk. aus dem Rechnungsjahre 1921
enthält. Wäre dieses Defizit im abgelaufenen Rechnungsjahre durch eine Nachtragsumlage gedeckt
worden, dann würde sich die Provinzialsteuer des Vorjahres von rd. 162 "/„ auf 205 "/„ erhöht, die
Provinzialsteuer für das Rechnungsjahr 1922 dagegen von 246,17°/,, auf 218"/,, ermäßigt haben.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllllndtag wolle

1. den Haupt-Haushaltspla» uebst den zu ihm gehörendenHaushaltsplänen der einzelnen Ver¬
waltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr 1922 feststellen;

2. den durch Provinzialumlage zu deckenden Steuerbedarf zur Herbeiführung des Gleichgewichts
zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Haupt-Haushaltsplaues auf 209 248 650 M-
festsetzen;

3. zur Deckung des Steuerbedarfs die Erhebung einer Provinzialumlage von 246,17 «/<» auf die
Nealsteuern nach Maßgabe des Gesetzes vom 3. Mai 1922 über die Anwendung der 88 7
und 25 des Kreis- und Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 in der Fassung der
Novelle vom 26. August 1921 in den Rechnungsjahren 1921 und 1922 beschließen-

4. beschließen, daß nach dem festgesetzten Haupt-Haushaltsplan und uach den zu ihm gehörenden
Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten auch uach dem 1. Januar
1923 bezw. nach dem 1. April 1923 die Verwaltung so lange weiter gefllhrt und die für
1922 genehmigteProvinzialsteuer so lange weiter erhoben werde, bis der Provinziallandtag
neue Haushaltspläne genehmigt haben wird".

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, ^ ^. .
». „, Dr. Horlon,
Vorsitzender. „ ^

La»desha»ptmmm.
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Anlage zum Vorbericht.

Nachweisung
der

eigenen Ginnahmen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten
der Provinzialverwaltung

in den Rechnungsjahren1921 und 1922.
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne. Anlage

Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Provinzial-
ausschusses und der Zentralverwaltungsbehörde . .

Haushaltsplan

a) zur Zahlung von Ruhegehältern pp. an Prouin-
zialbeamte und von Witwen- und Waisengeldern
sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,

b) zur Zahlung von Invalidengeldern(Unterstützungen)
und von Witwen- und Waisengeldern an nicht
ruhegehaltsberechtigteAngestellteund Arbeiter sowie
deren Hinterbliebene,

o) Dr. Klein-Stiftung.

Betrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Klech-
nungsjahre

1922
^ ?z

2 883 000

II.

Haushaltsplan über die Besoldungenund anderePerson»
liche Ausgaben für die bei der Landesversicherungs-
anstalt Rheinprovinz beschäftigtenProvinzialbeamten

Zu übertragen

Diese
haben betragen

in dem
Ilechnungs-

jähre
1921

1747 700

2593 600

III.

2 456 645

21990000

27 466 600

8 250000

15

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 55

Mithin jetzt

mehr

1135300

weniger

136 954 «s>

13740000

Hemerlmngen.

12 454345jl5
15012 254 «5

Der Verwaltungstostenbeitragder Provinzial-Feuciversicheiungsanstaltund der
Landesbant hat unter Berücksichtigung der erhöhten AufwendungenAM je
2NUU0 Mk. erhöht weiden müssen. Der Verwaltungstostenbeitragvon 3°/«
der Einnahmen aus den Polizcistrafgcldcrfondsist mit 4602 Mt. höher ein»
gesetzt, der Beitragder Pferde-und Rindviehversicherungssondsmit 26065 Ml.,
der Beitragder Prouinzialstraheuuerwaltungunter Berücksichtigungder erhöhten
Ausgaben an Besoldungenfür die in der Strahenbauabteilungbeschäftigten
Beamten mit 600 000 Mk. und der Beitrag der Ruhcgehaltskassender Land»
bürgermeistereienund Landgemeindenusw. mit 330 VON Mt. Der Beitrag
aus dem Haushaltsplan der Fürsorgeerziehungzu deu Kosten der Rcchnungs«
revisionund der Kassenführungist mit 29 000 Ml. nnd der zu dem gleichen
Zweckeseitens der landwirtschaftlichen Nernfsgenossenschaftzu leistende Beitrag
mit 23 000 Mk. höher eingestellt. Die Mieten der Abteilungfür Fürsorge-
erziehungund der landwirtfchastlichen Berufsgenossenschaftfür die im Landes-
bezw.Stllndehaufebenutzten Räume haben sich entsprechend den tatsächlichen
Aufwendungenum 41000 Mk. bezw. 37 000 Ml. erhöht. An anderen
Mieteinnahmensind 2400 Ml, und als Erlös aus dem Verlauf der Prouinzial«
landtags-Nerhandlungen3950 Mt. mehr vorgesehen, wohingegenan unvorher»
gesehenenEinnahmen bezw. zur Abrundung 171? Mt. weniger in Ansatz
gebrachtsind.

Die Zuschüsse der einzelnenVerwaltungszweigeund Anstalten an den neben-
genannte«Haushaltsplan sind um ' ....... 143169,25 Ml.
in die Höhe gegangen. Die Zuschüsse sind nicht mehr
mit 15°/« der ruhea.ehaltsbcrcchtia.tenDurchschnitts-Dienst-
einkommender planmäßigen Beamtenstellenberechnet,
sondern es ist zufolgeBefchlusses des 61. Provinz«!«
landtags vom 16. Juli 1921 zur Bestreitungder Ruhe¬
gehälterder Beamten und der Kosten der Fürsorge für
deren Hinterbliebeneein Beitrag zu erheben, der den
tatsächlichenBedarf unter HinzurechnungeinesMehr für
im Laufe des Rechnungsjahreszu crwartendeIugängcdeckt.

Die sonstigennnd unvorhergesehenenEinnahmen
sind unter Berücksichtigung eines kleinen Zinsen-Mehr¬
betrages von 72 Ml. aus dem Vermöge»der Dr, Klein-
Stiftung zurückgegangen um .........______ 6214.40 „

Die eigeneuEinnahmensind hiernachum . . . 186934,85 Ml.
gewachsen.

Die Einnahme dient zur Bestreitungder Ausgaben sür die Besoldungenund
sonstigenpersönlichenKostender bei der Landesversicherungsanstalttätigen
Provinzialbeamten.Die Ausgabewird ausschließlichvon der Anstaltgetragen,
belastet also den Provinzialverband nicht.

Bei Titel I „Besoldungen" ist die Ausgabe ge¬
stiegenum ............... 12 825 953.55 Ml.

Diese Mehrausgabeberuht im wesentlichenauf der
am 1. Oktober1921 in Kraft getretenenNcsoldungs-
Neuregelunggemäß Gefetzcs vom 24. November1921,
der am 1. Januar 1922 erfolgten Aufbesserungder
Neamtenbesoldunĝ Erhöhungdes Ausglcichszuschlags,
Gewährungvon Mrtschaftsveihilfen(Uebcrteuerungszu-
schüssen)). sowie auf den am 1. April 1922 eingetretenen
weiterenwesentlichenAenderungenin der Besoldungder.

zu übertragen 12 825 958.55 Ml.



56 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Nr, Bezeichnungder Zausßattsvläne. Anlage

Uebertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungstostendes Genossen-
jchllftsuorstandes der Rhein, landwirtschaftlichen Berufs»
genosfenfchaft .............

Betrag der
eigenen Gin-

nahmen in
dem Pech-

nungsjlchre
1922

'^

27 466 600

IV. 3237 000

Zu übertragen

Diese
haben betragen

in dem
Uechnungs-

jähre
1921

Ä

12 454345 15

30703 600

1267000

13 721345

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 2. 57

Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

15012 254 «l.

1970000

15
16982 254 «5.

Uebertrag 12 825 953,55 Ml.
Beamten und auf besolduugsplanmähigen Gchaltsauf»
befserungen.

Vei Titel II „Andere persönliche Ausgaben" ist
eine Mehrausgabe von........... 911700,— „
zu verzeichnen. Für Anwärter im Büro-, Registratur»
und Kanzleidicnst sind infolge der Ncsoldungs-Neurcgelung
620 000 Ml. mehr erforderlich, an Dienstunlostenzulaa.cn
sür die im auswärtigen Dienst tätigen Kontrollbeamten
82000 Ml. und an Fehlgeld für die beiden Kassierer
700 Ml.

Vei der fortgeschrittenen Teuerung erscheint es not¬
wendig, den zur Verfügung des Vorsitzenden des Vor¬
standes stehenden Betrag zn Unterstützungen für Beamte,
pensionierte Beamte und deren Hinterbliebene um
10 000 Wt. hoher zu bemessen.

Der Zuschuß au den Pensions-Hanshaltsplan hat sich
um 199 000 Ml. erhöht (vergl. die allgemeine Bemerkung
zu Titel II der Einnahme des Pensions-Haushaltsplans).

Bei Titel III „Sonstige Ausgaben" ist eine Mehr-
ausgäbe von 15 000 Ml. sür Dienstkleidung der Amts»
gehilfen erforderlich, wogegen für Abrunduug nsw.
12 653,55 Ml. weniger vorgesehen sind; mithin mehr______ 2 346,45 ,

Gesamt-Mchibelostung 13 740000.- Ml.

Die nebenstehende Einnahme dient zur Deckung der Verwaltungslosten des Ge»
nossenschllftsuorstllndes der landwirtschaftlichen Veinfsgenosfcnfchaft. Die
Kosten werden aus der von der Berufsgenossenschaft erhobenen Umlage be>
stritten, belasten also den Provinzialverband nicht.

Die Ausgabe ist um 1970 000 Ml. gestiegen, und zwar:
Bei Titel I: „Besoldungen" um...... 1400500,— Ml.

hauptsächlich durch die seit der letzten Etatsaufstellung
emgetretenen Diensteinlommcnsverbcsserungcn (vergl.
hierzu die Bemerkung zu Titel I lfdc. Nr. 3 dieser
Nachweisung),

Bei Titel II: „Andere persönliche Ausgaben" um 304 864,70 „
im wesentlichen durch die Erhöhung der Tarife für die
Angestellten (290 700 Ml.); der Zuschuß an den Haus»
haltsplan zur Zahlung von Ruhegehältern hat sich um
8400 Ml. erhöht. Zur Unterstützung von Beamten sind
8000 MI. mehr vorgesehen, für Dienstkleidung des Amts¬
gehilfen 2200 Ml. und an Witwengeld 564,70 Ml.

Bei Titel III: „Sächliche uud sonstige Ausgaben"
um.................. 264635,30 „
infolge'Steigerung der Reifekostensätzeund Tagegelder
für die Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes, des
Entschädigungsfeststellungsausschusses und der Beamten
sowie der Kosten der Genossenschaftsvcrfammlung um
zusammen 63 500 Mt„ der Miete, Beleuchtung. Reini¬
gung pp. nm 37 000 Mk., der Formular- und Druck»
losten um 60000 Ml., der Postgebühren um 62000 Ml„
infolge Erhöhung der Beiträge zur Kranken», Invaliden-
und Angestellteuversicherung um 7000 Ml., der Ent¬
schädigung an die Ientralverwaltung für Erledigung
der Kasfengefchäfte um 23 000 Ml. und der sonstigen
Kosten um 12135,30 Ml. ^________________

Summe 1970000,- Ml.



58 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Nr, Bezeichnung der «Haushaltspläne.

Uebertrag
Haushaltsplan über die Verwaltungslostender Rheinischen

Piouinzial-Feuerversicherungsanstalt......

Anlage

Betrag der
eigenen Gin-
nahmen in
dem Pech-
nungsiahre

1922
?3

Diese
haben betragen

in dem
Pechnungs-

jähre
1921

Zu übertragen

30703 600

22 450000

13 721345

11435000

15

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 59

Mithin jetzt

mehr

16982 254

11015000

53 153 600 25156345 15 2? 997 254 85

«l,

weniger
DemerKungen.

762 814,40

156 000,—

Die Einnahme dient zur Bestreitungder Verwaltungslostender Provinzial-Feuer«
Versicherungsanstalt.Diese Kosten werdenvon der Anstalt aus ihren Mitteln
bestritten,belasten also den Provinzialvcrband nicht.

Die Verwaltungslostensind gestiegen:
Vei Titel I: „Besoldungen"um........9185 299.49 Ml.

Auf die Bemerkungzu Titel I lfde. Nr. 3 dieser
Nachweisuug wird Bezug genommen.

Bei Titel II „anderepersonlicheAusgaben" findet
sich ein Mehrbedarfvon ...........

Für Unterstützungder Witwen verstorbenerHilfs¬
arbeiter sind mehr erforderlich1425,40 Ml.; für An.
Wärterund Hilfsarbeiter infolge Erhöhung der Bezüge
und der Beiträge zur Angestelltenversicherung563 000
Ml., für Anfertigung (Neufchreibeu)der Heberollen
'!20 000 Ml., an Uohnusw. sür Pförtner, Altenhefter
und Hilfsboten50 000 Ml, an Fchlgeld für den Ren-
danten 100 Ml. Der Zuschußzur Zahlung von Ruhe»
gehältern hat sich um 171711 Ml. verringert (uergl.
die allgemeineBemerkungzu Titel II der Einnahme
des Pensions-Haushaltsplans).

Die sächlichen Ausgaben — Titel III — bean¬
spruche»mehr ..............
und zwar für Tagegelderund Reisetosten40 000 Ml.,
für Unterhaltung des Anstaltsgebäudes10 000 Ml.,
für Porto usw. 20 000 Ml., für Heizung, Beleuchtung.
Reinigung, Kaualbetriebsgebühren 50 000 Ml., an
Kostenfür Unterhaltung des Kraftwagens und Vergü«
tung des Wagenführers 20 000 Ml. und für Dienst¬
kleidung des Oberbotenmeistcrsund der Amtsgehilfen
16 000 Ml.

Bei Titel IV „Beitrag zn den Kostender Zen-
traluerwllltung und des Verbandes öffentlicherFeuer-
versichernngsaustaltenusw" sind au Zuschuß zu den
Kosten der Ientralverwaltung W 000 Ml., an Beitragen
zu den Kosten des Verbandes öffentlicher Feuerversiche»
rnngsanstlllten30 000 Ml. und an Beiträgen für Ver¬
eine 200 Ml. mehr eingestelltworden,zusammen . .

Bei Titel VI sind an „unvorhergesehenenAus»
gaben" mehr vorgesehen..........

Vei Titel VII haben die Kostensür die Bezirks.
VertretungenSaarbrücken, Essen nnd Düsseldorf,wie
der Haushaltsplander Anstaltim einzelnen nachweist, um 773 N41,— „
erhöht werdenmüssen. _________________

zusammen 11025 000.— Ml.
Bei Titel V „Ausgabensür gemeinnützigeZwecke"

hat sich der von der Anstalt zu leistendeZuschußzur
Feuerwehrunfalltafseinfolge Aenderung des Statuts
gegendas Vorjahr um ...........
ermäßigt.

Mithin bleiben:

50200,—

97 645.11

10000,— „

11015 000.- Ml.

8»



60 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Nr Bezeichnungder Aausßattspläne.

Uebertrag
Haushaltsplan über die Verwaltungslostender Landes¬

bank der Rheinprovinz..........

Betrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Kech-

«ungsiechre
1922

'^

Diese
haben betragen

in dem
Uechnungs-

jähre
1921

53153 600

Via. > 14 295000

25156 345

6985000

15

Haushaltsplan über die Verwaltungslostender Prooinzial-
Lebensversicherungsanstaltder Rheinprovinz . . . VId. 2 342 260 974050

Zu übertragen 69790 860 33115395 15

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 61

Mithin jetzt

mehr weniger
DemerKungen.

27 997 254

7 310000

1368 210

36675 464

«5

^

Die Verwaltungslostenwerdenvon der Landesbanl aus ihren Mitteln bestritten,
belasten also den Provinzialverband nicht.

Der Haushaltsplan zeigt bei den Besoldungen(Titel I) eine Mehr°
ausgäbe von ............... 6 045 027,75 Ml.

Dieser Mehrbetrag ist im wesentlichenaus die
Erhöhung der Dienstbezügeder Beamten zurückzuführen
(uergl. hierzu die Erläuterung zu Titel I, lfde. Nr. 3
dieser Nachweisuug),

Bei Titel II „andere persönliche Ausgaben" sind
mehr eingestellt.............. 1005 210,14 „

Die Erhöhung der tariflichenDienstbezügefür die
Angestelltenbedingt ein Mehr von 1100 000 Ml. Für
Unterstützungder Beamten sind 5000 Mt. und an
Witwengeldern8 730,14 Ml. mehr vorgesehen. Der
Zuschuß an den Pensions-Haushaltsplan hat sich um
l08 520 Ml. ermäßigt (uergl. die allgemeineBemerkung
zu Titel II der Einnahmedes Pensions^Haushaltsplans).

Die sächlichenAusgabcn(Titellll)beanspruchenmehr 244000,— „
und zwar für Tagegelder und Reisekostender Ver»
wllltungsralsmitglicdci,der Taxatorenusw. 140 000 Ml.,
sür Beleuchtung,Heizung 100 000 Ml., sür Steuern
4 000 Ml,, für Kranlen-, Invalidem und Angestelltem
Versicherung 40 000 Ml., für Dienstkleidungdes Haus»
infpeltors und der Amtsgehilfen 10000 Mt, Diefem
Mehrbetrag von 294 000 Ml. steht eine Minderausgabe
gegenübervon 50 000 Ml., die durch Ermäßigung der
Ausgabenfür die Unterhaltungder Gebäude entstanden ist.

Unter Titel IV sind für sonstige Ausgaben und
zur Abrundungmehr ausgeworfen ....... 15 782,11 „

7 310 000,— Ml.

Die Verwaltungslostender Lebensversicherungsanstaltwerden aus den eigenen
Mitteln der Anstalt bestritten, belasten also den Provinzialv eiband nicht.

Der Haushaltsplan zeigt bei den Besoldungen(Titel I der Ausgabe)
eine Mehrausgabe von ........... 421 035,— Ml.
hervorgerufendurch die Neuregelung derBcamtcnbcfoldung
(vcrgl. Bemerkungzu lfde. Nr. 3 Titel I dieserNach«
Weisung).

Bei Titel II werden für anderepersönlicheAusgaben 707 265,— „
mehr gefordert,und zwar für Hilfsarbeiter484 500 Ml.,
für Rcifebcamte237 000 Ml. infolge der tariflichen
Erhöhungenfowie infolge der durch die Geschäftszunahme
notwendiggewordenen Stellenvermehrung. Die Beiträge
zur sozialenVersicherungsind um 8500 Ml. gestiegen.
Demgegenüberist der Beitrag an den Haushaltsplan,
betreffendZahlungvon Ruhegehälternpp., mit 22635 Ml.
fortgefallen, da gemäß Beschluß des 61. Provinzial°
lnndtags nicht mehr, wie bisher, 15°/» der ruhegehalts«
berechtigtenDurchschnitts-Diensteinlommender etats»
mähigenNcamtenstellenan den Pensions'Haushaltsplan
als Zuschuß zu leisten sind, vielmehrder wirklicheBedarf
vorzusehenist; ein Nedars ist zur Zeit nicht vorhanden. ____________^^

zu übertragen 1128400,— Ml.



62 Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2.

Nr, Bezeichnungder Haushaltspläne.

Uebertrag

Anlage

Haushaltsplan der Provinzial-Taubstummenanstalten,
Zusammenstellung ...........

Betrag der
eigenen Win-
nahmen in
dem Pech-

nungsjahre

^3

Diese
haben betragen

in dem
Vechnungs-

jähr«
1921

69 790860

VII.

10

Haushaltsplan der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) ..........

Haushaltsplan der Provinzial-Blindenanstalt zu Neu-
wied (AugusteViktoria-Haus) .......

33115395

3 722 430

VIII^

VIIIL

11 Haushaltsplan über den Unterstützungsfondsfür Blinde

Zu übertragen

1 476 800

05

501800

17 800

15

1457 865 05

75509 690 <»s)

584 025

217 085

17 267

35 391 637

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 63

Mithin jetzt

mehr

36 675 464

2 264 565

892 775

284 715

50

70

532

40118052

«5

,'.0

.'il>

weniger
^ ''.

Kemerlmngen.

Uebeitrag
Vei den sächlichen Ausgaben (Titel III) war eine

Mehrausgabe von.............
nicht zu umgehen. Die Reisekosten der Direktion«- und
Reisebenmtcn mußten wegen der Vermehrung der Stellen
und Verteuerung der Reisen um 145 NU0 Mk. hoher
angesetzt werden; für allgemeine Vürokosten (Miete,
Heizung, Beleuchtung, Schreibmaterialien, Geschäfts«
bücher «.) sind 20000 Mt. mehr veranschlagt, für Werbe«
fchriften, Veröffentlichungen 10 000 Mt„ für Porto,
Telegramme, Fernsprechgebühren sowie sonstigeGebühren
60 000 Ml., für Gerichtskosten 500 Mt. und für Unter¬
stützung bedürftiger Beamten und zur Abrundnng
4310 Ml.

1128 400.— Mt.

239810,— „

Mithin Gefamt-Mehrausgabe: 1368 210,- Ml.

Aus den von den Angehörigen bezw, den Kreifen und Ortsarmenverbänden zu
zahlenden Pflegegeldern wird infolge der vom Prouinzialausfchuß in der Sitzung
vom ?. März 1922 beschlossenenErhöhung des Wegegeldes auf täglich
22 Ml. eine Mehreinnahme von 2 282133 Mk. erwartet. Durch Erhöhung
des von dem Verein zur Förderung des Taubstummenunterrichts in Aachen
bewilligten Beitrages zur Durchsührung des Fortbildungsunterrichts von
750 auf 1000 Mt. wird eine Mehreinnahme von 250 Mt. erzielt.

Die Mehreinnahme ans den an Beamte gewährten Sachbezügen ist auf
1023,75 Mt, veranschlagt. An sonstigen Einnahmen wird mit einem Mehr¬
betrage von 4718,25 Mk. gerechnet.

An Zinsen des Unterstützungsfonds für entlassene Taubstumme werden
440 Mk. mehr eingehen, dagegen kommt die von der Nefatzungsbehörde gezahlte
Entschädigung für die Inanspruchnahme der Taubstummenanstalt Neuwied
in Höhe von !.'4 000 Ml. in Fortfall, da die Anstalt feit dem 20. Januar 1922
von der Vesatzungsbehürde freigegeben ist.

Die Einnahme ans den von den Zöglingen und Fortbildungsschülern zu zahlenden
Wegegeldern ist »in 848 400 Mk. höher angenommen. Diese Annahme
stützt sich auf den Beschlußdes Provinzinlausschussesvom 7. März 1922,
nach welchem das Pflegegeld auf 22 Mk. täglich erhöht worden ist. Der
Anteil der Provinzial-Hcil- und Pflegeanstalt in Düren an den Ausgaben
für die Pumpstation, welche auch diese Anstalt mit Wasser verforgt, ist mit
einem Mehrbetrag von 55 000 Mk. vorgesehen. Der bisherige Erlös aus
dem Verkauf von Handarbeiten in Höhe von 10 500 Mt. kommt in Fortfall,
da der eventuell verbleibende Ueberfchuß aus dem Arbeitsbelrieb für Arbcits»
Prämien an die Zöglinge verwandt werden foll. Die sonstigen Einnahmen
sind mit 125 Ml. niedriger veranschlagt.

An Pflegekostcnbciträgen der Zöglinge und Fortbildungsschüler konnte infolge der
vom Provinzilllausschuß beschlossenenErhöhung des Wegegeldes auf 22 Ml.
täglich eiue Mehreinnahme von 291486 Mt. vorgesehen werden. An sonstigen
Einnahmen sind 29 Ml. mehr eingestellt. Auch bei dieser Anstalt ist, wie
bei der Anstalt in Düren, der im Vorjahre mit 6800 Ml. in Einnahme ge>
stellte Erlös aus dem Verlauf der Handarbeiten nicht mehr vorgesehen, da
er für Arbeitsprämien an die Zöglinge verwandt werden foll.

Mehreinnahme aus den Zinfen des Kapitalvermögen«.



64 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 2. 65

Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.

12
Uebertmg

Haushaltsplan für das Hebammenwesen,einschließlich
der Provinzial-Hebammenlehranstaltenzu Köln und
Elberfeld ..............

13 Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger in Gemaßheitdes Gesetzesvom 2. Juli
1900 ...............

Zu übertragen

Anlage

IX.

Betrag der
eigenen Gin-

nahmen in
dem Pech-

nunasjnhre
1922
^t ^

75 509 690

2 306 500

44106000

121922190

05

0l>

Diese
haben betragen

in dem
Vechnungs-

jähre
1921

Mithin jetzt

35 391 637

1584 855

17 712 000

54688 492 70

70

mehr

40118 052

721645

.'!s>

26 394 000

wemger DemerKungen.

6? 233 69? .'!l.

Die Ausbilduugskosten für Schülerinnen betragen für selbstzahlendc Schülerinnen
je 2700 Ml. und für die auf Gemeindekosten auszubildenden Schülerinnen
je 1800 Ml., diejenigen für Wärterinnen je 600 Ml. Die Einnahme bei
diesem Titel ist bei der Anstalt Köln gegenüber dem Vorjahre um 49100 M!.,
bei der Anstalt in Elberfeld um 78300 Mk. niedriger vcranfchlagt, da die
Zahl der Schülerinnen in 1922 zurückgehen wird, «eil nur noch folche
Schülerinnen aufgenommen werden dürfen, die den Nachweis des Bedürf¬
nisses zu ihrer Niederlassung erbringen. Außerdem ist bei der Anstalt Köln
mit der Bewilligung von 10 Freistellen und bei der Anstalt in Elberfeld mit
einer solchen von 2 Freistellen gerechnet, die insgesamt eine Mindereinnahme
von 24 000 Mt. hervorrufen werden. An Pflcgelostcnbciträgen von Schwan¬
geren, Wöchnerinnen und sür Säuglinge ist infolge Erhöhung der Pflegetosten-
sähe in den einzelnen Klassen bei der Hcbammenlehranstalt in Köln eine Mehr¬
einnahme von 471764 Mt. und bei der Anstalt in Elberfeld eine solche von
435 270 Mk. vorgesehen. An Einnahmen aus den an Beamte und Ange¬
stellte gewährten Sachbezügcn sind gegenüber dem Vorjahre 58 080 Mt.
weniger eingesetzt, weil der Prouinzialausfchuh in seiner Sitzung vom 20. De¬
zember 1921 den Aerzten neben einer angemessenen Barvergütung freie Be¬
köstigung, Wohnung, Heiznng und Beleuchtung gewährt hat. Die eigenen
Mehreinnahmen stellen sich mithin unter Berücksichtigungeines kleinen Mehr¬
betrages von 91 Mk. aus sonstigen Einnahmen auf 721 645 Ml.

In dem Mehrbetrag steckt zunächst ein Mehrzuschuß des Staates zu den Kosten
der Fürsorgeerziehung mit..........26124000,— Ml.

Die Ausgaben für die Fürsorgeerziehung haben im
Haushalt für 1922 mit Rückfichtauf die Erhöhung der
Pflegekosten ganz bedeutend erhöht werden müssen. Der
aus deu Ausgaben des Vorjahres sich ergebende Durch-
schuittsvflegesatz beträgt 2246 Ml. Da die im Jahre
1921 bewilligten Erhöhungen der Anstaltspstegesatzezum
weitaus größte« Teile erst in 1922 in ihrer vollen Höhe
in die Erscheinung treten werden, muß mit einer Er¬
höhung des Pflegcslltzcs auf 6000 Mk. gerechnet werden,
zumal die Gewährung von Bekleidungsbeihilfen für alle
erstmalig auszustattenden Zöglinge nicht zu umgehen sein
wird. Die Steigerung der Gesamtausgaben nach Abzug/
der eigenen Mehreinnahmen beträgt 39186000 Mk. Da
der Staat nach § 15 Absatz 2 des Fürforgcerziehnngs-
gesetzes V» der Kosten zu tragen hat, so erhöht sich der
Stacitszuschuh, wie oben angegeben, um 26124000 Ml.

An Kosten des Unterhalts aus dem eigenen Ver¬
mögen der Zöglinge bezw. Drittuerpflichteter werden
infolge Erhöhung der Tarifsätze........ 345000.— „
mehr eingehen. -------------------- ^. -

zusammen 26 469 0U0- Ml.
Dagegen wird bei den Kosten der ersten Ausstat¬

tung neu eingelieferter Zöglinge, die von den Ortsarmen-
verbänden mit 500 Ml. für jeden Zögling zu zahlen
sind, infolge Rückgangs der Uebcrweifungen mit einem ^«ss,
Mindervetragc von............ 75000,— „

^ "°' Summe wie nebenstehend: 26394000— Ml.

9
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Nr Bezeichnung der Aausyattspläne.

Uebertrag
Anlage H,, Haushaltsplan der Provinzial-Fürsorge-

erziehungsanstaltFichtenhainnebst Beilagen » und d

Anlage

Anlage L, Haushaltsplan der Provinzial-Mrsorge-
erziehungsllnstaltRheindahlennebst Beilagen a und d

Anlage 0, Haushaltsplan der Provinzial'Mrsorge-
eiziehungsanstaltSolingen zu Waldbruel nebst Bei¬
lagen » und d ............

14

Anlage v, Haushaltsplan der Prouinzial-Fürsorge-
erziehungsanstaltEuskirchen ........

Haushaltspläne der Provinzial-Heil. und Pflegeanstalten,
Zusammenstellung ...........

Zu übertragen

Oetrag der
eigenen Gin-
nahmen in
dem Uech-
nungsjlchre

1922
^l ''j

121922190

587 300

558 250

222 000

511500

05i

XI. 94501000

Diese
haben betragen

in dem
Rechnung«-

jähre
1921

54688 492

185 700

247 000

150040

137 000

218302 240 05

44 370 000

99 778 232 70

70

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 67

Mithin jetzt

mehr

67 233697

401600

N5

311250

71960

374500

50131000

118524 00?

weniger

.'!5.

Bemerkungen.

^

An Ausstllttungstostenvon Ortsarmenverbändenwerdenvor¬
aussichtlich ............... 2000 Mt.
und von Lehrherrenund Zöglingen ....... 16 000 „
mehr eingehen. Der Uebcrschuß aus der Landwirtschaft
ist mit................. 190800 „
und aus dem Arbeitsbetriebemit ........ 160800 „
höher berechnet. Die Einnahmen aus den an Beamte
und AngestelltegewährtenSachbezügensind mit . . 30644 „
und die sonstigenEinnahmenmit ......... 356 „
höher veranschlagt. --------------------------

Zusammen 401 600 Ml.

Die Ausstllttungslostenvon Lehrherren und Zöglingen tonnten mit 8500 Ml.
und die sonstigenEinnahmen mit 410,75 Mt., zu-
summenalso mit ............. 8 910.75 Mt.
und die Einnahme aus den an Beamte usw. gewährten
Sachbezügenmit ............. 18089,25 „
höher in Ansatzgebrachtwerden. Aus der Land- und
Viehwirtschaftwird eine Mehreinnahmevon .... 233000,— „
und aus dem Arbeitsbetriebeine solche von ... . 51250,— „
erzielt werden können. —---------------------

Zusammen 311250— Ml.

Aus der Land- und Viehwirtschafttonnten ...... 57000 Mt.
aus dem Arbeitsbetrieb und sonstigenEinnahmen zu»
sammen ................_______ 27 982 „
mehr eingesetzt weiden, 84 982 Ml.
während die Einnahme aus den an Beamte und Ange¬
stelltegewährtenSachbezügenum ....... 13022 „
zurückgegangen ist. ________________

Bleibt eine Mehreinnahmevon 71960 Ml.

Die von den Ortsarmenverbändenzu leistenden Ausstllttungs¬
lostensind mit .............. 20000 Ml.
und die Ausstllttungstostenvon Lehrherren und Zog»
lingen mit............... 8500 ,
mehr berechnet. Die Einnahme aus den an Beamte
und AugestelltegewährtenSachbezügensind mit . . 84 64? „
und die sonstigenEinnahmen mit ....... 853 „
höher angesetzt. Aus der Land- und Viehwirtschaft
wird ein Ueberfchuß von ........... 166 UNO „
und aus dem Arbeitsbetriebein folcher von ... . 94500 „
erwartet. ________________

Mithin Mehreinnahme 374 500 Ml.

Au« den Wegekostender Krankenwird infolgeErhöhung der reglemcntsmäßigen
Pflegefätzeeine Mehreinnahmevon ....... 846i)0000,— Ml.
erwartet.

Mehr eingehenwerden ferner aus der Land»und
Viehwirtfchaft .............. 2 054 000,— ,.
aus den Mctzgcrcibctricbender Heil- und Pflegeanstalten
in Anbernachund Ncdbuig-Hau ........ ^?«"" "
aus Mieten und Pacht .......... 7 640,—__^

zu übertragen 86 758040,— Mt.

9*
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.

15

16

1?

18

19

Uebertrag

Haushaltsplan über die Verwaltung des Landarmen¬
wesens.' ..............

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des Ehren-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds (Staatsneben¬
fonds) ...............

Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflegeauf Grund
des Gesetzes vom 11. Juli 1891 ......

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrau-
weiler ...............

Haushaltsplan des Landarmenhauseszu Trier . . .

Anlage

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

Ottrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Pech-

nungsjahre
1922

Ä

218302240

1065000

361855

96140000

05

9 706000

Zu übertragen 325575095 <>:.!

Diese
haben betragen

in dem
Uechnungs-

jähre
1921

Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2.
69

Mithin jetzt

^

99 778 232

1155000

213559

40300000

2 859 000

144305791

70

mehr

11852400735,

148 296

5b 840 000

70

6 847 000

weniger

90 000

Bemerkungen.

Uebertrag 86 758 040,— Mt.
Die Einnahmen aus Sachbezogen der Beamten

und Angestellten sind mit..........12 792 000.- „
höher veranschlagt und die vom Reich zu erstattenden
Auslagen, welche durch Inanspruchnahme der Anstalten
Andernach, Nedburg«Hau, Düren und Gallhausen durch
die Veslltzungsbehorden mehr entstehen, mit ... .
Aus sonstigen Einnahmen wird mit einem Mehrbeträge
von ..................
gerechnet.

300 000,—

260 960,—

181359303>35!> 90000

Mithin Gesamtmehreinnahme 50181000,— Ml.

Die dem Provinzialverbande durch die Flüchtlingsfürsorge entstehenden Kostensind
von der Staatsregierung mit V» zu erstatten. Da diese Kostenum 150 000 Ml.
geringer veranschlagt sind, weiden vom Staate 100 000 Mt. weniger eingehen.
Die Einnahme aus Erstattungen von Pflege- und Prozeßlosten ist gegen das
Vorjahr um 10000 Ml. höher eingestellt.

Nach den Ergebnissen des letzten Jahres werden voraussichtlich 148 296 Ml. an
Strafgeldern mehr eingehen.

Die Einnahme an Beiträgen aus dem Vermöge» der Kranlen und von Dritt-
verpflichteten ist mit Rücksicht ans die Geldentwertung und die dadurch
bedingte erhöhte Beitragsleistung Drittverpflichteter um 300 000,— Ml.
höher angenommen.

Die dem Rheinischen Landarmenverbande von den
Ortsarmenverbänden bezw. Kreisen zu erstattenden sog.
Speziallosten sind zu dem reglemcntsmaßig erhöhten
Satz von 83 Ml. pro Kopf und Tag (für Geisteskranke
und Epileptische) bezw. 24,90 (für Idiote, Taubstumme
und Blinde) um.............5b 540 000.— „
höher veiaufchlagt. __________________

Summe der Mehreinnahmen: 55 84U000,— Ml.

Aus den Wegekosten wird namentlich insolge Erhöhung des Verpflegungssatzes
für Strafgefangene und Pfleglinge des Frauenarbeitsheimes auf 30 Mt. pro
Kopf und Tag mit einer Mehreinnahme von. . . . 5 934000,— Ml.
gerechnet.

Die Einnahme aus dem Arbeitsbetrieb ist um . 310000,— „
höher angesetzt, ans der Land- und Viehwirtfchaft um 320 000,— „
aus der Materialienverwaltung um....... 65000,— „
aus dem Mühlenbetrieb und der Bäckerei um... . ? 000,— „
aus fonstigen Einnahmen um......... 155,— „
Die Einnahme aus den an Beamte gewährten Euch-
bezügen ist mit.............. 209 845,— „
höher eingestellt.

Einnahme aus Zinsen der v. Iarotzly-Stiftung
zu Gunsten Hinterbliebener von Beamten und Ange«
stellten der Arbeitsanstalt.......... 10«,,— „

Mithin Mehreinnahme: 6 647 000— Mt.
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Nr.

20

21

Bezeichnungder Haushaltspläne. Anlage

22

Uebertrag
Haushaltsplan über die Kostender baulichenBeaufsich¬

tigung, größererbaulicherErgänzungsarbeitenund der
Erneuerung maschinellerAnlagen in den Provinzial-
anstalten ..............

Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen
und Wohltätigkeitsanstaltensowie über die Kostender
Unterbringung und des Unterhalts von Geisteskranken,
Idioten, Epileptikern,Blinden, Trinkernund Krüppeln

Haushaltsplan über die Krllppelfürsorgeauf Grund des
Gesetzes vom 6, Mai 1920 ........

XVII.

XVIII

XIX.

Detrng der
eigenen Ein-

nahmen in
dem Pech-

nunggwhre
1922

Diese
haben betragen

in dem
Uechnungs-

jähre
192t
^ Ä

325575095

3 400

05

23 Haushaltsplan für die Verwaltungund Unterhaltungder
Provinzialstraßen ...........

Zu übertragen

XX

2 300

2 920000

44 048 785 67

144305791

3 320

70

2 500

2 671000

372549580?i^

13 905 785 67

16088839737
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Mithin jetzt

mehr weniger
Hemerlmngen.

181359303

80

249 000

30 143 000

!is> 90000

200

21175138335 90 200

An Zinsen der für die Fernsprechanschlüsseder Provinzialaustalten auf Grund des
Gesetzes vom 6. Mai 1920, betreffend Telegraphen« und Fernsprechgebühren,
hinterlegten Haftgelder werden NO Mt. mehr eingehen.

Mindereinnahme aus Pflegekostenbeiträgen.

Die Beitrage der Kreise und Gemeinden zu den Kosten der vom Landarmen»
verbände in Nnstaltspflege unterzubringenden hilfsbedürftigen Krüppel sind
um .................. 346 000,— Wt.
höher veranschlagt.

Die Mehreinnahme ist darauf zurückzuführen, daß
die Spezialkostcnsätzevon 9 bezw. 12 Ml. auf 15 bezw.
18 Mk. erhöht worden sind. Die Zahl der der Kosten,
berechnn»« zugrunde zu legenden Pflegetage ist auf rund
165 000 ermittelt. Unttt Zugrundelegung einer Durch-
schnittsausgabe von 45 Mk. pro Kopf und Tag errechnet
sich der auf die Kreife und Gemeinden entfallende Kosten¬
beitrag nach den „Vorläufigen Bestimmungen" auf
2 755 000 Mt. gegenüber 2 409 000 Mk. im Vorjahre,
also für 1922 mehr 346 000 Mk. Die Einnahme aus
Beiträgen aus dem Vermögen der Krüppel oder von
Drittverpflichteten ist nach dem Ergebnis des Vor¬
jahres um............... 97000,— „
niedriger angenommen. _______

Mithin Mehreinnahme 249000,— Ml.

Rückerstattung seitens des Reiches für Straßeuinstandsetzungen, die auf
Anordnung der Besatzungsbehörden auszuführen sind, ist eine Mehreinnahme
von 14 000 000 Mk. und als Abgabe für den Ueberlandtronsport der Kohlen
erstmalig ein Betrag von 15 000 000 Mk. vorgesehen. An Vorausleistungen
weiden auf Grund der abgeschlossenenneuen Verträge 320000 Mk. mehr
erwartet, an Mieten nnd Pachte von Grundstücken der Straßenverwaltung
infolge Erhöhung der Abgaben für Benutzung von Straßeneigcntum
34 000 Mt. und an Abgaben für die Anlage von Gas«, Wasser- und elektrischen
Leitungen 80 000 Mk. Die Mehreinnahme aus den Obstvertäufen wird auf
300 000 Mk. gefchätzt.die aus dem Erlös für Abfallholz und Ehausseebäume
auf 260 000 Mk., für Chausseeabraum, Grabenerdc auf 5000 Mk. Aus den
Neuverpachtungen der Grasnutzungen wird ein Mehrbetrag von 140000 Mt.
erzielt werden, an Iinfen der Wertbeständc der Rücklage»und Sammelgelder
1601 Mk. und an sonstigen Einnahmen 2399 Ml.
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Nr, Bezeichnungder Haushaltspläne.

24

Uebertrag

AnlageL zum Haushaltsplan für die Straßenverwaltung

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft-
lichenAngelegenheiten..........

Anlage

Anlage H,, Haushaltsplan der Wein- und Obstbauschule
zu Trier..............

XXI.

Zetrng der
eigene» Gin
nahmen in
dem Kech-
nungsjahre

1922
'3

372549580
24 000

905 454

Anlage L, Haushaltsplan der Wein»und Obstbauschule
zu Kreuznach.............

Unteranlage: Haushaltsplan der an diese Schule
angegliedertenlandwirtschaftlichenSchule . .

Zu übertragen

1025 240

Diese
haben betragen

in dem
Mchnung«.

jähre
1921

72 160888397
24 000

92

4 412 574 5?

76360

475 840

424197

970231

37

13

75

65

5,0

378993210

35458

71 16281812490
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Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

2117513833!)

429 614

601042

3 442342

40902

?<1

M

M

!>0

90200

216265285 81 90 200

Der Vetrag von 24 000 Mt. stellt die Zinsen der rentvar angelegten Beträge
des Voranschlags L (Gemeinde» und Kreiswegebau) dar; gegen das Vorjahr
hat eine Veränderung nicht stattgefunden.

Durch die Erhöhung des Pachtzinses und aus Mehreinnahmen an Zinsen der
hinterlegten Bestände des Rittergutes Desborf erhöht sich die Einnahme um
84 271 Mt.

Der staatliche Anteil zum Westfonds erhöht sich um 320000 Mt. und
die Zinsen dieses Fonds, der bei Beginn des Jahres bei der Landesbanl
zinsbar angelegt und je nach Bedarf in Einzelbeträgen abgehoben wird, um
25 000 Mt. Die Einnahme an Iinfen des Lehrerruhefonds der Landwirt«
fchaftsschulen in Nitburg und Eleve hat sich durch Erstattung der Kapital«
ertragssteuer um 343,79 Mt. erhöht.

Mehreinnahmen sind zu erwarten:
aus dem Ertrage der Gartenwirtschaft....... 4 0lX),— Ml.
aus den Kost-, Wohn- und Schulgeldern der Zöglinge . . 62100,— „
Zur Deckung der Fehlbeträge der Schule ist aus Ueber«
schüssender Schule in Kreuznach ein Betrag von ... 680 745,32 „
erforderlich. _______________

.//. 746 845.32 Ml.
Aus den eigenen Erträgen der Weinberge und Rebschule
werden infolge erheblicher Ernteausfälle 140600,25 Ml.
aus fonstigen Einnahmen...... 1700,— „
und aus den an Beamte gewährten Sach¬
bezügen ............ 3 302.82 „ 145 803,0? „
weniger eingehen. ______.___________________

Bleiben: 601042,25 Mt.

Aus den Weinbergen wird bei den gestiegenen Weinpreisen ein Mehrbetrag
von ..................9 805 142,92 Mt.
erwartet, aus den Einnahmen der Gartenwirtschaft. . 4 500,— „
aus den Einnahmen der Obstanlage im Schöuefeld. . 13 000,— „
aus dem Ertrage der Land« und Vichwirtfchnft . . . 60000,— „
aus den Kost-, Wohn- und Schulgeldern der Zöglinge 62100,— „

zusammen: 3 444 742,92 Ml.
Die sonstigen Einnahmen haben sich dagegen um . . 2 400,— „
verringert. —^______________

Mithin Gesamtmehreinnahme: 3 442 342,92 Ml.

Der Staat hat seinen Zuschuß von 3000 Mt. auf 8000 M.,
also um................ 5000,- Ml.
erhöht. Ferner werden aus Schulgeldern und an son¬
stigen Einnahmen............. 35 902,50 „
voraussichtlich mehr eingehen. _______________^

Summe 40 902.50 Ml.

10
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Nr. Bezeichnungder Musyaltspläne.

Uebertrag
Anlage 0, Haushaltsplan der Wein- und Obstbauschule

zu Ahrweiler .............

25 Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur Ge¬
währung von Viehentschädigungen
a) für Pferde pp............
d) für Rindvieh............

26

2?

Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und Wissenschaft

Haushaltsplan für die Provinzialmuseenin Bonn und
Trier...............

Summe

Anlage

XXII.

XXIII.

XXIV

Betrag der
eigenen Ein-

nahmen in
dem Uech-
nungsjahre

1922
'5

378993210 71

791760

526 559 37
11469 205 57

150

32 750
391813635

Diese
haben betragen

in dem
Vechnungs-

jähre
1921

162818124

309 862

270 234
13101448

150

28 330
65 176528150

90

25

48
89

52

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 2. 75

Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

216265285

481897

«9

90200

1632 243 32

Aus den Versuchsfeldern werden voraussichtlich .... 7 000,- Ml.
aus den Kost-, Wohu° und Schulgeldern der Zöglinge 50 600,— „
mehr eingehen. Dazu tritt ein aus den zu erwartenden
Ucberschüssender Wem« uud Obstbauschule in Kreuznach
der Schule in Ahrweiler zu überweisender Betrag von 454 997,75 „

zusammen 512 597,7b Ml.
Nagegen mußten infolge starker Frostschaden die eigenen
Erträge der Weinberge um.....30000 Ml.
und die sonstigen Einnahmen um . . . 700 „ 30700,— „
niedriger eingestellt werden.

256 324

4 420

Mithin Mehreinnahme 481897,75 Ml.

Es ist damit zu rechnen, daß im Rechnungsjahre 1922 für Pferde 3 Ml. und
für Rindvieh 11 Ml. (im Rechnungsjahre 1921 --- 15 Ml.) für das Stück
als Abgabe erhoben werden müssen. Unter Zugrundelegung dieser Sätze und
nach dem in den drei letzten Rechnungsjahren 1918/1920 durchschnittlichvor¬
handen gewesenenBestände der abgabepflichtigen Tiere sind die Abgaben beim
Versicherungsfonds für Pferde um 254 843,40 Mt. hoher, dagegen beim Ent-
schädigungsfonds für Rindvieh um 1637 506,25 M. niedriger eingesetzt.
Aus den Zinsen der Rücklagen der Pferdeuersicherung ist eine Mehreinnahme
von 1481,49 Ml., bei dem Entschädigungsfonds iür Rindvieh eine folchevon
262,93 Ml. zu erwarten. Die für die Niehmarttverficherung in Dinslalen
vorgesehenen Mittel find mit 5000 Ml. höher in Ansatz gebracht.

Aus Eintrittsgeldern werden voraussichtlich 2400 Ml,, aus dem Verlauf von
217007928 45 1 722 443 32 Führern, Lichtbildern 2000 Ml. und an Pacht 20 Ml. mehr eingehen.

21528548513 — —

10*
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Anlage 3.
(Drucksachen-Nl. 2.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Begutachtung des Antrages der Landgemeinde Hardenberg-Neviges
auf Verleihung der Städteordnung.

Nach § 21 Absatz 2 der Kreisordnung und § 1 Absatz 2 der Städteordnung für die
Rheinprovinz in Verbindung mit Artikel 82 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Preußen
vom 30. November 1920 kann durch Verordnung des Staatsministeriums nach Anhörung des
Prooinziallandtages die Städteordnung einer Gemeinde auf ihren Antrag verliehen werden. Einen
solchen Antrag hat die LandgemeindeHardenberg-Neviges (Kreis Mettmann) durch Beschluß des
Gemeinderats vom 14. März 1921 gestellt. Der Antrag wird vom Landrat des Kreises Mettmann
und vom Regierungspräsidenten in Düsseldorf befürwortet. Der Obeipriisident hat die einschlägigen
Verhandlungen mittels Schreiben vom 22. März 1922 zur Vorlage gebracht und ersucht, dem
Provinzillllandtag das Material zur Begutachtung vorzulegen.

Indem der Provinzialausschuß diesem Gesuch nachkommt,beehrt er sich auf Grund des
vorgelegten Materials folgendes zu berichten:

Die Gemeinde Hardenberg ist aus der alten UnterherrschaftHardenberg hervorgegangen.
Der Name Hardenberg erscheint zuerst urkundlichim Jahre 1145.

Im Jahre 1355 wurde die Herrschaft Hardenberg an den Eibgrafen Gerhard von Berg
käuflich übertragen und gelangte im Jahre 1496 als Lehen an die Familie von Gevertshain, im
Jahre 1551 an Wilhelm von Bernsaw, im Jahre 1655 an die Familie von Schaesberg und im
Jahre 1698 an Jobs Dietrich von Wendt. In der Familie von Wendt ist die Herrschaft
geblieben,bis sie durch den Revolutionskrieg mit dem damaligen Herzogtum Berg unter französische
Herrschaft geriet und nach den Befreiungskriegenim Jahre 1815 mit Preußen vereinigt wurde.

Nach der Kreiseinteilung von 1816 wurde die Gemeinde Hardenberg im Kanton Velbert
mit 4093 Seelen dem Kreise Mettmann zugeteilt. Durch Erlaß vom 1. November 1858 wurde
die Stadtgemeinde Hardenberg aufgelöst und aus ihr die Stadtgemeinde Langenberg und die
LandgemeindeHardenberg gebildet. Die Gemeinde ist also bereits früher vor der Abtrennung
von Langenberg Stadt gewesen.

Nach mehrfachen Gebietsabtretungenan die Gemeinden Langenberg,Kupferdrehund Elberfeld
hat die Gemeinde heute noch eine Größe von 5612,94 K»,. Ihre Einwohnerzahl beträgt nach der
letzten Volkszählung 12 881 und jetzt 13 136. Der Hauptort ist Neviges mit id. 5500 Einwohnern
und außerdem sind noch die geschlossenen Ortschaften Tönisheide mit 2500 und Dönberg mit
id. 1000 Einwohnern vorhanden. Die Gemeindehat im Orte Neviges vollständig städtischen und
industriellen Charakter. Vor dem Kriege waren es 3 große Teztilfabriten nnd mehrere Eisen»
gießereien.die für die Industrie ausschlaggebendwaren. Durch die Kriegswirren sind die Textil-
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fabriten zurückgegangen,doch dafür baden die Eisenwerkegrößeren Aufschwunggenommen. Die
größte Fabrik ist augenblicklichdie SchloßfabrikA.-G. vorm. Wilhelm Schulte mit rd. 450 Arbeitern.
Zurzeit sind vorhanden: 3 Webereien, 1 Eisengießerei und Maschinenfabrik,4 Gießereien,5 Schloß¬
fabriken, 1 Fabrik für Dampfkessel und Apparate, 1 Fabrik mech. Webstühle, 7 verschiedene Metall¬
warenfabriken (Pressereien, Schrauben-, Nieten-, Charnieren-Fabriken, Schleifereien und dergl.),
1 Schnürriemenfabrik,1 Ziegelei, 1 Brauerei ufw.

Die Gemeinde-Verwaltungzählt heute 28 Beamte und 29 Angestellte. Der Haushalts¬
plan der Gemeindekaffe für 1921 schließt in Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit
3 898150 Mark ab.

Die Gemeinde besitzt mit Rathaus, Schulen und dergl. 26 Gebäude (ohne Nebengebäude,
Spritzenhäuser und dergl.) und 70,09,67 tia Liegenschaften (ohne Wege, Gewässer pp.). Der Wert
des Immobilars wird heute auf rd. 4 Millionen Mark geschätzt. Insgesamt beläuft sich das
Vermögen der Gemeinde auf rd. 5 Millionen Mark. Die Schulden übersteigendas Vermögen der
Gemeinde nicht.

Das Soll an staatlich veranlagten Steuern betrug:
Grund-

7 206,01
7 171,20
7 126,79
7 099,37
7 089.02
7 089,02
7 085 —

Für 1920 und 1921 steht das Einkommensteuersoll noch nicht fest.
An Zuschlägen wurden erhoben 1919 -- 260°/« zur Einkommensteuer,260°/° Grund¬

steuer, 220°/° Gebäudesteuer,310°/° Klasse I und N der Gewerbesteuerund 260°/° Klasse III
und IV der Gewerbesteuer. Zur Deckung von Ausfällen und erheblichen Aufwendungenfür Kriegs¬
wirtschaft und Wohlfahrtspflege wurde die Erhebung einer Nachsteuervon 140 °/° beschlossen.Im
Rechnungsjahre 1920 wurde eine Grundsteuer vom gemeinen Wert eingeführt. Der Gesamtwert
der steuerpflichtigen Liegenschaftenbetrug nach der letzte» Einschätzung 46 004 666 Ml, An Zu¬
schlägen wurden erhoben 1920 — 8 °/°« und 1921 --- 6 °/°». Die Gewerbesteuerzuschläge betrugen
1920 Klasse 1 --- 1000°/«, Klasse II - 850°/», Klasse III - 700°/», Klasse IV -- 550°/«
und 1921 Klasse I - 1000°/«, Klasse II - 800°/», Klasse III -- 600°/« und Klasse IV
-- 400°/«.

Die Einlagen der Gemeindesparkasse beliefen sich 1920 am Schluß des Rechnungsjahres
auf rd. 20 Millionen Mark. Der Gesamtumschlagder Sparkasse betrug über 100 Millionen.

Die Gemeindebesitzt ein Wasserwerkund ein Gaswerk. Das Leitungsnetzder Ueberland-
und Zechenzentrale(KraftwerkKupferdreh) durchzieht die Gemeinde nach allen Richtungen und zählt
heute über 1400 Anschlüsse. Die Gemeinde ist die einzige im Kreise, die ein öffentliches Schlacht¬
haus besitzt. 3 Staatsbahnhöfe und verschiedene Kleinbahnlinien sind vorhanden.

Zu erwähnen ist auch das Versorgungshaus für die Unterbringung altersfchwacherund
alleinstehenderPersonen, von dem ein Teil mangels Belegung demnächstals Kinderheim benutzt
werden soll.

Steuerwesen. Das So!

Jahr Einkommen
1900 45 464
1905 40518
1910 57 280
1915 89 491
1919 222 783
1920
1921

Gebäude- Gewerbesteuer
13 972,— 11559
17 086,40 9123
22 837,20 11011

26 464,70 13154

27 585,— 42 468
27 619,— 38 231
2? 689,— 100170



78 Anlagen zu den Sitzungsprotukulleu. Nr. 4.

Bezüglich des Schulwesens ist zu sagen, daß außer einer Volksschule1 Mittelschule,
2 gewerbliche und 1 Fortbildungsschulevorhanden sind.

Der Provinzialausschuß ist der Ansicht, daß auf Grund der vorstehendgeschilderten Ver¬
hältnisse der Wunsch der Gemeinde, eine Städteverfassung zu erhalten, berechtigt ist, besonders
nachdemsich die durch Erlaß des Staatsministeriums vom 12. Februar 1921 ausgesprochene Ver¬
leihung der Stadtrechte an Haan und Vohwinkel bewährt hat. (Haan hat 3000 Einwohner
weniger wie Hardenberg-Neviges).

Früher schwebten Pläne einer Eingemeindung von Neviges nach Elberfeld, In offiziellen
Anträgen ist es in dieser Beziehung nicht gekommen,auch bezeichnetder Regierungspräsident mit
Recht eine Eingemeindung nach Elberfeld bei der großen Entfernung als höchst unwahrscheinlich
und auch als durch die Verhältnisse nicht gerechtfertigt. Ferner wird zurzeit von Velbert und
Langenberg Anspruch auf Grenzgebiet der Gemeinde Hardenberg-Neviges erhoben (Lostrennung
von Richrath, Vußnacken und Rottberg). Selbst wenn, was aber angesichts der Haltung der
Bevölkerung noch zweifelhaft ist, diese Wünsche von Velbert und Langenberg früher oder fpäter
einmal Tatfache werden folltcn, so würden nur wenige 100 Einwohner davon betroffen werden,
und die Stadt Neviges immer noch eine Gemeinde von weit über 10000 Einwohnern bleiben.
Es liegt also nicht die Notwendigkeitvor, die Entscheidung über den Antrag von Hardenberg-
Neviges bis zum Abschlußder genannten Verhandlung zurückzustellen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß dem Provinziallandtag folgenden Beschluß
vorzulegen:

„Provinziallandtag gibt sein Gutachten dahin ab, daß dem Antrage der Gemeinde
Hardenberg-Nevigesauf Verleihung der Städteordnung Bedenkennicht entgegenstehen".

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 4.
<Drucksllchen°Nr.3.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbank für die
Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassauin Münster

berufenen Kommissare der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter.

Die Mitwirkung und Kontrolle, welche nach dem § 5 des Gesetzes über die Errichtung
von Rentenbanken vom 2. März 1850 (G.-S. S. 112 ff.) dem Provinziallandtage obliegt, soll
nach dem von den Ministern der Finanzen und für die landwirtschaftlichenAngelegenheitenzur
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Ausführung des Gesetzes unter dem 8. August 1854 erlassenenRegulativ durch zwei Abgeordnete
bezw. deren Stellvertreter, die der Provinziallandtag aus seiner Mitte wählt, ausgeführt werden
und hauptsächlichdarin bestehen, daß die Abgeordneten sich an der Auslosung und Vernichtung
der zu amortisierendenRentenbriefe (§ 47 des Gefetzes)und an der im Anfange jeden Jahres auf
Grund des jährliche« Finalabschlusses vorzunehmenden Revision der, Rentenbankkassebeteiligen,
auch berechtigt sind, an den ordentlichenmonatlichenRevisionen dieser Kasse teilzunehmen. Mit
der Vernichtungder eingelösten Rentenbriefeerfolgt in gleicher Weise unter Zuziehungder Abgeordneten
auch die Vernichtung der unbrauchbaren Formulare zu Rentenbriefen und Zinskoupons (§ 42 der
Geschäftsanweisungfür die Notenbanken vom 12. Juli 1850). Die Abgeordneten erhalten ein
Exemplar der von der Rentenbcmk-Direktionhalbjährlich aufzustellendensummarischenGeschäfts¬
übersichten, sowie ein Exemplar des jährlichen Finalabschlussesder Rentenbankkassemit der dazu
gehörigen Vermögensnachweisung. Außerdem werden den Abgeordneten bei der halbjährlichen
Revision der Formularbestände und bei der halbjährlichenAuslofung der zu tilgenden Rentenbriefe
von der Rentenbank-Direktionsämtliche Bücher und Kontrollen über die in dem betreffenden Termin
erfolgte Ausfertigung und Ausgabe von Rentenbriefen und die von der Rentenbank in diesem
Termin übernommenenRenten, sowie die halbjährlicheAmortisationsberechnungund die zum Zwecke
der näheren Prüfung der einzelnen Positionen derfelben erforderlichenBücher, Kontrollen und
Kassenordreszur Einficht vorgelegt.

Der 59. RheinischeProvinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 9. Dezember 1920:
») als Kommissareder Provinzialvertretung:

die Provinziallandtagsllbgeordneten Geheimen Kommerzienrat Hueck in Hückeswagen-Aue
(ist inzwischen gestorben)und Schriftleiter Verlach in Düsseldorf,

d) als Stellvertreter:
die Provinziallandtagsabgeordneten GewerkfchaftssekretärStrunk in Essen und Apotheker
Dr. Dichgans in Elberfeld,

auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe gewählt, daß die Wahlen fo lange zu gelten
haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vorgenommenhat.

Die Wiederwahl ist zulässig.
Der Provinzialllusschuß beehrt sich daher zu beantragen:

„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Kontrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach § 5 des Gesetzes über die Errichtung von
Rentenbanken vom 2. März 1850 dem Provinziallandtage obliegt,
1. für die bis zum 9. Dezember 1922 laufende Wahlperiode an Stelle des verstorbenen

Kommifsars der Provinzialvertretung Geheimen Kommerzienrates Arnold Hueck
zu Aue eiuen Ersatzmann und

2. für die ab 9. Dezember 1922 laufende neue Wahlperiode zwei Abgeordnete und
zwei Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe wählen, daß
die Wahlen so lange Geltung behalten, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl
vorgenommenhat".

Der Provmzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Holion, -

Vorsitzender. Landeshauptmllnn.
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Anlage 5.
4.)

Bericht und Antrag
» des Provinzmlausschusses,

betreffend

die Vornahme einer Ersatzwahl zum Wasserbeirat.

Der auf Grund des § 367 des Wassergesetzes vom 7. April 1913 gebildeteWasserbeirat
für die Rheinprovinz besteht aus 18 Mitgliedern, von denen 6 vom Provinzialtandtage, 6 von
den Handelskammern, 5 von den Landwirtschaftskammernund 1 von den Handwerkskammernzu
wählen sind. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen.

Die vom Provinziallandtllge zu wählenden 6 Mitglieder und deren Stellvertreter sind
je zur Hälfte aus den Stadtkreisen und den Landkreisenzu entnehmen.

Die Wahl erfolgt auf 6 Jahre.
Am 31. Mai 1920 und am Ib. Juli 1921 hatten der erweiterte Provinzialausschuß

bezw. der 61. Provinziallandtag für eine am 1. April 1920 beginnende sechsjährigeAmtsdauer
in den Wasserbeirat nachstehende Mitglieder und Stellvertreter gewählt.

s.) Mitglieder:
1. Dr. Adenauer, Oberbürgermeister,Köln,
2. Dr. Luther, „ Essen,
3. Dr. Iohansen, „ Crefeld,
4. Hueck, Geheimer Kommerzienrat, Aue bei Hückeswagen,
5. Bessenich, Rittergutsbesitzer, Burg Gladbach, Kreis Düren,
6. Caspers, Landesökunomiemt,Bubenheim bei Coblenz.

d) Stellvertreter:
1. Gielen, Oberbürgermeister,M.Gladbach,
2. Franz Lenze, Fabrikdirektur, Mülheim/Ruhr-Styrum,
3. Geusen, Beigeordneter, Düsseldorf,
4. Mehne, Eisenbahn-Betriebsingenieur,Neuwied,
5. Gruhl, Bergrat, Vrühl,
6. Kirsten, Bürgermeister, Beurig bei Saarburg.

Geheimer KommerzienratHueck in Aue ist verstorben,für ihn ist eine Ersatzwahlzu tätigen.
Der Provinzialausschuß beantragt:

„Der Provinziallandtag wolle für den verstorbenen Geheimen Kommerzienrat Hueck
für den Rest der Wahlzeit eine Ersatzwahl vornehmen. Der zu Wählende muß den
Landkreisen entnommen werden".

Düsseldorf, den 10. April 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer. Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 6.
(Drucksachen-Nr. 5.)

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

Bewilligung einer einmaligen Beihilfe von 200 000 Mark an den
Verschönerungsverein für das Siebengebirge.

Der Verschönerungsvereinfür das Siebengebirge hat unter dem 3. Dezember 1921 die
Provinzialverwaltung der Rheinprovinz gebeten, ihm eine einmalige Beihilfe von 200000 Mark
sobald als möglich zu bewilligen; gleichzeitighat er bei den Städten Köln und Bonn einmalige
Beihilfen in Höhe von 100 000 bezw. 50 000 Mark beantragt.

Die Bitte wird durch die finanzielle Lage des Verschönerungsvereinssowie durch neue
Anforderungen,die an die Vereinsleitung gestellt werden, begründet. Früher hat der Verschönerungs-
verein zweimal — 1898 und 1904 — Beihilfen der Provinz und solche der Städte Bonn und
Köln erhalten, während der Staat die Erlaubnis zum Spiel von Lotterien erteilte. Von der
Provinz wurden Beihilfen im Gesamtbetragevon 320 000 Mark und von den Städten Köln und
Bonn Beihilfen im Betrage von 160 000 Mark bezw. 80 000 Mark, zusammen also Beihilfen in
Höhe von 560 000 Mark gewährt. Die staatlicherseits bewilligten Lotterien brachten dem Ver¬
schönerungsvereineinen Reinertrag von 2 400000 Mark. Die damals eingegangenenreichlichen
Geldmittel — zusammen 2 960 000 Mark — sind jedoch inzwischenerschöpftund in der Nach¬
kriegszeit hat sich durch Teuerung und Geldentwertung die finanzielle Lage des Vereins fortgesetzt
weiter verschlechtert. Einem unter dem 3. Dezember 1921 an das Ministerium des Innern
gestelltenAntrage des Verschönerungsvereinsauf Genehmigung einer neuen Geldlotterie mit einem
Reinerträge von 1,5 Millionen konnte wegen Ueberlastung des Lotteriemarktes für 1922 nicht
entsprochen werden. Dagegen erklärte sich das Ministerium des Innern bereit, dem Verein für
1923 eine einmalige Lotterie, für die sämtlicheEinzelheiten im Herbst 1922 zu bestimmensein
würden, zu bewilligen.

Die von dem Verschönerungsvereinvon der Provinz sowie den Städten Köln und Bonn
erbetenen Beihilfen sollen dazu dienen, um in der Zeit bis zu dem Eingang von Geldern aus der
Lotterie (frühestens Sommer 1923) dem Verein Geldmittel für die notwendigstenAufgaben zur
Verfügung zu stellen. Als solche kommen in Frage: Unterhaltung von Anlagen, Straßen und
Wegen, Förderung des Naturschutzes, vor allem auch Schaffung von im Siebengebirge fehlenden
Einrichtungenfür Unterkunft in Sommernächten, die insbesondereden weniger bemitteltenBewohnern
der Provinz, Arbeitern, Angestellten,breiten Schichtendes Bürgertums und nicht zuletzt der Jugend
zugute kommensollen. Die Besucher dieser Art erreichen heute das Siebengebirgein der 4. Wagen¬
klasse der Bahn, und es fehlen ihnen die Mittel, um in den zahlreich vorhandenen Wirtshäusern
die dort geforderten hohen Preise zu bezahlen. Vielfach übernachten daher Arbeiter und junge
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Leute aller Stände draußen. Es sollen nun Lagerplätze mit Bänken, Schutzhütten, Unterkunfts¬
räume geschaffen, Wasserquellenerfaßt werden und vieles andere mehr.

Der Verein weist in seiner Eingabe darauf hin, daß sich seit der Besetzungdes größten
Teiles der Provinz die Zahl der Besucher des Siebengebirges gewaltig vergrößert habe. Heute
sei das unbesetzte Siebengebirge für die Bewohner des besetzten — und erst recht für Arbeiter und
Angestellte des Industriegebietes — nicht nur eine Erholungsstätte, sondern auch eine solche, an
der man sein Deutschtum bekunde.

Was die Unterhaltung der Straßen angeht, so sind seit dem Jahre 1914 alle Neu¬
deckungen schadhafter Straßenstreckenim Siebengebirge unterblieben. Auch die Ausbesserungkleiner
Schäden ist nur in wenigen Fällen und nur dort, wo sie zur Vermeidung einer gänzlichenZer¬
störung der Straße unumgänglich notwendig war, vorgenommenworden. Die Aufwendungenfür
die dringend notwendige Wiederherstellungder Straßen werden in den nächsten Jahren sehr hohe
werden. An ordentlichen Einnahmen stehen dem Verein nur die Mitgliederbeiträge in Höhe
von rund ......................12 000, Mt.,
die Zinsen aus Kapitalvermögen in Höhe von ...........13330,— „
die Zinsen von Stiftungen in Höhe von............1110,75 „
Pacht und Mieten in Höhe von...............2195,— „
Iagdpllchtuergütung in Höhe von ............... 1200,— „
Beitrag des Fiskus zu den Kosten des Unterhalts der zur Domäne Drachenfels

führenden und zu ihr gehörigen Wegeanlagen und Baumpflanzungen in
Höhe von ....................2200,— „

und sonstige Einnahmen in Höhe von .............1137,26 „
insgesamt also 33 173,0l'Nck^

zur Verfügung.
Eine weitere Einnahmequelle bildet der Verkauf von Holz aus den Vereinswaldungen,

jedoch ist die Beschaffung von Mitteln durch Holzverkaufin Zukunft zur Vermeidung einer empfind¬
lichen Schädigung der Waldungen nur noch in sehr beschränktem Maße möglich.

Eine Gegenüberstellungdieser Einnahmen des Vereins und der Ausgaben ergibt, daß der
Verein auf Bewilligung von Beihilfen angewiesenist. Die Stadtverordnetenversammlungin Bonn
hat dem Verschönerungsvereinbereits die erbetene einmalige Beihilfe von 50000 Mark unter der
Voraussetzungbewilligt, daß die Stadt Köln 100 000 Mark und die Provinz 200 000 Mark für
den gleichenZweck zahlen. Nach Mitteilung des Oberbürgermeisters von Köln wird die dortige
Verwaltung bei ihrer Stadtverordnetenversammlung die Bewilligung der vom Verein geforderten
Beihilfe befürworten.

Der ProvinzialllUsschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Provinziallandtllg wolle dem Verschönerungsvereinfür das Siebengebirge eine ein¬
malige Beihilfe aus Provinzialmitteln in Höhe von 200000 Mark bewilligen".

Düsseldorf, den 10. April 1922.

Der ProvinzialllUsschuß:

I)r. Adenauer. ^ Horion,
Anender. Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 7. 83

Anlage 7.
(Druckfachen-Nr. 6.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausfchusses,

betreffend

Erhöhung der Beteiligungssummedes Provinzialverbandes an der rheinischen
WohnungsfürsorgeO. m. b. H. von 1000 000 auf 3000 000 Mark.

Der 58. Provinziallandtag hat im Jahre 1918 den Provinzialausfchuß ermächtigt, die
Beteiligung des Provinzialverbandes an der Gründung einer rheinischen gemeinnützigen Gesellschaft
mit beschränkterHaftung zu dem Zweckeder Wohnungsfürsorge und die Beteiligung an dem
Grundkapital bis zum Höchstbetragevon 1000000 Mark zu erklären.

Diese Gesellschaft,welche im Herbst des Jahres 1918 mit einem Gesellschaftskapitalvon
7 580000 Mark gegründet worden ist (darunter eine Staatsbeteiligung von 2 500000 Mark),
hat in den 3V« Jahren ihres Bestehens eine umfang- und segensreiche Tätigkeit auf dem Gebiete
der Förderung des Wohnungswesens entfaltet. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, durch Groß¬
einkauf von Baustoffen jeder Art, sowie durch Massenherstellungvon Bauteilen die Bautätigkeit
planmäßig zu verbilligen, fowie den gemeinnützigenWohnungsbau durch Kreditbeschaffung,bau-
und verwaltungstechnifcheBeratung der Vereine und Genossenschaften zu fördern.

Trotz sehr erheblicher Schwierigkeiten,die sich namentlich in den ersten beiden Jahren der
Geschäftstätigkeitaus einer Reihe höchst ungünstiger äußerer Umstände ergaben, kann die Gesell¬
schaft mit Recht von sich sagen, daß sie in erheblichem Maße zur Verbilligung und zur Förderung
des Kleinwohnungsbaues in der Rheinprovinz beigetragen hat und es dauernd noch tut.

Bei der ungeheueren Geldentwertung, welche seit 1918 eingetreten ist — feit der Grün¬
dung der Gesellschaftist der Geldwert auf etwa ^° gesunken —, bedarf es keiner weiteren Be¬
gründung, daß das Gesellschaftskapitalwesentlich erhöht werden muß, wenn die Aufgaben, von
denen namentlich das Finanzierungsgefchäft entsprechendeiner Anregung der Staatsregierung und
einem Befchluffe der letzten Auffichtsratssitzungweiter ausgebaut werden soll, auch nur im bisherigen
Umfange fortgeführt werden sollen.

Der Provinzialllusfchuß glaubt daher die von der Gesellschaftbeantragte Erhöhung der
Veteiligungssumme von 1000000 auf 3000000 Mark befürworten zu sollen. Die Staats¬
regierung hat in Aussicht gestellt, wenn die übrigen Gesellschaften ihre Beteiligungssummeum den
doppelten Betrag erhöhen, die Staatsbeteiligung noch um einen höheren Prozentsatz zu vermehren,
etwa bis znr Hälfte der Gefamterhöhung.

Das Gesellschllfterkapitalist bisher, abgesehenvom Jahre 1920, in dem sich infolge der
stark rückläufigenKonjunktur einige finanzielle Schwierigkeitenergeben hatten, stets mit 4<V„ ver¬
zinst worden.

11*
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Es wird daher folgender Beschlußvorgeschlagen:
„Provinzillllandtag ermächtigt den Provinzialausschuß, die Beteiligungssummean der
rheinischenWohnungsfürsorgeG, m. b. H. von 1000000 auf 3000000 Mark zu
erhöhen, zu dem Zwecke eine Anleihe zu bestmöglichen Bedingungen aufzunehmenund
sie mit 3°/o zu tilgen."

Düsseldorf, den 9. Juni 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr, Adenauer, Dr. Holion,

Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 8 .
(Drucksachen-Nr. 7.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Unterstützung der von der schweren Hagel- und HochwasserkatastropheBetroffenen
im Kreise Rheinbach durch die Provinz.

In dem Kreise Rheinbach und zwar in der BürgermeistereiCuchenheimund in einzelnen
Teilen der Bürgermeisterei Münstereifel ist am 25. Mai d. Is. ein außerordentlich schweres
Unwetter mit starkem Hagelschlag und ungeheuren Wassermengen niedergegangen, das in dem
genannten Gebiet Schäden hervorgerufen hat, wie sie seit Menschengedenken nicht vorgekommen
sind. Der Roggen ist fast vollständig vernichtet. Die Weizen- und Haferfelder weisen außer¬
ordentlich große Schaden auf; desgleicheu die Hackfruchtschläge.Wo nicht durch Wasserschäden die
Kartoffelfelder weggeschwemmt sind, ist vielleichtbei günstiger Witterung noch eine geringe Ernte
möglich. Die Rübenfelder sind so zusammengeschlagen,daß eine Neubestellung unter allen Um¬
ständen erfolgen muß. Die Futterflächen sowohl die Klee- und Luzernschläge,als auch die Dauer-
wiesen sind, von geringen Ausnahmen abgesehen, vollständig niedergeschlagen. Von dem in den
Gärten angepflanztenGemüse ist nichts mehr vorhanden; ebenso ist die gesamte Obsternte vernichtet.
Zum großen Teil sind die Obstbäume durch den starken Hagelschlag so verletzt, daß auch im nächsten
Jahre auf eine Ernte nicht zu rechnen ist, wenn überhaupt die vollständig entlaubten Bäume sich
erholen. Auf einem großen Teil der Felder ist durch die von den Hängen abströmenden großen
Wassermassender Mutterboden vollständig entfernt und weggefchwemmt. In verschiedenen Ort¬
schaften hat die Flut mitten durch den Ort ihren Ausweg gesucht. Auch die Häuser, Dorf-
straßen usw. sind schwer beschädigtund ganze Wände aus Wohnhäusern und Scheunen mit fort¬
gerissen worden. Besonders stark sind die Schäden an den Dächern, die vielfachauch eine erhebliche
Zerstörung der Gebäude im Innern zur Folge haben. Die Verhältnisse in dem betreffenden
Gebiet liegen so, daß die Einwohner selbst auch nicht annähernd in der Lage sind, die Schäden
an Felder und Häuser, die etwa 40 bis 45 -Millionen Mark betragen, aus eigenen Mitteln
zu bestreiten.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 8, 85

Alsbald nach der Katastrophe ist eine große Hilfsaktion eingeleitet worden, deren Einzel¬
heiten in einer Besprechungin Bonn am 1. Juni vereinbart wurden. Das Reich und der Staat
haben vorläufig je 1 Million bereitgestellt; diese 2 Millionen werden wahrscheinlich auf 2 V? Milli¬
onen erhöht werden. Hiervon ist V« Million verwandt worden zur Verbillignng sofort zu liefernder
Futtermittel. Der Rest von 2 Millionen soll zur Verzinsung eines Kredits von 20 Millionen
verwandt werden, den die Landesbank der Rheinprovinz zum Zinsfuße von vorläufig 4^4°/° zur
Verfügung stellt uud dem Kreise auf Abruf auszahlt. Aus den Mitteln dieses 20 Millionen-
Kredits sollen an die Geschädigtenunter möglichster Erleichterung Darlehen auf 5 Jahre zu 2°/°
gegebenwerden, uud zwar uur gegen Schuldscheinohne hypothekarische Sicherung. Vom 3. Jahre
ab soll das Darlehen in 3 Raten zurückgezahlt werden. Die Beitreibung der Darlehen ist Sache
des Kreises. Das Risiko der nicht völligen Rückzahlungsoll so verteilt werden, daß Reich, Staat
und Provinz dem Kreise gegenüberfür den Ausfall bis zu 15°/° der ausgelieheuenDarlehnssumme
von 20 Millionen, also bis zur Höhe von etwa 3 Millionen mit je einem Drittel haften. Ist
eine Beitreibung der Darlehen über 15"/u hinaus nicht möglich, so trägt für den Rest das Risiko
der Nichtrückzahlungder Kreis selbst.

Man glaubt bei der Hilfsaktion den vorgeschriebenenWeg, nämlich Gewährung von
niedrig verzinslichenDarlehen und nicht den Weg der Gewährung von nicht rückzahlbarenUnter¬
stützungen wählen zu muffen, weil der zweite Weg bei den geringen zur Verfügung stehenden
Mitteln nur verhältnismäßig wenigen der Geschädigten,die besonders bedürftig find, geholfen und
weil weiter die Feststellung der besonderen Bedürftigkeit erhebliche Schwierigkeitenmit sich gebracht
und leicht Unzufriedenheithervorgerufenhätte und weil endlich es vor allem darauf ankam, ohne
Verzug große Geldmittel aufzubringen, die eine Wiederinstandsetzungder Felder, Gärten, Häuser pp.
ermöglichen. Die besondersBedürftigen sollen indeß noch aus den Geldern der öffentlichen Samm¬
lung mit Unterstützungen bedacht werden. Staat und Reich werden sich voraussichtlichan der
Zeichnung für die öffentliche Sammlung mit je 50 000 Mark beteiligen. Von der Provinz hofft
man, daß sie sich ebenfalls noch mit einer Zeichnung beteiligen würde.

Da schnell geholfen werden mußte, hat der Provinzialausfchuß in der Sitzung vom
9. Juni 1922, vorbehaltlich der Zustimmung des Provinziallandtages, beschlossen:

I. Die Rheinprovinz haftet mit Reich und Staat dem Kreise Rheinbach zu je einem
Drittel für die Ausfalle, die durch Nichtrückzahlungoder nicht rechtzeitige Rückzahlung
der Darlehen entstehen, welche den von der Unwetterkatastropheam 25. Mai 1922
Betroffenen gewährt wurden, bis zur Höhe von 15°/o der gesamten Darlehenssumme
von 20 Millionen.

II. Die Rheinprovinz zeichnet unter der Voraussetzung, daß der Staat das gleiche tut,
50 000 Mark zu der öffentlichenSammlung zu Gunsten der durch das Unwetter
Geschädigten.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen, Provinzmllandtag möge sich
mit dem Beschluß des Provinzialausschusses vom 9. Juni er. einverstanden erklären.

Düsseldorf, den 9. Juni 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 9.
(Drucksachen°Nr. 8.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

Uebernahme der Kosten des Geschäftsführers des Zweigausschusses Rheinland e. V.
für Deutsche Jugendherbergen im Rechnungsjahr 1922 auf den Provinzialverband.

Am 13. März 1921 wurde der ZweigausschußRheinland e. V. für Deutsche Jugend¬
herbergen mit dem Sitz in Köln gegründet. Der Verein verfolgt die satzungsgemäßenZwecke des
Verbandes für Deutsche Jugendherbergen (GeschäftsstelleHilchenlmchi. Westf.) und ist diesem
angeschlossen. Nach den Bestrebungen des Vereins soll sich ein Netz zweckmäßiger, nahezu kosten¬
loser Unterkunftsstätten über das ganze Rheinland und zwar unter tunlichsterMeidung des Wirts¬
hauses erstrecken.

„Die Jugendherberge soll das mehrtätige Wandern der gesamten Jugend Knaben wie
Mädchen in einfachster und billigsterArt ermöglichen,damit die heranwachsenden Geschlechter Heimat
und Vaterland aus eigener Anschauung kennen und liebgewinnen lernen, und der Jugend-Jung¬
brunnen des Wanderns der Jugend aller Stände zugänglich wird zur Hebung der Vulkstraft
und Volksgesundheit". (— 8 2 Abs. 2 der Satzung. —)

Der Erreichung der Vereinszwecke dienen nach ß 3 der Satzung:
»,) die Gründung und Unterhaltung von Jugendherbergen im Vereinsgebiet. (Bis Anfang 1922

bestanden infolge der Tätigkeit des Vereins bereits im Rheinland 125 Jugendherbergen, die
Zahl der Uebernachtungenstieg von 4823 im Jahre 1920 auf rd. 15000 im Jahre 1921.)

d) Die Anregung und Neugründung sowie Unterstützungvon Jugendherbergen bei Regierungs¬
stellen, Gemeindeverbänden,Vereinen und Einzelpersonen. (Bis Anfang 1922 waren dem
Zweigausschuß angeschlossen:55 Städte, Kreise und Gemeinden, sowie über 400 Verbände
und Vereine, und zwar ohne Unterschied der Partei und Konfession),

«) Das Einwirken auf die öffentlicheMeinung durch Aufklärung in Wort und Schrift über
Iugendwandern und Jugendherbergen.

Der Vorsitzende des Zweigausfchusses Rheinland ist Professor Dr. Ropohl in Küln-Ehrenfeld,
der ehrenamtlich tätig ist. Der Geschäftsführer des Vereins ist der Stadtaktuar Egou Müller
in Köln. Dieser ist unter Beurlaubung von seiner Dienststellebei der Stadt Köln zur Zeit haupt¬
amtlich für den Verein tätig. Ein nicht nur nebenamtlich tätiger Geschäftsführer ist nutwendig,
weil die Geschäfte des Zweigausschussesimmer größeren Umfang angenommen haben. (Verhand¬
lungen mit den Ortsausschüssen sowie den kommunalen und staatlichen Stellen, Beschaffungdes
Inventars für die einzelnen Herbergen, Vortragsreisen, Werbung und dergl. mehr). Visher hat
die Kosten der Stellvertretung für den beurlaubten Egon Müller die Stadt Köln getragen. Die
Stadt Köln steht jedoch auf dem Standpunkt, daß die Besoldung des Geschäftsführers, weil es sich
um eine Angelegenheit handele, die die ganze Provinz angehe, fernerhin nicht mehr Sache der
Stadt Köln fein könne, sondern Sache der Provinz sein müsse. Die Kosten für die Vertretung
sind für das Rechnungsjahr 1922 unter Zugrundelegung der derzeitigen Gehaltssätze auf etwa



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 10. 87

55 000 Mark zu veranschlagen. Bei dem ständigenSteigen aller Gehälter wird mit einer Erhöhung
der Vertretungslosten im Laufe des Jahres gerechnet werden müssen.

In Anbetracht der Tatsache, daß die Bestrebungen des Verbandes für deutsche Jugend¬
herbergen e. V. für die Entwicklung und Gesundheitunserer Jugend außerordentlichsegensreich sind,
wie auch von den obersten Behörden, z. B. vom Reichsministerdes Innern und PreußischenMini¬
sterium für Volkswohlfahrt immer wieder anerkannt ist, und in der Erwägung, daß dem Stand¬
punkt der Stadt Köln, die Tätigkeit des Zweigausfchussesentspringe keinem lokalen, sondern einem
Provinziellen Bedürfnis, beigepflichtet weiden muß, beehrt sich Provinzialausschußzu beantragen:

„Die der Stadt Köln im Jahre 1922 entstehendenVertretungskosten für den aus
städtischenDiensten beurlaubten Geschäftsführer des Zweigausschusses Rheinland e. V.
für deutfche Jugendherbergen werden bis zum Höchstbetrage von 60 000 Mark auf den
Provinzialverband übernommen".

Düsseldorf, den 9. Juni 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 10.
(Drucksachen-Nr. 9.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausfchuffes,

betreffend

Verlängerung der Geltungsdauer des Reglements für die Verteilung der gemäß § b
Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 an leistungsschwacheKreise und Gemeinden

zu verteilenden Staatsrenten.

Das in der Anlage abgedruckte Reglement für die Verteilung der gemäß § 5 Abs. 3^
des Gesetzes vom 2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeindenzu verteilenden Staats¬
renten ist vom 46. Provinzillllandtag beschlossen und von den Herren Ministern des Innern, der
öffentlichenArbeiten und der Finanzen genehmigt worden. Seine Gültigkeit war zunächst auf die
Rechnungsjahre von 1906 bis 1910 beschränkt. Durch die Beschlüsse des 50. und 56. Provinzial-
landtllgs ist sodann unter Zustimmung der zuständigen Herren Minister bestimmt worden, daß es
weiterhin für die Rechnungsjahre 1911 bis 1916 und 1917 bis 1921 einfchl. in Geltung
bleiben sollte.

Mit dem Ende des Rechnungsjahres 1921 ist also die Geltungsdauer abgelaufen, und
es ist erforderlich,über die fernere Behandlung der Sache Entscheidungzu treffen.

Infolge des gesunkenen Geldwertes sind die Beträge, um die es sich bei der Verteilung
der Dotationsrenten handelt, nämlich 129 565 Mark für Armenzwecke und 302318,33 Mark für
Wegezwecke nicht mehr von großer Bedeutung. Die Verwendung des letzteren Betrages erledigt
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sich sachlich in der Weise, daß er bisher schon dem in den Haushaltsplan eingesetztenBetrag
„zur Bewilligung von Unterstützungenzum Gemeinde» und Kreis-Wegebau" — in diesem Haushalts¬
plan 824000 Mark — zugeschlagen und nach den hierfür geltenden Bestimmungen verteilt wird.
Bei den Unterstützungen für Zwecke des Armenwesens erscheint die derzeitige Verteilung, soweit
sie an einzelne Gemeinden und nicht an mit dem Armenwesen zusammenhängendeEinrichtungen
erfolgt, infolge der veränderten Verhältnisse nicht mehr praktisch. Insbesondere sind die bisher
angewandten Grundsätze, um die Leistungsschwache der Gemeinden zu beurteilen, nicht mehr halt¬
bar. Bei Beibehaltung dieser Grundsätze wird die Zahl der bedachtenGemeinden so groß, daß
einzelne Gemeinden nur eine verhältnismäßig kleine Summe erhalten, die schon bei den heutigen
Haushaltsplänen der meisten Landgemeinden garnicht mehr ins Gewicht fällt. Grundsätzliche
Aenderungen des Reglements selbst im Augenblickevorzunehmen, ist aber nicht tunlich, da eine
Neuregelung der staatlichen Dotationen bevorsteht und auch der Wortlaut des bisherigen Regle¬
ments schon so dehnbar ist, daß dem Provinzialausschuß die Möglichkeit, auch auf Grund des
Reglements die bisherige Praxis zu ändern, offen steht. Diese Umänderung wird dahin gehen
müssen,daß nur noch ganz kleine Zwcrggemeinden,die durch einen einzelnen sie treffendenArmen¬
pflegefall tatsächlich so schwer belastet werden, daß sie nicht in der Lage sind, die dafür entstehendeu
Kosten aufzubringen, berücksichtigt werden können. Im übrigen aber erscheint es zweckmäßig,das
bisherige Reglement einstweilennoch auf ein weiteres Jahr bestehen zu lassen und im Wege der
Praxis zu versuchen, die vorhandenen Schwierigkeitenzu beseitigen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„Das Reglement für die Verteilung der gemäß ß 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni
1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten bleibt
in der vom 46. RheinischenProvinziallandtag beschlossenenFassung weiterhin für das
Rechnungsjahr 1922 in Geltung".

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Reglementfür die Verteilung der gemäß § 5 Abs. 8 des Gesetzes vom 2. Juni 1902
an leistungsschwache Kreise und Gemeindenzu vcrteileuden Staatsrenten.

§ 1. Von demjenigenBetrage der dem Provinzialverband nach §H 1 und 4 des Gesetzes
vom 2. Juni 1902 bezw. ß 1 der Königlichen Verordnung vom 22. Juni 1902 überwiesenen
Staatsrente, welcher gemäß § 5 Abs. 3 des genannten Gesetzes zur Unterstützungleistungsschwacher
Kreise und Gemeinden zu verwenden ist, werden 30 °/° zu Unterstützungenfür Zwecke des Armen-
wesens und 70 °/° zu Unterstützungenfür Zwecke des Wegewesensund zur Deckung von Kosten
des Baues und der Unterhaltung von Brücken bestimmt. Diese Unterstützungenwerden gewährt:
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s.) zur Erleichterung bestehenderLasten,
K) zu Beihilfen für Verbesserungen,

Aus dem für Zwecke des Armenwefens bestimmten Betrage können Beihilfen zu den
Kosten von Verpflegungsstationen,Arbeitsnachweisestellen, Arbeiterkolonienund sonstigen mit dem
ArmenwesenzusammenhängendenWohlfahrtseinrichtungengewahrt werden, auch wenn der Träger
der zu unterstützendenEinrichtung nicht als leistungsschwach zu erachtenist.

Erreichen die Bewilligungen für einen der beiden genannten Zwecke nicht den dafür znr
Verfügung stehenden Betrag, so kann der Nest ganz oder teilweise für den anderen Zweck ver¬
wendet werden.

§ 2. Bei der Verteilung der Unterstützungensind die Vermögens- und Steucrverhält-
nisse der betreffenden Verbände, insbesondere die auf den Kopf der Zivilbevölkerungentfallenden
Steuern, die Höhe der erhobenenKreis- oder Gemeindesteuern,sowie die für Armen- und Wege¬
zwecke und für den Bau und die Unterhaltung von Brücken aufzuwendenden Steuerbeträge in
Betracht zu ziehen.

Die, Feststellung der zu berücksichtigenden Verhältnisse erfolgt durch einen vom Landes¬
hauptmann im Einvernehmen mit dem Oberpräsidenten aufzustellendenFragebogen.

Die Verwendung der zu Verbesserungenim WegewesenbestimmtenBeträge hat nach den
für die Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues geltenden Bestimmungen zu erfolgen.

ß 3. Die Höhe der Unterstützungeuwird nach billiger Würdigung des Bedürfnisses und
unter Berücksichtigung der Steuer- und Vermögensuerhältnissedes Kommunalverb and es, insbesondere
auch der von diesem Verband schon früher gemachten Aufwendungen für Armen- und Wege¬
zwecke bestimmt.

§ 4. Die Anträge auf Gewährung von Unterstützungensind bei dem Landeshauptmann
zu stellen. Dieser stellt die erforderlichenErmittelungen an und entwirft den dem Provinzial-
ausschuß vorzulegenden Verteilungsplan, welcher mindestens 4 Wochen vor der Beschlußfassung
dem Oberpräsidenten einzureichenist.

Die Feststellung des Vertcilungsplanes erwlgt durch den Provinzialausschuß im Ginver¬
nehmen mit dem Oberpräsidenten. Sobald dies geschehen ist, teilt der Landeshauptmann den
berücksichtigten Verbänden den Betrag der Unterstützungmit.

Ein Teil des verfügbaren Bestandes, in der Negel nicht unter 10 °/o, ist von der als-
baldigen Verteilung auszuschließenund für außerordentlicheBedarfsfälle zurückzustellen.

§ 5. Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt, soweit nicht bei der Bewilligung
etwas anderes festgesetzt ist, nach Bestimmnng des Landeshauptmanns.

§ 6. Rechtsansprücheerwachsen aus diesem Reglement den Kreisen und Gemeinden nicht.
§ 7. Dieses Reglement tritt vom 1. April 1906 ab an die Stelle desjenigen vom

-^-^A- 1903 und zwar zunächst nur für die Rechnungsjahre 1906 bis einschließlich 1910.

Beschlossen in der Sitzung des 46. Rheinischen Provinziallandtaa.es vom 16. Februar 1906
und genehmigt durch die Herren Ressortministerdurch Erlaß vom 23. April 1906.

12
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Anlage 11.
(Drucksachen-Nr. 10.) <^ c^ .Beucht und Antrag

des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderung des § 6 Ziffer 2 der Satzung der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt
der Rheinprovinz.

Bei der Beratung des Haushaltsplans der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltfür das
Jahr 1921 in der I. Fachkommission am 13. Juli 1921 wurde angeregt, die Zahl der Mitglieder
des Verwaltungsrats der Anstalt auf 10 zu erhöhen.

Die Anregung erscheint im Hinblick auf den bedeutendenGeschäftsumfang der Anstalt
und die damit im Zusammenhang stehende Vermehrung der im Verwaltungsrat zur Beratung
kommenden Geschäftssachen begründet.

Der Provinzialausschuß schlägt deshalb in Uebereinstimmung mit dem Verwaltungsrat
der Anstalt vor, folgenden Beschlußzu fassen:

„Ziffer 2 im § 6 der Satzung der Provinzial-Feuerversicherungsanstalterhält folgende
Fassung:

2. Der Verwaltungsrat besteht außer dem Landeshauptmann und dem
Direktor der Anstalt aus zehn von dem Provinzialausschuß ausschließlichaus den
Versicherungsnehmernder Anstalt zu wählenden Mitgliedern, von welch' letzteren sechs
zur Beschlußfassunganwesend sein müssen. Bei der Wahl ist darauf Bedacht zu
nehmen, daß die bei der Anstalt beteiligten Berufsstände in Stadt und Land tunlichst
nach Maßgabe ihrer Beteiligung vertreten sind".

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. ________________ Landeshauptmann.

Anlage 12.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Aufnahme weiterer Versicherungszweige durch die Provinzial«Feuer- und Provinzial-
Lebensversicherungsanstalt sowie die Aenderung der Satzungen der beiden Anstalten.

(Drucksachen-Nr. 11.)

Der Provinziallandtag hat in seiner letzten Tagung auf den Bericht und Antrag des
Provinzialausschusses, betreffend den Betrieb weiterer Nebenzweigedurch die Provinzial-Feuer-
versicherungsllnstalt,folgenden Beschluß gefaßt (Verhandlungen Seite 24 und 160, stenographischer
Bericht Seite 184):
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„Provinziallandtag ist mit der Aufnahme des Betriebes der Unfall-, der Haftpflicht-,
der Transport- uud der Hagelversicherungsowie der Versicherunggegen Anfruhrschäden
und gegen Veruntreuung einverstanden. Znr Beschlußfassungüber den Umfang, den
Zeitpunkt der Aufnahme und die Form des Betriebes der genannten Zweige wird der
Provinzilllausschußermächtigt, ferner darüber, ob und in welcher Weise die Provinzial-
Lebensversicherungsanstaltder Rheinprovinz an dieser Ausdehnung der Versicherungs¬
tätigkeit teilnehmen soll".

Die Provinzial-Lebensversicherungsanstalthat den Wunsch ausgesprochen, ihr die Aufnahme
des Betriebes der Unfall- und der Haftpflichtversicherungzu gestatten. Bei Prüfung der Frage
hat sich folgendes ergeben:

Nach ß 32 des Gesetzes, betreffend die öffentlichen Feuerversicherungsanstaltenkann der
Minister des Innern öffentlichen Fenerversicherungsanstaltenden Betrieb „anderer Nebenzweigeder
Schadensversicherung"gestatten. Der Minister hat sich nun auf deu Staudpunkt gestellt, daß die
Unfallversicherungnicht zur Schadensversicherung,sondern zur Personenversicherunggehöre und daß
deshalb die Aufnahme dieses Versicherungszweigesdurch die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt
gesetzlich uicht zulässig sei. Wenn die Frage, ob die Unfallversicherungzur reinen Personenver-
sicherunggehört, auch keinesfalls unbestritten ist, so scheint es doch zweckmäßig, der Stellungnahme
des Ministers Rechnungzu tragen, zumal hierdurchdem Wunsche der Provinzial-Lebensversicherungs-
anstnlt wegen Aufnahme der Unfallverficherungentsprochenwerden kann. Der Aufnahme dieses
Versicheruugszweia.esdurch sie stehen weder gesetzliche Bedenken,noch die Interessen der Provinzial-
Fenerversicherungsanstaltentgegen.

Was die Haftpflichtversicherungangeht, so hat der Minister erklärt, ein gesetzliches
Hindernis, daß diese von der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltanfgenommenwerde, bestehe nicht,
er hat aber die Erwägung anheimgegeben,ob die Haftpflichtversicherungnicht auch der Provinzial-
Lebensversicheruugsanstllltzu überlassen sei. um die beiden Zweige verbunden zu lassen. Er hat
ersucht, die Verwaltungsräte der beiden Anstalten über diefe Frage zu hören.

Diese Anhörung hat stattgefunden. Der Verwaltungsrat der Provinzial-Feuerversichernngs-
anstatt hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß die Ueberlassung der Unfallversicherungan die
Lebensversicherungsanstaltkeinen wesentlichenBedenken unterliegt, daß dagegen nicht nur das
Interesse der Pruvinzial-Fenerversichcrnngsanstalt, sondern namentlich dasjenige der Versicherten
dringend verlange, daß die Haftpflichtversicherungvon dieser Anstalt betrieben wird. Es sei nämlich
dringend erwünscht, daß die sämtlichenZweige der Schadensversicherungenin einer Hand vereinigt
seien, damit den Versicherten die Möglichkeit geboten sei, ihre gesamten Versicherungenan einer
Stelle und in einem Verfahren zu erledigen. Es liegt auf der Hand, daß hierdurch eine erheb¬
liche Vereinfachung uud damit auch Verbilligung des Verfahrens erreicht wird. Die Bedenken,
daß es nicht zweckmäßig sei, die Unfall- und Haftpflichtversicherung von einander zu trennen, glaubt
der Verwaltungsrat dadurch auf ein Mindestmaß zurückführenzu können, daß die beiden Anstalten
eine einheitliche Oberleitung und einen gemeinschaftlichenVerwaltungsrat erhalten, womit eine
gemeinsameAusnutzung der Organisation beider Anstalten gewährleistet würde. Dabei ist nicht
etwa an eine Vereinigung der beiden Anstalten gedacht, sie sollen vielmehr wie bisher vermügens-
rechtlichund organisatorischselbständigbleiben; durch die gemeinsame Spitze soll nur dafür geforgt
werden, daß sie zusammenarbeiten und daß alle Einrichtungen, bei denen es möglichist, gemeinsam
benutzt werden.

Der Verwaltnngsrat der Provinzial-Üebensversicherungsanstalt hat sich ans denselben
Standpunkt gestellt. Der übereinstimmende Antrag der beiden Verwaltungsräte geht demnach

12»
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dahin, daß die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltdie Haftpflicht-,die Provinzial-Lebensversicherungs-
cmstalt die Unfallversicherungübernimmt, daß ferner in Zuknnft die Provinzial-Lebensversicherungs-
lliistalt nicht mehr durch den Generaldirektor und den Verwaltungsrat der Landesbank geleitet
wird, sondern durch die entsprechenden Organe der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt.

Der Provinzialausschuß trägt keine Bedenken diesen Vorschlägender beiden Verwaltungs¬
räte zuzustimmen.

Hieraus würden sich folgende Aenderungen in den Satzungen der beiden Anstalten ergeben:
I, Provinzial-Lebensversichelungsllnstlllt.

1. Dem ß 1 wlirde folgender zweiter Absatz beizufügen sein:
Die Provinzial-Lebensversicherungsanstaltbetreibt ferner die Unfallversicherung.

2. ß 13, welcherbestimmt, daß die Kassenverwaltungdnrch die Kasse der Landesbank erfolgt,
wlirde wie folgt abzuändern sein:

Ueber die Einrichtung der Kassenverwaltung beschließtder Provinzialausschuß. Die
für die Kafsenverwaltung und für die fonstige Mitwirkung von Verwaltungsorganen
der Provinz von der Anstalt zu gewährende Vergütung wird nach Anhörung des
Verwaltnngsrats durch den Provinzialausschuß festgesetzt.

3. ß 16, Absatz 1 würde zu lauten haben:
. Die Anstalt wird durch den Generaldirektor der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt

der Rheinprovinz geleitet, dem die erforderliche Anzahl Stellvertreter und flir bestimmte
Geschäfte und Geschäftskreise Bevollmächtigtevom Provinzialausschußzugeordnetwerden.

4. tz 18, Absatz 1 würde lauten:
Der Verwaltungsrat der Anstalt wird durch deu Verwaltuugsrat der Provinzial-Feuer-
versicherungsllnstaltder Rheinprovinz gebildet.

Sonstige Aenderungen in der Satzung der Provinzilll-Lebensversicherungsanstaltkommen
nicht in Frage.

II. Provinzwl-Feuerversicherungsllnstalt.
Hierbei ist zu bemerken, daß die bisher schon von der Anstalt betriebenen Nebenzweige

zwar vom Minister genehmigt aber noch nicht in die Satzung aufgenommen find. Es scheint
zweckmäßigdies jetzt nachzuholen und zugleich diejenigen Zweige, deren Aufnahme der Anstalt
ermöglicht werden soll, zu bezeichnen. Dabei ist, um die sämtlichen in Betracht kommenden Zweige
der Schadensversichernngin den Vereich der Möglichkeitzu ziehen, auch die Viehversicherungauf¬
geführt. Es wird ausdrücklichbemerkt, daß die Aufnahme neuer Zweige nur insoweit erfolgt, als
sie den Ieitverhältnifsen sowie den Interessen der Anstalt und der Versichertenentspricht.

Absatz 5 des 8 1 der Satzung würde danach, wie folgt zu lauten haben, wobei die neu¬
aufgenommenenWorte dnrch Unterstreichengekennzeichnet find:

Zweck der Anstalt ist die Versicherung unbeweglicherSachen gegen Brand, Blitz und
Explosionsschäden. Außerdem betreibt die Anstalt mit staatlicher Genehmigung als Nebenbetriebe
die Versicherungbeweglicher Sachen gegen die gleichen Schäden sowie die Waldbrandversicherung,
außerdem die Versicherunggegen Mietverlust und Schaden durch Betri ebsuuterbrechunc,infolge von

Brand, Blitzschlag oder Explosion, ^egen Einbruch-, Diebst ahl und Beraubuna. aeaenWaMl^
leitungsschädenund die Glasversicherung. Weiterhin kann die^Llnsta tt^dürch Beschluß des Provin-

zialausschussesden Betrieb der Haftpflicht-, der Trausport-, der^Ha^l-' und der Viehversicherüng
sowie der Versicherunggegen Anfruhr schäden und gegen Veruntreuung aufnehmen.
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Der Provinzialausschuß beantragt demgemäßfolgende Beschlußfassung:
„Der Provinzillllandtag stimmt der Aufnahmeder Unfallversicherung durch die Provinzial-
Lebensveisicherungsanstaltder Nheinprovinz zu und genehmigtdie in der Vorlage des
Provinzialausschusfesvorgeschlagenen Aenderungen der Satzung der Provinzial-Feuer-
verfichernngsanstaltund derjenigender Provinzial-Üebensversicherungsanstaltder Rhein¬
provinz".

Düsseldorf, den 9. Juni 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 13.
(Drucksachen-Nr. 12.)

Bericht und Antrag
des ProvinzialllUsfchusses,

betreffend

Erhöhung des laufenden Zuschusses an die Studentenbücherei in Bonn von 12000
auf 30000 Mark.

Anläßlich des 100 jährigen Bestehens der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität
w Bonn haben seiner Zeit"') die Rheinprovinz und die Stadt Bonn die Mittel für eine
Studentenbücherei gestiftet. Bei der Stiftung der Studentenbücherei ging man von der
Erwägung aus, daß die Universitätsbibliothekenund die Büchereien der Seminare und Institute
der Universitäten ihrer Zweckbestimmung nach nur der wissenschaftlichen Fortbildung dienen und
daß ihr Bestand daher dem Studenten auch nur zu bestimmten wissenschaftlichen Arbeiten zur
Verfügung steht; dagegen kann der Student die Universitätsbibliothekenpp. in der Regel nicht
zur Förderung seiner Allgemeinbildungund noch weniger zu lediglichanregender Lektüre benutzen.
Es fehlt den Universitätsbibliothekenzudem mehr oder minder die zeitgenössige schöne Literatur
in Poesie und Prosa und die große vielfach für die Beurteilung der Tagesfragen und darüber
hinaus wichtige Broschürenliteratur. Weiter können die Universitätsbibliothekenpp. die Zeit¬
schriften nicht in dem gebotenemMaße berücksichtigen und noch weniger die Tagespresse des
In- und Auslandes. Das sind wie gesagt alles Dinge, die die Universitätsbibliothekennicht haben
und nach Lage der Verhältnisse nicht haben können,deren Kenntnis aber für den vorwärtsstrebenden
Studenten nicht zu entbehren ist, wenn er über den Rahmen des Berufsstndiums hinaus sich weiter
bilden und Verständnis für das Geschehen der Zeit und die Entwicklung des geistigenLebens ge¬
winnen soll. Die übergroße Mehrzahl der Studenten ist aber nicht in der Lage, sich die hierzu

*) Vergl. Bericht und Antrag des Provinzialausschussesan den Prouinziallandtag,betreffenddas
IMiährige Nestehender Friedrich-Wilhclm-Uniuersitat in Bonn, vom l6. März 1918 sowie den Beschlußdes
58. Rheinischen Proumziallandtags vom 20. März 1918. welcher die Vorlage des Provinzialausschussesgenehmigte.
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nötigen Mittel selbst zu beschaffen. Hier soll die Studentenbüchereiergänzendneben die Universitäts¬
bibliothektreten. Dabei soll sie dem Lesenden größere Freiheit und Behaglichkeit bieten, als es
eine Universitätsbibliothek kann und vor allem in der Ausdehnung der Zeit der Benutzung —
namentlich in den Abendstunden— möglichst weit gehen.

Seitens der Provinz und der Stadt Bonn wurden für die Studentenbücherei durch die
Stiftung 1918 einmalig je 150000 Mark, zusammen 300 000 Mark, zur Verfügung gestellt.
Der weitaus größte Teil dieser Summe (210000 Mark) sollte zur Bereitstellung der erforder¬
lichen Räume im geplanten Neubau der Universitätsbibliothekverwandt werden. Für die innere
Ausstattung der Räume wurden 50 000 Mark und für die erste Bücheibeschaffung 40000 Mark
vorgesehen. Für die laufenden Kosten der Verwaltung und die regelmäßige Ergänzung des
Bücher- und Zeitschriftenbestandesstellte die Provinz einen jährlichen Betrag von 12 000 Mark
in den Haushaltsplan für Kunst- und Wissenschaftein; die Stadt Bonn beteiligte sich damals
an den laufenden Kosten nicht. Soweit die laufenden Kosten durch den Beitrag der Provinz nicht
gedeckt würden, sollte eine geringe Gebühr für die Benutzung der Studentenbücherei von den
Studenten erhoben weiden.

Infolge der Zeitverhältnisse ist der Gedanke eines Neubaues der Universitätsbibliothekin
weite Ferne gerückt.

Von der Stiftungssumme der Provinz von 150000 Mark sind heute doch vorhanden
120 638,33 Mark, der Differenzbetrag wurde für Kosten der eisten Einrichtung und baulichen
Instandsetzung ausgegeben. Die Zinsen des Kapitals von 120 638,33 Mark werden heute zur
Bestreitung der laufenden Ausgaben mit verwandt.

Die verhältnismäßig geringen Zinsen von etwa ......... 10000 Mk.
vermögenaber zusammenmit

a) dem Iahreszuschuß der Provinz von ............ 12000 „
d) einem Zuschuß des preußischen Kultusministeriums von ...... 7000 „
e) einer für die Benutzung von den Studenten gezahlten Gebühr*) von . 40 000 „
ä) dem Erlös aus verkauften Druckschriften von ........ 2000 „

zusammen 71000 Mk.
keinen Ausgleich zu schaffen gegenüber der stetig zunehmendenTeuerung und der dadurch bedingten
Steigerung der laufenden Ausgaben.

Der Voranschlag der Studentenbttcherei für das Rechnungsjahr 1922/23 sieht gegenüber
den Iahreseinnahmen von 71000 Mark an Ausgaben 129 000 Mark vor; es bleibt also ein
Defizit von 58 000 Mark. Hinzu kommt, daß aus dem Rechnungsjahe 1921 bereits ein Defizit
von 15 000 Mark vorhanden ist. Gespart kann bei den einzelnenAusgabepostennicht mehr werden.
Wenn 25 000 Mark für Bücheranschaffungeneingesetzt sind, so gestattet dieser Betrag bereits nur
die Auswahl des Allerwichtigsten. 10 000 Mark für Zeitungen und Zeitschriftenist ebenfalls nicht
zu hoch gegriffen. Eine weitergehendeBcschneidung dieser beiden Posten würde den Lebensnerv
des Instituts zerschneiden. Auch an den anderen Positionen läßt sich nichts ersparen.

Die Studentenbüchereihat sich daher mit der dringenden Bitte an die Provinz gewandt,
den laufenden Zuschuß zu erhöhen. In der Begründung wird ausgeführt, daß, wenn leine Erhöhung
des laufenden Zuschusses erfolge, die Studentenbücherei in ihrer Existenz bedroht wäre. Ueber die
Bedeutung der Studentenbücherei für die Universität, für die heranwachsende akademische Jugend,

*) Die Gebühr betrug anfangs pro Student und Semester 1 Mail, jetzt beträgt sie bereits 5 Mail.
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für das ganze Rheinland brauche heute nichts mehr gesagt zu werden. Die Oeffnung der Biblio¬
thek bis abends 10 Uhr habe noch die segensreiche soziale Aufgabe, wenigstens einen Teil der
Studentenschaft von dem Aufenthalt in unwirtlichen und ungeheizten Wohnungen oder von dem
Elend des Kneipenlebens zu erlösen. Der ganz außerordentlicheBesuch habe bewiesen, wie stark
das Bedürfnis nach einer solchen Einrichtung sei. Durch kein Geschenk, durch keine Stiftung hatten
sich -die Provinz und die Stadt Bonn die Dankbarkeit der ganzen Universität und den Dank der
Stndentenfchaft mehr erwerben können wie durch diese wahrhaft vorbildlicheStiftung, die es nun
in ihrem Bestand zu erhalten gelte.

Der Oberbürgermeisterder Stadt Bonn wird sich bei der Stadtverordneten-Versammlung
auf das Wärmste dafür einsetzen,daß zukünftig auch seitens der Stadt Bonn ein nicht unerheb¬
licher Zuschuß gewählt wird.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Proviuziallandtag wolle beschließen,daß der laufende Zuschuß der Provinz an die
Studentenbüchereiin Bonn von jährlich 12 000 Mark auf 30000 Mark erhöht wird".

Düsseldorf, den 10. April 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 14.
(Dnicksllchcn.Nr. 13.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Gewährung von Beihilfen für das Bäder- und Quellforschungsinstitut in Aachen.

Einer Anregung des WirklichenGeheimenObermedizinalrates Professor Dr. Dietrich vom
Preußischen Ministerium für Vollswohlfahrt auf der Vädertagung in Wiesbaden im März vorigen
Jahres folgend hat der Herr Regierungspräsident von Aacheneinen Verein ins Leben gerufeu, der
sich unter dem Namen „Bäder- und Quellforschungsinstitut,E. V. Aachen" die Förderung der
Balneologie, der Quell- und Klimaforschungim allgemeinen, sowie die Erforschung und Nutzbar¬
machung der Aachener Thermalquellen im besonderen durch selbständige wissenschaftliche Unter¬
suchungenzum Ziel gesetzt hat.

Der Verein stellt den Antrag, der Provinzialverband wolle sich ihm als Mitglied anschließen
und sich an den Kosten der ersten Einrichtung seines Laboratoriums mit 50000 Mark und an
den laufenden Kosten des Instituts ebenfalls mit je 50000 Mark jährlich beteiligen.

Nach der dem Antrag beigegebenen Begründung befindet sich die wissenschaftlicheErforschung
der Heilquellen noch in den ersten Anfängen. Dies gilt auch für die AachenerQuellen. Es ist
beispielsweife noch unbekannt, in welcher Tiefe die AachenerQuellen entspringen und welchen Weg
sie im einzelnen bei ihrem Empordringen zur Erdoberflächenehmen; Umstände, deren nähere Er-
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forschung von hoher Bedeutung ist für die Frage des Quellenschutzes und der Erbohrung neuer
Quellen. Ferner, die grundlegende chemische Analyse der AachenerQuellen rührt noch von dem
großen NaturforscherLiebig her und datiert vom Jahre 1850. Seitdem haben eingehendere chemische
und bakteriolugische Untersuchungennicht mehr stattgefunden. Es fehlt auch an ausreichenden Fest¬
stellungenüber die Ergiebigkeitder Quellen, ihre Temperatur, ihre physikalischen Eigenschaften,ihre
Heilwirkungen und die Art ihrer Anwendung. Bemerkenswert in dieser Beziehung ist vor allem,
daß in Aachen bisher nur eine beschränkte Anzahl von Krankheiten, insbesondereRheuma und
Hautkrankheitenbehandelt worden sind, während nach der Meinung von Sachverständigendie Quellen
auch zur Heilung von Darm- und Magenkrankheiten,von Verdauungsstörungen, von Gicht, von
Krankheiten der Atmungsorgane geeignet sind.

Daraus ergibt sich die hohe praktische Bedeutung zuverlässiger balneologischer Untersuchungen,
die das Aachener Institut durch hervorragendeSachverständigeund unter Benutzung aller moderner
Hilfsmittel und Untersuchungsmethodcnzur Durchführung bringen will. Vor allem soll die Heil¬
möglichkeit der Quellen erschöpfend festgestelltwerden und die Bäder dadurch mehr als bisher für
die Allgemeinheitnutzbar gemachtwerden. Noch zu schaffende Einrichtungen sollen es ermöglichen,
die Forschungsergebnisse des Instituts auch den breiten. Versicherungspflichtigen Teilen der Bevölke¬
rung in weitestem Umfang zugute kommen zu lassen. Die Landesversicherungsanstaltträgt sich mit
dem Gedanken,für solche Zwecke eine besondereGeschäftsstellein Aachen einzurichten.

Die Aachener Untersuchungenund Einrichtungen sollen sich aber nicht nur auf die Aachener
Quellen beschränken, sondern bereitwilligstauch den anderen, insbesondereden rheinischen Badeorten
zugänglichgemachtwerden.

Vielfach ist ferner bedauert worden, daß es in Deutschland an einer guten Spezialausbil¬
dung der Badeärzte fehlt. Der Verein hofft, daß der als Leiter des Instituts zu berufende
Balneologe von dem Herrn Minister für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung einen Lehrauftrag
an der technischen Hochschule in Aachen erhält und fortlaufend Spezialkurse für die deutschenund
besonders die rheinischen Badeärzte halten kann.

Die Gründung des Bäder- und Quellforschungsinstituts, welches das erste seiner Art in
Deutschland ist, hat überall großen Anklang gefunden, vor allem in Aachen selbst. Die Stadt
Aachen erschien als Sitz des Instituts besonders geeignet, weil sie, abgesehen von dem Vorhanden¬
sein sehr ergiebiger, sehr starker und durch ihre Zusammensetzungfür viele Heilzwecke dienlicher
Quellen in ihren Mauern die technische Hochschulemit allen notwendigen naturwissenschaftlichen
Disziplinen, das MeteorologischeObservatorium und eine große Anzahl wissenschaftlich interessierter
Elemente einschließt. Die Kreise, die das Unternehmen wirtschaftlichfördern können,wie die Stadt
Aachen, die Aktiengesellschaft für Bäderbetrieb, die Landesversicherungsanstaltund der Verband der
Krankenkassen für den RegierungsbezirkAachen, haben ihre lebhafte Mitarbeit und materielle Hilfe
zugesagt. Die Vertreter der Wissenschaft,insbesondere die Geologen, Botaniker, Chemiker und
Physiker der Aachener Hochschule,das städtische Nahrungsmitteluntersuchungsamt, ein Tiefbau-
fachverständiger,der die Weitelleitung der Quellen bereits in einem Falle mit großem Erfolge
durchgefühlt hat, der Leiter des MeteorologischenObservatoriums und schließlich der Aerzteverein
haben bereitwilligst, und zwar im wesentlichenehrenamtlich, ihre Arbeitskraft dem neuen Unter¬
nehmen zur Verfügung gestellt. ,

Der Verein hat seine Tätigkeit bereits aufgenommen. Zahlreiche Vorträge aus dem
Gebiete der Balneologie find ausgearbeitet und gehalten worden, welche die Stadt Aachen bei'der
im nächsten Jahre in Aachen stattfindenden Biidertagung ihren Gästen, zu einer Broschüre ver-

^
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einigt, als Festgabe darbieten will. Es sind ferner Kräfte gewonnen, um eine Geschichte der
AachenerQuellen und ein Gutachten über ihre Rechtsverhältnissezu erhalten. Zur Zeit ist der
bekannte QuellenforscherProfessor Th. Heurich aus Erlangen mit der Vornahme gasanalytischer
Untersuchungenbei den AachenerQuellen beschäftigt. Weiterhin finden Untersuchungenüber den
Einfluß des Klimas und der Witterung auf die Quellen durch den Leiter des Meteorologischen
Observatoriums statt. Das städtische Nahrungsmitteluntersuchungsamtläßt durch seinen Leiter die
Quellen auf ihre Ergiebigkeitund ihre Temperaturen messen.

Demnächst wird ein Balneologe von Ruf, d. h. ein Kliniker, der über die notwendige
Vorbildung auf chemischem, physikalischem und balneologischem Gebiet verfügt, als hauptamtlicher
Leiter des Instituts berufen werden und auch seinerseits mit der Vornahme von Untersuchungen
beginnen.

Was die Höhe der Kosten angeht, so sieht der vorläufige Haushaltsplan des Instituts
300 000 Mark für die erste Einrichtung des Laboratoriums vor und beziffert die Iahresaufgaben
auf laufend ebenfalls 300 000 Mark. Die laufenden Kosten find vorläufig wie folgt veran¬
schlagt worden:

1. Gehalt des Balneologen ...............100000 Mt.
2. Rücklagefür die Ruhegehaltsversorgung...........20000 „
3. Gehalt einer Laborantin und sonstigerHilfskräfte .......60000 „
4. Sonstige sächliche Kosten des Balneologen ..........20000 .,
5. Sächliche Kosten des ehrenamtlicham Institut tätigen Gelehrten . . . 50000 „
6. Kosten der Geschäftsführungdes Instituts ..........50 000 „

Bei den hohen Kosten, welche die Unterhaltung des Instituts verursachen wird, kann das
Unternehmen nur lebensfähig sein, wenn sich auch der Staat und die Provinz erheblichan den
Kosten beteiligen.

Die Verhandlungen mit den Körperschaften,die als Hauptkostenträger des Instituts in
Frage kommen, und als solche Sitz und Stimme im Verwaltungsausschuß haben, sind zur Zeit
Noch nicht abgeschlossen.

Was die Kosten der ersten Einrichtung des Laboratoriums angeht, so haben sich
die Stadt Aachen, die Landesversicherungsanstaltund der Verband der Krankenkassenfür den
RegierungsbezirkAachen (letzterer allerdings bisher nur mündlich)bereit erklärt, sich daran je mit
einem Betrage bis zu 50 000 Mark zu beteiligen, in der Voraussetzung,daß auch die übrigen in
Frage kommenden Hauptkostenträger,so vor allem auch der Provinzialverband, gleiche oder ähnliche
Kostenanteile übernehmen. Der Herr Minister für Vollswohlfahrt hat Beteiligung mit einem
Betrage bis zu 50 000 Mark aus seinem Vcrfügungsstockin Aussicht gestellt. Die Landes¬
versicherungsanstaltstellt ferner dem Institut im Landesbad zu Aachen-Burtscheidkostenlos die not¬
wendigen Laboratoriums- und Bureauräume zur Verfügung und übernimmt auch deren Heizung
und Beleuchtung.

An den laufenden Kosten,die, wie erwähnt, ebenfalls auf 300000 Mark geschätzt werden,
beteiligen sich die Stadt Aachen und die Landesversicherungsanstaltmit einem Höchstbetragevon
je 50 000 Mark jährlich, die Aktiengesellschaft für Väderbetrieb mit einem Mindestbetrag von
25000 Mark jährlich. Der Verband der Krankenkassenfür den Regierungsbezirk Aachen hat
ebenfalls eine laufende geldliche Unterstützungzugesagt, aber über deren Höhe zur Zeit noch keinen
Beschluß gefaßt. Ferner wird auf Grund der bisher gepflogenen Verhandlungen erwartet, daß der

13
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Preußische Staat Beihilfen über die Kaiser Wilhelm-Gesellschaftzur Förderung der Wissenschaften
in Berlin, als deren Tochtergesellschaft das Institut errichtet weiden soll, gewahren wird, und zwar
hofft der Verein einen laufenden Zuschuß von 100000 Mark zu erhalten. Die Verhandlungen
über die Aufnahme des Instituts in den Kreis der Kaiser Wilhelm-Institute und die Gewährung
von Beihilfen sind zur Zeit noch im Gange; es ist anzunehmen, daß sie bis zur Beschlußfassung
über diese Vorlage zum Abschlußgebracht sind. —

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der gegründetenEinrichtung für die rheinifche Bevölkerung
in allen ihren Schichten glaubt der Provinzialausfchuß eine nahmhafte Unterstützung des Instituts
durch den Proninzialverband befürworten zu sollen, und zwar sowohl durch Beteiligung an den
erstmaligen wie an den laufenden Aufwendungen.

Er beehrt sich demgemäßfolgendenBeschlußvorzuschlagen:
„Der Provinzialverband tritt dem Bäder- und Quellforschungsinstitut,E. V. in Aachen
als Mitglied bei und gewährt zu den Kosten der erstmaligen Einrichtung des Laboratoriums
eine Beihilfe bis zu 50 000 Mark und zu den laufendenKosten, vorläufig auf 3 Jahre,
eine Beihilfe bis zu 30 000 Mark jährlich, in der Voraussetzung,daß auch der Staat,
bezw. die Kaiser Wilhelm-Gesellschaftzur Förderung der Wissenschaften in Berlin und
die sonstigenals Haupttostenträger in Frage kommenden Körperschaften,foweit es noch
nicht geschehen ist, sich mit gleichen oder ähnlichenBetragen beteiligen.

Die Ausgaben für das Jahr 1922 sind gegebenenfallsaus Titel VI Nr. 10
des HaupthausHaltsplans zu bestreiten".

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 15.
(Drucksachen°Ni. 14.)

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschusses,

betreffend

Aenderung der Satzungen der Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunalverbiinde und
Stadtgemeinden der Rheinprovinz und der Witwen- und Waisenversorgungsanstalt

für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz.

Das Gesetz vom 8. Juli 1920, betreffend vorläufige Regelung verschiedener Punkte des
Gemeindebeamtenrechts,bestimmtin ß 1 Ziffer 4, daß die Grundsätzedes Veamtendiensteinkommens-
gesetzes und die für die Festsetzungder Bezüge der Staatsbeamten maßgebendenGesichtspunkte
auch auf die Beamtenanwärter und die nach Genieindebeschlußden Beamten gleichzuachtendcn
ständig AngestelltenAnwendung finden sollen. Ausgenommenist indessender Anspruch auf Ruhe-
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gehlllt und Hinterbliebenenversorgung. In dieser Beziehung heißt es in der Ausführungsanweisung
des Ministers des Innern vom 6. Oktober 1920 in dem Abschnittzu § 1 Ziffer 4: „Einen
Zwang zur Gewährung von Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgungfür diese Gruppen von
Gemeindebedienstetenenthalt das Gesetz nicht, es schließt aber die Gewährung derselben auch nicht
aus." Die Bezirksgruppe Rheinland des Verbandes der Kommunalbeamten und -Angestellten
Preußen (e. V.) hat daraus im Juni 1921 Veranlassunggenommen, eine Erweiterung der Satzungen
der Ruhegehllltskasseund der Witwcnkasse zu beantragen, nach welcher die Kassen ermächtigtwerden,
die Zahlung von Ruhegehalt (Hinterbliebenenbezügen)auch an die ständig Angestelltenzu über¬
nehmen, denen die Kreise und GemeindenRuhegehalt und Hinterbliebenenversorgunggewährt haben.
Es konnte keinem Zweifel unterliegen, daß durch eine solche Erweiterung der Satzungen ein Druck
auf die Gemeinden ausgeübt würde, den Dauerangestellten die Ruhegehaltsbercchtigungzu geben.
Andererseits hat der Anschluß an die Kassen für die Gemeinden eine finanzielle Belastung zur
Folge. Es war deshalb erforderlich,zunächst den GemeindenGelegenheitzu geben, zu dem Antrage
Stellung zu nehmen.

Der 61. Rheinische Provinziallandtag hat aus diesem Grunde in der Sitzung vom
14. Juli 1921 beschlossen, den Antrag dem Pruvinzialausschuß zu überweisenmit dem Auftrage,
dem nächsten Provinziallandtage zu berichten und im gegebenenFalle nach Benehmen mit den
Spitzenverbändender Landgemeindenund Städte und mit den Spitzenverbändender Beamten und
Angestellten in der Nheinprovinz eine entsprechende 'Vorlage auf Erweiterung der Satzungen der
Ruhegehaltskaffenund der Witwen- und Waisenuersorgungsanstaltzu machen.

Die Besprechung mit den Spitzenverbändenhat am 6. Mai 1922 stattgefunden. Es
nahmen daran teil Vertreter des RheinischenUnterverbandes des Verbandes preußischer Landkreise,
des RheinischenStädtelmndes und des Rheinischen Gemeindetages, der BezirksgruppeRheinland
und der Bezirksgruppe Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet des Verbandes der Kommunalbeamten
und -Angestellten Preußens. Der Besprechunglag die beiliegendeDenkschrift des Landeshaupt-^
manns vom 15. April 1922 1 H 3919 zu Grunde, auf die zur Vermeidungvon Wiederholungen
hier Bezug genommenwird. Nach eingehenderErörterung wurden die am Schluße der Denkschrift
gemachten Vorschläge einstimmig angenommen. Es dürfte wohl anzunehmen sein, daß bei Er¬
weiterung der Kllssensatzungendie Gemeinden von ihrer Befugnis, den mit Beamtentätigkeit
beschäftigten ständig AngestelltenRuhegehalts- und Hinterbliebenenversorgungzu gewähren,Gebrauch
machen. In erster Linie wird das für diejenigen Angestelltengelten, die wegen der hindernden
Bestimmungen des Unterbringungsgesetzeseine Beamtenstelle nicht erlangen können. Es können
indessen auch zahlreiche andere Dauerangestellte in Frage kommen, insbesondereauch Angestellte
bei den Betriebsverwaltungen. Die Entscheidung darüber, welche der ständig Angestellten den
Beamten gleichzuachten sind, muß der Entschließungder Gemeindenvorbehaltenbleiben. Eine feste
Begriffsbestimmungwird fich kaum fafsen lassen, zumal die Verhältnissein den einzelnenStädten
und Gemeinden verschieden liegen, doch werden sich bei der Ausführung die Richtlinien von selbst
ergeben und größere Schwierigkeitenkaum entstehen. Auf jeden Fall muß aber, uud das wurde
auch bei der Besprechungmit den Spitzenverbänden einmütig betont, die Gewährung des Versor-
gungsllnspruchsvon einem Mindestalter abhängig gemachtwerden. Die Beamten müssen bis zur
planmäßigen Anstellung eine lange Vorbereitungszeit durchmachenund erlangen vor Vollendung
des 25. Lebensalters selten die Versorgungsansprüche. Die Angestellten dürfen aber nicht besser
gestellt werden und es muß auch zwischen ihnen und den planmäßigen Beamten ein gewisser Abstand
bestehen bleiben. Es wurde deshalb seitens der Vertreter der Spitzenverbändeein Mindestalter von

13»
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27 Iahien als richtig gegriffen bezeichnet. Die rückliegende Dienstzeit wird natürlich den Satzuugs-
vorfchriften entsprechend als pensionsfähigangerechnet. Das Höchstaltervon etwa 50 Jahren, wie es
in den Satzungen der Witwenkasfe schon vorgesehenist, muß festgelegtwerden, damit die Gemeinden
den Dauerangestellten die Verforgungsanfprüchebeizeiten gewähren und nicht auf Kosten der Ruhe-
gehaltskassedamit warten, bis der Zeitpunkt der Versetzungin den Ruhestand nahe rückt.

Auf die eigentlichenBeamtenanwärter kann die Ruhegehaltsgewährung nicht ausgedehnt
werden. Sie sind jetzt schon den planmäßig angestelltenBeamten sehr nahe gerückt, da sie nach
dem Anwärterdienstalter bis zu 100°/° der Bezüge erhalten, die sie bei der eisten planmäßigen
Anstellung erhalten würden. Wenn ihnen dazu noch das Pensionsrecht verliehen würde, so wäre
damit das Vorrecht der planmäßig angestelltenBeamten ganz verwischt. Die Anwärtelzeit wird
zudem später bei Erlangung des Pensionsrechts mit angerechnet. Bei der Besprechung mit den
Spitzenverbändenwurde auch anerkannt, daß nichts im Wege stehe, die Anwärter, die allzulange auf
Anstellung warten müssen, mit ihrer Einwilligung in die Stelle eines ständig Angestelltenzu über¬
führen und ihnen auf diese Weise die Versorgungsansprüchezuzuwenden,ohne daß ihnen damit die
Möglichkeitspäterer Beamtenanstellung abgeschnittenwird.

Die Bezirksgruppe Rheinland hatte in ihrem Antrage vom Juni 1921 auch die Bildung
eines Beirats zur Mitwirkung bei der Verwaltung der Ruhegehaltskassenund der Witwenkasfein
Antrag gebracht. Denselben Antrag hat der Vorstand des Rheinischen Gemeindetages gestellt.
Zur Bestellung des Beirats bedarf es keiner Aenderung der Kassensatzungen, er kann auch durch
gegenseitigeUebereinkunft gebildet werden. Bei der Besprechung mit den Spitzenverbänden am
6. Mai 1922 wurde die Bildung des Verwaltungsbeirats im vollen gegenseitigen Einverständnis
nach dem Vorfchlagein der mehrerwähntenDenkfchrift des Landeshauptmanns vom 15. April 1922
beschlossen. Es darf darauf Bezug genommen weiden. Nur hinsichtlichder Zusammensetzung
erfolgte eine Aenderung dahin, daß von der Bezirksgruppe Rheinland nicht drei Vertreter, fondern
zwei bestellt werden, den dritten Vertreter foll die Bezirksgruppe Rheinisch-Westfälisches Industrie¬
gebiet stellen. Der Proviuzialcmsschußhat in der Sitzung vom 30, Mai 1922 die Bildung des
Verwaltungsbeirats nach den Befchlüsfen der Befprechungvom 6. Mai 1922 genehmigt. Er besteht
danach aus je einem Vertreter der Kreise, Städte und Gemeinden und den drei Vertretern der
beiden Bezirksgruppeu. Für jeden Vertreter soll ein Stellvertreter von den einzelnen Verbänden
gewählt werden. Sollte es später bei einer Aenderung der gesetzlichenGrundlage der Ruhegehalts-
kasse der Landbürgermeistereienund Landgemeindenzu einer grundlegendenAenderung etwa durch
Verschmelzung der beiden Ruhegehaltstassen kommen, so könnte in Erwägung gezogenwerden, nach
den bis dahin gewonnenen Erfahrungen auch die auf den Verwaltungsbeirat bezüglichen Bestimmungen
in die Satzungen einzufügen.

Für eine Satzungsänderung, nach der auch den Daueiangestellten das Ruhegehalt gezahlt
werden kann, muß die Ruhegehaltstasse der Landbürgermeistereienund Landgemeinden ausscheiden.
Diese ist ein durch Gesetz (§ 27 der Kreisordnung) geschaffener Kassenverbandmit der Aufgabe,
den in Ruhestand versetzten besoldetenBeamten der Landbürgermeistereienund Landgemeindendie
ihnen zustehende Pension zu zahlen. Der Aufgabenkreis ist also gesetzlich festgelegt und er kann
darüber hinaus nicht erweitert werden. Das hat auch der Minister des Innern, der die Satzungs¬
änderung anzuordnen hätte, auf Antrag bestätigt. Es würde aber durchaus zulässig sein, daß sich
die Landgemeindenhinsichtlich der Dauerangestellten der Ruhegehaltstasse der Kreise und Städte
anschlössen. In § 1 Absatz 2 der Satzungen dieser Kasse ist jetzt schon vorgesehen, daß mit
Zustimmung des Landeshauptmanns auch rheinischeLandgemeindenfür diejenigen von ihnen mit
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RuhegehaltsberechtigungangestelltenPersonen, für welche der Beitritt zur Ruhegehaltskasseder
Landbürgermeistereienund Landgemeinden nicht zulässig ist, insbesondere für Lehrpersonen an
höheren und mittleren Schulen der Kasse beitreten können. Das würde unbedenklich auch hinsicht¬
lich der nach Gemeindebeschluß den Beamten gleichzuachtenden ständig Angestellten zugelassen werden
können. Der Beitritt zu dieser Kasse wäre für die Gemeindenauch insofern von Vorteil, als hier die
Kassenbeiträge geringer sind wie bei der Ruhegehaltskasse der Landbürgermeistereien und Landgemeinden.

In den Satzungen der Witwenkasseist in § 7 als Mindest- und Höchstbetragnoch ein
Betrag von 900 Mark und 9000 Mark vorgefehen. Die Bestimmungist längst überholt und bedarf
der Aenderung. Gegenwärtig sind 3000 Mark der Mindestbetragund 28 000 Mark der Höchstbetrag.

Satzungsänderungender Ruhegehaltskasseder Kreise und Städte bedürfen der Genehmigung
des Ministers des Innern und des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung,Satzungs¬
änderungen der Witwenkafseaußerdem der des Finanzministers.

Der Provinzialllusschuß beehrt sich danach zu beantragen, der Provinziallandtag wolle
beschließen: '

I. Die Satzungen der Ruhegehaltskasseder Kreislommunalverbände und Stadtgemeinden der
Rheinprovinz werden wie folgt geändert:

Alte Lassung:

8 1.
Die Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunal-

verbande und Stadtgemeinden der Rheinprovinz
bezweckt die Gewährung der Ruhegehälter an
die ruhegehaltsberechtigten Beamten der be¬
zeichneten Kommunalverbände.

Mit Zustimmung des Landeshauptmanns
können auch rheinische Landgemeindenfür die¬
jenigen von ihnen mit Ruhegehaltsberechtigung
angestellten Personen, für welche der Beitritt
zur Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereien
und Landgemeindender Rheinprovinz nicht zu¬
lässig ist, insbesondere für Lehrpersonen an
höheren und mittleren Schulen, sowie die
Kommunalverbändeder Hohenzollernschen Lande
für ihre ruhegchaltsberechtigtcBeamten und
für die Lehrer an solchen Schulen der Kasse
b eitleren.

Sonstigen rechtsfähigen Verbanden und
Korporationen, welche ihren Sitz in der Rhein-
Provinz haben, kann der Beitritt unter be¬
stimmten vom Provinzialcmsfchußfestzufetzenden
Bedingungen gestattet werden. Soweit nichts
anderes festgesetzt ist, finden für diese Verbände,
und Korporationen die nachstehendfür Kom-

Aeue Assung:

8 1.
1 unverändert.

Dasselbe gilt für die nach Beschluß der
Kommunalverbände den Beamten gleichzuach-
tenden ständig Angestellten,denen Ruhegehalts-
cmspruch gewährt ist. (Dauerangestellte.) Das
Ruhegehalt richtet sich nach den für die Beamten
geltenden Bestimmungen. Die für die Beamten
geltendenVorschriftenin den Satzungen finden
für die Dauerangestellten entsprechendeAn¬
wendung.

Mit Zustimmung des Landeshauptmanns
können auch rheinische Landgemeindenfür die¬
jenigen von ihnen mit Ruhegehllltsberechtigung
angestelltenPerfonen, für die der Beitritt zur
Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund
Landgemeinden der Rheinprovinz nicht zuge¬
lassen ist, insbesondere für Leiter, Lehrer und
Lehrerinnen an höheren und mittleren Schulen
sowie für Dauerangestellte, ferner die Kom¬
munalverbände der HohenzollernschenLande,
für ihre ruhegehaltsberechtigtenBeamten und
Dllucrangestelltenund für die Lehrer an solchen
Schulen der Kasse beitleren.



102 Anlagen zu den Sitzungsprototolleii. Nr 15.

Alte Fassung:

munalverbände gegebenenBestimmungen sinn¬
gemäße Anwendung,

Die mit dem Rechte einer juristischen
Person ausgestattete Kasse hat ihren Sitz in
Düsseldorf,

s 2.
Mitglieder der Kasse sind die Kommunal«

verbände und nicht die einzelnen Beamten,
Letzterenerwachsen durch den Beitritt des

Kommunalverbandes, bei welchem sie angestellt
sind, keinerlei Rechte gegen den Kassenverband,
und regeln sich ihre Ruhegehaltsansprücheledig¬
lich nach den für sie maßgebenden geschlichen
Vorschriftennnd den Bestimmungen ihrer An-
stellungs-Urkunde.

Der Veitritt eines Kommunalverbandes
muß erfolgen für alle seine Beamten, welche
mit dem Rechte auf ein lebenslänglichesRuhe¬
gehalt zur Zeit des Beitritts des Kommunal¬
verbandes bereits angestellt sind oder noch an¬
gestellt werden.

Der Beitritt zu der Kasse ist für die
Kommunaluerbändeein freiwilliger.

8 3.
Die der Kasse beitretenden Kommunal-

verbände haben dem Landeshauptmann einen
rechtsverbindlichenBeitrittsbeschluß mit einem
vollständigenVerzeichnis der Dienststellenunter
Angabe der Personalien der jeweiligenStellen-
inhaber, sowie die Ortsstatuten über Anstellungs-

Ueue Sassung:

Sonstigen rechtsfähigen gemeinnützigen
Verbänden nnd Korporationen, welche ihren
Sitz in der Rheinprovinz haben, kann der
Veitritt unter bestimmtenvom Provinzialcms-
schuß festzusetzenden Bedingungen gestattet
werden. Soweit nichts anderes festgesetzt ist,
finden für diese Verbände und Korporationen
die nachstehend für Kommunaluerbände ge¬
gebenen BestimmungensinngemäßeAnwendung.

Die mit dem Rechte einer juristischen
Person ausgestattete Kasse hat ihren Sitz in
Düsseldorf.

s 2.
Mitglieder der Kasse sind die Kommuncil-

verbände und nicht die einzelnen Beamten und
Daucrangestellten.

Diesen erwachsendurch den Beitritt des
Kommunalverbandes, bei dem sie angestellt
sind, keinerlei Rechte gegen den Kassenverband.
Ihre Ruhegehaltsansprücheregeln sich lediglich
nach den für sie maßgebenden gesetzlichen
Vorschriften und den Bestimmungen ihrer
Anstellungs-Urkundeoder ihres Anstellungsver-
trages.

Der Beitritt eines Kommunalverbandes
muh erfolgen für alle seine Beamten und Daucr¬
angestellten, die mit dem Rechte auf lebens¬
längliches Ruhegehalt zur Zeit des Beitritts
des Kommunalverbandes bereits angestellt sind
oder noch angestellt weiden. Für Dauerange¬
stellte, die jünger als 27 Jahre und älter als
50 Jahre sind, ist der Beitritt ausgeschlossen.

Der Veitritt zu der Kasse ist für die
Kommunalverbändeein freiwilliger.

§3.
Die der Kasse beitretenden Kommuual-

verbande haben dem Landeshauptmann einen
rechtsverbindlichenBeitrittsbeschluß mit einem
vollständigenVerzeichnisder Dienststellenunter
Angabe der Personalien der jeweiligenStellen¬
inhaber, sowie die Ortsstatuten über Anstellungs-,
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Alte Sassung.

Vesoldungs- und Ruhegehaltsverhältnisseihrer
Beamten einzureichen und alljährlich zu einem
bestimmten Zeitpunkte über die eingetretenen
Veränderungen Mitteilung zu machen.

s 4.
Der jährliche Bedarf der Kasse, einschließlich

der zur Bildung eines Reservefonds(§ 16) er¬
forderlichenMittel und der Verwaltungskosten
(8 18), kommt auf die beteiligten Verbände
nach Verhältnis der jeweiligen ruhegehalts¬
berechtigten Diensteinkommen der von ihnen
besoldetenBeamten zur Verteilung.

8 12.
Wird bei Festsetzung eines Ruhegehalts

oder aus sonstigem Anlaß ermittelt, daß das
der Beitragsberechnungzugrunde gelegte ruhe-
gehaltsberechtigte Diensteinkommenzu hoch oder
zu niedrig bemessen gewesenist, so steht dem
betreffenden Kommunalvcrbandeoder der Ruhe-
gehaltslasseder Anspruch auf Zurückzahlungder
zuviel gezahlten oder auf Nachzahlung der zu
wenig gezahlten Beiträge zu.

Das Gleiche findet in dem Falle statt,
wenn der Anspruch auf Ruhegehalt nachträglich
einem Beamten zuerkannt wird, dessen Dienst¬
einkommen bei der Verteilung der Beiträge nicht
in Rechnung gezogen worden war.

Die in diesen Fallen erforderlicheAus¬
gleichungerfolgt durch Nachzahlung bezw. Er¬
stattung derjenigen Sätze des ruhegehalts^
berechtigtenDiensteinkommens,welche in den
zur Berechnung zu ziehenden Jahren auf die
Kommnnalverbände umgelegt worden sind
(88 4 u. 5).

Der Zeitraum, für welchen derartige Nach,
forderungeu geltend gemacht werden können,
wird auf die letzten fünf Jahre beschränkt.

Die Bestimmung in Absatz 2 findet keine
Anwendung auf die Dienststellen, die erst im
Verlauf des Rechnungsjahres geschaffen weiden.

Oeue Salsung.

Vesoldungs- und Ruhegehaltsverhältnisseihrer
Beamten und Dauerangeftellteneinzureichenund
alljährlichzu einem bestimmten Zeitpunkteüber
die eingetretenenVeränderungenMitteilung zu
machen.

s 4.
Der jährliche Bedarf der Kasse, einschließlich

der zur Bildung eines Reservefonds(ß 16) er¬
forderlichenMittel und der Verwaltungskosten
(ß 18), kommt auf die beteiligten Verbände
nach Verhältnis des jeweiligen ruhegehalts»
berechtigtenDiensteinkommensder von ihnen
besoldetenBeamten und Dauerangeftellten zur
Verteilung.

§ 12.
Absatz 1 bis 3 unverändert.

Der Zeitraum, für den derartige Nach-
forderungen geltend gemacht werden können,
wird auf die letzten fünf Jahre beschränkt.

Die Bestimmung in Absatz 2 findet keine
Anwendung auf die Dienststellen, die erst im
Verlauf des Rechnungsjahres geschaffen werden.
Die Bestimmungen in Absatz 2 bis 4 gelten
für die Dauerangeftellten auch soweit sie erst¬
malig der Kasse zugeführt werden.
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II. Die Satzungen der Witwen- und Waifenversorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der
Rheinprovinz weiden wie folgt geändert:

Alte Sassung:
§ 1 Absatz 1.

Die Witwen-und Waisenuersorgungsanftalt
für die Kommunalbeamten der Rhcinprovinz
bezwecktdie Gewährung von Witwen- und
Waifengeldernan die Hinterbliebenenderjenigen
Beamten der Kreise, Stadt- und Landgemeinden
der Rheinprouinz, welchen ein Anspruch auf
Hinterbliebenenfürsorge auf Grund Gefetzes
zusteht. Den Kommunaluerbändender Hohen-
zollcrn'schenLande ist der Anschluß an die
Anstalt im selben Umfange gestattet.

§ 7 Abfatz 1 Schlußsatz.
Das Witwengeld foll jedoch vorbehaltlich

der imß 9 angeordneten Beschränkung mindestens
900 Mark betragen und 9000 Mark nicht
übersteigen.

Ueue Lassung:
§ 1 Absatz 1.

Die Witwen-und Waisenuersorgungsanftalt
für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz
bezwecktdie Gewährung von Witwen- und
Waifengeldernan die Hinterbliebenenderjenigen
Beamten der Kreise, Stadt- und Landgemeinden
der Rheinprovinz, denen ein Anspruch auf
Hinterbliebenenfürforge auf Grund Gefetzes
zusteht. Dasfelbe gilt für die nach Befchluß
des Kommunalverbandes den Beamten gleich¬
zuachtendenständig Angestellten,denen Hinter¬
bliebenenversorgung gewährt ist (Daueran-
gestellte). Den Kommunaluerbändender Hohcn-
zollern'fchenLande ist der Anschluß an die
Anstalt im gleichen Umfange gestattet. Die
Bestimmungen der Satzung hinsichtlich der
Beamten und deren Hinterbliebenengelten sinn¬
gemäß auch für die Dauerangestellten und deren
Hinterbliebenen.

s ? Absatz 1 Schlußsatz.
Der Mindestbetrag und der Hüchstbetrag

des Witwengeldes richtet sich vorbehaltlich der
in tz 9 angeordneten Beschränkung nach den
für die Witwen der unmittelbaren Staats¬
beamten geltenden Bestimmungen.

III. Sollten die zuständigenHerren Minister eine Aenderung des Wortlautes oder eine Ergänzung
wünschen,so wird der Provinzialausschuß ermächtigt, an Stelle des Provinziallandtages die
erforderlichenAbänderungen zu beschließen.

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer,

Vorsitzender. Dr. Horion,
Lmldeshnilptmmm.
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Der Landeshauptmann Denkschrift.
der RheiNprovwz. <Zu ^° Nr. 15. Drucksachen^. 14).

I. H. 3919. Düsseldorf, den 15. April 1922.

Zu dem Antrage der Bezirksgruppe Rheinland des Verbandes der Kommunalbeamten
und -Angestellten Preußens (e. V.) vom 4. Juni 1921 auf Erweiterung der Satzungen
der Ruhegehaltskaffen und der Witwenkasse zwecks Gewährung von Ruhegehalts¬

und Hinterbliebenenversorgung an die ständig Angestellten.

Das Gesetz vom 8. Juli 1920, betreffend vorläufige Regelung verschiedener Punkte des
Gemeindebeamtenrechts,bestimmtin Z 1 Ziffer 4, daß die Grundsätzedes Beamtendiensteinlommens-
gesetzes und die für die Festsetzungder Bezüge der Staatsbeamten maßgebendenGesichtspunkte
auch auf die Beamtenanwärter und die nach Gemeindebeschlußden Beamten gleichzuachtenden
stäüdig AngestelltenAnwendung finden sollen. Ausgenommenist indessender Anspruchauf Ruhe¬
gehalt und Hinterbliebenenversorgung. In dieser Beziehung heißt es in der Ausführungsanweifung
des Ministers des Innern vom 6. Oktober 1920 in dem Abschnitt zu § 1 Ziffer 4: „Einen Zwang
zur Gewährung von Ruhegehalts--und Hinterbliebenenuerforgungfür diese Gruppen von Gemeinde¬
bedienstetenenthalt das Gesetz nicht, es schließt aber die Gewährung derselben auch nicht aus".
Darin erblickt die VezirksgruppeRheinland des Verbandes der Kommunalbeamtenund -Angestellten
Preußens (e. V.) eine an die Gemeinden gerichtete Aufforderung des Ministers, ihren Dauer¬
angestelltenden Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenverforgungeinzuräumen. Die Vezirks¬
gruppe ist der Meinung, daß die den RuhegehaltskaffenangehörendenKreise und Gemeinden auch
dazu bereit wären, wenn die Kassen die Zahlung der Bezüge übernehmen würden. Die Vezirks¬
gruppe h^ deshalb im Juni 1921 eine Erweiterung der Kassensatzungen beantragt, nach welcher
die Kllsfen ermächtigtwerden, die Zahlung von Ruhegehalt (Hinterblicbenenbezügen)auch an die
ständig Angestellten zu übernehmen, denen die Kreise und Gemeinden Ruhegehalt und Hinter¬
bliebenenverforgunggewährt haben.

Der 61. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 14. Juli 1921 beschlossen,
den Antrag dem Provinzialansschuß zu überweisen mit dem Auftrage, dem nächsten Provinzial-
landtage zu berichtenund im gegebenen Falle nach Benehmen mit den Spitzenverbändender Land¬
gemeindenund Städte und mit den Spitzenverbändender Beamten und Angestellten in der Rhein-
Provinz eine entsprechende Vorlage auf Erweiterung der Satzungen der Ruhegehaltskaffenund der
Witwen- und Waisenverforgungsanstaltzu machen.

Zweifellos hat die Vezirksgruppedarin Recht, daß die Gemeinden auf Grund einer der¬
artigen Satzungserweiteruug den Dauerangestelltenden Ruhegehaltsanspruchund die Hinterbliebenen¬
verforgung gewähren würden. Nach dem Gesetze steht es den Gemeinden allerdings frei, ob und
welche ihrer Angestellten sie durch Beschluß als den Beamten gleichzuachtende ständig Angestellte
bezeichnenund ob sie ihnen die Versorgungsanfprücheverleihenwollen. Sie werden sich dem aber
kaum entziehen können, wenn die Kassen die Zahlung des Ruhegehalts und der Hinterbliebenen¬
bezüge übernehmen. Es war deshalb erforderlich, den Gemeindenim weitesten UmfangeGelegenheit
zu geben, zu dem Antrage des VezirksverbandcsStellung zu nehmen. Die gemeinfame Besprechung
mit den Vertretern der beiderseitigen Spitzenverbände sollte dann dazu dienen, die geäußerten
Bedenkenzu erörtern und nach Möglichkeiteine Einigung zu erzielen, die dem Provinzialansschuß
für den Bericht oder die Vorlage an den Provinziallandtag zur Richtschnurdienen kann.

14
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Vorweg sei bemerkt, daß in mehreren Provinzen ähnliche Anträge auf Erweiterung ihrer
Ruhegehaltökassensatzungcngestellt sind. In Schleswig-Holstein ist bereits mit Genehmigung des
Ministers eine Bestimmung in die Satzungen aufgenommen worden, nach welcher auch dauernd
beschäftigte Angestellteohne Becimteneigenschaft der Kasse zugeführt werden können, wenn sie noch
nicht 55 Jahre alt sind, nach dem vorzulegenden amtsärztlichen Zeugnis ihr Gesundheitszustand
zu Bedenken keinen Anlaß gibt und die Beitrage für die anzurechnendenJahre nachgezahltwerden.
Im BezirksuerbcmdHessen (Cassel) ist ähnlich beschlossen worden. Im BezirksverbcmdeNassau
(Wiesbaden) und in der Provinz Westfalen ist über den Antrag noch nicht entschieden, doch ist in
Westfalen die Satzungseiweiterung in Aussicht genommen. In der Provinz Sachsen bestehen zwar
grundsätzliche Bedenkennicht, doch soll mit der Entscheidungüber den Antrag bis zur endgültigen
Regelung des Gemeindebeamtenrechtsgewartet werden

Die Bestimmung in 8 1 Abs 4 der Ausführungsanweisungvom 6. Oktober 1920, wonach
den den Beamten gleichzuachtendenständig Angestellten auch Ruhegehalts- und Hinterbliebenen¬
versorgung gewährt werden kann, steht im Zusammenhang mit dem Gesetz vom 30. März 1920
über die Unterbringung von mittelbaren Staatsbeamten und Lehrpersonen(Unterbringungsgesetz).
Danach sind die freien, frei werdenden oder neu zu schaffenden Veamtenstellenbei den Kommunal¬
verbänden zunächstdenjenigen Gemeindebeamtenvorbehalten, die infolge Abtretung oder Besetzung
preußischerLandesteile ihr Amt verlieren. Das hat zur Folge, daß zahlreiche Angestellte, die
vielleicht schon seit Jahren Beamtentätigkeitausüben, in die freien oder neu zu schaffenden Beamten-
stellen nicht einrücken können. Um ihnen diesen Zustand zu erleichtern und ihnen wenigstens die
Sorge um ihre und ihrer AngehörigenZukunft zu benehmen, ist in der Ausführungsanweisungdie
Gewährung von Ruhegehalts, und Hinterbliebenenversorgungfür sie in Anregung gebracht.

In der Rheinprovinz liegen die Verhältnisseanders wie in den anderen Provinzen. Nach
dem Unterbringungsgesetzmüssen die offenen oder neu zu schaffenden Veamtenstellen dem „Für¬
sorgeamt für Beamte aus den Grenzgebieten" in Berlin ^i'W. 40, In den Zelten 21, mitgeteilt
werden, Das Verfahren ist dann so, daß sich das Fürsorgeamt die Besetzungvorbehält oder die
Stelle der öffentlichenBewerbung freigibt. Erfolgt eine solche innerhalb drei Monaten nicht, so
kann das Fürsorgeamt die Stelle freigeben oder aber ihre Besetzung vorbehalten. Letztere muß
dann wiederum innerhalb längstens drei Monaten geschehen, widrigenfalls die Stellen freizugeben
sind. Das Verfahren ist also umständlich und langwierig. Nun liegen im besetztenTeile der
Rheinprovinz die Verhältnisse so, daß dort nur aus der Rheinprovinz stammendeFürsorgcberechtigte
zugewiesenwerden können. Die Zahl solcher Rheinländer ist aber verschwindendgering. Es
ließe sich deshalb doch vielleicht für manchen der jetzigen Dauerangestellten eine Vemntenstelle
schaffen, wobei allerdings, soweit es sich nicht um Betriebsverwaltungenhandelt, auch die Bestimmungen
zugunsten der Militäranwärter zu beachten wären. Die Piovinzialverwaltung erwartet, daß das
Fürsorgeamt für eine große Zahl neuer Veamtenstellen in den Provinzialanstalten die Hälfte
von vornherein für die Besetzung freigibt und daß auch für die andere Hälfte, für die das
Verfahren zunächst durchzuführen wäre, aus der Rheinprovinz stammende fürsorgcbercchtigtc
Beamte nicht vorhanden sein werden. Nach den eigenen Mitteilungen des Fürsorgeamts ist mit
größter Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, daß kaum einer der zur Anstellung als Beamter vor¬
gesehenen Angestelltenwegen der durch das Gesetz gebotenenFörmlichkeiten von der Anstellung aus¬
geschlossensein wird. Aehnlicheswird sicherlich für manche Gemeinden, Städte oder Kreise gellen.

Um die Auffassungder Landgemeindenkennen zu lernen, für die die Frage am meisten
Bedeutung hat, sind sie durch Vermittelung der Regierungspräsidentenund Landräte sämtlich zu
dem Antrage der Bezirksgruppe auf Erweiterung der Kaffensntzungenzuguusten der Dauerange-
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stellten gehört worden, Nm wenige haben sich vorbehaltlos für die Verleihung von Ruhegehalt
und Hinterbliebenenfürsorgean die ständig Angestellten ausgesprochen. Die meisten Gemeinden
haben Bedenken verschiedenster Art beigebracht,wobei das Bedenken finanzieller Natur im Vorder¬
grunde steht. Es wäre also darauf zunächstnäher einzugehen.

Die Angestellten unterliegen der Krankenversicherung und dem Versicherungsgesetz für Ange¬
stellte. Die Invalidenversicherung kommt für sie nicht in Frage. Die Krankenversicherungreicht
zurzeit bis zu einem Einkommenvon 40000 Mark, die Angestelltenversicherung bis zu 30000 Mark.
Bei letzterer wird eine Erhöhung bis auf 100 000 Mark erstrebt. Der Beitrag zu den Kranken¬
kassen ist bei den einzelnenKassen je nach ihren Leistungenverschieden festgesetzt. Im Durchschnitt
beträgt er 7,5 »/<,. Bei einem mittleren Einkommennach der BesoldungsgruppeV des Dienstein¬
kommensgesetzes vom 31. März 1922, die für die Dauerangestellten hauptsächlich in Betracht
kommenwird, beträgt die Grundvergütung 20 600 Mark, der Ortszuschlag4160 Mark, zusammen
rund 25 000 Mark. Der Nusgleichszuschlagbeträgt 10500 Mark. Der Angestellte wird also
jährlich 35 500 Mark beziehen. Der Krankendeitrag beläuft sich also bei 7,5 <>/» auf 2662 Mark,
Der Beitrag zur Angestelltenversicherungbeträgt, die Steigerung der Höchstgrenzevorausgesetzt,
bei 35 500 Mark Einkommenjährlich mindestens 576 Mark.

. Nach tz 169 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnungin der Fassung der Novelle vom
3. Februar 1919 sind die Beschäftigtender Gemeindeverbändeund Gemeinden von der Kranken¬
versicherung frei, wenn sie mit „Anrecht auf Ruhegehalt" angestellt sind. Hierzu ist zu bemerken,
daß Anrecht auf Ruhegehalt weitergeht, als Anwartschaft auf Ruhegehalt. Anrecht setzt voraus,
daß der betreffendeBeschäftigteim Falle seiner Dienstuntauglichkeitsofort Ruhegehalt zu fordern
haben würde (Entsch. R.-Vers.-Amt, Amtl. Nachr. 1920 S. 376). Der betreffende Angestellte
müßte also nach § 1 des Pens.-Ges. eine mindestens zehnjährige pensionsfähigeDienstzeit zurück¬
gelegt haben. Da die Zeit vor Vollendung des 17. Lebensjahres nach s 16 Peus.-Ges. außer
Berechnung bleibt, so müßten die Angestelltenmindestens 27 Jahre alt sein, wenn sie durch Ver¬
leihung der Ruhegehaltsversorgung von der Krankenversicherungbefreit sein sollen. Zur Befreiung
von der Angestelltenversicherunggenügt nach ß 9 des Versicherungsgesetzes zwar die bloße Anwart¬
schaft auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung,doch wird die Gewährleistung der Anwart¬
schaft (§ 9 Abs. 3 das,) nur unter bestimmten Voraussetzungen anerkannt, die der Minister des
Innern durch Erlaß vom 23. November 1912 festgelegt hat. Danach darf-die Kündigung nur
bei dein Vorhandensein eines wichtigen Grundes ausgesprocheu werden. Außerdem muh den
Betreffenden, wenn der Rechtsweg aus § 626 B.G.B, ausgeschlossensein soll, die Möglichkeit
offenstehen, durch Anrufen einer außerhalb des Verbandes stehenden Instanz, etwa des Regierungs¬
präsidenten oder des Landrates, eine Nachprüfung zu erreichen. Bei einer solchenBeschränkung
des Kündigungsrechtsist die Kündigung im wesentlichendisziplinarrechtlicher Natur, und die Ange¬
stellten sind dadurch in ihrem Angestelltenverhältnisgesichert.

Durch die Befreiung von der Kranken- und Angestelltenversicherung würde bei dem ange¬
nommenen Beispiele eine Entlastung von 2662 Mark -^ 576 Mark -- 3238 Mark jährlich ein¬
treten. An die Stelle dieser Beiträge würden die Beiträge zur Ruhegehaltskassemit etwa 10"/«
und zur Witwen- und Waisenversorgungsanstaltmit 4 «/<, treten. Bei Berechnung dieser Beiträge
bleibt der Nusgleichszuschlagaußer Betracht, die Berechnung erfolgt nur nach der Grundvergütung

und dem Ortszuschlage. Die Beiträge würden daher 25000 Mark X v^ -- 3500 Mark betragen.
Sie wären somit 3500 Mark - 3238 Mark - 262 Mark höher als die wegfallendenBeiträge
zur Kranken- und Angestelltenversicherung.Der Unterschiedist nur gering, aber es ist dabei zu

14



108 Anlügen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 15.

beachten, daß bei der Krankenversicherung die Gemeinde nur V» (887 Mark), der AngestellteV»
(1775 Mark), bei der Angestelltenversicherung jeder Teil die Hälfte mit 288 Mark zu zahlen hat,
während die Beiträge zur Ruhegehalts- und Witwenkasse ganz von der Gemeinde beansprucht
werden. Während also zwar die Angestelltenvon ihrem Beitragsanteil ganz entlastet werden, tritt
für die Gemeinde nur eine Entlastung um 887 Mark -j- 288 Mark ---1175 Mark ein. Es
ergibt sich bei dieser Rechnung an Ruhegehalts- und Witwenlassenbeiträgen für die Gemeinden
eine Mehrbelastung um 3500 Mark — 1175 Mark --- 2325 Mark, Bei 1000 Angestellten,die
möglicherweisein Frage kämen, würde das eine Mehrbelastung der Gemeinden um nahezu
2 325000 Mark bedeuten. Dazu würde noch bei der Witwcnkassebei Anrechnung rückliegender
Jahre der Beitrag zum Reservefonds in Höhe von 4 «/« der in diese»! Jahren bezogenenVergü¬
tung treteu, ebenso bei den Ruhegehaltskassendie Nachzahlungder Kassenbeiträgeder letzten 5 Jahre.
Sollten die Gemeinden dazu übergehen,den Angestellten Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung
nur uuter der Bedingung zu gewähren, daß die Angestellten sich einen Teil der Kassenbeiträge
anrechnen lassen, wie es vorher bei den Kranken- und Angestelltenversicherungsbeiträgender Fall
war, so würde das eine innere Angelegenheitder Gemeinden sein, in die einzugreifendie Kassen
kein Recht und auch keine Veranlassung hätten. Der Ruhegehaltskasse gegenüber blieben die
Gemeinden in jedem Falle allein verpflichtet. Soviel über die finanzielle Seite der hier in Rede
stehendenFrage.

Von einzelnenSeiten ist geltend gemacht,daß die Regelung jetzt noch verfrüht sei. Eine
große Anzahl Angestellter sei während des Krieges zur Durchführung der Zwangswirtschaft ange¬
nommen, diese Angestelltenwürden wieder entbehrlich. Die Gemeinden wären demgegenüberaber
in der Lage, die Angestellten,die mit Sicherheit künftig entbehrlichwerden, nach anderen Gesichts¬
punkten zu behandeln, als die Angestellten, die auch in Zukunft nicht werden entbehrt werden
können. Freilich wird auch hervorgehoben,daß man nicht wisse, wie sich die Verhältnisse nach der
in Aussicht stehenden neuen Gemeindcordnung gestaltenwürden, vielleicht würde dann den Gemeinden
manche Aufgabe abgenommen,wodurch wiederum Arbeitskräfte entbehrlichwürden. Das ist jedoch
ganz ungewiß und es ist ebensowohl möglich, daß den Gemeinden neue Aufgaben übertragen werden,
die weitere Arbeitskräfte nötig machen.

Von verschiedenen Seiten ist bemerkt worden, daß die Satzungserweiterung nicht eher vor¬
genommenwerden könne, bis über den Begriff „Dauerangestcllter" völlige Klarheit herrsche. Der
AusdruckDlluerangestellter ist ungenau und nur eine Abkürzung. In der Ausführungsanweisung
heißt es: „Die nach Gemeindebeschlußden Beamten gleichzuachtenden ständig Angestellten". Nur
dieser Wortlaut könnte für eine Satzungserweiterung Anwendung finden. Im übrigen gewährt die
Bestimmung in § 19 Ziffer 3 Pens.-Ges, einen Anhalt; sie lautet folgendermaßen: „Bei der
Pensionierung kann angerechnetweiden

die Zeit, während der ein Angestellter vor seiner Anstellung ununterbrochenim privatrccht-
lichen Vertiagsueihältnis eines Dienstverpflichtetendem Staate gegen unmittelbare Bezahlung
aus der Staatskasse Dienst geleistet hat, insofern er mit Aussicht auf dauernde Verwendung
ständig und hauptsächlich mit den Dienstverrichtungeneines Beamten betraut gewesen ist und
diese Beschäftigungzu seiner Anstellung geführt hat".

Danach werden also diejenigenAngestelltenden Beamten gleichgeachtel, die mit Aussicht auf dau¬
ernde Verwendung ständig und hauptsächlichmit den Dienstvcrrichtungeneines Beamten betraut
sind. Damit dürfte die Begriffsbestimmungerschöpft sein. Auf wen sie im einzelnenAnwendung
findet, ist eine Tatfrage, deren Entscheidungdem Beschlusse der Gemeinden überlassen bleibt.
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Auf jeden Fall muß aber die Verleihung des Anspruchs auf Ruhegehalts- und Hinter¬
bliebenenversorgungan ein bestimmtes Mindestlebensalter geknüpft werden. Auch die Beamten
benötigen bis zu ihrer planmäßigen Anstellung einer langen Vorbereitungszeit und es liegt auf der
Hand, daß die ihnen gleichzuachtendenständig Angestellten nicht besser gestellt werden dürfen.
Es wäre wegen der dann möglichenBefreiung von der Krankcnveisicherungspflicht die Verleihung
der Versorgungsansprücheetwa von der Vollendung des 27. Lebensjahres abhängig zu machen.
Das würde auch in einer entsprechenden Erweiterung der Ruhegehaltskassensatzungen zum Ausdruck
zu bringen sein.

Von einzelnen Seiten ist noch gesagt worden, man falle zu der ganzen Frage dieselbe
Stellung einnehmen, wie sie der Staat seinen Angestellten gegenüber einnehmen würde. Der
Minister des Innern hat auf eine dahingehendeAnfrage geantwortet, „der Finanzminister habe
nicht in Aussicht genommen, den im Staatsdienst beschäftigtensogenannten dauernd Angestellten
(gemeint sind wohl die Lohnangcstellten nach dem Tarif) Anspruch auf Ruhegehalt und Hinter¬
bliebenenversorgungzu gewähren". Wenn es auch im allgemeiuen richtig ist, daß die Ruhe«
gehaltslassen sich nach dem Vorgehen des Staates richten, so sind sie doch schon mehrfach zugunsten
der Gemeindebeamtendarüber hinausgegangen und es wäre zu bedauern, wenn im vorliegenden
Falle lediglichdarin ein Hindernis erblickt werden sollte, daß der Staat einen anderen Weg geht.
Wahrscheinlichliegen die Dinge bei dem Staat ganz anders, er ist auch durch das für ihn nicht
geltende Unterbringungsgesctzin der Besetzung der Beamtenstellen nicht behindert.

Gelangt man dahin, daß dem Antrage der Bezirksgruppe stattgegeben werden soll, so
könnte für die Satzungserweiterung, von der Witwenkasseabgesehen,nur die Ruhegehaltskasseder
Kreistommunlllverbändeund Stadtgemeinden der Rheinprovinz (8-Kasse) in Frage kommen. Die
Ruhegehaltskasseder Lundbürgermeistereienund Landgemeindender Rheinprovinz (1^,-Kasse)ist ein
durch § 27 der Kreisordnung geschaffener Kassenverbandmit der Aufgabe, den in den Ruhestand
versetzten besoldetenBeamten der Landbürgermeistereienund Landgemeinden die ihnen zustehende
Pension zu zahlen. Der Aufgabenkreisist also gesetzlich festgelegt und er kann darüber hinaus
nicht erweitert weiden. Das hat auch der Minister des Innern, der die Satzungsänderung anzu¬
ordnen hätte, auf Anfrage bestätigt. Es würde aber durchaus zulässig sein, daß sich die Land¬
gemeindenhinsichtlich der Dauerangestelltender 8-Kasse anschlössen. In § 1 Abs. 2 der Satzungen
der 8-Kasse ist jetzt schon vorgesehen,daß mit Zustimmung des Landeshauptmanns auch rheinische
Landgemeinden für diejenigen von ihnen mit Nuhegehaltsberechtigungangestellten Personen, für
welche der Beitritt zur 1,-Kasse nicht zulässig ist, insbesondere für Lehrpersonen an höheren und
mittleren Schulen der 8-Kasse beitreten können. Das würde also unbedenklichauch hinsichtlich
der nach Gemeindebeschlußden Beamten gleichzuachtendenständig Angestellten zugelassen weiden
können. Der Beitritt zur 8-Kasse wäre für die Gemeinden auch insofern von Vorteil, als bei
dieser die Kassenbeiträgenicht so hoch sind wie bei der I.-Kasse.

Der Anschlußder Dauerangestcllten müßte von einem Mindestlebensalter und von einem
Höchstalter abhängig gemachtwerden, einem Mindestalter von etwa 27 Jahren und einem Höchft-
alter von etwa 50 Jahren. Für den Anschluß von Beamten an die Witwenkasse ist dieses Höchst¬
alter bereits satzungsmäßig festgelegt. Jedenfalls wird es nicht angängig sein, den betreffenden
Angestellten die Nuhegehaltsberechtigungerst im hohen Alter und kurz vor der Pensionierung
beizulegen. Das würde zu einer unzulässigenBenachteilung der Kasse führen. Zu erwägen wäre,
ob nicht außerdem, ähnlich wie es in Schleswig-Holstein geschehen ist, die Zulassung überhaupt
oder die Zulassung von einem bestimmten Lebensalter ab von der Beibringung eines Gesundheits¬
zeugnissesabhängig zu machen wäre.
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Für die Festsetzung des Ruhegehalts würden die für die Beamten geltenden Bestimmungen
maßgebend sein. Es wäre zu dem Zwecke aber unbedingt notwendig, daß die Angestellten,soweit
es noch nicht geschehenist, in bestimmte Gruppen der Vesoldungsordnung eingereiht werden.
Geschieht das nicht und gelten für die Gemeinden womöglich noch verschiedenartige. Tarife, so
würden für die Pensionsberechnung große Schwierigkeitenund für die Dauerangestellten große
Nachteile entstehen.

Was die Anrechnung rückliegender Dienstzeitenanbetrifft, so würde zunächst § 12 Abs. 2
K.-B.-G. sinngemäß anzuwenden sein, wonach unbeschadet der Vorschriftenfür Militäranwärter
in Ermangelung cmderweiter Festsetzungen nur die Zeit gerechnet wird, die der Beamte im Dienst
der betreffenden Gemeinde zugebracht hat. Es würde aber nichts im Wege stehen, daß die
Bestimmung in § 9 Abs. 1 der Kassensatzungen (8 25 Abs. 3l> K.-B.-G.) über die Anrechnung
der im Reichs-, insbesondereim Militärdienste, im Staatsdienste oder im Dienste eines deutschen
Kommunlllverbandes oder einer anderen öffentlichenKorporation verbrachtenZeit sinngemäß auch
auf die Angestellten erstreckt wird. Dazu würde es aber zunächsteines Beschlusses der Gemeinden
bedürfen und es wäre das dann die in § 12 Abs. 2 K.-B.-G. verlangte anderweite Feststellung.
Es ist nicht anzunehmen, daß die Anwendung dieser Bestimmung in der Praxis zu großen
Schwierigkeitenführen würde.

In den Ausführungsbestimmungenvom 6. Oktober1920 ist es anscheinendzugelassen,daß
außer den ständig Angestelltenunter Umständen auch den Beamtenanwärtern Ruhegehaltsanspruch
und Hinterbliebenenfürsorgeverliehenwird. Davon muß aber dringend abgeraten werden, wenigstens
soweit die Ruhegehaltskassedabei herangezogen weiden soll. Die Anwärter sind jetzt schon den
planmäßigen Beamten sehr nahe gerückt, da sie bis zu 95°/« der Bezüge erhalten, die sie bei der
eisten planmäßigen Anstellung erhalten würden. Wenn ihnen dazu noch das Pensionsrecht ver¬
liehen würde, so wäre damit das Vorrecht der planmäßig angestellten Beamten ganz verwischt
und es würde das eintreten können,was hinsichtlich der ständig Angestelltenauch geltend gemacht
worden ist, daß dann in den Gemeinden schließlich die jüngsten Lehrlinge mit Ansprüchen auf
Pensionsanwartschaft hervortreten würden. Auch gegenüber den. den Beamten gleichzuachtenden
ständig Angestellten wäre das unhaltbar. Der Arbeitseifer und das Streben nach Anstellung
würden zudem sicherlich stark darunter leiden.

Die BezirksgruppeRheinland hat in ihrer Eingabe vom 4. Juni 1921 neben der Satzungs-
eiweitcrung zugunsten der ständig Angestellten noch den Antrag gestellt, daß in die Verwaltung
der Ruhegehalts- und Witwenkasseein Beirat gewählt werden möge, dem auch Beamtenvertreter
angehören sollten. Auch zu dieser Frage muß Stellung genommen werden. Eine Begründung ist
dem Antrage nicht beigegeben, ebensowenigist etwas darüber gesagt worden, wie die Tätigkeit
dieses Beirats gedacht ist. Daß er sich mit der laufenden Verwaltung befaßt oder in diese einzu¬
greifen befugt wäre, ist nicht angängig. Dagegen kann ein Beirat nur erwünscht sein, wenn es
sich um Entscheiduugüber wichtige Satzungsänderungen handelt, insbesondereüber Aenderungen,
die mit einer neuen Belastung verbunden sind. Ebenso könnte dem Beirat eine Mitwirkung bei
Feststellung des Umlagesatzesübertragen werden, ferner eine Vorentscheidungüber Beschwerden
hinsichtlich der Beitragsfestsetzung. Die endgültige Entscheidungüber diese Beschwerdenmuß dem
Piovinzilllausschuß vorbehalten bleiben. Dusselbe könnte auch für solche Beschwerdengelten, die
sich gegen die Festsetzungvon Ruhegehältern oder Witwen- und Waisenbezügenrichten. Ebenso
wäre ein Beirat willkommen,wenn es sich um die Entscheidungüber Zulassung von rechtsfähigen
Verbänden zur Ruhegehaltskasse handelt und darüber Zweifel bestehen Es wäre in solchen
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Fällen für die Kassenverwaltungvon Wert, sowohl für die Zulassung wie für die Ablehnung auf
die Entscheidung des Verwaltungsbeirats sich stützen zu können. Daß der Beirat auch befugt
sein würde, seinerseits Anregungen zu geben, wäre selbstverständlich. Wird die Bildung eines
Beirats für zweckmäßig erachtet, so bedarf es dazu keiner besonderenSatzungsbestimmung oder
eines besonderenBeschlusses des Provinziallandtages. Die Bildung des Beirats, seine Zusammen¬
setzung und die Bestimmung über seine Obliegenheiten könnte auch sogleich durch freie beiderseitige
Vereinbarung erfolgen.

Es wird folgende Entschließungin Vorschlag gebracht:
I, Es wird empfohlen, in die Satzungen der Ruhegehaltstasse der Kleiskommunalverbändeund

Stadtgemeinden und der Witwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die Kommunalbeamten
der Rheinprovinz eine Bestimmung aufzunehmen, nach welcher die Kassen für die nach
Gemeinde- oder Kreistagsbeschlußden Beamten gleichzuachtendenständig Angestellten der
Kreise, Städte oder Landbürgermeislereienund Landgemeinden,denen Ruhegehalts- und Hinter-
blicbenenversorgung gewährt ist, nach den für die Beamten geltenden Nestimmungen die
Zahlung des Ruhegehalts und der Hinterbliebenenbezügeübernehmen, Angestellte,die jünger
als 27 Jahre oder älter als 50 Jahre sind, können der Kasse nicht angeschlossen werden.

II, Von einer Ausdehnungdes Beschlusseszu I auf Beamtenanwärter soll Abstand genommen werden.
III. Für die Mitwirkung bei der Verwaltung der Ruhegehaltskassenund der Witwen- und

Wllisenversorgungsanstaltsoll ein Beirat bestellt werden. Derselbe soll bestehen aus je einem
Vertreter des Rheinischen Gemeindetages, des Rheinischen Unterverbandcs des Verbandes
Preußischer Landkreise und des RheinischenStädtebundes, sowie aus drei Vertretern der
Bezirksgruppe Rheinland des Verbandes der Kommunalbecuntenund -AngestelltenPreußens
(e. V.), zusammen also aus sechs Vertretern, die von den Verbänden dem Landeshauptmann
alsbald namhaft zu machen sind. Der Landeshauptmann oder sein beauftragter Vertreter
führt den Vorsitz, Der Beirat ist bei allen in Frage kommenden, mit einer weiteren
Belastung der Kassen verbundenen Satzungsänderungen gutachtlich zu hören. Er kann
Satzungsänderungen auch selbst in Anregung bringen. Er wirkt bei der Feststellung der
Iahresumlllge mit und ist bei allen an den Prouinzialausschuß gerichteten Beschwerdenüber
die Veitragsfestfetzungoder über die Bemessung der Ruhegehälter oder Hinterbliebenenbezüge
oder betreffend die Zulassung rechtsfähigerVerbände als Kassenmitgliedervorab zu hören.
Der Beirat tritt zusammen, so oft es der Landeshauptmann für erforderlicherachtet, oder
wenn drei Mitglieder die Einberufung beantragen. Die Mitglieder des Beirats erhalten in
diesen Fällen Reisekosten und Tagegelder nach den sür die Provinzialbeamten der Besoldungs¬
gruppe XIII geltenden Sätzen. In eiligen oder minderwichtigenAngelegenheiten kann die
Entschließungder Mitglieder des Beirats auch schriftlich eingeholt werden.

Der Beschluß zu III kann in Kraft treten nach entsprechender Beschlußfassungdes Pro-
vinzilllausschusses.Zur Durchführung des Beschlusses zu I ist eine Satzungsänderung, also Beschluß¬
fassung des Provinziallandtages erforderlich. Es fei hierbei noch einmal ausdrücklichvermerkt, daß
durch die Satzungsänderung lediglich für die Kassen die Möglichkeit geschaffen würde, die Ruhe¬
gehälter oder Hinterbliebenenbezügezur Auszahlung zu bringen. Welche der ständig Angestellten den
Beamten gleichgeachtet werden sollen und ob ihnen Ruhegehalts- und Hinterbliebeneniürsorgegewährt
werden soll, bleibt der freien Entschließung der Kreise, Städte und Gemeinden vorbehalten.

I)r. Horion.
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Anlage '16.
(Drucksachen-Nr. 15.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Freistellen für Schülerinnen der Provinzial-Hebammenlehranstalten.

Der 61. Provinziallandtag hat am 19. Juli 1921 auf Antrag der II«,-Fachkommission
beschlossen, den Provinzialausschuß zu ersuchen, dem nächsten Provinziallandtag Vorschläge über
die Zahl der für Schülerinnen der Provinzial-Hebammenlehranstalten zu schaffenden Freistellen
zu machen. Zur Zeit gelten über die Unterrichtskostenfolgende Vorschriften (§ 9 der Bedin¬
gungen für die Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-Hebammenlehranstalten):

„Die Kosten für Unterricht, Wohnung und Verpflegung betragen bis auf weiteres für
den neunmonatigen Kursus 2700 Mark.

Für die auf Kosten einer Gemeinde, eines Ortsarmenverbandes oder Hebammen¬
bezirks ausgebildeten Schülerinnen betragen die Kosten nur 1800 Mark, wenn die
Ausbildung erfolgt, weil die Niederlassung einer Hebamme in der Gemeinde oder dem
Bezirke ein Bedürfnis ist".

Die letztere Bedingung ist inzwischen hinfällig geworden, weil nach dem Ministerial-Erlaß
vom 11. März 1921 überhaupt nur noch solche Schülerinnen ausgebildet werden dürfen, die das
Vorhandenseindieser Voraussetzungnachweisen.

Für die Landkreisesieht der z. Zt. der preußischen Landesversammlung vorliegendeEnt¬
wurf eines Hebammengesetzesdie Bestimmung vor, daß sie im Bedarfsfälle geeigneteFrauen auf
ihre Kosten ausbilden lassen müssen. Sollte diese Bestimmung Gesetz werden, so würde die Aus¬
bildung einer Hebamme für Landkreise in einer Freistelle nicht in Frage kommen, da sie nur eine
gesetzlich nicht gewollte Verschiebungder Kostentragung bedeuten würde. Auch wird es sich nicht
rechtfertigen lassen, solche Hebammen kostenlos auszubilden, die nicht zur geburtshilflichen Ver¬
sorgung der Bevölkerung, sondern für ein Krankenhaus, eine Entbindungsanstalt oder ähnliche Ein¬
richtungen ausgebildet werden.

Der Provinzialausschuß beantragt daher: Der Provinziallandtag wolle dem § 9 der
Aufnahmebedingungenals letzten Absatz folgende Bestimmung anfügen:

„Der Landeshauptmann ist befugt, bei nachgewiesener Bedürftigkeit die Ausbildungs-
tosten solchen Schllleriunen teilweise oder ganz zu erlassen, deren Ausbildung zur
geburtshilflichenVersorgung der Bevöltexung erforderlich ist, falls ein zur Tragung
der AusbildungskostenVerpflichteternicht vorhanden ist. Die Anzahl dieser Schülerinnen
soll ein Fünftel der jeweils Aufgenommenennicht übersteigen".

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, ^ H^,°n.

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Bericht und Antrag
Anlage 17.

(Diucksachen-Nr. 16.)

des Provinzialausschusses,
betreffend

Erhöhung der von den Ortsarmenverbändenfür die erste Ausstattung
bei der Ueberführungder Zöglinge zu zahlendenBauschbeträge.

Nach ß 15 des Gesetzesüber die FürsorgeerziehungMinderjähriger vom 2. Juli 1900
fallen die Kosten, welche durch die bei der (Anlieferung eines Zöglings nötige erste Ausstattung
entstehen, dem Ortsarmenverbande, in welchem er seinen Unterstützungswohnsitz hat und wenn ein
solcher Ortsarmenverband nicht vorhanden ist, dem Provinzialverbande zur Last. Die Höhe dieser
Kosten war im § 7 der Vorschriften des Provinzialverbandes ursprünglich bei Zöglingen unter
14 Jahren auf 80 Mark, und bei solchen über 14 Jahren auf 90 Mark festgesetzt, später aber,
und zwar durch Beschluß des 59. Provinziallandtages vom 9. Dezember 1920 für alle Zöglinge
auf 500 Mark erhöht worden. Diese Erhöhung ist am 28. Mai 1921 in Kraft getreten.
Bereits zur Zeit der Beschlußfassung des 59. Provinziallandtages stand fest, daß eine noch so knapp
gehaltene erste Ausstattung für 500 Mark nicht zu beschaffen war; man ging aber nicht höher,
weil man sonst einen unliebsamenRückgangin der Stellung von Anträgen auf Ueberweisungzur
Fürsorgeerziehungseitens der Gemeinden besorgte.

Inzwischen haben sich die Verhältnisse wiederum erheblich verschoben. Die aus dem
Haushaltsplan für die FürsorgeerziehungMinderjähriger teils unmittelbar, teils auf dem Umwege
der Erhöhung des Pflegegeldes zu leistenden Zuschüssezu den Ausstattungskosten der Zöglinge
sind ganz beträchtlichgestiegen und so liegt eine mit der Bestimmung des § 15 des Gesetzes nicht
mehr zu vereinbarendeund die Finanzen des Provinzial-Verbandes schwer schädigende Verschiebung
der Kostenlast vor.

Eine Erhöhung des Bauschbetrageswird vorgenommen werden müssen und es kann sich
nur um die Höhe des Betrages handeln. Ein die wirtlichen Kosten einigermaßendeckenderBetrag
würde wohl auf mindestens1500 Mark festzusetzen sein. Es möchte sich aber empfehlen, die oben
dargelegte Erwägung, in den Anforderungen an die Gemeinden nicht zu weit zu gehen, auch jetzt
wieder gebühreud zu berücksichtigen.

Infolgedessen wird der Satz von 1000 Mark vorgeschlagen.
Da im übrigen sich die Notwendigkeit einer Veränderung der Bauschbeträge noch öfter

ergeben wird und der Provinziallandtag regelmäßig nur einmal jährlich zusammentritt, so dürfte
es sich empfehlen, den Provinzialausschuß zu ermächtigen, entsprechende Beschlüssemit bindender
Kraft zu fassen.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

a) dem Paragraphen 7 der Vorschriften folgende Fassung geben:
„Die Ortsarmenverbande sind verpflichtet,zur Beschaffung der ersten Ausstattung der
Zöglinge einen Vauschbetrag von 1000 Mark zu leisten und für rechtzeitigeUeber¬
sendung des Betrages an die Landesbant der Rheinprovinz zu Düsseldorf zu sorgen"

15
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und sodann
d) einen Paragraphen 7», des Inhalts einfügen:

„Der Provinzilllausschußist ermächtigt, Aenderungen der im § ? festgesetzten Bausch-
betrüge den Verhältnissen entsprechend zu beschließen,"

Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Holion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 18.
(Dlucksachen°Nr. 17.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Zurückziehung der Fürsorgezöglinge aus der Industrie
und

handwerkliche bezw. hauswirtschaftliche Ausbildung der Zöglinge.

Der 61. Provinziallandtag hat den Antrag der sozialdemokratischen Partei:
„Der 61. Provinziallandtag beauftragt den Provinzmlllusschuß,mit größter Beschleu¬
nigung zu veranlassen, daß angesichtsder steigenden Arbeitslosigkeitin den in Betracht
kommenden Gebieten die dort industriell beschäftigten Fürsorgezöglingeaus der Industrie
herausgezogenund anderweitig beschäftigtwerden.

Der Provinzilllausschußwird beauftragt, bei allen in privater Fürsorge (Anstalten
und Familien) untergebrachtenZöglingen eingehendeUntersuchung darüber zu veran¬
stalten, ob eine genügendehandwerkliche bezw. hauswirtschaftlicheAusbildung gewähr¬
leistet ist."

in seiner Sitzung vom 16. Juli 1921 entsprechenddem Antrag der Ila-Fachkommission dem
Provinzmlausschuß zur Prüfung überwiesenmit der Maßgabe, daß vor der Beschlußfassungdie
Fachkommission II» gutachtlichzu hören sei.

Bei dem Antrag handelt es sich in seinem ersten Teile um die bei 2 Webereibetrieben
m Gummersbach und NiederseßmareingerichtetenFürsorgeheime,in denen weibliche, schulentlassene
ZogKnge untergebracht sind. In mehrfachenVerhandlungen mit den Leitern der Anstalten, den
Vertretern der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Gewerkschaftensowie den zuständigen Gewerberäten
wurde übereinstimmendfestgestellt,daß die Zahl der in den Fabriken beschäftigtenZöglinge zu
gering se«, um auf die inzwischenauch wesentlichzurückgegangene Zahl der Erwerbslosen einen
Einfluß ausüben zu können; und ebenso ist die Meinung, daß die rund 50 Zöglinge nicht lohu-
drückend wirken könnten, nicht weiter angefochtenworden. Seitens der Provinzialverwaltung ist
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aber unter Zustimmung aller Beteiligten betont worden, daß die Löhne der Mädchen unter Berück¬
sichtigungder ihnen anhaftenden Mängel den Löhnen freier Arbeiterinnen gleichstehen müßten und
so sind die Löhne der Zöglinge einer Nachprüfung unterzogen und auf Grund von Verhandlungen
zwischen der Anstaltsleitung, den Gewerkschaftenund den Arbeitgebern neu festgesetzt worden.
Der AbgeordnetePfaff, der den Anstoß zu dem Antrag gegeben hat, hat mündlich erklärt, daß
damit die ganze Angelegenheit als erledigt angesehen werden könnte und hat im übrigen seine
Anerkennungüber die in dem Fürsorgeheim in Gummersbach empfangenenEindrücke ausgesprochen.

Die Provinzilllkommissionfür die Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalten hat in ihrer
Sitzung in der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt zu Rheindahlen am 18. Dezember 1921 den
Antrag als erledigt erklärt und nach eingehenderBeratung über die handwerklicheund hauswirt¬
schaftliche Ausbildung der in privater Fürsorge untergebrachtenZöglinge nur nochmals betont, daß
grundsätzlich daran festgehaltenwerden müsse, daß die Zöglinge produktiv beschäftigt, aber ebenso
entlohnt werden müßten wie freie Arbeiter; eine geringereEntlohnung bei besonderen Fällen könne
nur bei entsprechender durchschlagender Begründung in Frage kommen.

Dem weiteren Beschluß des Provinziallandtags: „vor der weiteren Beschlußfassungdie
Fachkommission II», gutachtlichzu hören", wird nach dem Zusammentreten des Provinziallandtages
Rechnung Zu tragen sein.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallllndtag wolle seinen Beschluß vom 16. Juli 1921, betreffendZurück¬
ziehung der Fürsorgezöglingeaus der Industrie und handwerkliche bezw. hauswirtschaft¬
liche Ausbildung der Zöglinge, für erledigt erklären".

Düfseldorf, den 10. April 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bericht und Antrag
Anlage 19.

(Drucksachen-Nr. 18.)

des Provinzialausschusses,
betreffend

körperliche Züchtigungin den Fürsorgeerziehungsanstalten,Berufsberatung und
Koalitionsrechtder Fürsorgezöglinge.

Der 61. RheinischePruvinziallandtag hat auf den Antrag der unabhängigen sozmldemo-
kratischen Fraktion:

„Der Provinziallllndtag ersucht die Provinzialverwaltung, dahin zu wirken, daß die in den
Fürsorgeerziehungsanstaltennoch immer übliche Prügelstrafe beseitigt wird und eine humanitäre
Behandlung der Zöglinge eintritt, sowie, daß Verstöße hiergegen im Wege des Disziplinar¬
verfahrens zu ahnden find.

15*
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Die Berufsberatung der Zöglinge und ihre Unterbringung in Arbeitsstätten aller Art
erfolgt unter Hinzuziehung der Gewerkschaften.Das Koalitionsrecht der Zöglinge darf nicht
angetastet werden."

entsprechend dem Antrag der II«,-Fachkommissionin seiner Sitzung vom 16. Juli 1921 beschlossen,
den Provinzialausschußzu ersuchen, „bei der Provinzialverwaltung dahin zu wirken, daß die körper¬
liche Züchtigung nicht mehr schulpflichtigerZöglinge beseitigt wird, sowie ferner die Fragen
a) Berufsberatung der Zöglinge und d) Gewährung des Koalitionsrechts an dieselben dem Provin-
zialllusschußzur Prüfung zu überweisenund vor der Beschlußfassung die Fachkommission IIs. gut¬
achtlich zu hören."

Hierzu ist folgendes zu bemerken.

I. Körperliche Züchtigung.
Zunächst sind gleich nach den Verhandlungen des Provinziallandtages alle in Betracht

kommenden,in der Rheinprovinz belegenen Erziehungsanstalten unter Hinweis auf die Erörterungen
im Provinziallandtllg ersucht worden, mit allem Nachdruckdarauf zu sehen, daß die Strafe der
körperlichen Züchtigung auf das geringstmögliche Maß beschränkt werde. Und feiner ist die Ange¬
legenheit dem PreußischenMinister für Volkswohlfahrt zur Entscheidungunterbreitet worden.

Dieses Verfahren war erforderlich, weil die in den Anstalten bestehenden,unter Zustim¬
mung des Oberpräsidenten erlassenenStrafordnungen auf Richtlinien beruhen, die in einem Erlaß
des damals zuständigenMinisters des Innern vom 25. Dezember 1910 festgelegt sind und Geltung
für alle in Preußen belegenenErziehungsanstalten haben, gleichgültig,ob es sich um Staats- oder
Pruvinzial» oder um Privataustalten handelt und ohne Rücksicht darauf, ob Fürsorgezöglingeeiner
Provinz in einer Anstalt der eigenen oder einer anderen Provinz untergebracht sind. Der Minister
für Volkswohlfahrt hat daraufhin am 15. August 1921 die Regelung der Frage für ganz Preußen
in die Hand genommen und sämtliche Oberpräsidentenum Berichterstattungüber etwaige Abänderungs¬
bedürftigkeitder geltendenStrafordnungen nach Benehmen mit den Landeshauptleuten ersucht. Der
Bericht ist nach gutachtlicherAnhörung der Leiter und Leiterinnen sämtlicher rheinischen Anstalten
in eingehenden Beratungen erstattet. Die Entscheidungdes Ministers steht noch aus. Nach Ein¬
gang derselben wird die Frage weiter zu behandeln sein.

H. Berufsberatung.
Die Angelegenheit ist mit dem Landesarbeits- und Berufsamt, ferner einer Reihe von

Anstaltsleitern, Fürsorgern und Gewerkschaftsvertreterneingehendberaten worden.
Dabei wurde hervorgehoben,daß die Anstalten der Berufsberatung wie der Berufsfürsorge

überhaupt bereits bisher ihr besonderes Augenmerkzuwendenund daß zweifellosdurch die von den
Anstalten stets befolgten Grundsätzeeiner individuellen Fürsorge schon jetzt gute Erfolge auch auf
diesem Gebiete zu verzeichnensind. Man war sich aber darüber einig, daß die Oeffentlichkeit ein
Recht habe, in die Berufsfürsorge der Anstalten Einblick zu bekommen und sie durch die für die
Allgemeinheitunserer Jugend geschaffenenEinrichtungen ergänzen zu lassen. Die aus erzieherischen,
volkswirtschaftlichen und sozialen Gründen allgemein geforderteBerufsfürsorge für unsere Jugend
wird heute von den Berufsämtern geübt. Auf Grund der preußischen Ministerialverordnung vom
18. März 1919 sind in fast allen Stadt- und Landkreisen Berufsämter als Organe der Gemeinden
bezw. der Kreise eingerichtet, die im Landesarbeits- und Verufsamt ihren Zusammenschlußfür die
Rheinprovinz erhalten haben. Die Berufsämter haben in den letzten Jahren einen bemerkenswerten
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Ausbau erfahren, erfreuen sich einer gesteigertenInanspruchnahme durch Schulentlasseneund Lehr¬
herrn, sowie der vollen Unterstützungund Mitarbeit der wirtschaftlichenVertretungen der Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer und haben reiche Erfahrung über das Berufsleben und die Lage in den
einzelnenBerufen sammeln können. Auf diefer Grundlage entwickeln sich die Bernfsämter zu den
sachkundigen und objektivenBerufsberatern, die wir für unsere Jugend und unser Wirtschaftsleben
nötig haben. Diese Sachkundesoll der Allgemeinheit, damit also auch den Zöglingen der Anstalten
zugute kommen.

Diese Erwägungen führten in der oben genannten Konferenz mit den Anstaltsleitern und
Fürsorgern zu dem Beschluß, die Berufsberatung der Zöglinge in Verbindung mit den öffentlichen
Berufsiimiern auszuüben. Da die Gewerkschaften neben den Vertretern der Arbeitgeber auch in
den Ausschüssender Berufsämter vertreten sind, wird dem Wunsche der Antragsteller umsomehr
entsprochen, als nach den Berichtendes Landesarbeits- und Berufsamtes und der zugezogenen Vertreter
der Gewerkschaftendiefe selbst keine Berufsberatung betreibe«. Bei der weiteren Bearbeitung der
Angelegenheit wurden von einer besonderen aus Anstaltsleitern, Fürsorgern und Vertretern des
Landesarbeits- und Berufsamtes bestehenden Kommissionnachstehende Richtlinien entworfen, die den
ersten Verfuch eines Zusammenwirkenszwischen Anstalten und Berufsämtern in der Berufsberatung
für die Zöglinge darstellen und die nunmehr in Kraft zu setzen sein dürften.

„Richtlinien
für die Berufsberatung in den WrsorgecrziehunMnstlllten.

1. Anstalten für schulpflichtige Zöglinge:
In den Fürforgcerziehnngsanstaltenwerden Erziehungslisten eingeführt, die einen Ueber¬

blick über die körperliche, geistige und seelische Entwickelung des Jugendlichen gewähren. Ver¬
wendungfinden die für die Anstaltenfür Schulentlaffenevorgeschriebenen Listen, ergänzt durch Fragen
die für die Beruftwahl erforderlich sind. Das Ergebnis dieser Listen wird der Berufsberatung
zugrunde gelegt. Die Vorbereitung für die Berufsberatung geschiehtdurch die Lehrkräfte der
Anstalt gemäß Erlaß des Herrn Ministers für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung vom
28. Februar 1920. Unterstützunghierbei erfährt die Fürsorgeeiziehungsanstaltdurch das ihr zunächst
gelegeneBerufsamt. Es wird dem Jugendlichen nach Möglichkeit Gelegenheit zu handwerklicher
Arbeit gegeben,um dadurch seine Verufseignung für praktische Tätigkeit feststellen zu können.

Um eine persönliche Fühlung zwischen dem Berufsberater und den Fürsorgezöglingenherzu¬
stellen, befucht der Berufsberater die Anstalt, um den Jugendlichen berufskundlichen Unterricht zn
vermitteln. Die Jugendlichen füllen Fragebogen aus, ihre Berufswahl betreffend. Vor Jahres¬
schluß kommt der Berufsberater zur persönlichenBeratung in die Anstalt, die auf Grund der vor¬
liegenden Erziehungslisten, der von dem Iugeudlicheu ausgefüllteu Fragebogen, nach vorheriger
Rücksprache mit dem Anstaltsleiter in Einzelbesprschungmit dem Jugendlichen erfolgt.

Die Stellenermittclung geschieht durch die Fürsorger, die sich iu Verbinduug halten mit
dem zuständigen Bernfsamt, in deffen Äezirk die Stelle liegt, dem sie die Besetzungder einzelnen
Stellen mitteilen.

2. Anstalten für schulentlassene Zöglinge:
Die Anstalten für Schulentlaffene werden sich in engster Fühlung mit dem uächstgelegenen

Verufsamt und dem Berufsberater halten. So oft letzterer in die Anstalt kommt, hält er einen
kurzen Vortrug über Berufswahl. Der Anstaltsleiter wird zweifelhafteFälle mit ihm beraten und
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ihn nötigenfalls in die Anstalt bitten. Del frühere Beruf und die Berufseignung werden in den
Erziehungslisten vermerkt.

Die Stellenermittelung geschieht durch die Fürsorger, in Verbindung mit dem zuständigen
Berufsamt, Das Berufsamt, in dessen Bezirk ein Fürforgezögling untergebracht wird, erhält
Kenntnis von der erfolgten Vermittlung."

Die Provinzillltommissionfür die Provinzial-Fttrsorgeerziehungsanstalten hat sich mit der
Behandlung der Frage und dem Ergebnis der stattgehabten Veratungen einverstandenerklärt.

III. Aoalittonsrecht.

Auch diese Frage ist mit dem Landesarbeits- und Berufsamt, Gewerkschaftsvertretern,
Anstaltsleitern und Fürsorgern erörtert und als erledigt angesehenworden durch die Erklärung der
Provinzialverwaltung, daß das Koalitionsrecht der außerhalb der Anstalten befindlichenZöglinge,
und zwar gleichgültig,ob sie im Sinne des § 10 des Fürsorgeerziehungsgesetzeszur Fortsetzung der
Fürsorgeerziehungder eigenen Familie überwiesen oder unter Fortsetzung der Fürsorgeerziehungin
Stellen untergebracht oder nach § 13 a. a. O. widerruflich entlassen feien, niemals angetastet
worden fei und auch nicht angetastet werden folle.

Auch hiermit hat sich die Prouinzialkommissionfür die Prouinzial-Fürsorgeerziehungs«
anstalten einverstandenerklärt.

Die gewünschte gutachtlicheAnhörung der Ila-Fachkommission wird nach dem Zusammen¬
treten des Pruvinzillllandtages erfolgen können.

Hiernach beehrt sich der Prouinzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

zu I: von den Ausführungen Kenntnis nehmen und befchließennach Eintieften der neuen
Richtlinien für den Erlaß von Strafordnungen einem weiteren Bericht entgegenzusehen;

zu II: beschließen, der Verwaltung aufzugeben,nach den aufgestellten Richtlinien für die Berufs¬
beratung zu verfahren und

zu III: die Angelegenheitfür erledigt erklären."

Düfseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, . Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 20. 119

Anlage 20 .
(Drucksachen-Nr. 19.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschuffes,

betreffend

die Neubearbeitung der „Vorschriftendes RheinischenProvinzialverbandes für die
Ausführung der FürsorgeerziehungMinderjähriger" und des „Reglements für die

Rheinischen Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalten".

Der 61. Provinziallandtag hat zu dem Antrag der SozialdemokratischenPartei:
„Der Provinzillllandtag beauftragt eine besondere Kommissionmit einer schleunigen

Neubearbeitung der „Vorschriften des RheinischenProvinzialverbandes für die Ausführung
der Fürsorgeerziehung Minderjähriger". Insbesondere sind Aenderungen in den ßß 4, 6,
9, 11 vorzunehmen.

Diese Kommissionhat auch „das Reglement für die Rheinischen Provinzial-Fürsorge-
erziehungsanstalten" neu zu bearbeiten",

entsprechend dem Antrag der Ila-Fachkommissionden Provinzialausschuß ersucht, die Neubearbeitung
der obigen „Vorschriften" vorzunehmen, die Vorlage aber vor der endgültigen Beschlußfassungder
Fachkommission II», zur Begutachtung vorzulegen".

I. Vorschriften.
Mehrere Beratungen mit der Provinzialkommissionfür die Provinzial-Fürsorgeerziehungs-

llnstalten haben zu folgenden Abänderungsvorschlägengefühlt:

Bisherige Lassnng:
8 4.

Der Landeshauptmann bestimmt darüber,
in welcher Weise der Zögling unterzubringen ist.

Die Unterbringung hat unter Beachtung
der in dem Gesetze und den Ausführungs¬
bestimmungenbezüglich der Erziehung der Zög¬
linge in ihrem Bekenntnisse gegebenen Vor¬
schriftenje nach dem Geschlechte, dem Lebens¬
alter, der geistigenund körperlichenBeschaffen¬
heit und dem Grade der Verwahrlosung des
Zöglings in der Regel durch Aufnahme desselben
bei geeigneten, in der Rheinprovinz ansässigen
Familien, Lehrmeistern oder Dienstherrschaften
"der in öffentlichenoder privaten Erziehungs-,
Vesserungs- und Handwerlerbildungs-Anstalten
zu erfulgenund zwar möglichst in größerer Ent»
Mmng von dem Heimatsorte des Zöglings.

Vorschlag:
8 4.

Der Landeshauptmann bestimmt darüber,
in welcher Weise der Zögling unterzubringenist.

Die Unterbringung hat unter Beachtung
der in dem Gesetze und den Ausführungs¬
bestimmungenbezüglich der Erziehung der Zög¬
linge in ihrem Bekenntnisse gegebenen Vor¬
schriften je nach dem Geschlechte, dem Lebens¬
alter, der geistigenund körperlichen Beschaffen¬
heit und dem Grade der Verwahrlosung des
Zöglings in der Regel durch Aufnahme desselben
bei geeigneten, in der Rheinprovinz ansässigen
Familien, Lehrmeistern oder Dienstherrschaften
oder in öffentlichenoder privaten Erziehungs-,
Besseruugs- und Handwerkerbildungs-Anstalten
zu erfolgen.
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Bisherige Lassung:

8 6.
Die Ueberführung hat durch einen zu¬

verlässigen Begleiter und bei weiblichenZög¬
lingen, wenn möglichdurch weibliche Begleiter
zu erfolgen. Bei der Abholung des Zöglings
ist dessen neuer Aufenthaltsort seinen Angehörigen
nicht mitzuteilen, vielmehr sind diese mit bezüg¬
lichen Anfragen an den Landeshauptmann zu
verweisen,damit dieser darüber befinden kann,
ob nach Lage der Verhältnisse bei Erteilung
der gewünschtenAuskunftder Zweck der Fürsorge¬
erziehung nicht gefährdet erscheint.

§ 8-
Nach erfolgter Einlieferung des Zöglings

ist über desfen Unterbringung dem Vormund¬
schaftsgerichte, welches den Ueberweifungsbeschluß
erlassen hat, fowie bei den nicht in Anstalten
untergebrachtenZöglingen auch der Ortsbehörde
und dem Ortsgeistlichendes neuen Aufenthalts¬
orts Mitteilung zu machen.

Eine gleiche Mitteilung hat auch bei ander¬
weitiger Unterbringung zu erfolgen.

8 9.
Im übrigen sind nur solche Familien als

zur Erziehung geeignet anzusehen, welche sich
eines unbefchultenen Rufes erfreuen, in geordneten
Verhältnissen leben nnd Gewähr dafür bieten,
daß sie die ihnen anvertrauten Zöglinge gewissen¬
haft erziehen, fowie angemessenunterbringen
und Pflegenwerden.

Mit dem Vorstande der Familie ist ein
der Genehmigungdes Landeshauptmanns unter¬
liegenderVertrag abzuschließen, in welchem dem
Landeshauptmann das Recht der jederzeitigen
Zurücknahmedes Zöglings uud der Lösung des
Vertrages vorzubehalten ist.

In dem Vertrage ist der Familienvorstand
zur Uebernahme der leiblichen Pflege durch
Gewährung angemessenen Obdaches, befonderen
Bettes, gesunder,ausreichenderBeköstigungund
anständiger, reinlicher Kleidung, bei eintretender

Umschlag:
§6.

Die Ueberführung hat durch einen zuver¬
lässigen Begleiter in bürgerlicher Kleidung,
und bei weiblichen Zöglingen, wenn möglich
durch weibliche Begleiter zu erfolgen. Die
Anstaltsleitung ist verpflichtet, den
Eltern des Zöglings in geeigneter Form
die Aufnahme mitzuteilen.

8 8-
Nach erfolgter Einlieferung des Zöglings

ist über desfen Unterbringung dem Vormnnd-
schaftsgenchte, welches den Ueberweifungsbefchluß
erlassen hat, sowie bei den nicht in Anstalten
untergebrachtenZöglingen auch der Ortsbehörde
und bei Zöglingen eines bestimmten Be-
kenntniffes dem Ortsgeistlichen des neuen
Aufenthaltsorts Mitteilung zu machen.

Eine gleiche Mitteilung hat auch bei ander¬
weitiger Unterbringung zu erfolgen.

§9.
Im übrigen sind nur folche Familien als

zur Erziehung geeignet anzusehen, welche sich
eines unbescholtenenRufes erfreuen, in geordneten
Verhältnissen leben und Gewähr dafür bieten,
daß sie die ihnen anvertrauten Zöglinge gewissen¬
haft erziehen, fowie angemessenunterbringen
und pflegen werden.

Mit dem Vorstände der Familie ist ein
der Genehmigungdes Landeshauptmanns unter¬
liegenderVertrag abzufchließen, in welchem dem
Landeshauptmann das Recht der jederzeitigen
Zurücknahmedes Zöglings und der Lösung des
Vertrages vorzubehaltenist.

In dem Vertrage ist der Familienvorstand
zur Uebernahme der. leiblichen Pflege durch
Gewährung angemessenen Obdaches, besonderen
Bettes, gesunder,ausreichenderBeköstigungund
anständiger, reinlicherKleidüng, bei eintretender
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Bisherige Lassung:

Krankheit durch Gewährung der nötigen Heil¬
mittel und ärztlichen Hülfe zu verpflichten.

Der Familienvorstand ist feiner zu ver¬
pflichten, die Erziehung in Gottesfurcht und
guter Sitte gewisfenhaft und treu zu führen, die
ihm anvertrauten Zöglinge zum regelmäßigen
Befuche der Kirche und — foweit nötig —
der Schule, sowie mit Strenge zur Ordnung
und Arbeitsamkeit anzuhalten, die Arbeitsver-
richtnngen bezw. Leistungen der Zöglinge ihrem
Alter, Geschlecht und ihren körperlichen Kräften
anzupassen, die Vaterlandsliebe in ihnen zu
wecken uud sie vom Besuche staats- und kirchen-
gefährlicher Vereine und Versammlungen fern
zu halten.

Hinsichtlich der Lehrlinge sind bei Ab-
schließung des Lehrvertrags die Bestimmungen
der ß§ 126—132», der Gewerbeordnung,Reichs¬
gesetz vom 26. Juli 189? (R.-G.-Bl. S. 663)
zu beachte«.

Die Zöglinge dürfen in Fabriken und
ähnlichen Betrieben überhaupt nicht und bei der
Hausindustrie nur mit Genehmigung des Für¬
sorgers verwendet werden.

Die Anstalten sollen einen konfessionellen
Charakter haben; einer Anstalt sollen, soweit
möglich, nur Zöglinge desselben Vekenntnifses
anvertraui werden.

Zöglinge, die das schulpflichtige Alter noch
nicht überschritten haben, können auch in Anstalten
die für Kinder beiderlei Geschlechtsbestimmt
sind, untergebracht werden, wenn die Auf-
enthaltsranme für Tag und Nacht und die
Spielplätze vollständig von einander getrennt
sind.

8 11.
Während der Dauer der Fürsorgeerziehung

steht dem Landeshauptmann hinsichtlichsämt¬
licher Pflege-, Lehr-, Arbeits- und Dienst¬
verhältnisse der Zöglinge das alleinige Ver-
fügungsrcchtzu, und sind insbesondereEingriffe
der Angehörigen nicht zuläfsig. Anch hat

Vorschlag:
Krankheit durch Gewährung der nötigen Heil¬
mittel und ärztlichen Hülfe zu verpflichten.

Hinsichtlich der Lehrlinge sind bei Ab-
fchließung des Lehrvertrags die Bestimmungen
der ß§ 126—132a der Gewerbeordnung,Reichs¬
gesetz vom 26. Juli 1897 (R.-G.-Bl. S. 663)
zu beachten.

Die Anstalten sollen einen konfessionellen
Charakter haben; einer Anstalt sollen, soweit
möglich, nur Zöglinge desselben Bekenntnisses
anvertraut werden.

Zöglinge, die das schulpflichtige Alter noch
nicht überschritten haben, können auch in Anstalten,
die für Kinder beiderlei Geschlechtsbestimmt
sind, untergebracht werden, wenn die Aufent¬
haltsräume für die Nacht vollständig von
einander getrennt sind.

§ 11.
Während der Dauer der Fürsorgeerziehung

steht dem Landeshauptmann hinsichtlichsämt¬
licher Pflege-, Lehr-, Arbeits- und Dienstver¬
hältnisse der Zöglinge das alleinige Verfügungs¬
recht zu und find insbesondere Eingriffe der An¬
gehörigen nicht zulässig. Auch hat niemand,

16
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Bisherige Lassung:

niemand einen Anspruch auf Herausgabe der
Lohn- und sonstigenErsparnisse der Zöglinge.
Um den letzteren nach erlangter Großjährigkeit
zur Gründung einer gesicherten Lebensstellung
behülflichzu sein, kann der Landeshauptmann
bei Einziehungen der während der Fürsorge¬
erziehungentstandenenKosten aus vorhandenem
Vermögen oder später zugefallenenErbschafts¬
anteilen der Zöglinge diesen Vermögensbeträge
bis zu 300 Mark belassen. Der Landes¬
hauptmann hat das Erforderlichewegen sicherer
Anlegung dieser Beträge und hinsichtlichder
Kontrolle über dieselben zu veranlassen.

Der Landeshauptmann hat im übrigen von
den zu dem Unterhalte der Zöglinge Ver¬
pflichteten, insbesondere von den Eltern derselben,
die Kosten für den Unterhalt der Zöglinge mit
aller Strenge ganz oder, sofern die Vermögens¬
lage der Ersatzpflichtigeneine Beitreibung der
vollen Kosten nicht angezeigt erscheinenläßt,
wenigstens teilweise im Verwaltungszwangs-
verfahren beizutreiben.

Vorschlag:

namentlich nicht die Eltern und sonstige
Angehörigen, einen Anspruch auf Herans¬
gabe der Lohn- und sonstigenErsparnisse der
Zöglinge.

Die Ersparnisse können von dem
Provinzialverbande als Ersatz für die
durch die Erziehung der Zöglinge er¬
wachsenen Kosten verwendet werden; der
Provinzialverband macht aber von die¬
sem Rechte bei Zöglingen, die sich be¬
friedigend ftlhren, keinen Gebrauch. Die
Ersparnisse werden ausbezahlt, wenn für
ihre zweckmäßige Verwendung Gewähr
geboten ist, z. B. bei Verheiratung, Selb-
stiindigmachung als Handwerker. Außer¬
dem werden aus den Ersparnissen Unter¬
stützungen bei Bedürftigkeit (Erkrankun¬
gen) usw, gewährt.

Falls derartige besondere Anlässe
nicht vorliegen, werden die Ersparnisse
ausgezahlt, wenn derZügling sich einige
Jahre nach dem Ausscheiden aus der Für¬
sorgeerziehung gut gefühlt hab.

Um den Zöglingen nach erlangter Groß¬
jährigkeitzur Gründung einer gesicherten Lebens¬
stellung behilflich zu seiu, kann der Landeshaupt¬
mann bei Einziehung der während der Fürsorge¬
erziehungentstandenenKosten ans vorhandenem
Vermögen oder später zugefallenenErbschafts¬
anteilen der Zöglinge diesen Vermögensbeträge
bis zu 1500 Mark belassen. Der Landes¬
hauptmann hat das Erforderlichewegen sicherer
Anlegung dieser Beträge und hinsichtlich der
Kontrolle über dieselben zu veranlassen.

Der Landeshauptmann hat im übrigen von
den zu dem Unterhalte der Zöglinge Verpflich¬
teten, insbesonderevon den Eltern derselben die
Kosten für den Unterhalt der Zöglinge ganz
oder, sofern die Vermögenslageder Ersatzpflich¬
tigen eine Beitreibung der vollen Kosten nicht
angezeigterscheinen läßt, wenigstensteilweise im
Verwaltungszwangsverfahrenbeizutreiben.
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II. Ueglement.

Hinsichtlichdes Reglements für die Provinzialfürsorgeerziehungsanstaltenhielt die Provin-
zialkommissionfür die Provinzialfürsorgeerziehungsanstaltenes mit Rückficht darauf, daß der Erlaß
des Reichsjugendwohlfahrtsgefctzesin Bälde zu erwarten ist, für zweckmäßig, die Neufassung des
Reglements zunächst zu verschieben.

In I und II, Die in dem Beschluß des Provinziallandtages gewünschte Anhörung der
Fachkommission Ha wird nach dem Zusammentretendes nächsten Provinziallandtages vorzunehmen sein.

Hiernach beehrt sich der Proviuzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

zu I der neuen Fassung der Vorschriftenzustimmenund
zu II der demnächstigen Ausführung des Beschlusses hinsichtlich des Reglements ent¬

gegensehen."
Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzilllausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann,

Bericht und Antrag
Anlage 21.

(DniÄsachen-Nr.20.)

des Provinzilllausschusses,

betreffend

Einführung einer einheitlichen Tischklasse für Kranke, Zöglinge, Angestellte
und Beamte in sämtlichen Anstalten der Provinz.

Der 61. Provinziallandtag hat beschlossen,einen Antrag der mehrheitssozialistischen
Fraktion auf Einführung einer einheitlichenTischklassein sämtlichenAnstalten der Provinz dem
Provinzilllausschuß zu überweisen mit der Maßgabe, dem nächstenProvinziallandtage einen aus¬
führlichen Bericht und Antrag zu erstatten.

Bei der Einführung einer einheitlichenTischklasseist in erster Linie an die Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten zu denken. Von diesen haben die Anstalten Grafenberg und Andernach
3 Verpflegungsklassen:1., 2. und 3,, die Anstalt Bedburg-Hau nur die dritte und die übrigen
Anstalten die 2, und 3, Verpflegungsklassefür die Kranken, während die Beamten und Angestellten
je nach Wunsch in allen Anstalten gegen Bezahlung der hierfür festgesetzten Kosten in der 2. oder
in der 1. Klasse verpflegt werde». Insgesamt haben die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
15 Plätze 1. Kasse, 140 Plätze 2. Klasse und 5600 Plätze 3. Klasse für die Kraulen. Die
Frage der einheitlichenVerpfleguugsklnssefür die Kranke» könnte in der Weife gelüst werden, daß
sämtliche Kranken in der dritten Klasse verpflegt würden, daß also diejenigen Krauten, für die
bisher seitens der Angehörigen oder aus eigenen Mitteln der Pflegesatz 2, Klasse bezahlt wird,
gezwungen werden, entweder die Anstalt zu verlassen, oder sich in der 3. Klasse verpflegen zu
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lassen. Ehe man eine solche weitere Beschränkung der persönlichenFreiheit der Anstaltsinsassen
einführt, ist zu bedenken, daß die Geisteskrankenüberhaupt die Anstalt nicht freiwillig aufsuchen,
sondern daß sie meist ohne oder gegen ihren Willen zwangsweise dorthin gebracht werden und
wegen ihres Geisteszustandes mehr oder weniger in ihrer persönlichenFreiheit beschränktwerden.
Umsomehr sollte mau Bedenken tragen, diese Beschränkung der persönlichenFreiheit noch weiter¬
zuführen als es unbedingt notwendig ist, und man soll ihnen doch diejenigen Annehmlichkeiten
lassen, die sie, wenn es ihre wirtschaftlicheLage erlaubt, oder ihre Angehörigen die nötigen Mittel
dazu hergeben wollen, noch haben können, ohne jemand anders zu schaden, also in vorliegendem
Falle eine über das Notwendige hinausgehendebessere Verpflegung. Jedem in der Freiheit Befind¬
lichen steht es heute, wo eine Zwangsrationierung der Lebensmittel nicht mehr vorhanden ist, frei,
für ihm zur Verfttgnng stehendeMittel sich bessere Lebcnsmittel zu beschaffen, wenn anch vielleicht
unter Einschränkungan anderer Stelle seiner Lebenshaltung. Die Einrichtung der Anstalt verbietet
naturgemäß den Insassen eine beliebige Beschaffungsmöglichkeit,wie sie im freien Leben besteht.
Es liegt aber kein Grund vor, hier eine mit dem Anstaltsbetriebe zu vereinbarende verschiedene
Verpflegungsmöglichkeitnicht zu gewähren. Eine solche Beschränkungwürden weder die Kranken
noch die Angehörigen, die jetzt von der besserenVerpflegung Gebrauch inachen, verstehen. Die
Folgen würden nur dauernde Klagen und Beschwerdengegen Verwaltung und Aerzte sein, die
Behandlung der Kranken würde erschwert und unter Umständen auch die Besserung uud Genesung
verzögert, zumal da einem Geisteskrankenwohl die allgemeinen theoretischenGrundsätze, auf denen
das Verlangen nach Durchführung der Ginheitskostbericht, nur schwer klarzumachen sein würden.
Auch würde der kranke Organismus eines an bessere Verpflegung Gewöhnten sich unter Umständen
nur sehr schwer auf eine plötzliche und dauernd veränderte Ernährung einstellenkönnen.

Dem kann allerdings entgegengehalten werden, daß wirtschaftlichbessergestellte Familien
ihre erkranktenAngehörigen, wenn ihnen der Einheitstisch nicht genügt, in Privatanstalten bringen
können, die bessere Verpflegnngsklassenhaben. .Die Verweisung auf diesen Ausweg begegnet aber
lebhaften Bedenken. Zunächst ist dagegen einzuweudeu, daß auch viele audcre öffentliche Einrich¬
tungen, »nie die Reichscisenbahn,die staatlichen Universitätskliniken,die städtischen Krankenanstalten
verschiedene Klassenhaben, die in der Zahl und Einrichtung der wirtschaftlichenLage nnd Gewohn¬
heit der einzelnen Bevölkerungskreiseangepaßt sind. Würden die Pruvinzialanstalten hierauf ver¬
zichten und große Klassen der Bevölkerung den Privatanstalten überlassen, so würden sie in ihrer
Benutzuugsmöglichkeitund Wertschätzungdurch die Allgemeinheit nnd in ihrem wissenschaftlichen
Rufe bedeutend leiden.

Auch verlaugt es das Interesse der Allgemeinheit, daß in den öffentlichenPruvinzial-
Heil- und Pflegeanstalten auch Einrichtungen vorhanden sind, die solchen Kranken, die nach ihren
bisherigen Lebensgewohnheitensich bei dem häufig viele Jahre dauernden Anstaltsaufenthalte nur
bei besserer Verpflegung wohlftthlen und eveut. geueseu könne», ihre Benutzung ermöglichen. Die
Angehörigen haben häufig aus mancherlei Gründen besonderenAnlaß, Gewicht darauf zu legen,
daß die Kranken nicht in einer Privatanstalt, sondern in einer öffentlichen Anstalt untergebracht
werden. Ihnen diese Möglichkeit zu verschließen, falls fie dafür entsprechendbezahlen »vollen,
würde eme nicht zu rechtfertigendeUnbilligkeit bedeute». Dazu kommt, daß die Verpflegungssätze
der 2. und 1. Klasse der Provinzml-Heil- nnd Pflegeanstalten zwar die Selbstkosten decken, sich
aber doch noch in der Grenze des Erschwinglichenhalten, uud daß diese Pflegcsätze zugleich ein
Preisregulativ für die Privatanstalteu bilden, die sonst eine Monopolstellung einnehmen würden
nnd die Preise ganz nach ihren, Belieben festsetzen könnten.
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Die vorstehenden Ausführungen könnten aber zurückgewiesen werden durch den Vorschlag,
sämtliche Kranken nicht in der 3. sondern in der 2. Klasse zu verpflegen. So sehr man den
Kranken auch die bessere Verpflegung gönnen mag, so würde dies doch an den unerschwinglichen
Kosten scheitern. Bei denjenigenKranken, die auf öffentliche Kosten verpflegt werden, und das ist
der größte Teil der in der dritten Klasse Untergebrachten,kann für die Verpflegung heute nicht
mehr aufgewandt weiden, als was der Zustand der Kranken verlangt. Das erhalte» sie in der
dritten Verpflegungsklafse,die je nach der Lage des Falles durch besondere Zuwendungen verbessert
wird. Der Preisunterschied zwischen der Beköstigungder dritten und zweitenKlasse allein für die
Rohstoffe ohne Verwaltungskostenbeträgt zur Zeit 8 Mark für Tag und Kranken (18 Mark für
3. Klasse und 26 Mark für 2. Klaffe). Bei allgemeiner Einführung der 2. Klaffe würde sich
eine Mehrausgabe von 12 Millionen Mark in den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten ergeben.
Es müßten dann aber auch folgerichtig die in den Privatanstalten untergebrachten Kranken des
Provinzilllverbandes, die heute nach Maßgabe der 3. Klasse der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
beköstigt werden, die besfere Verpflegung erhalten. Das würde auch bei den Privatanstalten eine
weitere Mehrausgabe von 14 Millionen Mark jährlich erfordern. Dazu kämen aber noch Ausgaben
von vielen Millionen für den Umbau und die Ergänzung der Kochkllcheneinrichtungen der Anstalten
und fortlaufende Ausgaben von etwa 300 000 Mark jährlich für Vermehrung des Küchenpersonals.

Wie die beigefügte Znsammenstellung ergibt, hat auch keiue der in der Tabelle I auf¬
geführten Städte in den städtifchen Krankenanstaltenden Einheimisch eingeführt, ebenfo wenig wie
die staatlichenUniversitätskliniken. Dasselbe gilt auch für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
der übrigen Provinzen (Tabelle II).

Noch schwierigerwürde sich die Einführung des Einheitstisches für die Beamten und
Angestellten gestalten. Wenn man dazu übergehen wollte, so wäre das einfachste,in den Heil-
und Pflegeanstalten die bisherige Kost der III. Verpflegungsklasseals Einheitstisch festznsetzen und
den Beamten und Augestellten, die diese Kost nicht nehmen wollen, auheimzugebeu, außerhalb der
Anstalt zu essen. Letzteres geht aber nicht so ohne weiteres. Nach der jetzigenDicusteinteilnng
ist die Anwesenheit der ledigen Angestellten und Beamten während der Essenszeit unbedingt erforderlich.
Deshalb kommt ihnen die Verwaltung in ihren Wünschenbezüglich der Beköstigungin weitgehendem
Maße entgegen, soweit sie die Kosten dafür tragen. Müßte ihnen, ebenso wie den verheirateten
Angestellten und Beamten Gelegenheit gegebenwerden, die Mahlzeiten außerhalb der meist abseits
gelegenen Anstalten einzunehmen, danu würde dies nicht nur eine wesentlicheErschwerung des
Dienstes bedingen, sondern auch eine Vermehrung der Zahl dieser Angestellten notwendig machen,
also mit wesentlichenMehrkosten verbunden sein. Die Beamten und Angestellten durch einen
Beschluß zu zwingen, die ihnen nicht zusagendeKost in den Anstalten zu nehmen, um die eben
geschilderten Nachteile zu vermeiden, geht aber nicht an. Dies würde gerade dem Geist, den die
Antragsteller in das Betriebs- und Beamtenrätegesetzhineingelegtsehen wollen, dem Mitbestimmungs¬
recht dieser Angestellten und Beamten, widersprechen. Die Betriebsräte uud Veamtencmsschüsse
der Heil- und Pflegeanstalten sind auch zu der Sache gehört worden. Einstimmig haben sie sich
gegen den Einheitstisch ausgesprochen,ebenso auch wie die Anstaltsdirektionen.

Es ist auch durchaus nicht einzusehen,warum man den Beamten und Angestellten nicht
die Freiheit lassen soll, sich die Beköstigung, die ihnen nach Lage des Anstaltsbetriebes gewährt
weiden kann, gegen Bezahlung geben zu lassen, genau in derselben Weise, wie sie das auch außerhalb
der Anstalt haben können.

Aus den vorangegebenenGründen erscheint die Ordnung der Verpflegungsklassenin den
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten wie sie bisher dort eingeführt ist, als die praktisch allein
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durchführbare und den Interessen sowohl der Kranken wie auch der Angestellten und Beamten am
besten entsprechend.

In zweiter Linie kommen für den Antrag die Fürsorgeerziehungsanstalten in Frage.
Diese haben aber schon den Einheitstisch für ihre Zöglinge, soweit der Gesundheitszustandderselben
nicht eine besondere Krankenkostverlangt. Für die ledigen Angestelltendieser Anstalten, die eine
bessere Verpflegung gegen Zahlung der Selbstkosten beziehen, gilt dasselbe, was über die Ange¬
stellten der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten ausgeführt wurde. Außerdem ist es eigentlich
selbstverständlich,daß diese erwachsenen Angestellteneine andere Verpflegung haben müssen als die
jugendlichenZöglinge.

Anstalten, in denen bisher verschiedene Tischklassen waren und noch sind, sind ferner die
Provinzial-Hebammenlehillnstalten. Diese können aber den Einheitstisch mit Rücksichtauf ihren
Ruf und wissenschaftlichen Stand gerade im Interesse der Wöchnerinnender ganzen Provinz nicht
einfühlen, solange die Krankenanstalten der Städte, in denen sie liegen, die Frauenkliniken der
Universitäten und die sonst vorhandenen Wöchnerinnenasylenicht ebenfalls den Einheitstisch durch¬
geführt haben.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen, der Provinziallandtag wolle
beschließen:

„Von der Einführung des Einheitstisches für sämtliche in der Anstaltsbeköstigung
stehendenInsassen der Provinzialanstalten ist abzusehen".

Düsseldorf, den 9. Juni 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Fabelle I.

Verpflegungsklassen und Beköstigung in den Krankenhäusern.
1. Aachen, städtische Krankenanstalten.

») Kranke: I., II., III. Klasse mit verschiedener Beköstigung,
d) Personal: verschiedene Beköstigung.

2. Bonn, Universitätsklinik.
2) Kranke: I., II., III. Klasse. Für I. und II. Klasse gleiche Beköstigung(I. Tisch); für

III. Klasse besondereBeköstigung (II. Tisch),
b) Personal: I. Tisch für Aerzte und höhere Angestellte; Personaltisch für Warte- und

Dienstpersonal. ,

3. Coblenz, städtische Krankenanstalten.
2) Kranke: I., II», II d Klasse mit verschiedener Beköstigung.
K) Personal: verschiedene Beköstigung.

4. Türen, städtische Krankenanstalten.

a) Kranke: I., II., III. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
b) Personal: Aerzte I. Tischklasse; Personal III. Tischklasse.
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5. Düsseldorf, städtische Krankenanstalten.
»,) Kranke: I., II., III. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
b) Personal: Aerzte, Schwestern, Personal verschiedene Beköstigung.

6. Elberfeld, städtische Krankenanstalten.
«,) Kranke: I., II. III. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
d) Personal: Aerzte, Schwestern, sonstiges Personal verschiedene Beköstigung.^

?. Essen, städtische Krankenanstalten.
a) Kranke: I., II», II d, III. Klasse mit verschiedener Beköstigung,
d) Personal: Aerzte, Schwestern, Personal verschiedene Beköstigung.

8. Remscheid, städtische Krankenanstalten.
a) Kranke: I., II., III. Klasse, I. und II. Klasse I. Tisch; III. Klasse II. Tisch,
d) Personal: Aerzte, Schwestern I. Tisch; sonstiges Personal: Personaltisch.

Kavette II.

Verpstegungsklassen und Kost in den verschiedenenProvinzen.
1. Brandenburg.

ll) für Kranke: I., II.. III., IV Verpflegungsklassemit verbesserter Kost in I. und II. Klasse
und Einheitskost in III. und IV. Klasse.

l>) für Beamte usw.: Teilnahme an den beiden Kostarten nach Wunschgegen Bezahlung der
Selbstkosten.

2. Hannover.
a) für Kranke: II. und III. Klasse mit verbesserterKost und Einheitskost; erstere gegen Zu-

zahlung von 8 Mark täglich,
d) für Beamte usw.: VerbesserteKost oder Einheitskost nach Wunsch gegen Bezahlung.

3. Hessen-Cllssel.
s,) für Kranke: 1., II., III. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
d) für Beamte usw.: Für Aerzte, Beamte verbesserte Kost; für Personal Einhcitskost.

4. Hessen-Nassau.
2) für Kranke: I., II,, III. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
d) für Beamte usw.: Aerzte, obere Beamte I. Kost; Pflegepersonal usw. II. Kost.

5. Ostpreußen.
«,) für Kranke: II. und III. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
K) für Beamte usw.: Aerzte, Beamte Einheitskost gegen Zahlung der Selbstkosten; Personal

III. Kost.
6. Pommern.

») für Kranke: I. und II. Klasse mit verschiedener Beköstigung,
d) Aerzte. Beamte I. Kost, Pflegepersonal usw ll. Kost. '

?. Posen.
») für Kranke: II., III», Illd Klasse mit verschiedener Beköstigung.
d) für Beamte usw.: Aerzte, Beamte II. Kost; Angestellte, Pflegepersonal III» Kost. ,
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8. Sachsen.
a) für Kranke: I., II., III. Klasse mit verschiedener Kost.
b) für Beamte usw.: Personal Extratost, die zwischen der der II. und III. Klasse liegt.

9. Schlesien.
a) für Kranke: I. und II. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
K) für Beamte usw.: I. und II. Kost nach Wunschgegen Zahlung der Selbstkosten und 30°/»

Zuschlag.
10. Schleswig-Holstein.

») für Kranke: I., II., III. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
K) für Beamte usw.: versuchsweise Einheitstisch.

11. Westfalen.
») für Kranke: II. und III. Klasse mit verschiedener Beköstigung.
I,) für Beamte usw.: Aerzte Kost der früheren I. Klaffe; Beamte und Personal II. Kost.

Anlage 22.
(Drucksachen-Nr.21.)

Bericht
des Provinzialausschusses

über die

im Jahre 1921 erfolgten Bewilligungenvon Beihilfen für Armenzwecke gemäß § 5
Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweifung weiterer

Dotationsrenten an die Provinzialverbiinde.

Der 46. RheinischeProvinziallandtag hat in der. Plenarsitzung vom 16. Februar 1906
bei Genehmigung des Reglements für die Verteilung der gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsschwacheKreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrente vom

^23^"Ävril" ^^ folgenden Beschluß gefaßt:

„Alljährlich ist dem Provinziallandtage in einer besonderen Vorlage davon Kenntnis
zu geben, welche Gemeinden und Kreise und mit welchen Beträgen sie — getrennt
für Armen- und Wegezwecke — bedacht worden sind".

In Ausführung dieses Beschlusses beehrt sich der Provinzialausschuß, dem Provinzialland¬
tage d,e umseüige Nachweisungder Beihilfen für Armenzwecke zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:

^Adenauer. ^ ^.°n,Vorsitzender. c, .. -^Landeshauptmann.
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Machweisung
der an leistungsschwacheKreise und Gemeinden der Rheinprovinz für Zwecke des Armenwesens
aus der Dotationsrente auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 sür das

Rechnungsjahr1921 gewahrten Beihilfen.

Be¬ Be-

Kreis Gemeinde willigter Lfd.
Kreis Gemeinde wiNigter

Betrag Nr. » Betrag
^/t ^/t

I. HlegierungsvezirKZachen. Ueber rag 14 300
Düren Bogheim .... 1100 26 Altenkirchen Güllesheim . 500

,, Hastenrnth 3100 27 „ H"f. - - 500
Geilenkirchen Teveren 2 700 28 f» Kruukel . 500

Heinsberg Hanren. 500 29 Coblcnz-Land Neudorf 500
„ Havert . 2 000 30 Kreuznach Argeuschwang 500

Schleideu Golbach 500 31 ,, Callenfels . . 2 500
>! Soetenich 500 32 Neuwied Krautscheid . 3 300
!! Wahlen. 500 33 „ Limbach 500
" Dreiborn 500 34

35
" Nederscheid

Vreitscheid .
.900

Zusammen 114 00 500
36 Roßbach . 3 800

II. Negier« mgsvezirk Koblenz. 37 ,, Hnrgarten . 900
Adenau Engeln ..... 500 38 „ Obercasbach . 3 600

!» Hannebach 500 39 " Ockenfcls . 600
'? Hausten 600 40 <! Grohmaischeid 800
!»
"

Kempenich
Wabern

4 000
500

41 , Zell Sohren 500
Zusam men 34 700

Weibern 2 800
'» Langenfeld 900 HI. Keglern, »gsvezirß. püsseld orf.

Altenkirchen Harbach 500 42 Cleve Schneppenbaum . . 3 700
»»
!<

Hllttseifen 500
500

43 Rees Fluren . . .

Zusam
. . 500

Niederfischbach men 4 200
»» Wingendorf 500
" Ahlbach . 400 lV. Kegle rungsvezirk Aöl» l.

»» Peterslahr 600 44 Euskirchen Bliesheim . . 1800
'» Euleuberg . 500 45 Sieg Neuntirchen . . 500
'» Obersteinebach 500 46 /» Seelscheid . . . . 500
>» Epgert . . 500 4? " Ittenbach . .'

Zusam

. . 500

zu Übertragen 14 300 > men 3 300
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Be¬ Be¬
Lfd. Kreis Gemeinde willigter Lfd.

Kreis Gemeinde willigter
Nr. Betrag Nr. Betrag

V. Regierungsbezirk Frier. Uebertrag 13 500
48 Dann Calenborn .' . . . 4100 59 Wittlich Pohlbach .... 3100
49 Neroth . . 900 60 St. Wendel- Berschweiler . . . 500
50 >' Hinterweiler 500 Baumholder
51 Niederehe . 500 61 5, Frohnhausen . . . 500
52 Bitburg Cruchten . 500 62 ,, Hammerstein . . . 500
53 ., Schleid 500 63 Merzig-Wadern Steinberg .... 3 600
54 »> Idesheim . 500 64 »? Oberthailen . . . 1400
55 Prüm Plütscheid . 1400 65 „ Unterthanen . . . 500
56 Trier-Land Mohn . . 500 66 !» Büschfeld-Biel . . 500
5? „ Grewenich . 500 67 »» Untermorscholz . . 700
58 " Igel . . 3 600 Zusammen 24 800

zu übertragen 13 500

Zusammenstellung.
RegierungsbezirkAachen. . . - ( 9 Gemeinden) 11400

,, Coblenz . . . (32 ., ) 34 700
,» Düsseldorf . . (2 »! ) 4 200
,» Köln . . . .(4 !, ) 3 300
»f Trier . . . . (20 ,, ) 24 800

Zusamm :n (67 Gemeinden) 78 400

Anlage 23.

DrucksachenNr 22 B^W UNV ANtrUg
des Provinzialausschusses,

betreffend

anderweite Regelung der Verrechnung der Beiträge aus dem Vermögen der auf

Grund der Gesetze vom -ß^/i^ ll " Anstalten untergebrachtenKranken und
der Beiträge von Drittverpflichteten vom 1. April 1922 ab.

Der Landarmenverband hat nach Maßgabe der vorerwähnten gesetzlichen Bestimmungen
für Bewahrung,Kur und Pflege der hilfsbedürftigen Geisteskranken.Idioten, Epileptiker, Taub¬
stummen. Blinden und Krüppel in geeigneten Anstalten Fürsorgezu treffen, sofern Anstaltspflege-
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bedürftigkeit vorliegt. Die Kosten der Unterbringung dieser Kranken haben, soweit es sich um
ortsarme Personen handelt, Landarmenverband, Kreis und Ortsarmenverband gemeinsam aufzu¬
bringen, vorbehaltlichder Erstattung derselbenaus dem Vermögen oder den Einkünftendes Kranken
oder aus Zahlungen Dritter, wie UnterhaltungspflichtigerAngehörigen, Krankenkassen, Invaliden¬
versicherung.

Das Elftattungsverfahren ist folgendermaßengeregelt:
I. Besitzt der Kranke Vermögen, so wird dasselbeim geeigneten Zeitpunkte flüssig gemacht

und unter die beteiligten Armeuverbände nach Verhältnis ihrer Aufwendungenverteilt.
II. Bezieht der Kranke Einkünfte, wie Zinsen aus seinem Vermögen, Rente, Pension.

Krankenkassenleistungen, oder werden von den unterhaltungspflichtigenVerwandten Pflegekostenbeiträge
erhoben, fo werden alle diese Einnahmen als „laufende Beiträge" bei den Ortsarmenverbiinden
gesammelt und in einer Beitragsnachweisungeinmal alljährlich durch Vermittlung des Kreises dem
Landaimenverbcmdvorgelegt, aus der letzterer den seinen Aufwendungen (Generalkosten)entsprechenden
Anteil festsetztund überwiesenerhält. Der Landarmenverband gewährt von seinem Anteil eine
Einziehungsgebllhrvon zurzeit 20 °/o, die zwar dem Ortsarmenverband, der bei der Ginziehung der
Beiträge die Hauptarbeit leistet, zugedachtist, über deren Verwendung sich aber Ortsarmenverband
und Kreis selbständigauseinandersetzenmüssen.

Die Feststellung nnd ständige Uebelweisungaller dieser Erstattungsquellen verursacht dem
Landarmenverband einen großen Aufwand an Arbeitskräften und ungeheuer viel Schreibarbeit,
Wenn auch die Ortsarmenverbände die erforderlichenFeststellungenbezüglichder Einkommen-und
Vermögensverhältnisseder Zahlungspflichtigen, sowie die Einziehung der Beiträge usw. zu über¬
nehmen haben, so ist doch nicht zu übersehen, daß die Ortsarmenverbände diese Arbeit meist nur
vornehmen, nachdem sie vom Landarmenverband mit der nötigen Anweisung, in welcher Weise sie
vorgehen sollen, in jedem einzelnenPstegefalle versehen worden sind, da sie selbst nur geringes
finanzielles Interesse daran haben. Der Landarmenverband ist ferner, um die Erstattungsquellen
möglichst erschöpfend zu erfassen, genötigt, sowohl hinsichtlich der Kontrolle des Vermögens wie auch
der laufenden Beiträge mindestenseine alljährlicheAnfrage bei dem Bürgermeisteramt, vielfach auch
bei anderen Stellen wie Vormundschaftsgericht,Versicherungsanstalt, Krankenkasse usw, in jedem
einzelnenPstegefalle zu halten, um festzustellen, ob das Vermögen des Kranken noch vorhanden ist
oder such vermehrt hat, ob der Zeitpunkt der Flüssigmachung desselben gekommen ist, ob die von
den Pflichtigen zu zahlenden laufenden Beiträge auch tatsächlicheingehen, ob höhere Beiträge mit
Rücksichtauf ein höheres Einkommen der Unterhaltspflichtigen gezahlt werden können, oder ob
wegen Nichterfüllung der Unterhaltspflicht oder im Falle der Weigerung der Herausgabe des Ver¬
mögens an die Armenverbände durch den Landarmenverband Klage erhoben werden muß.

Weiterhin treten neuerdings schon einige Ortsarmenverbände mit der Forderung der Erhö»
hung der obeu erwähnten Einziehungsgebühr von 20°/« bis zu 50°/« an den Landarmenverband
heran unter Hinweis auf die mit der Arbeit der Einziehung verbundenen erhöhten Papier- und
Purtokosten und unter Hervorhebung der Tatsache, daß infolge der gestiegenen Generalkosten, die
der Landarmenverband vorweg zu decken berechtigt ist, den Ortsarmenverbänden und Kreisen zur
Deckung ihrer Spezialkosten von den eingezogenen Beträgen nichts oder nur wenig mehr verbliebe.
Daß unter diesen Umständen das Interesse der Ortsarmenverbände an der restlosenErfassung der
Veitlagsquellen geschmälertwird, ist selbstverständlich.

Um nun einerseits eine bedeutende Ersparnis an Arbeitskräften und Schreibwerkherbeizu¬
führen, andererseits auch den Ortsarmenverbänden eine Entschädigung für den durch die hohen

17*
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GeneralkostenverursachtenAusfall an Beiträgen zur Deckungihrer Kosten zu gewähren, erscheint
es zweckmäßig, künftig die Beiträge aus dem Vermögen der Kranken und von Drittverpflichteten
grundsätzlich den Ortsarmenverbänden und Kreisen ganz zu überlassen und von ihnen nur noch die
festgesetztenSpezialtosten zu verlangen. Sofern ausnahmsweisezur Deckung der von ihnen zu tra¬
genden Kosten die zu leistenden laufenden Beiträge die jeweiligenSpezialtosten übersteigen,wird der
überschießende Betrag dem Landarmenverband zur Deckung seiner Generalkostennach einer alljährlich
vorzulegendenBeitragsnachweisungüberwiesen.

Als Zeitpunkt des Eintrittes dieser Neuregelung ist der 1. April 1922 als der erste Tag
des Beginnes eines neuen Rechnungsjahres der gegebene. Die von diesen: Tage ab von den Orts¬
armenverbänden eingezogenenlaufenden Beiträge fallen den Ortsarmenverbänden und Kreisen zur
Deckung ihrer aufgewendetenSpezialtosten zu, soweit sie nicht für eine vor dem 1. April 1922
liegende Zeit zu leisten waren, während aus den von diesem Tage ab eingezogenenVermögens-
beiträgen zunächstdie vor dem 1. April 1922 entstandenen,noch ungedecktenPflegekostennach dem
bisherigen Verfahren gedeckt werden. Verbleibt nach Deckung dieser Pflegekosten noch ein Ver¬
mögensrestbetrag, so wird dieser den Ortsarmenverbänden und Kreisen zur Deckung ihrer Spezial¬
tosten, die nach dem 1. April 1922 entstanden sind, überlassen, es sei denn, daß dieser Vermügens-
restbetrag so hoch ist, daß aus diesem die noch nicht gezahlten und verrechnetenPflegekosten für
mindestens ein Jahr gedeckt weiden können. In letzteremFalle wird mangels Vorliegens armen¬
rechtlicher Hilfsbedürftigkeit die Armenpflegebis zum Verbrauch des Vermögeusrestesausgeschaltet,
der Kranke ist für diese Zeit Selbstzahler. Nach Verbrauch des Vermögens kann der Kranke als¬
dann erneut Armenpflege in Anspruch nehmen, wobei das neue Verfahren in Kraft tritt. Das
gleiche Verfahren findet auch auf diejenigen Kranken Anwendung, die nach dem 1. April 1922 in
die Fürsorge des Rheinischen Landarmenverbandes aufgenommenweiden, d. h. das vorhandeneVer¬
mögen wird den Ortsarmenverbänden und Kreisen überlassen, sofern es nicht zur Deckung der vollen
Pflegekostenfür mindestens ein Jahr ausreicht.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:Der Landarmenverbandnimmt von der Ein¬

ziehungder Beiträge aus dem Vermögen der auf Grund der Gesetze vom ^^ M, i nys»

in Anstalten untergebrachtenKranken und der Beiträge Drittverpflichteter vom 1. April
1922 ab unter den in der Vorlage des Provinzialausschusses aufgeführten Beschrän¬
kungen bis auf weiteres Abstand."

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 24.
Drucksachen»!»!. 23.

Bericht
des Piovinzilllllusschusses,

über

die Bewilligung von Beihilfen zum Gemeinde-und Kreiswegebau
im Rechnungsjahr 1921.

Einem Beschlussedes 46. RheinischenProvinziallandtags vom 16. Februar 1906 und
einem Wunsche der III. Fachkommissiondesselben Provinziallandtags entsprechendbeehrt sich der
Provinzialausschuß, dem Provinziallandtage die umseitige Nachweisungder für das Rechnungsjahr
1921 an Gemeinden und Kreise aus den H,° und L-Fonds, dem Fonds von 200 000 Mark und
der Dotationsrente von 1902 gewährtenUnterstützungen zum Gemeinde-und Kreiswegebauvorzulegen.

Dr. Adenauer,
Vorsitzender,

Der Provinzialausschuß:
Dr. Horton,

Landeshauptmann.

Machweisung
der für das Kechnungsjal)r 1921 an Gemeinden «nd Kreise für Zwecke

des Wegewesens aus

a) den Fonds ^ und v,

d) dem Ionds von 200 000 Mark sowie

«) der 3>otattonsrente anf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Innt 1902
gewährten Meihilfen.
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Bewilligter Betrag aus

dem dem dem Fonds der Bemer¬
Nr. Kreis Gemeinde 4° L° von

200 0«0
Dotatiuns»

reute kungen
Fonds Fonds Mail von 1902

^
5

^ ^t
i 2 3 4 6 , 7 8

Regiernngsbezirt Aachen.
1 Düren Brück-Hetzingen . . . — 4 000 — —
2 ,, Pull...... — 3 000 — —
3 ,, Langerwehe .... — 24 670 — —
4 », Winden ..... — 12 670 — —
5 Heinsberg Kempen und Ophoven . — 46670 — —
6 Wich Hambach ..... — 50 000 — — 2. Rate.
? Schleiden Hausen ...... 1500 — — —
8 >f Holzmülheim ....

Summe

— 7 000 — —

1500 148 010 — —

Regierungsbezirk Goblenz.
9 Altenkirchen Leuzbach ..... 1000 - — — —

10 !' Vachenberg 1000 — — —
11 ,, Helmenzen , 1000 — ^
12 ,, Volkerzen . 1000 — — —
13 ', Hilgenroth. 1000 — —
14 ', Widderstein 1000 — — —
15 „ Unterschützen — 10 200 — — '
16 ,, Helineroth . — — — 25 000 3. Rate.
1? >! Vürdenbach — 20 000 — — b. Rate.
18 '» Forst . . . — 10 000 — — 1, Rate.
19 Ahrweiler — — — 20000 —
20 Coblenz-Land — — — 20000 —
21 Kreuznach — — — 13 000 —
22 Mayen Trimbs ...... — 1670 — —
23 »» Rüber . . . — 9 070 —
24 ,, Einig . . — 5 000 —
2b ,, Nachtsheim — 7 330 __
26 Neuwied Lorscheid . — 5000 __ 1. Rate.27 „ Elsllffthal . — 15 470
28 »» Rahms. . — 5 000 __ 1. Rate.29 „ Alberthofen — 4 900
30 >» Rodenbach . — 2 900
31 '» Bühlingen . — 15 010
32 St. Goar Macken. . 1300 — — __

Zu übertragen 7 300 111550 53 000 ! 25 000
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45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Nr. dem

Fond«

dem

Fonds

dem Fonds
von

200 <M
Mail

der
Totations-

rente
von 1902

Bemer¬

kungen

i 2 3 4 b 6 7 8

33
34
35
36

3?
38
39
40
41
42
43
44

St. Goar

Simmern

Zell

Uebertrag
Eveshausen ....
Donnnershausen . . .
Burgen .....
Werlau, Hungenroth,

Dölth,Basselscheid. Lie¬
senfeld, Nieder- u. Ober-
gondershausen, Beulich,
Morshausen, Broden¬
bach und Kreis St. Goar

Nannhausen ....
Schönborn .....
Dillendorf.....

Sohren ......
Hirschfeld.....

Raveisbeuren ....
Summe

7 300
300
210

1500

111550

24 800
1770
7 830
3 070
6 330
5 500
2 330
1400
5 330

53 000 25000

Zusätzlich.

9 310 169 910 53 000 25 000

Dllsseldoif.Land
Essen-Land

Geldern

Grevenbroich

Solingen-Land

Regierungsbezirk
Lintorf . .
Kupferdreh
Werden-Land
Straelen .
Cllsiellen .
Hochneukirch
Garzweiler

Burschcid .

Witzhelden.
Summe

Düsseldorf.
35 330
15000
30 000
11620
34 330
11330
21330
62100
35 890

256930

1. Rate.
Zusätzlich.

Davon 20000
u. 15000 M.
als 2. Rate.

Zusätzlich

Bonn-Land
Regierungsbezirk Köln.

Cardorf-Hennnerich . .
Bornheim-Brenig . .
Waldorf .....

Zu übertragen

1500
1500

25 000
— —

3 000 25 000 __ —
— 1. Rate.
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Bewilligter Betrag aus
dem dem «em Fonds der Bemer¬

Nr. Kreis Gemeinde H,° V- von
200 WO

Dotatiuns-
rente kungen

Fonds Fonds Mnrl von 1902
^ ^ ^i ^i

i 2 3 4 5 6 ? 8

Uebertrag 3 000 25 000 —- —

57 Gummersbach Drabenderhöhe . . . — 7 000 — —
58 Marienberghausen . . — — — 10580 Davon zusätz¬
59 „ Nllmbrecht ..... — — — 14 000 lich 4780 Mt.

60 Köln-Land — 44000 — ' —
61 Mülheim (Rhein)

Land
— 75000 T— — 3. Rate.

62 Rheinbach Queckenberg .... 1440 -^ --- —
63 <» Neukirchen..... — 4 600 --- —
64 Siegkreis Herchen ..... 17 000 700 Zu Spalte 5:

2X50N0Ml.
als 1. Raten,
zu Spalte 7:
zusätzlich.

65 '! Ruppichteroth .... 10 000 19 500 Zu Spalte 5:
1. Rate,
zu Spalte 7:
zusätzlich.

66 " Neunkirchen 10000 --- — Da», 5000 Ml, »l«
l, Nate u. 50N0
Wk, »I«4,«»te.

67 Waldbröl Denklingen — 20000 --- — 1. Rate.
68 „ Morsbach . — 13 830 --- —
69 /, Rosbach . — 6 970 --- — Zusätzlich.
70 Wipperfürth Engelskirchen 7 890 — --- —
71 »» Hohkeppel . 5 720 — — —
72 »» KlUppelberg — 1830 --- — Zusätzlich.
73 ,, Vechen . . — 13 200 --- —
74 " Lindlar — — — 12 950

Summe 18 050 >248 430 --- 57 730

75
76
7?
78
79
80
81
82

Regierungsbezirk Trier.
Nerncastel

,,
»»

Bitburg

Lindenschied
Stipshausen
Güsenroth .
Horbruch .
Bollenbach
Sulzbach .

Ingendorf

Zu übertragen

970 — __
1000 —

890 —
1000 —

970 —
990 — __ —

— — 20000 —
1000 — — —
6 820 — 20 000 —
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Kreis

Bewilligter Betrag aus

Nr. Gemeinde dem

Funds

dem

Fonds

»em Fonds
von

200000
Mari

der
Dototions-

rente
von 1902

Bemer¬

kungen

^t ^t ^ ^
i 2 3 4 5 6 ? 8

Uebertrag 6 8^20 — 20 000 —

83 Vitburg Seffern ..... 980 — — —
84 !» Bettingen . . . 1000 — — —
85 ,, Hamm .... 850 — — —
86 » Messerich . . . 1000 — — —
8? " Biersdorf . . . 1000 — — —
88 ,, Alsdorf . . . 1000 — — —
89 ,' Niedmueiler . . 950 — — —
90 '! Wiersdorf . . 990 — — —
91 ,, Heilenbach . . 990 — — —
92 !» Echtershausen . 900 — — —
93 ,! Wolsfeld . . 1000

1000
— — —

94 <» Bickendorf . . — — —

95 „ Ließen: . . . 840 — — —
96 ,, Auw und Preist — — — 18 000 Letzte Rate.
97 »' Gemünd , . — — — 19 230
98 /, Wißnmnnsdorf — — — 3 830
99 „ Rittersdorf . — 11600 — —

100 Daun Oberbettingen . — — — 15 000 1. Rate.
10 l ,, Steinborn . . — — — 10 000 1. Rate.
102 »» Wllldkomgen . — — — 4 750
103 ,» Walsdoif . . — — — 15000 1. Rate.
104 '! Basberg . . — — — 10000 1. Rate.
105 ,, Steiningen — — — 10 000 1. Rate,
106 »» Mehren . . — — — 9 900 1. Rate.
107 Prüm Eschfeld . . 1500 — — — Zusätzlich.
108 », Reiff . . . 820 — — — Zusätzlich.
109 »! Liltzkampen 820 — — — Zusätzlich.
110 »! Großkampenberg 560 — — — Zusätzlich.
111 »» Heckhuscheid . 570 ^— — — Zusätzlich.
112 !, Leidenborn, . — — — 3 250 Zusätzlich.
113 »! Seoenig . . — — — 1920 Zusätzlich.
114 ', Roscheid . . — — — 12 330 Zusätzlich.
115 ^ — — 30000 — —
116 », Willwerath . — 60000 — 30000 jSp.?:1.Rat

! 5 2
117 Sllcnburg Körrig . . . — 2 250 — — !»"."> »

Zu übertragen I 23590 103850 j 20000 163 210

18
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Bewilligter Betrag aus

dem dem dem Funds der Bemer¬
Nr. Kreis Gemeinde 4- L° von

200 000
Dotllttons-

rente kungen
Fonds Fonds Mall von 1902

^i ^ ^ ^
1 2 3 4 5 6 7 8

Uebertrag 23590 103 850 20000 163 210

118 Sllarburg Palzem ..... — 5 000 — —
119 ,, Südlingen..... — 3 000 — —

120 ,, — — 30 000 — — Zusätzlich.

121 ,, Irsch ...... — 40000 — — lZuIätzlich
> 1. Rate.

122 Trier-Land Iüsch ...... — — — 13 580 Zusätzlich.
123 >» Pfalzel-Biewer . . . — 19 060 — — Zusätzlich.
124 '» Sitzerath ..... — — — 20500 1. Rate.
125 Cordel ...... — 20000 — — 2. Rate.
126 St. Wendel-Vaum-

holder (Restkreis)
Eckersweiler .... 1000 — —

12? ,» Freisen ...... 1000 — — —
128 », Pfeffelbach .... 1000 — — —
129 >/ Schwarzerden . . . . 1000 —. — —
130 „ Frauenberg .... — — — 11570 Zusätzlich.
131 /» Hammerstein .... — — — 49 410 Zusätzlich.
132 Wittlich Gmnsdorf ..... 1000 — — —
133 ,! Seinsfcld ..... — 7 000 — 6 330 jgu Spalte 5

> 2. Rate.
134 ,, Pohlbach ..... — — — 10000 1. Rate.
135 ,, Bausendorf .... — 10000 — — 1. Rate.
136 ^ Kinderbeuern .... — — — 7 000 1. Rate.
137 ,, Vruch...... — — — 5 000 3. Rate.
138

» Greimerath .... — — — 5000 2. Rate.
139 Landscheid.....

Summe

— — — 3 670 Letzte Rate.
28 590 237 910 20000 295270

RegierungsbezirkAachen .
„ Coblenz .

Düsseldorf
Köln . .

,, Trier. .

Zusammenstellung.

Im ganzen

1500
9 310

18 050
28 590
57 450

148 010
169 910
256 930
248 430
237 910

1061190

53 000

20 000
73000

25000

57 730
295 270
378 000
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Anlage 25 .
(Drucksachen<Nr. 24.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Aenderung des § 3 der Bestimmungen vom 2. Juni 1894
über die Unterstützung des Gemeinde» und Kreiswegebaues.

Zur Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues sind gemäß den entsprechenden
Bestimmungen vom 2. Juni 1894 § 2 zwei Fonds und zwar ein Fonds H. und ein Fonds L
gebildet.

Der Fonds ^ dient zur Unterstützung derjenigenAnträge, für die die Gesamtkostendie
Summe von 3000 Mark nicht übersteigen oder die erforderlichen Beihilfen den Betrag von
1500 Mark nicht erreichen.

Aus dem Fonds L werden für diejenigen Wegebauten Unterstützungen gewährt, deren
Gesamtkosten3000 Mark übersteigen.

Nachdem die Preise für Materialien und Löhne jetzt um das 40-fache gestiegensind, ist
es erforderlich,die oben genannten Grenzen zwischen den ^- und L-Fonds weiter hinaus zu schieben
und zwar auf 30 000 Mail für die Gesamtkosten oder auf 15 000 Mark für die Beihilfen.
Durch diese Aenderungwerden den Gemeindenaußerdem— wie nachstehend erläutert — die heutzutage
nicht unbedeutenden Kosten für die Projeltaufstellung gespart. Für die sämtlichen Anträge auf
den L-Fonds find bestimmungsgemäßEntwürfe mit revisionsfähigenKostenanschlägen und Zeichnungen
aufzustellen und vorzulegen. Während dies bis jetzt für alle Arbeiten geschehen mußte, deren
Kostenbetrag 3000 Mark übersteigt, wird dies bei Annahme des vorliegendenAntrages nur für die
Arbeiten mit einem Kostenbetragevon über 30000 Mark erforderlich.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher nachstehenden Beschlußentwurfzur Genehmigung
vorzulegen:

„In dem ß 3 Absatz 2 der Bestimmungen vom 2. Juni 1894 über die Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebaues werden die Zahlen 3000 Mark und 1500 Mark
abgeändert in 30000 Mark und 15000 Mark".

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horiou,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

18»
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Anlage 2s.
DiucksllchewNr. 2b.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Uebersicht über die für Kleinbahnen bewilligten Mittel und die Förderung
von Bahnunternehmungen.

Gemäß Ziffer VI der Beschlüssedes 38. RheinischenProvinziallandtag.es vom 2. Juni
1894 ist jedem Provinziallcmdtag eine Uebersichtüber den Stand der für Kleinbahnen bewilligten
Mittel vorzulegen. Entsprechenddieser Bestimmung ist folgendes zu berichten.

Die Mittel zur Förderung von Kleinbahnunternehmungensind von dem 54. Rheinischen
Provinziallandtag am 11. Februar 1914 auf 55 Millionen Mark erhöht worden.

Durch Beschluß des 51. Rheinischen Provinziallandtags vom 10. März 1911 wurde der
Provinzmlllusschuß ermächtigt, bei Darlehen für Kleinbahnen in Höhe bis zu einem Drittel der
Bausumme einen Iinsnachlaß von 1"/u und bei Darlehen in Höhe über einem Drittel bis zu
zwei Dritteln der Vausumme einen Iinsnachlaß von '/2 "/» zu gewähren. Der Provinzialausschuß
wurde aber angewiesen,solche Darlehen nicht in größerer Höhe als zwei Drittel der Bausumme
zu bewilligen. Demgemäß hat vom 10. März 1911 ab die Bewilligung stattgefunden.

Im ganzen find bis zum 1. Dezember 1921 nachstehende Darlehen bewilligt worden:

Tag
der Bewilligung

Darlehusnehmer Für den Bahnbau
Betrag des
Darlehns

^t

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz
°/«

30./31. Mm 1893

4. Oktober 1894

2L./23. Januar 1895

6. Mai 1895

Kreis Gummersbach

Kreis Saarlouis

Kreis Gummersbach
Landkreis Aachen
Kreis Vergheim

Zur Bestreitung von Grund¬
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen (Wiehlbrück)

-Wiehl
Ensdorf-Saarlouis-

Wallerfangen
Engelskirchen-Marienheide

Kreisbahnen

100 000

701500

700000
300000

1300000

Zu übertragen 3 101 500

3
3
3. Das Darlehen ist, A
weit es noch nicht nc"N
war. Ende !912 aus AnM
des Anlaufs der Vahnw
durch den Staat °n °.
Landesbanl zurückgczall"
wurden.
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Tag
der Bewilligung

<? Betrag des Zinsfuß
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns nach Abzug des Zuschusses

der Provinz

Uebertrag 3 101500
13./14. August 1895 Kreis Eustirchen Kreisbahnen 1 960 000 3
22./2Z. Oktober 1895 Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim

(Ruhr)
650000 3

" Stadt Mttlheim-Ruhr Mülheim (Ruhr)-Ober-
hausen

1000000 3

!! Kreis Kreuznach Kreuznach-Wiuterburg
bezw. Wallhausen

650 000 3

21./22. Iauuar 1896 Kreis Gummersbach Engelskircheu-Marienheide 52 000 3
28./29. April 1896 Stadt Rees . Nees-Empel 200 000 3

» Stadt Solingen Elektrische Kleinbahnen
in Solingen

690 000 3

9./10. Juni 1896 Landkreis Aachen Forst-Brand 200 000 3
1-/2. Dezember 1896 Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg

bezw. Wallhausen
150000 3

2?./28. April 1897 Kreis Gummersbach Zur Bestreitung von Grund¬
erwerb für die Staatsbahn
Osberghansen (Wiehlbrllck)

-Wiehl

25 000 3

« Kreis Saarlouis Ensdorf-Saarlouis-
Wllllerfangen

223 500 3

„ Kreis Bergheim Kreisbahnen 450 000 3.
tung
vom

Vergleiche die Vemer«
bei der Bewilligung

6. Mai 1895.
» Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim

(Ruhr)
225 000 3

^ö./16. Juni 189? Aktiengesellschaft Cöln-
Bonner Kreisbahnen

Dransdorf-Güterbahnhof
Bonn und Rheinuferbahn

Cöln-Bonn

1400 000 3

23. August 189? Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim 125 000 3

U./15. Dezember 1897
(Ruhr)

Kreis Kreuznach Kreuzuach-Wiuterburg 346000 3
bezw. Wallhausen

» Stadt M.Gladbach M. Gladbnch-Hardt usw. 1250 000 3

^/26. Januar 1898
Stadt Rheydt In und bei Rheydt 1000000 3

Kreis Bergheim Kreisbahnen 250000 3. Vergleiche die Nemeo
kung bei der Bewilligung
vom 6. Mai 1395.

» Kreis Berntastel Moseltalbahn Trier-Bullay

Zu übertragen

375 000 3

14 323 000
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Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Bahnban
Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz

Uebertrag 14323 000
2L./23. März 1898 Stadt Mülheim (Ruhr) In Mülheim (Ruhr) und

nach Heissen und Dümpten
600 000 3

» Kreis Geilenkirchen Alsdorf-Wehr 1260 000 3
» Kreis Geldern Kempen-Straelen-

Kevelaer
400 000 3

18./19. Oktober 1898 Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim
(Rnhr)

150000 3

16. Oktober 1900 Kreis Zell Moseltalbahn Trier-,
Vullay

230 000 3

» Stadt Zell » 50000 3
!! Gemeinde Burg !, 6 000 3 >

,/ Gemeinde Enkirch » 15000 3
14./15. Mai 1901 Kreis Geilenkirchen Alsdorf-Wehr 350 000 3.5

» Kreis Geldern Kempen-Straelen-
Kevelaer

300 000 3,5

" Kleinbahngesellschaft
Merzig-Vüschfeld

Merzig-Büschfeld als Be¬
teiligungssumme der Pro¬
vinz bei der Gesellschaft

592 500 3

1. Oktober 1902 Stadt Rees Nees-Empel 50000 3
17. Februar 1903 Kreis Waldbröl Zur Bestreitung der Grund¬

erwerbskostenfür die
Staatsnebenbahn Wiehl-

Waldbröl bezw. Morsbach

185 000 3

17. April 1903 Landkreis Bonn Rheinuferbahn Cöln-Bonn 500 000 3
1. Dezember 1903 Kreis Zell Moseltalbahn Trier-

Bullay
500000 3

15. März 1905 Kreis Gummersbach Zur Deckuugder Grund»
erwerbskostenfür die staat¬
liche Nebenbahn Ooerath-

93 233 3

9. Mai 1905 Kreis Moers
Rüsrath-Kalk
Kreisbahnen 1200000 l 300 000 Mt. zu 3

s 900000 .. „ 3,6
22. Mai 1906 Kreis Dllren 3 000 000 3.6
23. April 1907 Gemeinden Monheim Vom Staatsbahnhuf 600000 3.6

und Hitdorf Langenfeld nach Monheim
und Hitdorf

Zu übertragen >24 404 733
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Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Vahnbau
Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Iufchusses

der Provinz
»/.

Uebertrag 24 404 733
21. Januar
1"^^— 1908^ Februar

Gemeinden Homberg, Vom Bahnhof Rhein- 885 000 3,6
Hochemmerich,Baerl, Hausen-Friemersheimüber

Bliersheim und Hochemmerichnach Homberg
Friemersheim und Baerl

14. April 1908 Kreis Moers Kreisbahnstrecke Schaep-
Huysen-Nheurdt-Sevelen-

Hörstgen-Camp

666 666 3,5

„ Gemeinde Zweifall Vicht-Iweifllll 31500 3,5
9/10. Juli 1908 Landkreis Solingen Opladen-Langenfeld-

Immigrath
500000 3,5

18-/19. Dezember 1908 Stadt M. Gladbach M. Gladbach-Rheindahlen 550000 3,5
V-/10. Februar 1909 Kreis Iülich Vom Staatsbahnhof

Iülich nach dem Bahnhöfe
Puffendorf

1250 000 3,5

27. Juli 1909 Landkreis Solingen Immigmth-Ohligs 700000 3,5
14. Dezember 1909 Kreise Bonn-Stadt,

Bonn-Land und
Siegkreis

Bonn-Königswinter-
Hounef uud Bonn-

Siegburg

2 500000 3.5

" Landkreis Aachen Eupen-Herbesthal und
Pllvsestraße (Eupen) durch
Eupen bis zum Bellmerin

500 000 3,5

5. März 1910 Kreis Moers Rheinberg-Orsoy-Moers-
Schaephuysenmit Rhein-

900 000 3,5

anschluß bei Orsoy und
Schaephuysen-Sevelen-

Hörstgen
» Gemeinden Monheim

und Baumberg
Monheim-Baumberg 210000 3,5

» Gemeinden Homberg,
Hochemmerich, Baerl,

Bliersheim uud
Friemersheim

Vom Bahnhof Rhein-
Hauseu-Friemersheimüber
Hochemmerich und Hom¬

berg nach Baerl

341800 3,5

26 April 1910 Gemeinden Hitdorf
und Rheindorf

Hitdorf-Rhcindorf 235000 3,5

7- Juni 1910 Stadt Rees Rees-Empel

Zu übertragen

150000 3.6

33824 699
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Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Vahubcm
Betrag des
Darlehns

^i

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz
_________ /» ______^

7. Juni 1910

22. Juli 1910

25. Oktober 1910

3. Februar 1911

4. März 1911

10. März 1911

11. März 1911
2./3. Februar 1912

7. März 1912

Kreis Rees

Kreis Dlireu

Gemeinde Hamborn

Kreis Altenkirchen

Kreis Moers

Landkreis Solingen
Kreis Altenkirchen

Kreis Gummersbach

Gesellschaft Straßenbahn
Bonn-Godesberg-Mehlem

Siegkreis
Kreis Sacirlouis

Siegkreis

Uebertrag
Wesel-Rees-Emmerich-

Hüthum
Nördliche Umgchuugsbahn
bei Düren und Zitlpich-

Embkcn
Alsum am Rhein-Haltestelle

Sterkrade Süd
Von Betzdorf-Scheuerfeld
über Elben, Steinebach,
Elkenroth nach Nauroth

Muers-Homberg

Opladen-Lützenkirchen
Von Betzdorf-Scheuerfeld
über Elben, Steinebach,
Elkenroth nach Nauroth

Nielstein-Wllldbröl

Bonn-Godesberg-Mehlem

Siegburg-TroisdorfMondorf
Saarlouis-Felsberg

Siegburg-Much

Dieses letztere Darlehen von
795 000 Mark wird dem
Siegkreisezu höchstens 2°/»
Zinsen zunächst auf 5 Jahre
unkündbar unter der Vor¬
aussetzung zur Verfügung
gestellt, daß der Staat dem
Kreise ein Darlchu iu gleicher
Höhe und unter denselben

Bedingungen gewährt.
Zu übertragen

33 824 699
2 000 000

600 000

700000

2 000000

450000

650 000
175 000

720 000

720000
1 200 000

700 000
75 000

795000

795000

45 404 699

s 812 000 Mk. zu 3,5
^850 000 „ „ 3,6
l 338 000 „ „ 3,65

3,5

3,5

3 5
300 000 Mk. zu3,5u.
150 000 „ „ 3,6°/°
Das Dailehn ist mit Wir¬
kung vom 1. Juli 191?
ab in ein Kommunal»
Darlehen umgewandelt
worden.

3,5
3,5

s 420 000 Mk. zu 3.6
s 300 000 „ „ 3.65

2 (Zinszulchuh 2.1°/°)
3,5

3 (ginszuschuß 1°/°)
3.15 (Iinszuschuh 1°/°)
Zu dem für ländliche Dar¬
lehen zur Zeit der M<
Hebung geltenden ZmMyc
abzüglichV«°/°.

Siehe die Bemerkung '«
Spalte 3.
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Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Bahnbau
Betrag des
Darlehns

^e

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz°/«

29^AprU
1. Mai 1912

20/21. Dezember 1912

Landkreis Solingen

Stadt Gummersbach

24. Juni 1913

2. Dezember 1913

9. Januar 1914

13. Februar 1914

7- April 1914

Gesellschaft Elektrische
Bahnen der Kreise

Bonn-Stadt, Bonn-Land
und des Siegkreises

Siegkreis

Straßenbllhnverband
Moers-Camp-Rheinberg

zu Moers

Kreis Rees

Kreis Gummersbach

Kreis Simmern

Gemeinde Holten

Uebertrag
Landwehr-Höchscheid

Von Gummersbach über
Nöckelseßmarnach Nieder-
seßmar und Verschlag mit
einer Abzweigung von Nöckel¬
seßmar nach Thalbecke und

Frömmersbach
Bonu-Königswinter und

Bonn-Siegburg

Von Mondorf nach Züudorf
und von Sieglar
nach Svich pp.

Von Moers über Nepelen,
Lintfort, Camperbruch

nach Camp mit Abzweigung
von Camsierbruchnach

Nheinberg

Wesel-Rees-Emmerich

Von Verschlag bis zur
Genkelmüudung

Zur Bestreitung der Grund-
erwerbskosten für die

staatliche Nebenbahn von
Simmern nach Gemllnden

Hamborn (Marrluh)-
Holten-Bahnhof Holten

und Walsum (Waldschlöß-
chen)-SchachtWchofen-

Holten

Zu übertragen

45 404 699
363 250

940000

150000

1260 000

1200000

800000

500000

150000

3,6

/ 840 000 Mk. zu 3.6
1100 000 „ .. 3.65

260000

51 027 949

3,6

3.6

3,6. Das Darlehen ist mit
Wirfung vom 1. Januar
1920 ab in ein Kommunal»
Darlehen umgewandelt
worden.

3,6

3.6

3.6

Iu dem für ländliche Dar»
lehen zur Zeit der Ab¬
hebung gellendenIinsfuße
abzüglich Vz°/°.

19
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Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Bahnbau
Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschufses

der Provinz
0/

?. April 1914

5. Juni 1914

Stadt Nheydt

Stadt Saarbrücken

Uebertrag

Wickrathberg-Wllnlo

Vou Vrebach nach Ens-
heim mit Abzweigungvon
Eschringennach Ormesheim

51027 949

140 000

500 000

s Die Stadt Rhcydt hat aus
das Darlehen verzichtet

< undllmlj!.Dezember1913
den abgehobenen Teil von

<. 8UUU0 Ml. zurückgezahlt.
4,25

!' Gemeinde Vrebach Von Vrebach nach Ens-
heim mit Abzweigungvon
Eschringennach Ormesheim

100 000 4,25

21. Juli 1914 Gemeinde Neunkirchen Von Neunkirchen über
Spiesen nach Elversberg

310 000 Zu dem für ländliche Dar¬
lehen zur Zeit der Ab¬
hebung gcltendenZinsfuße
abzüglichV«°/°.

15. Mai 1915 Gemeinden Solingen,
Wald und Haan

Solingen-Wald-Haan 620000 In dem für ländliche Dal'
lehen zur Zeit der M'
Hebung geltenden Zinsfüße
abzüglichV2°/°.

» Stadt Elberfeld Elberfeld (Neumarkt bezw.
Königstraße) -Wiedener

Häuschen

370000 Zu dem für ländliche Dar¬
lehen zur Zeit der M'
Hebung qelteudcnginsfM
abzüglich>/,"/».

6. Juli 1915 Stadt Hamborn Von Duisburg-Meidelich
über Hamborn nach Holten

620 000 4,«

20. März 1918 Kreis Gummersbach Zur Deckung der beim Bau
der Kleinbahn Bielstein-
Waldbiül entstandenen

Mehrkosten

120 000 4.«

n 120000 2.«

Summe 53 927 949
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Von den bewilligten Mitteln in Höhe von 55 Millionen Mark ist demnachnoch ein Rest¬
betrag von 1072 051 Mark vorhanden. Voraussichtlichwird dieser Betrag für das Jahr 1922
ausreichen. Nötigenfalls können, wie früher bereits geschehen ist, weitere Darlehen vorbehaltlich
der Erhöhung der Mittel durch den nächsten Provinziallandtag bewilligt werden.

Der Provinzialausschuß:
Dr, Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 27.
Drucksachen-Nr. 26.

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusfes,

betreffend

Erhöhung der Straßenunterhaltungsrenten.

Der Provinzialausschuß hat dem im Juli 1921 tagenden 61. Provinziallcmdtage einen
ausführlichen Bericht über die Erhöhung der Etrahcincnten mit dem nachstehendenAntrag vor¬
gelegt: „Der Provinziallandtag wolle beschließen, von einer Erhöhung der Straßenunterhaltungs¬
renten Abstand zu nehmen".

Die III. Fachkommissionstellte hierauf folgenden Antrag:
„Der Provinziallandtag wolle die Vorlage des Provinzialausschnsses ablehnen und gemäß
Antrag des Abgeordneten Dr. Scmsscnmit nachfolgenden Aenderungen, die hier durch Sperr¬
druck kenntlich gemacht sind, beschließen: Die Proumzialverwnltung ist verpflichtet, auf
Antrag derjenigen Kreise uud Gemeinden, die auf Grund des ß 18 Absatz 3 des Gesetzes
vom 30. April 1873 die Verwaltung und Unterhaltung der in ihrem Gebiet gelegenen
Stcmtschaufsccn oder die Vezirtsstraßen übernommen haben, entweder 1. die Verwal¬
tung uud Unterhaltung dieser Straßen gegen Nückübcrtragungdes auf sie entfallendenTeiles
der Dotationsrenten unter noch zwischen der Provinz und den beteiligten Gemeinden
und Kreisen zu vereinbarenden Bedingungen wieder abzunehmen, oder 2. den be¬
treffenden Kreisennnd Gemeinden einen laufenden Zuschuß in Höhe der auf die übernommene
Kilomcterzahl unter Zugrundelegung der der Provinz bei den in ihrer Verwaltung ver¬
bliebenen Straßen pro Kilometer entstandenen durchschnittlichenKosten für gleichartige
Straßen zu gewähren. Dieser Durchschnittssatz wird nach Anhörung der stän¬
digen Kommission für die Angelegenheiten des Straßenbauwesens durch den
Proviuzinlausfchuß festgesetzt.

Bis zur Durchführung dieses Beschlusses werden die leistungsschwachen
Gemeinden aus Provinzialmitteln uutcrstützt".

Der Provinziallandtag hat dazu folgenden Beschluß gefaßt:
«1. Der Antrag des Abgeordneten Dr. Saassen wird dem Provinzialausschuß überwiese» mit

dem Ersuchen, nach Anhörung der kommunalen SpitzcnvcrbÜndedem nächsten Provinzial¬
landtag eine Vorlage über einen der Billigkeit entsprechenden Ausgleich zwischen der Provinz
und den Stadt- und Landgemeinden bczw. Kreisen zu macheu.

19»
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2, Der Provinzialausfchuß wird ermächtigt, eine vorläufige Regelung für das laufende Rech¬
nungsjahr vorzunehmen und hierzu die der Provinz aus einer eventuellen Erhöhung der
staatlichen Dotationsrcnten zufliehenden Mittel zu verwenden.

3. Falls der Provinzialausfchuß von diefer Ermächtigung keinen Gebrauch macht, soll in Aus¬
sicht genommen werden, daß die endgültige, vom nächsten Provinziallandtag zu beschließende
Regelung rückwirkende Kraft für das laufende Rechnungsjahr erhält, falls hierfür die vor»
stehenden erwähnten Mittel verfügbar sind."

I.

Allgemein sei vorweg folgendes bemerkt:
Für den Fall, daß eine Erhöhung der Staatsdotationen nicht eintreten sollte, müssen

die zur Erhöhung der Straßenrenten erforderlichenMittel durch Erhöhung der Provinzialumlagen
aufgebracht werden. Hierzu ist folgendes in Erwägung zu ziehen:

Nach dem Antrag der III. Fachkommissionsoll die neue Rente die Höhe der von der
Provinz für die in ihrer eigenen Verwaltung verbliebenen Straßenstrecken aufgewendeten Kosten
erhalten. Nach dem Finalabfchluß des Jahres 1920 hat die Provinz für die Unterhaltung von
1 Iliu Straßen 6116 Mark ausgegeben. Diefe Kosten werden sich infolge der gewaltig gestiegenen
Materialpreise und Löhne im Jahre 1922 auf das Doppelte erhöhen. Demgegenüber ist jedoch
zu berücksichtigen, daß bei den abgetretenen Straßenstrecken nicht die ganze Breite der Straße für
eine Rentenberechnung zu Grunde zu legen ist. Durch die Herstellung von Kleinbahnen, Ver¬
legungen von Wasser«, Gas- und elektrischen Leitungen fällt ein entsprechenderTeil der Fläche,
der von betreffendemUnternehmer oder Gemeinden infolge der Anlage zu unterhalten ist, für die
Provinz fort, und ist somit auch bei der Rentenberechnung nicht in Rechnung zu ziehen, (vergl.
Drucksache Nr. 19 IV der letzten Landtagsverhandlung). Eine genaue Festsetzung der Ausdehnung
dieser Anlagen ist nicht mehr möglich, da bei vielen Straßen, besonders in größeren Städten
überhaupt die frühere Lage der Provinzialstraße nicht mehr festzustellenist. Es kann daher nur
schätzungsweise eine Feststellung erfolgen. Erfahrungsgemäß kann die Hälfte der ganzen Straßen¬
fläche als die für die Rente in Rechnung zu ziehende« Straßenfläche angenommen werden.

Bringt man diese Annahme mit der vorstehenden Berechnung der jetzigenUnterhaltungs¬
kosten von 2 X 6116 Mark für 1 Kiu in Zusammenhang, so ergeben sich die Kosten für die
Unterhaltung von 1 Km abgetretener Siraßenstrecken für das Jahr 1922 auf 6116 Mark.

Es sind im ganzen an die Gemeinden abgetreten 735 Km Straßen, fo daß die Renten
sich berechnen auf 735 X 6116 -- 4 495 260 Mark. Hiervon ist in Abzug zu bringen der
Betrag der jetzigen Renten mit 695 337 Mark so daß noch aufzubringen ist der Betrag von
3 799 923 Mark.

Das für die Provinzialumlagen für 1920 zu Grunde gelegte Nealsteuersoll beträgt
56 294152 Mark, danach ergibt sich für die Aufbringung von 3 799 923 Mark erhöhter Rente

eine Mehr-Umlage von ^I^HX^ 5^ ^ Realsteuern. Wenn inzwifchen das

Nealsteuersoll gestiegen ist, so sind auf der anderen Seite mindestens in demselbenMaße auch die
Unterhaltungskosten gestiegen,so daß stets, falls in der oben angegebenen Weife eine Erhöhung
der Straßenrenten stattfinden soll, und diese nicht aus erhöhter Dotationsrente erfolgen kann, mit
einer Erhöhung der Prouinzn,lumlage um etwa 7°/° zu rechnen ist.

Es ist hierbei angenommen, daß für alle abgetretenen Straßen ein gleich hoher Unter-
haltungssatz von 6116 Mail eingesetzt wird. D,eses widerspricht freilich dem Wortlaut des vor-
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stehendenAntrages der III. Fachkommissionunter 2, in dem gesagt ist, daß die Rente entsprechen
soll den von der Provinz aufgewendetenKosten für gleichartige Straßen. Hierbei müßte eine
Klassifizierung der Straßen stattfinden. Eine solche ist aber nicht möglich, wie bereits in der
oben erwähnten Drucksache Nr. 19 der letzten Landtagsvcrhandlung unter lV näher ausgeführt ist,
und es wird daher nichts anderes übrig bleiben als eine gleichmäßigeRente für alle Straßen¬
strecken einzusetzen.

Es muß ferner unter Bezug auf die mehrfach genannte Drucksache Nr. 19 nochmals
darauf hingewiesenwerden, daß bei den Abtretungen der Straßen an die Gemeinden eine Rente
festgesetzt wurde, die sich berechnetenach einem Anlagekapital, dessen Zinsen und Zinseszinsen die
Unterhaltung der Straße ermöglichteund dessen Höhe sich jeweils nach dem Zustande der Straßen
zu der Zeit der Uebergabe ergab, und die somit für ganz gleichartige Straßen doch ganz verschieden
sein konnte. Nach der so beabsichtigtenRegulierung würde jedoch nicht eine solche Rente an die
Gemeinden gewährt, sondern die durchschnittlichen tatsächlichenUnte>Haltungskostenihnen erstattet.

II.
Gemäß Absatz 1 des vorstehendenLandtagsbeschlusseshat die Verwaltung sich mit den

kommunalen Spitzenverbänden in Verbindung gesetzt. Zu einer Besprechung waren eingeladen:
1. Der Verband der größeren Städte der Rheinprovinz mit Ausnahme der Stadt Köln, ver¬

treten durch OberbürgermeisterDr. Iohansen, Crefeld.
2. Der RheinischeStädtebuud, vertreten durch Bürgermeister Vreuer in Werden-Ruhr.
3. Der Verband Rhein.-Westf. Gemeinden, vertreten durch Bürgermeister a. D. Kluth, Köln.
4. Der Rhein. Gemeindetag, vertreten durch Bürgermeister Nücker, Obercassel-Siegkrcis.
5. Der Rhein. Unterverband des Verbandes Preuß. Landkreise, vertreten durch den geschäfts-

führenden Vorsitzenden,Landrat Dr. Graf Adelmann, Coblenz.
6. Der Oberbürgermeister der Stadt Köln.

Am 2. Dezember 1921 und 5. Januar 1922 haben eingehendeVerhandlungen mit den
vorstehenden Vertretern stattgefunden. Nachstehend sind die Protokolle der beiden Sitzungen
wiedergegeben:

Protokoll über die Verhandlungen mit den Vertretern der Spitzenverbände
am 2. Dezember 1921.

Anwesend: Landesrat Dr. Horion als Vertreter des Landeshauptmanns,
Lcmdesbaurat Quentell,
Lcmdesbaurat Heinckamp,
Piovinzilllbaurat Crescioli,
Beigeordneter, Stadtbamat Hentrich, Crefeld, in Vertretung des Oberbürger¬

meisters I)r. Iohansen,
Bürgermeister Vreuer, Werden, Rhein. Städtebund,
Landrat Kesseltaul, Boun, Preußische Landkreise,
Bürgermeister Nücker, Obercassel, Rhein. Gemcindctag,
Stadtbamat Weingarten, Vertreter der Stadt Köln.

Der Vorsitzende wies hin auf die Verhandlungen des letzten Provinziallandtages.
Dabei habe sich der Provinziallcmdtag auf den Standpunkt gestellt, daß für das Jahr 1922
unter allen Umständen eine Erhöhung der Straßcmenten stattfinden müsse. Für das Jahr 1921
käme eine solche nur iu Frage im Falle einer Erhöhung der staatlichen Dotatiousrente. Da eine
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solche nicht stattfinden würde, so werde der Provinzialausschuß für das Jahr 1921 eine Erhöhung
nicht vornehmen. Ueber die Art und Weise, wie die Erhöhung für 1922 stattfinden solle, sollen die
kommunalenSpitzenverbände gehört werden. Infolgedessenseien die Herren heute eingeladenworden.

Landesbaurcit Quentell führte aus: Bei der Abtretung von Straßen an Gemeinden
ist in Betracht zu ziehen, daß es zweierlei Arten von Provinzialstraßen gibt:

1. die früheren Staatsstraßen und
2. die früheren Veznksstraßen.

Hinsichtlichder Abtretung von Staatsstraßen ist bestimmendder 8 18 des Gesetzes über
die Dotation vom 8. Juli 1875 (G. S. S. 497). Hierin ist gesagt, daß bei Uebertragung solcher
Straßen an Gemeinden ein zu diesem Zwecke abzusondernderAnteil von der Provinzinldotation
den übernehmenden Gemeinden zu überweisen ist.

Abweichend hiervon hat die Provinz den Gemeinden eine Rente gewährt, die den tat¬
sächlichen Unterhaltungskosten der Straßen entspricht und den entsprechendenAnteil aus der
Dotation bedeutend übersteigt.

In gleicher Weise sind Strecken von Bezirksstraßen an Gemeinden abgetreten, und sind
auch hierbei die bisherigen Unterhaltungskostenden Renten zugrunde gelegt.

Da in den letzten Fällen die Provinz keine Dotation erhalten hat, sondern die Unter¬
haltungsmittel «x proririi» aufbringt, so hätte eigentlicheine Abtretung ohne eine Rente an die
Gemeinden erfolgen müssen, da die letzteren verpflichtet waren, die Kommunalstraßen zu eigenen
Lasten zurückzunehmen (vergl. das Regulativ betreffend die Vereinigung der in der Rheinprovinz
bestehenden Vezirlsstraßenfonds und der Fonds zur Unterhaltung der Staatsstraßen zu einem
Provinzialstratzenfonds vom 19. Januar 1876 S. 649 des Handbuchs für die Rheinische Pro-
vinzialuerwaltung).

Streng genommenstehen die Gemeinden, deren Straßen seinerzeit als Vezirksstraßenüber¬
nommen und die später gegen eine Rente an die Gemeinden wieder abgetreten sind, weit besser
als die Gemeinden, welche gleichwertigeStraßen früher erbaut haben, sie aber als Bezirlsstraßen
nicht haben anerkennenlassen.

Da bei Abtretung von Staatsstraßenstrecken die Provinz die tatsächlichenUnterhaltungs¬
kosten der Nentenberechnungzugrunde gelegt hat, so hat sie hierbei schon den rechtlichenStand¬
punkt weit tiberschrittenund der Billigkeit entsprechendgehandelt; desgleichenbei RückÜberweisung
von Bezirksstraßen an die Gemeinden.

Soll gemäß dem Beschluß des Provinziallandtages in der Erhöhung der Rente noch
weiter gegangen werden^so kann dies ans verschiedene Weise stattfinden:

1. Gleichmäßige prozentuale Erhöhung der Rente. Dies Verfahren dürfte aber dem
Landtagsbeschluß,der eine Erhöhung der Rente nach den jetzigen der Provinz erwachsenden dnrch-
schnittlichen Unterhaltungskostenanordnet, nicht entsprechen,da die jetzigen Renten nicht nach den
gleichmäßigenUnterhaltungskostenbewertet sind, sondern verschieden nach dem jeweiligen Zustand
der Straße zur Zeit der Abtretung. Es wird hingewiesen auf die DrucksacheNr, 19 der be¬
treffenden LandtagssitzungSeite 7, wo ein Beispiel die Sache näher erläutert.

2. Die Erhöhung könnte festgesetzt werden in der gleichen Weise, wie die gesamten Unter¬
haltungskostenfür die Provinzialstraßen gestiegensind von dem Jahre an, in dem die Rente be¬
willigt ist, bis zum Jahre 1922.

3. Die Rente kann festgesetzt werben nach den für das Jahr 1922 veranschlagtenUnter¬
haltungskosten der Provinzialstraßen.
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4, Die Rente kann festgesetzt weiden nach den von den Kommunen tatsächlich aufgewandten
Unterhaltungskosten.

Die letztere Festsetzungmuß gleichfalls außer acht gelassen werden, da die verschiedenen
Unterhaltungsarten der einzelnenGemeindensich nicht eignen zu einer gemeinsamen Rentenerhöhung.

Es würde wohl nur der Punkt 3 in Frage kommen.
Sodann ist folgendes noch zu beachten: Die Unterhaltungskosten der Straße ergeben

sich aus zwei Faktoren:
1. Dem Einheitssatz der Unterhaltungskosten für einen Quadratmeter Straßenfläche und
2. der Größe der zu unterhaltenden Fläche.
Diese Fläche, die bei den Provinzialstraßen allgemein in einer Breite von 5 m chausfee-

mäßig unterhalten wird, reduziert sich aber von Jahr zu Jahr uud besonders bei den großen
Städten, wie nachstehenderläutert:

Zunächst dehnen sich die Straßenbahnen immer mehr aus, und da nach den bestehenden
Bestimmungendie Kleinbahugesellschaften nicht nur die Straßenfläche zwischen den Schienen, sondern
auch beiderseits derselben einen Streifen von 50 om unterhalten muffen, so verringert sich für die
Provinz bei der Herstellung einer Bahn die Unterhaltungsstächeum diesen von den Straßenbahnen
zu unterhaltenden Streifen. Bei einer eingleisigen Bahn ergibt sich für diesen Streifen eine Breite
von 2,5 ru, also die Hälfte von der 5 m breiten Fahrbahn; bei zweigleisigen Bahnen vermindert
sich die Unterhaltungsstächefür die Provinz noch mehr.

In gleicher Weise vermindern die in den Straßen verlegte Gas- und Wasserleitungen
die Unterhaltungsfläche, da die Flächen über den Rohrgräben in halber Breite von den Gemeinden
zu unterhalten sind. (Vergl. die Drucksciche zu der DrucksacheNr. 14 aus der Sitzung des
Provinziallandtages vom Jahre 1918 „Technischeund wirtschaftlicheGründe gegen die Erhöhung
der Rente.")

Der Vorsitzende weist darauf hin, daß in bezug auf die Ausgaben für die Provinzial«
straßenverwaltung die einzelnen Gemeinden in ganz verschiedenerLage wären. Am schlechtesten
seien diejenigen gestellt, in deren Bezirk sich keine Provinzialstraßen befänden, und denen auch
keine Straße gegen Rente abgetreten sei. Etwas besser ständen die Gemeinden, denen eine Straße
abgetreten sei, indem sie wenigstensden Betrag der Rente bekämen; und am besten ständen diejenigen
Gemeinden, in deren Bezirk sich von der Provinzialverwaltuug unterhaltene Provinzialstraßen
befänden. Eine durch die Erhöhung der Renten bedingte Erhöhung der Prooinzmlumlage würde
einem Teile der Gemeinden wesentlicheVorteile bringen, während der bei weücm größte Teil
lediglich an der Erhöhung der Prooinzialumlage mehr zu zahlen hätte.

Bei der Erhöhung der Rente seien 3 grundsätzlich verschiedene Verfahren zu unterscheiden:
1. Zugrundelegung der früher festgesetzten Rente. D,e Unbilligkeit, die sich daraus

ergeben würde, sei von Herrn Lcmdesbaurat Quentell schon dargelegt.
2. Erstattung der heute wirklichen Unterhaltungskosten. Das würde zur Folge haben,

baß den großen Städten die außerordentlichenUnterhaltungskosten ihrer großstädtischenStraßen,
bie früher Provinzialstraßen waren, erstattet werden mühten.

3. Erstattung eines Normalsatzes nach dem Durchschnittssatz der Unterhaltungskosten eines
Kilometers Provinzialstraßen in der Rheinprovinz, und zwar würde wohl in Frage kommen etwa
Erstattung der Hälfte diefer Kosten. Das wäre für 1922 etwa 6000 Mark pro Km, da geschätzt
werden könnte, daß die Hälfte der abgetretenen Straßenflächen von der Provinz infolge der Anlage
von Straßenbahnen auf denselben und durch Hineinlegen von Leitungen vom Prouinzialverband
auch ohne Abtretung nicht mehr zu unterhalten seien.
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Geh. Regierungsrat Kessellaul wies hin auf die zahlreichenfrüheren Verhandlungen
des Provinziallandtages und der zuständigen Kommissionenüber den Gegenstand und legt dar,
daß die Städte die abgetretenenStraßen in ganz verschiedenartigerWeise unterhalten hätten, und
oft die Rente zu anderweitigen IweÄen verwandt hätten. Er hielte aber eine schematische Fest¬
setzung der Rente auf die Durchschnittskosteneines Kilometers Provinzialstrahen nicht für gerecht¬
fertigt. Er halte es vielmehr für richtig, daß die wirklichen derzeitigen Kosten für die von der
Provinz beim Nichtabtreten zu unterhaltenden Straßenflächen zugrunde gelegt werden müßten.
Dabei müßten aber ausscheiden alle diejenigenStraßen, die durch städtische Bebauung ihren Charakter
als Landstraße verloren haben und innerhalb geschlossener städtischerOrtschaften liegen.

Stadtbanrat Hentrich erklärte, heute eine endgültige Stellungnahme noch nicht nehmen
zu tonnen. Er bäte zunächstum Uebermittelung schriftlicher Unterlagen zwecks genauerer Prüfung.
Grundsätzlichsei er aber der Ansicht, daß mit jeder einzelnen Stadt getrennt auf Grund der
vorhandenen Verträge ein neuer Vertrag abgeschlossen werden müsse unter Berücksichtigungder
heuligen tatsächlichen Unterhaltungskosten. Dabei seien aber besonderskostspielige Straßendeckungs¬
arbeiten wie Asphaltpflaster, Holzpstaster, nicht zu berücksichtigen. Er fragt weiter, ob in den
Verträgen besondere Abmachungen über das Legen von Straßenbahnen auf den abgetretenen
Straßen vorhanden feien.

Landesbaurat Quentell antwortete auf die letztere Anfrage, daß im Text der Verträge
keine Bestimmung darüber getroffen sei, daß aber bei der den Verträgen beigefügten Berechnung
der Unterhaltungsrenten die entsprechendenFlächen in Abzug gebrachtseien.

Der Vorsitzende sagt zu, daß das Material übermittelt bezw. den Herren Mitteilung
gemacht weiden solle, in welchen den Herren wohl zugänglichenDrucksachen des Provinziallandtages
das Erforderlichezu finden sei.

Herr Bürgermeister Breuer hat grundsätzliche Bedenken gegen jede Art der Erhöhung
und befürchtet davon insbesondere eine Benachteiligung der Landgemeinden. Die Städte, die
Straßen übernommen hatten, hätten geglaubt, damit ein Geschäft zu machen und sich sehr dazu
gedrängt. Grundsätzlichsei es nicht angängig, derartige Verträge nachträglich abzuändern. In
ähnlichen Fällen lehne der Staat auch eine Aenderung solcherVerträge nnd Erhöhung ursprüng¬
licher Verträge ab.

Bürgermeister Nücker behielt sich die endgültige Stellungnahme vor, hat aber auch
grundsätzliche Bedenken gegen die Erhühuug.

Stadtbaurat Hentrich weist darauf hin, daß versucht werden müsse, die nötigen Mehr¬
beträge für die Erhöhung ohne Erhöhung der Provinzialumlage durch Erhöhung der Staats¬
dotation zu erreichen.

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß, wenn eine Erhöhung der Swatsdotation komme,
diese in einer festen Summe überwiesen würde und nicht im Entferntestendie Ausgaben der Provinzial-
Verwaltung decken würde, so daß eine Mehrausgabe an irgend einer Stelle dann doch noch immer
in einer Erhöhung der Prooinzialumlage zum Ausdruck kommen werde. Der Vorsitzendewies
zum Schluß noch darauf hin, daß es fich heute nur um eine unverbindlicheVorbesprechunggehandelt
habe, um auf die Gesichtspunkte,die in Betracht kommen, aufmerksamzu machen.

Es wurde sodann Termin für eine erneute Besprechungfestgelegt auf den 5. Januar 1922,
vormittags 11 Uhr.

Der Landeshauptmann. Der Landesbaurat.
I. Vertr,: gez. Dr. Horion. gez. Quentell.
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Protokoll über die Verhandlungen mit den Vertretern der Spitzenverbände
am 5. Januar 19 22-.

Anwesend: Landesrat Dr. Horion als Vertreter des Landeshauptmann«,
Lcmdesbaurat Qucntell,
Landesbaurat Heinetnmp,
Provinzialbaurnt Crescioli,
Beigeordneter Stadtbnumt Hentrich, Krefeld,
Landrat Kesseltaul, Bonn, Preußische Landkreise,
Bürgermeister Nücker, Obercassel, slhein. Gemeindetag,
Stadtbaurat Weingarten, Köln.

Entschuldigt hat sich Herr Bürgermeister Vreuer, Werden, Rhein. Stiidtebund, der seine
Ansicht noch schriftlich einreichen wird.

Der Vorsitzende ersuchte die Anwesenden,nachdem sie in der vorletzten Sitzung sich
ihre Stellungnahme vorbehalten hatten, und ihnen inzwischendas Material zugegangen sei, ihre
Ansicht vorzutragen.

Beigeordneter Hentrich erklärte, daß er den Vorschlag die Straßenrenten zu erhöhen,
überhaupt ablehnen müsse, solange die Mittel dazu durch Provinzialumlage beschafft werden müßten.
Es werde hierdurch keine Entlastung der Gemeinden herbeigeführt, sondern nur eine andere Ver¬
teilung. Sein Vorschlag ging dahin, zunächst mit allen Mitteln auf die Regierung einzuwirken,
die früheren Dotationen zu erhöhen. Nach diefer Erhöhung der Dotation sei dann eine Erhöhung
der Renten vorzunehmen.

Stadtbaurat Weingarten äußerte sich auch dahin, daß nur bei Erhöhung der Dotation
eine Erhöhung der Renten stattfinden tonne. Ueber die Verteilung der Renten machte er folgenden
Vorschlag: In dem Verhältnis der jetzigen Unterhaltungskosten der Provinzialstraßen zu den
seinerzeit festgesetzten Renten seien die aus der zu erwartenden Dotation für die Straßenunter-
haltung entfallenden Mittel zu verteilen.

Bürgermeister Nücker, Obertasse!, schloß sich auch der Ansicht an, daß die Vorbe¬
dingung einer Erhöhung der Renten die Erhöhung der Dotationen sein muß.

Geh. Regierungsrat Kcsseltaul hob zunächst hervor, daß es sehr schwierig für die
Gemeinden sei, die tatsächlichenUnterhaltungskostenfestzustellen. Auch er sei der Ansicht, daß
zunächst eine Erhöhung der Staatsdotationen stattfinden müsse. Er gab zur Erwägung, ob nicht
die Provinz gegen den Staat im Klagewege vorgehen könnte, da doch seinerzeit jedenfalls auch
die Höhe der Dotationen nach Vereinbarungen festgestellt seien.

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß er das Letztere für aussichtslos halte, da die
Dotation durch Gesetz festgelegt wäre. Der Vorsitzende sagte aber zu, daß er sich an die Geschäfts¬
stelle der vereinigten Provinzen wenden werde mit der Frage, ob tue Rechtsansprücheder Provinz
gegen den Staat schon geprüft seien, wenn nicht, daß dieses dringend erforderlichsei, und er ferner
anfragen werde, wie es mit der Erhöhung der Dotationen stehe, nachdem das Gmndstcuergesetz
abgelehnt sei.

Allgemein wurde dann noch für notwendig erklärt, daß, wenn eine Erhöhung der Dota¬
tionen nicht eintrete, dann nochmals die kommunalen Spitzenuerbände zusammengerufenwürden,
um über weitere Wege zu beraten.

20
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Der Vorsitzende bat die Herren dann, sie möchten ihre heute dargelegten Ansichten
möglichstumgehend ihm auch noch schriftlich einreichen, was zugesagt wurde.

gez, Dr. Horion. gez. Quentell.

Nachstehendsind die wesentlichenSätze aus deu eingegangenen schriftlichen Mitteilungen
der einzelnen Konferenzteilnehmermitgeteilt: '

1. Herr Bürgermeister Nücker, Obcrkassel-Sieg schreibt: „Die Stellungnahme des Ver¬
bandes Rheinisch-WestfälischerGemeinden und des Rheinischen Gemeindetages präzisiere ich dahin,
daß unbedingt versucht werden mutz, die etwa zu bewilligendenMehrbeträge für Erhöhung der
Renten an die Gemeinden, ohne Erhöhung der Provinzinlumlage, durch Erhöhung der Staats¬
dotation zu erreichen".

2. Herr Oberbürgermeistervon Crefeld schreibt: „Die Mittel für eine Erhöhung der Unter¬
haltungsrenten durch eine Erhöhung der Provinzinlumlage zu beschaffen, halte ich nicht für zweck¬
mäßig. Das würde für die Gesamtheit der Provinz keine Erleichterung, sondern nur eine Ver¬
schiebung der Unterhaltungslasten bedeutest. Die dringend notwendige Entlastung der betroffenen
Gemeinden und auch der Provinz selber kann meines Erachtens erst dann eintrete», wenn es gelingt,
vom Staate eine, entsprechenddem gesunkenenGeldwerte wesentlicherhöhte Dotation zu erreichen.
Dahin müßten meines Erachtens die Bestrebungen der Provinzialverwaltuug gerichtetwerden, und
zwar mit möglichststarkem Nachdrucke".

3. Herr Bürgermeister Vreuer, Werden-Ruhr schreibt: „Ich schließe mich der in der
Verhandlung am 5. Januar geäußerten Ansicht an, wonach mit allen Mitteln darauf hingewirkt
werde» muh, die früheren Dotationen zu erhöhen. Ich schließe mich weiter der Ansicht an, daß
nur dann, wenn die Dotationen erhöht werden auch die Straßenrenten erhöht werden können.
Ueber die Art dieser Erhöhung würde dann ja später noch im Wege der Verhandlung ein Weg
gefunden werden können. Unter allen Umständen muß aber vermieden werden, daß die Mittel
für die Erhöhung der Renten durch Provinzinlumlage beschafft werden".

4. Herr Oberbürgermeister von Köln schreibt: „An sich halte ich im Hinblick auf die
gewaltige Steigerung der Etraßeuunterhaltungskosten eine Erhöhung der Rente für unbedingt
erforderlich. Ich kann aber dem nicht zustimmen, daß die hierfür erforderlichenMittel durch eine
Umlage aufgebracht werden, weil dadurch allzugroße Ungleichheiten entstehen. Wie aus der mir
übersandten Zusammenstellung hervorgeht, ist zwar bei manchen Städten die neue Rente höher
als die Umlage, andire aber, darunter auch Köln, müssen erheblichmehr an Umlage bezahlen, als
sie an Rente erhalten. Diese Verschiedenartigkeitberuht nicht auf besonderenGründen, denen
man vielleicht eine gewisse Berechtigung nicht absprechenkönnte wie beispielsweise,daß etwa die
weniger finanzkräftigenGemeinden oder diejenigen, die besondershohe Kosten für die übernommenen
Provinz,nlstrnhen aufzuwenden haben, vor den übrigen zu berücksichtigen seien, sondern sie ergibt
sich lediglich durch Zufälligkeiten Durch diese Art der Verteilung müssen Köln und die in gleicher
Lage befindlichen G meinden nicht nur ihre erhöhten Straßenunterhaltungskosten selbst tragen,
sondern sie müssen auch noch zu den Kosten anderer Gemeinden mitbeitragen. Ich kann daher
der Erhöhung der Rente nur dann zustimmen, wenn sie durch eine entsprechendeErhöhung der
Dotationsrente ermöglicht werden kann, und ich bitte, eine solche mit allem Nachdruck betreiben
zu wollen".

Das einstimmige Ergebnis dieser Verhandlungen ist also: „Erhöhung der Straßen¬
renten nur bei Erhöhung der Staatsdotation, keinesfalls aber durch Erhöhung der
Provinzialumlllgen".
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III.
Da in dem Jahre 1921 eine Erhöhung der staatlichen Dotationsrenten nicht eingetreten

ist, so konnte in diesem Jahre auch eine vorläufige Regelung der Renten nicht vorgenommenwerden.
Der zweite Absatz des eingangs aufgeführten Landtagsbeschlussesfindet hiermit seine

Erledigung.
IV.

Nachdem die Staatsregierung sich entschlossen hat, den Betrag von 165 Millionen Mail
zur Erhöhung der Provinzialdotationen in den diesjährigen Staatshaushalt einzusetzen, kann wohl
mit Bestimmtheit auf die Erhöhung der Dotation gerechnetwerden. Welcher Betrag davon an
die Rheinprovinz entfällt, ist noch unbestimmt.

Es erscheint jedoch angebracht, schon in der jetzigen Tagung des Provinziallandtages fest¬
zusetzen, welcher Anteil von der zu erwartenden Staatsdotation auf die Straßenverwaltung bezw
auf die Erhöhung der Straßenrenten entfallen soll. Es ist hierbei folgendes zu beachten:

Die Gesamtsumme der Dotationen für die Nheinprovinz vom Jahre 1875 und 1902
beträgt 4 573 009 Mark.

Hiervon entfallen auf die Straßenverwaltung . . . 2 892 264 Mark -- 63,25°/°,
und auf die sonstige Verwaltung (Landarmenwesen-,
Irrenanstalten usw.) .- .........1680745 Mark - 36,75«/°.

Es wird vorgeschlagenin demselbenVerhältnis von 63,25°/° zu 36,75°/° auch die neue
Dotation einerseits auf die Straßenverwaltung und andererseits auf die übrigen Verwaltungszweige
zu verteilen.

Wollte man hiervon abweichen und vielleicht auf die Straßenverwaltung einen höheren
Prozentsatz verwenden, so würde die Folge davon sein, daß um den Betrag, um den der Anteil
der Straßenverwaltung erhöht würde, der Anteil der übrigen Verwaltungszweige zeitweise sich ver¬
mindert, und dieser fehlendeBetrag dann durch Steuern (Provinzialumlagen) erhoben werden müßte.
Es würde dies also auf indirekt eine Erhöhung der Strahenrenten durch Erhöhung der Provinzial¬
umlagen hinauskommen,gegen welches Verfahren sich wie eingangs bemerkt die sämtlichen kommunalen
Spitzenverbände einstimmig ausgesprochenhatten

Die weitere Verteilung des Anteils der zu erwartenden Dotation für die an die Gemeinden
abgegebenen Straßen, gegenüber den in eigener Verwaltung der Provinz verbliebenen Straßen¬
strecken, wird zweifellos am einfachsten und gerechtesten nach der Länge der Straßenstreckcnbestimmt.

Nun sind an die Gemeinden abgetreten 733 Kru und in der eigenen Verwaltung der
Provinz 5590 Km verblieben, sodaß der Dotationsanteil verteilt werden müßte im Verhältnis
von 733 zu 5590 oder im Verhältnis von 11,59"/° zu 88,41"/°.

Es würde somit zur Erhöhung der Straßenrente zu verwenden sein 11,59"/° von
63,25 °/u --- 7,33°/° der neuen Dotationssumme.

Würde die Erhöhung der Dotationsrente also etwa 20 Millionen Mark jährlich betragen,
so würde für Erhöhung der Straßenrenten ein Betrag von etwa 1 500 000 Mark zur Verfügung
stehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß indirekt auch dieser Betrag zu Lasten der Provinzial-
umlnge geht; denn würde dieser Betrag nicht ausgeschieden,um zur Erhöhung der Strahenrenten
verwendet zu werden, so stände er zur Verfügung zur Unterhaltung der Provinzialstraßen und
würde somit den hierfür aus Provinzialstcuern aufzubringenden bedeutenden Betrag vermindern.

Nicht ganz leicht wird dann die Verteilung des festgesetzten Gesamtbetrages auf die ein¬
zelnen abgetretenen Straßen sein. Schon jetzt darüber Vorschläge zu machen, dürfte nicht am

20»
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Platze sein, da diese Verteilungsgrundsätzewesentlichvon der Höhe des zur Verfügung stehenden
Betrages beeinflußt werden. Auch hier wird es notwendig sein, mit den Vertretern der Spitzen¬
verbände zu verhandeln. Sollte unter diesen eine Einigung über die Verteilung zustande kommen,
so würden keine Bedenken bestehen, dieser Einigung zuzustimmen. Würde eine solche Einigung
nicht zu erzielen sein, so wird es richtig sein, die Verteilung wenigstens für das erste Jahr dem
Provinzialausschuh zu überlassen, der dann dem nächsten Prouinziallandtag in der Angelegenheit
weiter zu berichten hat.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich daher, folgenden Bcschlußentwurfvorzulegen:
„Zur Erhöhung der Renten für die den Gemeinden und Kreifcn abgetretenen Pro-
vinzialstraßen sind im Falle einer Erhöhung der auf die Rheinprouinz entfallenden
Stantsdotation 7,33»/» des Betrages der Dolationserhöhung zu verwenden. Die Ver¬
teilung auf die einzelnen Beteiligten erfolgt durch den Provinzialausschuß nach Anhö¬
rung der kommunalen Spitzcnverbände",

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horiun,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 28.
Dlucksachen°Nr. 27.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bereitstellung von Mitteln zur Erweiterung der maschinellen Anlagen
auf dem Provinzial-Vasaltbruch bei Neustadt-Wied.

Der Provinzialveiband der Rheinprovinz übernahm im Jahre 1916 den Betrieb der ihm
gehörenden Vasaltbriiche in Obercasselnnd Nenstadt-Wied in eigene Regie, und zwar in der Weise,
daß er die sämtlichen Geschäftsanteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma
„Rheinische Provinzial-Basaltwerke Obercassel G. m. b. H. zu Obercassel im Siegkleis" erwarb.
Der Betrieb der Brüche ist dann durch diese Gesellschaftm. b. H. weiter geführt worden.

Bei dem Netrieb in dem Steinbruch Iungfernhof bei Neustadt-Wied hat es sich als
dringend erforderlich herausgestellt, die maschinellenAnlagen zu erweitern. Zurzeit besteht dort
nur ein Steinbrecher von 650X400 mm Maulweite, der mit einer Dampflokomobileangetrieben
wird. Dieser eine Brecher genügt nicht für den Umfang des dortigen Bruchbetriebes, und es
ist unbedingt erforderlich, um den Betrieb rationell auszugestalten, einen zweiten Viecher mit
700X400 mm Maulweite aufzustellen. Die Fundamente für den zweiten Brecher sind seinerzeit
bei der Errichtung der ersten Brecheranlage bereits mit hergestellt, ebenso sind die Abmessungen
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des Becherwerkszur Förderung des Kleinschlags von dem Brecher nach der Sortiertrommel und
die Sortiertrommel selbst so dimensioniert, daß sie für den neuen zweiten Brecher genügen.

Um die Leistung des Bruches auf mehr als das Doppelte zu erhöhen, genügt somit die
Aufstellung eines zweiten Brechers, Erst hierdurch wird der ganze Vruchbetrieb zur vollen Aus¬
nutzung gebracht.

Da die Preise für die Straßenbaumaterialien seitens der Basaltkonvention, die fast sämt¬
liche Vruchbetriebe am Rhein und im Westcrwald umfaßt, immermehr in die Höhe gesetzt werden,
ist es aus finanziellen Gründen geboten, die im Besitze der Verwaltung befindlichenBrüche mög¬
lichst auszunutzen, um die Straßeuverwnltung immcrmehr von dem Bezug von Basaltmaterial von
der Basaltkonvention unabhängig zu machen, was bei dem jetzigen Betrieb nicht möglichwar.

Sodann bietet sich jetzt Gelegenheit, den Antrieb der ganzen maschinellen Anlagen durch
elektrische Kraft anstatt wie bisher durch Dampfkraft zu bewirken, da die vom Kreise Neuwied
gebaute elektrische Ueberlandzentrale unmittelbar an dem Bruch vorbeigeführt wird, und fomit die
Kosten einer weiten Zuleitung der elektrischen Kraft fortfallen.

Abgesehen davon, daß die jetzige Lokomobilefür den Antrieb beider Brecher nicht aus¬
reicht, hat sich durch Berechnung ergeben, daß der elektrische Antrieb für die Dauer fich billiger
stellen wird als der Dampfbetrieb, schon mit Rücksicht auf die teuere Kohlenanfuhr.

Bei Einführuug der elektrischen Kraft wird fich dann weiter ermöglichenlassen, daß die
Gesteinbohrnlllschinenwesentlich billiger arbeiten als bei Dampfbetrieb. Bei letzterer muß der
Luftkompressorunmittelbar neben der Dampfmaschine aufgestellt werden und wird die gepreßte
Luft dann durch kostspielige lange Rohrleitungen nach den einzelnen Vohrstellen gefördert. Bei
elektrischem Betrieb dagegen wird der Kompressor fahrbar hergestellt nnd nach Bedarf an die
einzelnen Buhrstellen gefahren; es fallen somit die langen Preßluftrohrleitungen fort.

Die Kosten des neuen Brechers belaufen fich auf 500 000 Mark und die Einführung des
elektrischenBetriebes auf 1 Million Mark, sodaß die vorgeschlagene Ergänzung der maschinellen
Anlagen den Betrag von 1,5 Millionen Mark erfordern werden. Der aufgenommeneBetrag
wird entsprechenddem Verwendungszweckiu verhältnismäßig kurzer Frist getilgt werden muffen,
und es wird daher eine Tilgung von 8°/n zuzüglich der ersparten Zinsen vorzusehensein.

Es empfiehlt sich diesen Betrag durch eine Anleihe bei der Landesbank der Rheiuprovinz
zu beschaffen.

Der Provinzialauschuß beehrt sich daher die Genehmigungnachstehenden Veschlußeutwurfes
zu beantragen:

„Die Aufnahme einer Anleihe im Betrage von 1,5 Millionen Mark bei der Landes-
bllnk der Rheinprovinz zur Anschaffung uud Aufstellung eines 2. Steinbrechers und
zur Einführung des elektrischen Betriebes iu dem ProvinzialsteinbruchNeustadt a. d.
Wied wird genehmigt. Die Anleihe soll mit 5"/° verzinst und mit 8°/n getilgt
werden. Die Zins- und Tilgungsbeträge sind aus den Vetriebsergebnisfen zu ent¬
nehmen".

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der ProvinzialllUsschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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A nlage 29.
(Druclfachen-Nr. 28,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung von landwirtschaftlichen Schulen in Bonn, Vensberg, Kreis
Mülheim-Rhein, und Polch, Kreis Mayen.

I. In den LandkreisenBonn und Mülheim am Rhein sind landwirtschaftlicheSchulen
in Bonn bezw. Vensberg errichtet worden. Beide Kreise hatten den dringendenWunsch ausge¬
sprochen, diese Schulen bereits im Herbst 1921 eröffnen zu dürfen. Ans Antrag der Landwirt-
schaftskammerund mit Zustimmung des Zentralkuratoriums für das landwirtschaftlicheSchulwesen
erklärte sich der Provinzialausschuß vorbehaltlichder Genehmigung des Provinziallandtages mit der
Errichtung der beiden Schulen im Herbst 1921 einverstanden. Der Provinzialzuschuß für das
Winterhalbjahr 1921/22 ist aus dem landwirtschaftlichenFonds entnommen worden.

Die erwähnten Kreise hatten früher leine landwirtschaftlicheSchule. Die Schüler aus
dem Landkreise Bonn muhten die umliegendenSchulen in Iülpich, Rheiubach,Vergheim und Hennef
a. d. Sieg besuchen. Diese Schulen sind überfüllt; so z. B. hatte im Winterhalbjahre 1920 die
Schule in Bergheim 62 und die Schule in Hennef 61 Schüler. Der weite Weg zu diesen Schulen
hat viele Landwirtssohne aus dem LandkreiseBonn abgehalten, eine landwirtschaftlicheSchule zu
besuchen. Für den Landkreis Bonn mit seinem hochentwickelten Acker-, Obst- und namentlich
Gemüsebau bedarf es zudem wohl keines weiteren Nachweises,daß die Errichtung einer landwirt-
schastlichen Schule besonders für die kleinbäuerliche Bevölkerungein dringendes Bcdürfnis war. Der
Kreistag des LandkreisesBonn hat alle von der LandwirtschaftskammergestelltenVerpflichtungen
bezüglich der Zahlung des Kreisznschussesund Stellung der notwendigen Schulräume usw, über¬
nommen. Bis zum Neubau eines Schulgebäudes ist die landwirtschaftlicheSchule in der Klein¬
fiedlerschule in Bonn nntergebracht,wo die erforderlichen Räume und ein Schulgarten vorhanden sind.

Die Schüler aus dem LandkreiseMülheim am Rhein besuchten vor Eröffnung der Schule
in Bensberg die Schulen in Volmerhaujen, Lindlar. Hennef n. d. Sieg und Opladen. Anch diese
Schulen sind überfüllt. In Opladen befanden sich zuletzt 84 Schüler. Sämtliche erwähnten
Schulen liegen für die Schüler des Kreises Mülheim-Rhein auch zu weit entfernt, so daß viele
Eltern wegen der hohen Kosten der Unterbringung davon Abstand genommen haben, ihre Söhne
auf eine landwirtschaftlicheSchule zu schicken. In landwirtschaftlichenKreisen ist die Ueberzeugung,
daß für den Landkreis Mülheim am Rhein, in dessen östlichem Teile fast ausschließlich Ackerbau
betrieben wird, ein Bedürfnis nach Errichtung einer eigenen landwirtschaftlichenSchule besteht, all¬
gemein. Als Sitz der Schule ist Vensberg gewählt worden, das im Mittelpunkt des Kreises liegt
und von allen anderen Ortschaften gut zu erreichenist. Die Schule ist vorläufig im alten Bürger¬
meisteramtin Bensberg untergebracht,wo die erforderlichenRäume frei gemacht worden sind. Der
Kreistag des Landkreises Mülheim a. Rh. hat im übrigen alle Verpflichtungen bezüglich der
Zahlung des Kreiszuschusses und Stellung der erforderlichenSchulrüume mit Garten übernommen.

II. Der Kreis Mayen hat den Antrag auf Errichtung einer zweiten landwirtschaftlichen
Schule im Kreise mit dem Sitze in Polch gestellt, die besonders für das Maifeld bestimmt sein
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soll. Der Antrag ist damit begründet, daß die für den Kreis Mayen in Andernach bestehende
landwirtschaftlicheSchule ständig überlastet ist — 1920 48 Schüler — und eine weitere Einstellung
von Schülern wegen der kleinen Schulräumlichkeitenausgeschlossen ist. Nach dem Bericht des Vor¬
sitzenden des KreisausschussesMatten könnte die landwirtschaftlicheSchule in Andernachalljährlich
die doppelte Schülerzahl einstellen, wenn die nötigen Räume usw. vorhanden wären. Polch eignet
sich besonders als Sitz der Schule wegen seiner zentralen Lage inmitten eines großen rein landwirt¬
schaftlichen Bezirkes und seiner guten Bahnverbindungen, Auf diese Weise würde den mittleren und
kleinen Landwirten des Maifeldes die Möglichkeit geboten, mit erträglichem Kostenaufwand ihre
Söhne zur neuen Schule in Polch zu fchicken. Der Kreis hat sich bereit erklärt, die an die Errich¬
tung einer neuen Schule von der Landwirtschaftskammergestellten Bedingungen, insbefundere die
Zahlung des festen jährlichenKreiszufchnfses,Beschaffung und Unterhaltung der für die Schule und
die Wohnung des Direktors notwendigenRäume und die Stellung eines Schulgartens zu erfüllen.
Der Kreis bittet, um tue für ein späteres Jahr zweifellos eintretende Erhöhung der schon jetzt
gewaltigen Baukosten zu vermeiden, um Genehmigung zur Errichtung der Schule für den Herbst
1922, damit fofort die Ausführung des Schulneubaues in Angriff genommenwerden kann. Der
Vorstand der Landwirtschaftstammer und das Zentralkuratorium für das landwirtschaftlicheSchul¬
wesen haben ihre Zustimmung zur Errichtung der Schule gegeben.

Nach Vorstehendembeehrt sich der Provinzialansschnß folgendenAntrag zu stellen:
„Provinzillllandtag wolle die Errichtung der Schulen in Bonn, Vensberg und Polch
genehmigen. Die vertragsmäßig an die Landwirtschaftslammerzu zahlenden Zuschüsse
sind vom Rechnungsjahre 1922 ab in den Haushaltsplan einzustellen".

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, vi-. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 30.
(Drucksachen-Nr. 29.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Beteiligung des Provinzialverbandes an der Hilfsaktion zur Fnttermittelbeschaffung
für Eifel und Hunsrück.

Infolge der durch die Trockenheit veranlaßten anßerordentlich schlechten Futtermittelcrnte
des Jahres 1921 und der diesjährigen späten Entwicklungder Vegetation auf Wiesen und Weiden
ist in der Eifel und im Hunsrück der Viehbestand, der sich in erfreulichemWiederaufbau befand,
erneut stark verringert worden. Im allgemeinen hat der Viehbestand in den letzten Monaten um
20 bis 30°/«, durchschnittlichum 25°/°, gegenüber dem Stande vom 1. Dezember 1921 abge¬
nommen. Es sind vielfach Tiere an Unterernährung uud Kuocheuwciche eingegangen. Der Er¬
nährungszustand des noch vorhandenen Viehes ist zum großen Teil ein sehr schlechter. Besonders
ungünstig ist der Futterzustand des Jungviehs,
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In der „Korresspondenz" der Landwirtschaftskammerfür die Rheinsirovinzvom 18. Mai
1922 wird auf die Tatsache verwiesen,daß nach den Feststellungendes MeteorologischenObserva¬
toriums in Aachen das Rheingebiet im Hitze- und Dürrejahr 1921 vom ganzen Reichsgebiet die
größte Trockenheitseit einem Jahrhundert aufzuweisengehabt habe. Die Regenhöhesei 1921 noch
um ein wesentliches hinter derjenigen des bisher als am trockensten bekanntenJahres 1857 zurück¬
geblieben. Ueber die Wirtungen dieser Dürre schreibtdie Korresspondenz:

„Unter Verwendung aller nur denkbarenHilfsmittel wurde versucht, das Rindvieh kümmerlich
und in verminderter Zahl über den Winter zu bringen, und man hoffte überall auf ein
zeitig einsetzendes Frühjahr. Leider ging diese Hoffnung nicht in Erfüllung, im Gegenteil hielt
die abnorm winterliche Witterung bis in den April, in den Höheulagen bis sogar in den
Mai hinein, an, wo noch vor kurzem Schnee die Fluren bedeckte und eine Vegetation nicht
aufkommen ließ. Während es in den niedrigen Lagen und in der Rheinebene gelang, das
Vieh noch rechtzeitig durch Weidegang weiter zu ernähren, wuchsensich die Verhältnisse
auf den Höhenlagen der Eifel, des Hunsrücks und des Hochwaldeszu einer nie dagewesenen
Katastrophe aus".

Zur Behebung des Futtermangels wurde staatlicherseitseine umfangreicheHilfsaktion in
die Wege geleitet. Zur sofortigen Beschaffung von Futtermitteln stellte der Staat 21 Millionen
zur Verfügung mit der Maßgabe, daß V» der Futterkosten vom Staate, Vn derselbenund die
Frachtkostenvon den Interessenten getragen werden sollten.

Die tatsächlichen Anschaffungskostender als das unbedingt Notwendigste festgestellten
Futtermengen haben sich auf über 36 Millionen Mark belaufen, infolgedefsensind, da staatlicher¬
seits nur 21 Millionen zur Verfügung stehen, über 3 Millionen, falls man die Vcrbilligung in
der geplanten Weise durchführen will, ungedeckt. Der Oberprüsident der Rheinprovinz ist an den
Provinzialverband mit der Bitte herangetreten, zur Deckung des Fehlbetrages sich an der Hilfs¬
aktion beteiligen zu wollen.

Der Provinzialausschuß ist der Anficht, daß der Bitte des Oberpräsidenten auf Beteiligung
der Rheinprovinz an der Hilfsaktion stattzugeben ist, Mit wirklich dankenswerterSchnelligkeithat
der Staat, und zwar ohne vorher seine Hilfe von einer entsprechenden Beteiligung der Provinz
abhängig zu machen, eingegriffen, um die durch die außerordentlich große Futtermittelknappheit
geschaffene Not weiter rheinischerKreise zu mildern. ReichlicheMittel (21 Millionen Mark) sind
staatlicherseitsfür diesen Zweck flüssig gemacht worden. Es entspricht dem Gebot der Billigkeit,
daß angesichts dieser schnellen, tatkräftigen und bedingungslosen Unterstlltzuug der Rheinprovinz
durch den Staat der rheinische Provinzialverband bei der Hilfsaktion nicht abseits steht, zumal es
sich darum handelt, gerade dem kleinen Bauern in der Eifel und im Hunsrück zu helfen, die
andernfalls ohne die Hilfe der öffentlichenKörperschaftenmangels eigener Mittel gezwungenwären,
ihr Vieh abzuschaffen. Daß Letzteres verhütet wird, liegt nicht allein im Interefse der Landwirt¬
schaft, sondern ist von großer Bedeutung für die gesamte rheinische Bevölkerung.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinzinllandtag stellt der Staatsregierung zur Durchführung der Futtermittel-
Hilfsaktion für Eifel und Hunsrück aus Provinzialmitteln einen Betrag von 3 Millio¬
nen Mark zur Verfügung, derart, daß in den nächsten 6 Jahren jedesmal für diefen
Zweck 500 000 Mark in den Haupthaushaltsplan eingesetzt werden".

Düsseldorf, den 8. Juni 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 31.
(DrucksachewNr. 30.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Bereitstellung eines weiteren Betrages von 10 600 000 Mark zum Bau,
zum Erwerb und zur Ergänzung von Wohnungenfür Beamte und Angestellte

der Provinzialverwllltung.

Im Anschluß au die Genehmigung der Vorlage, betreffenddie Bereitstellungeines Betrages
von 3 600000 Mark zur Gewährung von Arbcitgeberzuschüssenzum Bau von Wohnungen für
Beamte und Angestellteder Provinzialverwllltung, hat der 62. Provinziallandtag folgenden Antrag
der Zeutrnms-Fraltion zum Beschluß erhoben:

„Der Prouinzialausschuß soll dem nächsten Provinziallandtag eine Vorlage machen,
durch die unter denselben Voraussetzungen wie bei dein heutigen Beschluß weitere
Mittel zum Bau von Wohnungen für Beamte und Angestellte an den Provinzial-
anstalten bereitgestelltwerden".

I. Die daraufhin angestellten Erhebungen haben ergeben, daß die Wohnverhältnissebei
den Anstalten in Bonn, Iohannistal und Guskirchen (Taubstummenanstalt) in erster Linie die
Errichtung von Wohnungen mit Arbeitgeberzuschttssendringend erwünscht erscheinen lassen, daß
ferner bei der Anstalt Dllren die ungewöhnlichgroße Zahl der in Nachbarorten wohnendenBeamten
und Angestellten die Erhöhung der vom 62. Provinziallandtag genehmigtenZahl der Wohnungen
von 10 auf 12 notwendig erscheinenläßt, und daß schließlich die Unterbringung von Straßen¬
meistern, deren Versetzungnotwendig wird, die Bereitstellung einiger Arbeitgeberzuschüsse für diesen
Zweck erfordert; vorläufig liegt ein solcher Antrag für Iülich vor. Der Provinzialausschuß glaubt
andererseits, daß die gewaltigeSteigerung dtt Baukosten, welche seit dem März d. Is. eingetreten
ist, möglichste Beschränkunghinsichtlichder Beschaffung neuer Wohnungen für Beamte und Ange¬
stellte der Provinzialverwllltung erforderlich macht, und daß vielmehr jede Möglichkeit durch Ver¬
kleinerung der vorhandenen größeren verwaltungseigenenWohnungen neue Wohnungen zu schaffen,
ausgenutzt weiden muß.

Es wird daher vorgeschlageu:
8 Wohnungen für Bonn,
3 „ „ Iohannistal,
2 „ „ Euskirchen,
2 „ „ Düren,
2 „ „ Straßenmeister

mit Arbeitgeberzuschüssender Provinzialverwllltung bauen zu lassen. Bei der starten Steigerung,
welche die Kosten der Baumaterialien und Arbeitslöhne in den letzten Monaten erfahren haben,
wird für jeden Arbeitgeberzuschußmit einer Summe von durchschuittlich mindestens 220 000 Mark
zu rechnen sein, zumal einige der Gemeinden leistungsschwachsind und nicht mehr als V» der
llebertenerimgstosten tragen können.
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Für die 17 Arbeitgeberzuschüsse sind daher zu rechnen:
17X220 000 Mark - .............. 3 740 000 M.
dazu für Geliindeerwerb(in Eustirchen und Iohannistal) . . . 100 000 „
für Außenanlagen (Straßenkosten, Beleuchtung, Abwässerbeseitigung) 4 60 000 „

zusammen 4 300000 Mk.

II. In einigen Provinzialanstalten hat sich das Bedürfnis herausgestellt, weitere verwal-
tungseigeneWohnungen in engem Zusammenhang mit den Anstaltsgebäudeuund ohne Beschränkung
hinsichtlichder Zeit ihrer Benutzung zu bauen. Die Hebammenlehranstalt in Köln enthält außer
den Quartieren für das unverheiratete Personal zurzeit nur Wohnungen für den Direktor, den
Maschinenmeister und einen Angestellten. Es erscheint aber dringend notwendig, daß in dieser
Anstalt außerdem der Rendant, der auch die an den anderen Anstalten dem Verwalter obliegenden
Geschäfte zu versehenhat, in oder in unmittelbarer Nähe der Anstalt wohnt, damit er auch am
frühen Morgen oder in den Abendstundenden Betrieb der Anstalt überwachenkann. Diese Auf¬
sicht wurde beim Bau der Anstalt nicht als so wichtig angesehen,sie hat aber in der jetzigen Zeit,
wo allergrößte Wirtschaftlichkeitin allen Betrieben unbedingt angestrebt werden muß, eine erhöhte
Bedeutung gewonnen.

Ebenso verlangt der Betrieb in dem Kessel- und Maschinenhaus derselben Anstalt eine
größere Dienstbereitschaftdes Personals, als sie von entfernt liegenden Mietswohnungen her aus¬
geübt weiden kann.

Es wird daher vorgeschlagen, in Köln in enger Verbindung mit der Hebammenlehranstalt
1 Rendantenwuhnung und 1 Heizerwohnung als sogenannteWerkswohnungenzu erbauen.

In der Anstalt Brauweiler fehlt für das weit von der Anstalt entfernt liegende Pumpen¬
haus jegliche Aufficht; diese erscheint um so mehr uotwendig, als in der letzten Zeit mehrfach Dieb-
stähle vorgekommen find, bei denen Maschinen- und Pumpenteile von hohem Wert entwendetwurden.

In den Fürsorgeerziehungsanstaltensind zwar entsprechenddem innigen Zusammenleben
zwischen dem Anstaltspersonal und den Zöglingen, welches die Erziehung der letzteren notwendig
macht, schon beim Bau der Anstalt verhältnismäßig-viel mehr Anstaltswohnungen errichtet worden,
als in den anderen Anstalten; aber die Einführung des Achtstundentagesund die dadurch ver¬
anlaßte Vermehrung der Zahl der Erziehungsgehilfen und sonstigenAngestellten hat auch hier die
Wirkung gehabt, daß erheblich mehr Angestellte außerhalb der Anstalt wohnen müssen, als mit
Rücksicht auf den Erziehungsdienst erwünschtist. Auch sind in diesen Anstalten besonders zahlreiche
ältere Angestelltetätig, die heiraten möchten,dies aber nicht können, weil in der Nähe der durchweg
weit von geschlossenenOrtschaften liegenden Anstalt Wohnuugen nicht zu bekommen sind.

Das dienstliche Verhältnis der Beamten und Angestellten dieser Anstalten verlangt unbe¬
dingt, daß ihre Wohnungen innerhalb oder in nächster Nähe der Anstalt liegen und ebenso, daß
die Verwaltung frei über deren Verwendungverfügenkann; es kommendaher auch hier nur Werks¬
wohnungen in Betracht. Der Vorfchlag der Verwaltung geht deshalb dahin, zunächst in den
Anstalten Fichtenhain und Rheindahlen je ein Dreifamilienhaus zu errichten.

Danach würde der Bau von 9 anstaltseigeneuWohnuugen in Frage kommen, deren Kosten
nach den heutigen Preisen auf durchschnittlich 450 000 Mark anzusetzen sind.

9 X 450000 Mark-- ......... ,'° .' 4050000 Mark,
für Außenanlagen (Straßenkosten. Beleuchtung, Entwässerung usw.) 45 0 000 „

zusammen 4 500000 Mark.
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IH. In den letzten Monaten sind mehrfachAnträge aus den Kreisen der Beamten und
Angestellten der Verwaltung auf Gewährung von Zuschüssen zum Bau und Erwerb von Eigen«
Heimen gestellt worden.

Wenn man grundsätzlich auch wohl den Standpunkt vertreten muh, daß solche Anträge in
der jetzigen Zeit der allergrößten wirtschaftlichenPreisschwankungen und mit Rücksichtauf das
Mißverhältnis zwischen den Aufwendungen, welche solche Antragsteller selbst zum Bau von Woh¬
nungen machen können und den tatsächlichen Kosten derselbenmit größter Vorsicht beurteilt werden
müssen, so glaubt der Provinzialausschuß sich doch nicht völlig ablehnend dagegen verhalten zu
sollen; denn in manchen Fällen hat auch die Provinzialverwaltung selbst ein großes sachliches
Interesse an dem Erwerb des Hauses durch den Darlehnsnehmer, wenn z, B. auf diese Weise dem
an den Dienstoli versetzten Beamten oder Angestelltendas Wohnen am Dienstorte ermöglichtwird
und dadurch die für doppelten Haushalt zu zahlenden Kosten wegfallen, oder wenn durch den
Erwerb eines Hauses ein Beamter oder Angestellter, dessen Wuhnen in der Nähe der Anstalt
erwünscht ist, eine solche Wohnung erhält. Wenn noch hinzu kommt, daß Kreis und Gemeinden
erhebliche Beihilfen zu derartigem Bauvorhaben im einzelnen Falle leisten,und wenn die Persönlichkeit
des Antragstellers eine weitgehendeSichelstellung für die pünktlicheund dauernde Einhaltung der
Zinsen- und Tilgungsverpstichtuugenbietet, so kann es im Einzelfalle nach sorgfältiger Prüfung
aller in Betracht kommenden Verhältnisse wünschenswertsein, solche Zuschüsse zum Bau und Erwerb
von Eigenheimen an Beamte und Angestelltegewähren zu können.

Aus den vorstehendenDarlegungen ist ersichtlich,daß solche Anträge nur von Fall zu
Fall beurteilt werden können. Einzelvorschliige über die Gewährung von Arbeitgeberzuschüssen zum
Bau von Eigenheimen lassen sich daher zurzeit nicht machen; es können nur Richtlinien aufgestellt
werden, die grundsätzlich für die Hergabe solcher Darlehen maßgebendsein sollen. Diese Richtlinien
werden wie folgt vorgeschlagen:

1. Der Zuschuß wird als Darlehen von begrenzter Höhe gegeben.
2. Die Tilgung des Darlehns beginnt nach Fertigstellung des Baues. Der Tilgungssatz beträgt

für Beamte und Angestellte bis zum 45. Lebensjahr 5 °/», für solche in höheren Lebens¬
altern (entsprechendihrem höheren Gehalt und dem größeren Risiko für die Verwaltung)
6 bis 8 «/«.

3. Das Darlehen ist in der Regel mit 5 «/« zu verzinsen, in Ausnahmefällen kann für die
ersten 5 Jahre oder einen kürzeren Zeitraum Zinssreiheit oder Iinsermüßigung gewährt weiden.

4. Für den Provinzialverband wird eine Hypothekzur Sicherung seiner sämtlichenan die Her¬
gäbe des Darlehns geknüpftenBedingungen in voller Höhe des Zuschusses und ein Vorkaufs¬
recht grundbuchlicheingetragen.

5. Beim Verlauf des Hauses ist das Darlehen sofort zurückzuzahlen.
6. Scheidet der Dailehnsnehmer aus dem Proviuzialdienst aus. so muß er entweder den noch

nicht erstatteten Betrag zurückzahlenoder der Provinzialverwaltung für einen bestimmten
Zeitraum das Benutzungsrechtfür die Wohnung einräumen.

Im allgemeinen wird die Höhe des Darlehns den Betrag von 70- bis 80 000 Mark
wohl nicht überschreitendürfen. Den zu erwartenden Anträgen, die sich vermutlich zum Teil auch
auf den Erwerb bereits bestehender Wohnungen beziehenwerden (die Städte gehen heute vereinzelt
dazu über, die in den ersten Jahren nach dem Kriege erbauten Wohnungen zu verlaufen), kann
daher voraussichtlichdurch die Bereitstellung einer Summe von 1000000 Mark entsprochen werden.
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IV. Schließlich wäre es erwünscht, für die Ergänzungvorhandener Wohnungen in den
Anstalten (Ausbau von Dachräumen oder sonstigen Wohnungserweiterungenfür kinderreiche Fami¬
lien, Einrichtung von neuen Wohnungen durch Rationierungvorhandener usw.) noch eine Summe
zur Verfügungzu haben. Bei der großen Zahl von verwaltungseigenenWohnungen (rund 570)
gehen Anträge auf derartige Wohnungscrgänzuugen sehr häusig ein; ihre Berechtigung muß in
vielen Fällen anerkannt werden.

Für diesen Zweck wird eine Summe von 800 000 Mark erbeten. Die Gesamtaufwen-
dungen der vorstehenderläuterten Bauvorhaben werden sich danach voraussichtlichwie folgt stellen:

1. 16 Wohnungen in Bonn, Iohannistal, Euslirchen, Düren und zwei anderen Städten (Straßen-
meister), zu denen Arbeitgeberzuschüsse gegeben werden sollen . . . 4300 000 Mark,

2. 9 verwaltungseigeneWohnungen in Köln, Bmuweiler,Fichtenhain und
Rheindahlen ................. . 4 500000 „

3. Fonds zur Hergabe von Darlehn für den Bau und Erwerb von
Eigenheimen .................. 1000000 „

4. Fonds zur Ergänzung vorhandener Wohnungen ....... 800 00 0 „
zufammen 10 600000 Mari

Der Pruvinzialllusschuß beehrt sich daher nachstehenden Beschluß zu beantragen:
„Der Provinziallandtaggenehmigt die Aufnahme einer Anleihe in Höhe von 10 600 000
Mark zum Bau, zum Erwerb und zur Ergänzung von Wohnungen für Beamte und
Angestellte der Prouinzialverwaltungzu den bestmöglichen Bedingungen mit der Maß¬
gabe, daß diese Summe mit 3°/o getilgt wird".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 32.

(DrucksachenNr 31) B^W UttV AUt^g
des Provinzialansschusses,

betreffend

Bereitstellung eines Betrages von 300 000 M. zur Durchführung von Vorarbeiten
für die Verbesserungvon maschinentechnischeninsbesondereder wärmewirtschaftlichen

Anlagen in den Provinzialanstalten.

Seit Jahren sind die Provinzialanstaltengezwungengewesen, ihre technischen Betriebeauf
sehr minderwertigeBrennstoffe,die noch dazu oft nur in viel zu geringenMengen geliefert wurden,
emzustellem Es haben sich daraus hinsichtlich der Versorgungder Anstalten mit den für die Beheizung,
den Betrieb der Koch- und Waschküche und für die Beleuchtung erforderlichenEnergien sehr erheb¬
liche Schwiengkeüen ergeben. Dieser Umstand in Verbindung mit der gewaltigen Preissteigerung

«V^"" . /^ ö"""°«ü darauf hin. diejenigen technifchen Maßnahmenzu treffen, die eine
möglichst große Ersparnis an Brennstoffen, sowie eine möglichst wirtschaftliche Ausnutzung derselben
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Unter Inanspruchnahme des Maschinen-Erneuerungsfondsund der durch die Haushalts¬
pläne der letzten Jahre für bauliche Ergänzungsarbeiten bereitgestelltenMittel sind solche Ein»
richtungenschon in geringemUmfange durchgeführt; es erscheint aber notwendighierfür, in größerem
Ausmaße Mittel vorzusehen,einmal um finanzielle Ersparnisse in dem nach Lage der Verhältnisse
größtmöglichen Umfange zu erzielen,dann aber auch um die Versorgung der Heilstätten mit Heizung,
Beleuchtung, Dampf usw. mehr sicherstellen zu tonnen, als dies bisher der Fall war.

Bei den stark schwankenden und zur Zeit noch immer steigenden Preisverhältnissen muß
natürlich sehr sorgsam erwog/n werden, ob die Aufwendungen für derartige Anlagen auch dann
noch als wirtschaftlich sich erweifen werden, wenn in einigen Jahren ein namhaftes Sinken der
Preise eintreten sollte Um welche Summe es sich bei den maschinentechnischenBetriebsanlagen in
den Prouinzilllllnstalten handelt, möge daraus ersehenwerden, daß der heutige Wert dieser Anlagen
sich auf mindestens350-400 Millionen Mark beziffert und daß im laufenden Haushaltsjahr gering
gerechnet 30 Millionen für Brennstoffe verausgabt weiden müssen. »

Die Ansichten über die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit derartiger technischer Ergänzungen,
die natürlich nach Maßgabe der jeweiligen örtlichenVerhältnisse sehr verschieden sein müssen, gehen
sehr stark auseinander; es erscheint daher wünschenswert,bevor endgültige Vorschlägenach dieser
Richtung gemacht weiden, zunächst durch die Oberingenieure der zuständigen Dampflessel-Ueber-
wachungioereine bezw. einen hervorragendenFachmann auf dem Gebiete der Wärmewirtschaft,der
außerhalb der Verwaltung steht, eine Nachprüfung der seitens der Bauabteilung schon erwogenen
maschinentechuischen Ergänzungen vornehmen zu lassen. Es darf angenommen werden, daß die
dafür zu machenden Aufwendungen(voraussichtlichwerden auch genauere Versuche bezl. des Grades
der derzeitigenWirtschaftlichkeit :c., anzustellen event, auch neue Kontrollapparate zu beschaffen sein)
sich lohnen werden.

Für diese Vorarbeiten wird eine Summe von höchstens 300000 Mk. erforderlich fein,
welche später auf die zur Durchführung der in Aussicht genommenen Arbeiten aufzunehmende
Anleihe zu verrechnen ist. Wünfchenswert wäre es, wenn die Verwaltung gleichzeitigermächtigt
würde, einzelne dieser Arbeiten schon bald in Angriff zu nehmen, wenn deren Zweckmäßigkeitund
Wirtschaftlichkeitbei der Vorprüfung sich als zweifellos feststehend ergibt.

Danach beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle zu Vorarbeiten für die Verbesserung der Maschinen-
technischen insbesondere der wärmewirtschaftlichenAnlagen in den Provinzialanstalten
den Betrag von 300 000 Ml. bereitstellen und gleichzeitiggenehmigen, daß einzelne
Arbeiten, deren Zweckmäßigkeitund Wirtschaftlichkeitsich ohne weiteres ergibt, sofort
in Angriff genommen werden.

Die dazu erforderlichenBeträge sollen zunächstvorschußweise und später auf eine
für diesen Zweck aufzunehmendeAnleihe verrechnetwerden.

Dem nächsten Provinziallandtag ist eine Vorlage zu machen,aus der das Ergebnis
der Vorarbeiten und die von der Verwaltung zu machendenendgültigen Vorschlagezu
ersehen sind",

Düsseldorf, den 30. Mai 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 33.
(Drucksachen-Ni. 32.)

Bericht und Antrag
der Kommission zur Beratung einer neuen Geschäftsordnung

für den Provinziallllndtag.

Der 61. Provinzmllandtag hat in seiner Sitzung vom 18. Juli v. Is. beschlossen,
„die Beschlußfassungüber den Entwurf der Geschäftsordnungbis zur nächsten Tagung
des Provinziallandtages zu vertagen.

^ Inzwischen soll die jetzige Geschäftsordnungskonimission die An¬
gelegenheit weiter beraten".

Die Kommission hat dementsprechendden Entwurf und die dazu vorliegenden Anträge
einer eingehendenBeratung unterzogen. Das Ergebnis ist in der Anlage enthalten.

Die Kommissionbeantragt, die neue Geschäftsordnungmöglichst in der ersten Sitzung zur
Beratung zu stellen, damit sie schon für diese Tagung des Provinziallandtages zur Anwendung
kommenkann.

Düsseldorf, den 30. Juni 1922.

Der Vorsitzende:
Eberle,

Der Berichterstatter:
Adams.

Entwurf
einer Geschäftsordnung für den Urovinziallandtag.

(Abkürzungen: P. L. — Provinziallandtag; P.A. - Provinzialausschuß;
P. O. — Provinzialordnung.)

Eröffnung des § 1,
Landtages. Nach Eröffnung des P.L. durch den Kommissarder Staatsregierung übernimmt das älteste

anwesende Mitglied, welchesdazu bereit ist, den Vorsitz und beruft die beiden jüngsten dazu be¬
reiten Mitglieder als Schriftführer und Stimmzähler (8 32 P.O.).

Vorsitzende. § 2.
Nach Feststellung der Beschlußfähigkeitdurch Namensaufruf wählt der P.L. mit Stimm¬

zetteln in besonderen Wahlgängen den Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhält. Ergiebt sich eine solche Mehrheit
nicht, so kommen die beiden Anwärter mit den höchsten Stimmenzahlen in die engere Wahl. Bei
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Stimmengleichheit entscheidet das Loos durch die Hand des Vorsitzenden. Wenn lein Abgeordneter
widerspricht, wird durch Zuruf gewählt. Im übrigen gelten für die Wahl die Vorschriften des
der P.O. beigefügtenWahlreglements.

Außerdemwerden vier Beisitzer bestellt. Sie werden durch den Aeltestenratnach den Grund- Beisitzer,
satzen des Verhältniswahlrechtes auf die Fraktionen verteilt, soweit nicht durch eine im Aeltestenrat
erfolgte Uebereinkunft anders bestimmt wird. Die Fraktionen benennen die Beisitzer vor Beginn-
der Eröffnnngs-Sitzung schriftlich dem Landtagsbüro; der Vorsitzendemacht die Namen bekannt.

Der Vorsitzendekann erforderlichenfalls einen Abgeordneten zum Vertreter eines ver¬
hinderten Beisitzers bestellen.

ß 3. Sitzungsvorstand.
Der Vorsitzendevertritt den P.L.; er leitet seine Verhandlungen und Geschäftsführung.
Die Beisitzer unterstützenden Vorsitzenden. Insbesondere liegt ihnen ob, die Schriftstücke

zu verlesen, die Rednerliste zu führen, den Namensaufruf zu bewirken,die Stimmen zu fammeln
und zn zählen; auch habe» sie für die Aufuahme der Niederschriftzu sorgen.

Der Vorsitzendeund die beiden dieusttuendenBeisitzer bilden den Sitzungsvorstand.

H 4. Fraktionen.
Als Fraktion gilt eine Vereinignng von mindestens5 Abgeordneten,die sich zur dauernden

gemeinsamenArbeit im P.L. vereinigt haben. Jeder Abgeordnetekann nur einer Fraktion ange¬
hören. Ständige Gaste einer Fraktion gelten als Mitglieder,

Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen ihrer Vorsitzenden und Mitglieder,
sowie die Stelle, an welche für sie bestimmte Mitteilungen zu richten sind, sind dem Landtagsbüro
sofort mitzuteilen.

§ 5. Aeltestenrat.
Zur Beratung und Veschlußfaffungüber gemeinsame Angelegenheiten,namentlichüber den

Arbeitsplan, wird ein Aeltestenrat von 11 Mitgliedern gebildet.
Die Sitze werden nach dem Verhältniswahlrecht auf die Fraktionen verteilt. Wenn auf

eine Fraktion ein Sitz nicht entfällt, kaun sie ein Mitglied mit beratender Stimme entfeuden. Die
Fraktionell benennen die Mitglieder fchriftlich dem Vorsitzenden,welcherdie Namen dem Landtag
bekannt macht.

Der Vorsitzendedes Provinziallandtages oder sein Stellvertreter führt den Vorsitz; er und
seine Stellvertreter haben beratende Stimme. Bei Beratung des Arbeitsplanes und mit ihm
zusammenhängender Fragen sollen der Vorsitzende des P.A. und der Landeshauptmann mit
beratender Stimme zugezogenwerden. .

Der Aeltestenrat wird vom Vorsitzendenzusammenberufeu;auf Antrag von 3 Mitgliedern
muß dies geschehen,

ß 6. Wllhlprttfung.
Der P.L. prüft die Legitimation seiner Mitglieder und beschließt über die Gültigkeit der

Wahlen und das Vorhandensein der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Voraussetzungen<M 10
und 11 Gesetz, betreffenddie Wahlen zu den Provinziallandtagen und Kreistagen vom 3, Dezember
1920, G.S. 1921 S. 1).

Die Vorprüfung der Wahlen erfolgt durch den Wahlprüfungsausschuß (ß 9).
Gegen die gemäß Absatz 1 gefaßten Beschlüsse steht dem, der den Einsprucherhoben hat,

«nd dein, dessen Wahl für ungültig erklärt ist, biunen 2 Wochendie Klage beim Oberverwaltung^-
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Oeffentlichleit
der Sitzungen.

Ausschüsse.

gerichtezu. Die Kluge Hut im Falle der Ungllltigskeitserklürungeiner Wahl sowie bei Beschlüssen
über das Vorhandensein der Voraussetzungender Wählbarkeit aufschiebende Wirkung.

Urlaub. § 7.
Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, an den Arbeiten des P.Ü. teilzunehmen,solange sein

Wllhlauftrag nicht für ungültig oder für erloschen erklärt oder sonst erledigt ist. An der Abstimmung
über den eigenen Wahlauftrag darf sich lein Abgeordneter beteiligen.

Urlaub für einen Tag erteilt der Vorsitzende, auf längere, jedoch nicht auf unbestimmte
Zeit der P.L.

s 8-
Die Sitzungen des P.L. sind öffentlich. Auf Antrag von 10 Abgeordnetenkann der

P.L. mit Zweidrittelmehrheit die Oeffentlichkeit für einzelne Gegenstände ausschließen. Ueber den
Antrag wird in nicht öffentlicherSitzung verhandelt.

s 9.
Der P.L. bestellt bei Beginn jeder Tagung zur Vorbereitung der Verhandlungen folgende

Ausschüsse:
1. die erforderliche Zahl von Fachausschüssen,deren Geschäftsbereichtunlichst im Anschluß

an die Geschäftsverteilungder Provinziulverwaltuug vom Aeltestenrat bestimmt wird;
2. einen Wahlprüfungsausschuß;
3. einen Geschüftsordnuugsausschuß.

Für einzelne Gegenstände oder Fragen können besondere Ausschüssevom Landtag ein¬
gesetzt werden.

Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse soll in der Regel 15 betragen.

Besetzung der 8 10.
Ausschusse. Der Aeltestenrat verteilt bei Beginn jeder Tagung die Sitze in den Ausschüssen nach dem

Verhältniswahlrecht auf die Fraktionen; Listenverbindungenfind zu berücksichtigen, wenn schriftliche
Mitteilung darüber vor der Beschlußfassungdes Aeltestenrates dem Vorsitzende»vorliegt. Unbe¬
rücksichtigt gebliebene Fraktionen sind berechtigt, ein Mitglied -mit beratender Stimme zu entsenden.

Nach denselbenGrundsätzen wird bestimmt, welche Fraktionen den Vorsitzendenund seine
Stellvertreter in den einzelnen Ausschüssen zu stellen haben.

Die Fraktionen haben dem Landtagsbüro bis zu einem vom Vorsitzendenzu bestimmenden
Zeitpunkte die Namen der Mitglieder, des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden
schriftlich zu benennen; sie sind dem P. L. bekannt zu geben. Jede Fraktion kann die ihr zustehenden
Sitze und Aemter an Abgeordnete abtreten, die ihr nicht angehören.

Die Fraktionen haben dem Ausschußuorsitzendenjede Veränderung in der Besetzung der
Ausschüsse, die jederzeit zulässig ist, mitzuteilen.

Vorlagen usw. 8 H>
für den Landtag. Die für den P. L. bestimmten Vorlagen der Staatsregierung und des P. A. sind den

Abgeordneten zeitig, möglichstvor Eröffnung des P. L. gedrucktzuzusenden. Sonstige Vorlagen,
Eingaben, Ur-Antriige von Abgeordneten teilt der Vorsitzendein der Sitzung mit; er bestimmt,
ob sie durch Abdruckoder durch Auslegung zur Kenntnis der Abgeordneten gebracht werden.

Alle Vorlagen, Eingaben uud Ur-Anträge, welche dem P. A. nicht vorgelegenhaben, sind
alsbald dem Vorsitzendendes P. A. und dem Landeshauptmann mitzuteilen, damit der P. A. die
Möglichkeit hat, dazu Stellung zu nehmen.
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Geschäftliche
Behandlung

») der Haus¬
haltspläne;

d) der Eingaben;

u) sonstiger Vor«
lagen uud Anträge.

Anberaumung
der Sitzungen
des Landtags.

8 12. Anträge.
Ur-Anträge müssen schriftlich eingereicht und von mindestens 5 Abgeordnetenunterzeichnet sein.
Abiinderungsantriige und Anträge auf Annahme einer Entschließung im Anschluß an die

Verhandlung über einen bestimmtenGegenstand können bis zum Schluß der Verhandlung über die
Besprechung des Gegenstandes gestellt werden, auf den sie sich beziehen; sie müssen schriftlich
eingereichtwerden.

s 13.
Der Haupt-Haushaltsplan und die Einzel-Haushaltspläue werden in der Regel zuuächst in

der Vollsitzungdes P. L. zusammenbesprochen und dann den zuständigenFachausschüssen überwiesen.
Nach Erledigung in den Fachausschüssenwird über die Einzel-Haushaltspläne in der Vollsitzung
verhandelt und beschlossen und nach dereu Feststellung über den Haupt-Haushaltsplan.

Eingaben können nur verhandelt werden, wenn sie bis zum Ablauf des auf die Eröffnung
des P L. folgenden Tages eingegangen sind. Der Vorsitzende überweist sie dem zuständigen Fachausschuß.

Ueber die geschäftliche Behandlung sonstiger Vorlagen, Eingaben oder Anträge wird vom
P. L. bestimmt.

Anträge, deren Annahme eine in den Haushaltsplänen oder in einer Vorlage des P, A.
nicht vorgeseheneMehrbelastung der Provinz oder eine Vermindernng der Einnahme zur Folge
haben würde, müssen in dem Ausschußberaten werden, zu dessen Zuständigkeitdie allgemeine Finanz¬
verwaltung gehört.

8 14.
Am Schlüsse jeder Sitzung schlägt der VorsitzendeZeit und Tagesordnung der nächsten

Sitzung vor. Bei Widerspruch eines Abgeordneten entscheidet der Landtag, wenn der Widerspruch
von 10 anwesenden Abgeordneten unterstützt wird. Die Tagesordnung wird den Abgeordneten
durch Druck oder durch Anschlag zur Kenntnis gebracht; sie ist auch dem Kommissar der Staats¬
regierung, dem Vorsitzendender P. A. und dem Landeshauptmann mitzuteilen.

Wird für denselbenTag eine neue Sitzung mit Fortsetzung der bisherigen Tagesordnung
anberaumt, so genügt es, wenn der Vorsitzendedies mündlich verkündet. Er kann in diesem Fall
einen Gegenstand, über den ergebnislos abgestimmt worden ist, selbständigan eine andere Stelle
der Tagesordnung stellen oder ihn von der Tagesordnung dieser Sitzung absetzen.

§ 15.
Der Vorsitzendekann Zeit und Tagesordnung der nächstenSitzung selbständigfestsetzen,

wenn der P. L. ihn hierzu ermächtigt hat oder wenn die Festsetzung wegen Beschlußunfähigkeitoder
aus anderen Gründen nicht möglichwar.

Auch sonst kann der Vorsitzendeausnahmsweise eine Sitzung anberaumen oder Nachträge
zu einer Tagesordnung festsetzen;er hat bei Eröffnnng der Sitzung die Genehmigung des P. L.
hierzu einzuholen,

§ 16. Reihenfolgeder
Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, dürfen nur beraten werden, wenn kein Beratung.

Abgeordneter widerspricht.
Die Reihenfolge der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände darf nicht geändert

werden, wenn 10 anwesende Abgeordnetewidersprechen.Der P. L. kann einen Gegenstand von der
Tagesordnung absetzen.

Gegenstände der Tagesordnung, zu denen nach Ablauf einer Stunde nach Beginn der
Sitzung keine Wortmeldung vorliegt, kann der Vorsitzende außer der Reihe zur Beschlußfassung stellen,
wenn auf der Tagesordnung auf diese Möglichkeit hingewiesenist.

22
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Die gemeinsameBesprechung gleichartiger oder verwandter Gegenstände kann jederzeit
beschlossen werden.

Leitung 8 17.
und Schließung Der Vorsitzendeeröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Eine Erörterung über die Recht-

der Sitzung, y^ Zweckmäßigkeit seiner Anordmmgen kaun er auf die nächsteSitzung verschieben.
Wenn der Vorsitzendezur Sache spreche» will, mnß er den Vorsitz abtreten.
Vor Erledigung der Vngesordnnng kann die Sitzung uur auf Beschluß des P, L.

geschlossenwerden, und zwar auf Vorschlag des Vorsitzendenoder auf Antrag von 15 anwesenden
Abgeordneten.

Redeordnung. 8 18-
Niemand darf sprechen, ohne daß ihm der Vorsitzende das Wort erteilt hat. Der Vorsitzende

kann anordnen, daß die Wortmeldungen schriftlich bei dem Beisitzer zu erfolgen haben, der die Redner¬
liste führt.

Der Vorfitzendebestimmt die Reihenfolge der Redner, falls der Aeltestenrat nicht anders
bestimmt. Hierbei foll maßgebendsein zunächst die Sorge für sachgemäße Erledigung der Geschäfte
und für eine zweckmäßige Gestaltung der Besprechung,daneben besonders die Rücksicht auf die ver¬
schiedenen Parteilichtungen, die Möglichkeit der Verteidigung auf Angriffe fowie eine Einigung der
Fraktionen untereinander. Der erste Redner in der Besprechungsoll nicht der Partei des Antrag¬
stellers entnommen werden.

Jeder Abgeordnete kann seinen Platz in der Rednerliste abtreten.

Verichtelstatter 8 19.
und Der Berichterstatter und bei Ur-Anträgen der Antragsteller kann fowohl bei Beginn wie

Antragsteller.^ Schluß der Besprechungdas Wort verlangen.
Die Berichterstatter haben die Ausschußanträge zu vertreten. Sie dürfen sich mich sonst

an der Beratung beteiligen, jedoch nur außerhalb des Vegriiudungs- und des Schlußwortes; sie
müssen dabei erkennbar machen, daß sie nicht als Berichterstatter sprechen.

Kommissarder 8 20.
Ztaatsregieiung Der Kommissar der Staatsregierung und die zu seiner Vertretung oder Unterstützung
usw. jederzeit anwesendenStaatsbeamten, der Vorsitzendedes P. A., die mit der Vertretimg der Vorlagen des

zu y ren. ^ ^ ^ diesem beauftragten Berichterstatter, der Landeshmiptmann und die von ihm beauftragten
Provinzialbeamten müssen auf Verlcmgeu jederzeit gehört werden. -

Vemerluugen zur 8 21.
Geschäftsordnung. gur Geschäftsordnungmuß das Wort jederzeit gegebenwerden, nicht aber wahrend einer

Rede oder einer Abstimmung.
Bemerkungenzur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die geschäftliche Behandlung des

zur Besprechungoder Beschlußfassungstehenden Gegenstandes oder auf die Geschäftslage des P. L.
beziehe»und nicht länger als fünf Minnten dauern.

Persönliche 8 22.
Vemerluugen. Zu perfönlicheuBemerkungen wird das Wort erst nach Schluß oder Vertagung der Be¬

sprechung erteilt. Sie dürfen nur persönliche Angriffe abwehren und eigene Ausführungen klarstellen.
Abgabe von § 23.

Erlliirungen. Außerhalb der Tagesordnung kann der Vorsitzendedas Wort zn einer tatsächlichenFest¬
stellung oder persönlichenErklärung erteilen; sie ist ihm vorher schriftlich vorzulegen.
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§ 24, Form der Reden.
Die Redner sprechenvom Rednerpult aus. Es ist nicht gestattet, Reden vorzulesen;

sonstige Schrift- oder Druckstückedürfen nur mit Erlaubnis des Vorsitzendenvorgelesen werden; die
Erlaubnis kanu zurückgenommen werde».

§ 25. Längstdauer der
Der P. L. kann für bestimmteVeratungen auf Antrag des Aeltestenrats mit Dreiviertel- Reden.

Mehrheit eine Längstdaner der Reden festsetzen.Nach Beginn der Beratung ist ein solcher Beschluß
nur zulässig, wenn allen Parteien Gelegenheit gegeben war, zu Worte zu kommen. Ueber den
Antrag wird ohne Besprechungentschieden. Spricht ein Abgeordneter länger, so entzieht ihm der
Vorsitzendenach einmaliger Mahnung das Wort.

§ 26. Ruf „Zur Ord-
Wenn ein Redner die Ordnung verletzt, so kann ihn der Vorsitzende„zur Ordnung" und nun«" und „Zur

wenn er von dem Gegenstand der Verhandlung abschweift,„zur Sache" rufen. Sache".
Der Redner kann gegen einen Ordnungsruf spätestens am folgenden Werktag schriftlich

Einspruch erheben. Der Einspruch ist frühestens auf die Tagesordnung der nächstenSitzung zu
setzen. Der P. L. entscheidet ohne Besprechung,ob der Ordnungsruf gerechtfertigtwar.

§ 27. Entziehung des
Ist ein Redner in derselben Sache dreimal „zur Orduuug" oder „zur Sache" gerufen Wortes.

worden, so kann der P. L. auf Anfrage des Vorsitzendenbeschließen, daß ihm das Wort entzogen
werde, wenn er nach dem zweiten Ruf „zur Ordnung" oder „zur Sache" auf diese Folge hin-
gewieseuworden ist.

Ist einem Redner das Wort entzogen, dann kann ihm bis zur Eröffnung der Abstimmung
über den Gegenstand das Wort nicht mehr gegebenwerden.

8 28. Ordnung«»
Wenn ein Abgeordneter die Ordnung verletzt, ruft der Vorsitzendeihn mit Nennung des bestimmunnen.

Namens „zur Ordnung"; § 26 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
Wenn ein Abgeordneter nach dem dritten Ordnungsruf die Ordnung weiter verletzt oder

durch fortgesetzten Widerstand gegen die Anordnungen des Vorsitzenden die Verhandlungenempfindlich
stört, kann er auf Anfrage des Vorsitzendenmit Zustimmung des Aeltestenrates auf einen Tag
von der Sitzung ausgeschlossen werden.

§ 29.
Wenn störendeUnruhe entsteht, kann der Vorsitzendedie Sitzung auf bestimmteZeit aus¬

setzen oder ganz aufheben.
8 30.

Wenn ein Zuhörer Beifall oder Mißbilligung äußert oder Ordnung und Anstand verletzt,
kann er sofort entfernt werden.

Entsteht störende Unruhe im Iuhörermum, so taun der Vorsitzendediesen räumeu lassen.

8 31.
Der Kommissar der Staatsregierung und die zu seiner Vertretung oder Unterstützung

abgeordneten Staatsbeamten, der Vorsitzende und die Mitglieder des Proviuzialausschusses, der
Landeshauptmann und die Provinzialbeamten unterstehen, wenn sie der Sitzung beiwohnen, der
Ordnungsgewalt des Vorsitzenden.

22»
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Schluß der
Besprechung.

s 32.
Wenn sich niemand zum Wort meldet oder die Rednerliste erschöpft ist, erklärt der Vor¬

sitzende die Besprechungfür geschlossen.
Antrag auf Schluß Der P. 2. kann die Besprechungauch vorher abbrechenund vertagen oder schließen. Der
oder Vertagung. Antrag auf Vertagung oder Schluß der Besprechung bedarf der Unterstützungvon 10 anwesenden

Abgeordneten. Findet er sie, so wird die Rednerliste vorgelesen und dann über den Schluß- oder
Vertagungsantrag abgestimmt. Er gilt als abgelehnt, wenn das Ergebnis der Abstimmungzweifel¬
haft ist. NamentlicheAbstimmung ist unzulässig. Die Beschlußfassungist nur zulässig, wenn jeder
Fraktion Gelegenheit gegebenwar, zu Worte zu kommen.

Der Schlußantrag geht dem Vertagungsantrag bei der Abstimmung vor.
Auch in einer Besprechungzur Geschäftsordnuug oder über die Anberaumung der nächsten

Sitzung oder die Feststellung der Tagesordnung ist ein Schluhantrag zulässig.

§ 33.
Ergreift der Kommissar der Staatsregienmg oder der Landeshauptmann oder einer der

zu ihrer Vertretung oder Unterstützung anwesenden Beamten nach Schluß der Besprechung das
Wort, so hat der Vorsitzendedie Besprechungwieder zu eröffnen.

Eröffnung der 8 34.

Abstimmung. Nachdem die Besprechung geschlossen und etwaige persönliche Bemerkungen erledigt sind,
eröffnet der Vorsitzendedie Abstimmung.

Fassung und Er stellt die Fassung und die Reihenfolge der zu entscheidenden Fragen fest, und zwar so,
Reihenfolgeder z,^ s^ sich mit „Ja" oder „Nein" beantworte:, lassen. Sie müssen stets in bejahendemSinne

gestellt werden; die Fragestellung in verneinendemSinne ist nur bei der Gegenprobe zulässig.
Ueber die Fassung der Fragen und ihre Reihenfolge kann das Wort zur Geschäftsordnung

verlangt werden. Bei Widerspruch gegen den Vorschlag des Vorsitzendenentscheidet der P. L.

Fragen

Teilung der Frage. § 35.

Jeder Abgeordnete kann die Teilung der Frage beantragen. Wenn über die Zulässigkeit
der Teilung Zweifel bestehen, entscheidet bei Ur- und bei Abiinderungsanträgen der Antrag¬
steller, sonst der P, L. Namentliche Abstimmung ist unzulässig.

8 3N.
Unmittelbar vor der Abstimmung ist auf Antrag die Frage vorzulesen.

8 37.

Abgestimmt wird in der Regel durch Aufstehen und Sitzenbleiben. Stimmengleichheitgilt
als Verneinung der gestelltenFrage.

Ist der Sitzungsvorstcmdüber das Ergebnis der Abstimmung nicht einig oder wird es
von 10 anwesendenAbgeordnetenverlangt, so wird die Gegenprobe gemacht,

s 38.

Bleibt der Sitzungsvorstand auch nach der Gegenprobe über das Ergebnis der Abstimmung
uneinig oder wird es von 10 anwesenden Abgeordnetenverlangt, so erfolgt die Zählung der Stimmen
durch 2 vom VorsitzendenbestimmteAbgeordnete. Die übereinstimmende Feststellung dieser Zähler
kann nicht angezweifeltwerden.

Vorlesungder
Frage.

Form der
Abstimmung.

Zählung der
Stimmen.
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§ 39. Namentliche

Namentliche Abstimmung können 15 anwesende Abgeordnete bis zur Eröffnung der Ab- Abstimmung,
stimmung (§ 34) verlangen.

Der Vorsitzende fordert die Abgeordneten auf, ihre Plätze einzunehmen. Hierauf sammeln
die Beisitzer in Urnen die verschiedenfarbigen Abstimmungskarten, Diese tragen den Namen des
Abgeordneten und die Bezeichnung„Ja" oder „Nein" oder „Enthält sich". Nach beendigterEin-
sammlung erklärt der Vorsitzende die Abstimmungfür geschlossen. Die Beisitzer zählen die Stimmen
sogleich nach der Abstimmung.

Sobald das Ergebnis festgestellt ist, wird es vom Vorsitzendenverkündet.
Zwischen der Abstimmungund der Verkündungdarf verhandelt, aber nicht beschlossenwerden.

8 40.
Bei allen Abstimmungenund Wahlen darf jeder Abgeordnete mündlich erklären, daß er

sich der Abstimmung enthalte.
Ferner darf jeder Abgeordnete spätestens am Tage nach der Abstimmungeine kurze schrift¬

liche Begründung seiner Abstimmungeinreichen,die nicht verlesen, aber in den Sitzungsbericht(§ 44)
aufgenommenwird.

§ 41. Wahlen.
Die vom P. L. vorzunehmenden Wahlen erfolgen,soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen

bestehen,nach den Vorschriften der P. O.

8 42. VeschluMhigM.
Der P. L. ist beschlußfähig,wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl

anwesendist.
Bei Wahlen und Abstimmungenzählen Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen mit

zur Feststellung der Beschlußfähigkeit,nicht aber zur Berechnung der Mehrheit.
Vor einer Schlußabstimmungkönnen 5 anwesende Abgeordnetedie Feststellungder Beschluß¬

fähigkeit oder Veschlußunfähigkeitverlangen. Diese geschiehtdurch Zahlung (8 38). Sie unter¬
bleibt, wenn der Sitzungsvorstand über die Beschlußfähigkeiteinig ist.

Bei Beschlußunfähigkeithat der Vorsitzendedie Sitzung sofort aufzuheben und nur noch
Zeit und Tagesordnung der nächsten Sitzung zu verkünden.

Ergibt sich die Beschlußunfähigkeitbei einer Abstimmung oder einer Wahl, so wird in einer
der nächsten Sitzungen uoch einmal abgestimmtoder gewählt. Ein für die ergebnisloseAbstimmung
gestellter Antrag auf namentliche Abstimmung bleibt in Kraft.

8 48. Niederschrift Übe«
Ueber jede Sitzung des P. L. wird eine Niederschrift angefertigt, welche namentlich die bie Sitzung,

gefaßten Beschlüsse und das Ergebnis der Wahlen wiedergibt und vom Vorsitzendenund zwei Bei¬
sitzern unterzeichnetwird.

Die Niederschriftwird in der Regel in der nächstfolgenden Sitzung zur Einsichtnahmeaus¬
gelegt; sie gilt, wenn kein Einspruch erfolgt, als genehmigtund ist vom Vorsitzenden uud den dieust-
tuenden Beisitzern zu unterzeichnen. Ueber einen Einspruch entscheidet der P. L. Die Niederschrift
Wer die letzte Sitzuug der Tagung wird von dem Vorsitzenden und den diensttuendenBeisitzern
ohne Vorlage vollzogen.
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Die Ausfertigung der Beschlüsse besteht in einem von dem Vorsteher des Landtagsbüros
beglaubigten Auszug aus der Niederschrift.

Die Bestallungen für die vom P. L. gewählten Beamten werden vom Vorsitzendenund
dem Landeshauptmann vollzogen.

Stenographischer § 44.
Bericht. lleo« jede Sitzung des P. L. wird ein wörtlicher Bericht nach der stenographischen Auf¬

nahme angefertigt.
Jeder Redner erhält eine Uebertragung seiner Nede. Ist sie bis zu der bei Zusendung

angegebenenZeit nicht zurückgegeben, so wird Einverständnis mit ihrem Inhalt angenommen.
Es ist darauf zu achten, daß durch Aenderungen in der stenographischen Aufnahme der

Sinn des Gesprochenen nicht verändert wird. Wird eine Aenderung beanstandet und ist eine
Einigung mit dem Reduer nicht zu erreichen,so entscheidet der Vorsitzende.

Die stenographische Aufnahme und Uebertragung einer Rede darf vor ihrer Prüfung durch
den Redner ohne defsen Zustimmung keinem andern als dem Vorsitzendenvorgelegt werden.

Die Sitzungsberichtewerden den Abgeordnetenzugestellt.

Geschäftsführung 8 45.
der Ausschüsse. D^ Ausschüsse sind beschlußfähig,wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

Sind bis zu dem bestimmtenZeitpunkt (ß 10 Abs. 3) noch nicht sämtliche Mitglieder eines
Ausschusses benannt, so kann ihn der Vorsitzendedes Landtages trotzdem zusammenberufen. Fehlen
in diesem Falle der Vorsitzendeund sein Stellvertreter, so wählt der Ausschuß einstweileneinen
Versammlungsleiter aus den anwesendenMitgliedern.

§ 46.
Der Ausschuß wählt einen Schriftführer und einen stellvertretendenSchriftführer, welche

für die Niederschrift über die Verhandlungen und die Ausfertigung der Beschlüssesowie deren
Abgabe an das Landtagsbüro Sorge zu trageu haben.

Im übrigen regeln die Ausschüsse ihren Geschäftsgang nach den Grundsätzen dieser
Geschäftsordnung.

Der Vorfitzende fchlägt für die einzelnen zur Beratung stehenden Gegenstände Bericht¬
erstatter für den P. L. vor. Die Berichterstattung erfolgt mündlich, wenn nicht der Ausschuß oder
der P. L. anders bestimmt hat.

s 47.
Bei Veratuug von Ur-Anträgen kann einer der Antragsteller mit beratender Stimme

an den Beratungen im Ausschuß teilnehmen.
Der Ausschuß kann in geeignetenFällen Abgeordnete mit beratender Stimme zuziehen.
Der Kommissar der Staatsregierung und die zu seiner Vertretung und Unterstützung

abgeordneten Staatsbeamten, der Vorsitzendedes P.A., die mit der Vertretung von Vorlagen des
P. A. von diesem beauftragten Berichterstatter, der Landeshauptmaun und die von ihm beauftragten
Provinzialbenmten können mit beratender Stimme an den Beratungen des Ausschusses teilnehmen;
sie sind zu den Sitzungen einzuladen und jederzeit zu hören.

Die Mitglieder des P.L. können den Sitzungen als Zuhörer beiwohueu, sofern nicht
geheime Beratung beschlossen worden ist.
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8 48. Finanzbeschlüsse.
Wenn der Beschluß eines AusschussesAufwendungen von Provinzialmitteln erforderlich

macht, die in den vom P. A. vorgelegten Haushaltsplänen oder sonstigenVorlagen für den be¬
treffendenZweck nicht oder nicht in der erforderlichenHöhe vorgesehensind, oder wenn er eine Ver¬
minderung der Einnahmen zur Folge hat, so muß angegebenwerden, wie die nicht gedecktenBeträge
oder der Ausfall aufgebracht werden sollen.

Ein solcher Beschluß ist sofort dem Vorsitzeudeudes P. A. und dem Landeshauptmann
mitzuteilen, damit der P. A. zu der Frage Stellung nehmen kann. Weiter ist der Beschluß, tun¬
lichst nach erfolgter Stellungnahme des P. A,, in dem Ausschuß zu beraten, zu dessen Geschäfts¬
bereich die allgemeine Finanzverwaltnng gehört. Der Vorfitzende dieses Ausschusseskann eine
gemeinschaftliche Sitzung der beiden Ausschüsseanberaumen. Wenn der Beschluß an den P. L.
gelaugt, ist ihm über die Stellungnahme der beiden Ausschüsse zu berichten.

§ 49.
Bei der Beratung von Eingaben in den Ausschüssenlautet der Antrag des Ausschusses

in der Regel entweder:
»,) die Eingabe dem P. A. zur Berücksichtigung,zur Erwägung oder als Material zu über¬

weisen oder
d) sie durch den Beschlnh über einen andern Gegenstand als erledigt zn erklären oder
«) sie zurückzuweisen oder
ä) sie für ungeeignet zur Verhandlung im P.L. zu erklären.

Im letztgenanntenFalle wird der Antrag des Ausfchufsesdem P.L. mitgeteilt. Wenn
5 Abgeordnete die Verhandln««, verlangen, geht die Eingabe nochmals an den Ausschuß zur
Prüfung und zum Bericht, andernfalls gilt der Antrag des Ausschusses als genehmigt. Eine
sachliche Erörterung findet in beiden Fällen nicht statt.

s 50.

Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnungentscheidet der Vorsitzende,er kann aber Auslegung der
auch eine Entscheidung des P.L. herbeiführen oder die Frage dem GefchäftsordnungsausfchusseGeschäftsordnung,
vorlegen.

Eingaben.

Anlage 34.
(Drucksachen-Nr. 33.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Versetzung des Generaldirektors der Landesbank, Geheimen Regierungsrats
Dr. Lohe, in den Ruhestand.

Der Generaldirektor der Landesbank, Herr Geheimer Regiernngsrat Dr. Lohe hat seine
Versetzungin den Ruhestaud zum 1. Oktober d. Is. beantragt.

Geheimmt Dr. Lohe ist vom 35. Provinziallandtag im Jahre 1888 zum Direktor
der Landesbank der Rheiuprovinz gewählt worden, befindet sich also 34 Jahre im Dienste des
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RheinischenProvinzialverbandes. Da er das 65. Lebensjahr überschrittenhat, bedarf es nach den
bestehenden Vorschriften einer Angabe von Gründen für seinen Wunsch nicht.

Der Plovinzialausschuß beehrt sich deshalb nachstehenden Beschlußdes Provinziallandtages
zu beantragen:

„1. der Generaldirektor der Landesbank, Herr Geheimer Regierungsrat Dr. Lohe, wird
auf seinen Antrag zum 1. Oktober d. Is. in den Ruhestand versetzt;

2. der Provinzialausschuß wird beauftragt, das Ruhegehalt festzusetzen".
Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 35.
(Drucksachen-Nr. 34.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Neubesetzung der Stelle des Generaldirektors der Landesbank der Rheinprovinz.

Nachdem der Generaldirektor der Landesbank seine Versetzung in den Ruhestand zum
1. Oktober d. Is. beantragt hat, ist die Neubesetzung dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt erforderlich
Eine besondere Kommission, bestehendaus Mitgliedern des Provinzialausschussesund des Vcrwal-
tungsrats der Landesbank war mit der Vorbereitung der Wahl beauftragt.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Wahl vornehmenund mit der Festsetzung des Gehalts
in Gemiihheit der Besoldungsordnung den Provinzialausschuß beauftragen mit der
Maßgabe, daß derselbe berechtigt ist

»,) eine angemessene Aufwandsentschädigungfestzusetzen,
d) für die dem Generaldirektor zustehende Gratifikation einen Mindest- und einen

Höchstbetragfestzusetzen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:

Vr. Adenauer. Dr. Horion.
wetzend«. Landeshauptmann.
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Anlage 36.

Bericht und Antrag
des Movinzialausschusses,

betreffend

die Versetzung des Landesrats Dr. Schauseil in den Ruhestand.

Lllndesmt Dr. Schauseil, geb. am 2. März 1871, hat seine Versetzung in den Ruhe¬
stand aus Gesundheitsrücksichten beantragt.

Nach dem von- dem Direktor der Medizinischen Klinik der Allgemeinenstädtischen Kranken¬
anstalten in Düsseldorf, Professor Dr. Hoffmann erstattetenGutachten leidet Landesrat Dr. Schauseil
an einer Erkrankung des Herzens, die ihn zur Erfüllung seiner Amtspflichtendauernd unfähig macht.
Das Gutachten wird in der Sitzung der ZuständigenFachkommission vorgelegt werden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Versetzung des Landesrats Dr. Schauseil in den
Ruhestand unter Bewilligung der reglementsmäßigen Ruhegehaltsbezllge beschließen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Holion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bericht und Antrag
Zulage 37.

(Drucksachen°Nr. 36.)

des Provinzialllusschusses,

betreffend

die Beschwerde des zwangsweisein den Ruhestand versetzten früheren
Landesbauamtssetretärs Strauch, zurzeit wohnhaft in Godesberg.

Der 61. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 16. Juli 1921 beschlossen
den Proviuziallliisschiiß zn ersuchen, in eine erneute Prüfung der Beschwerdedes zwangsweisein
neu Ruhestand vcrsctzteu Landesbauamtssekretärs Strauch in Godesberg einzutreten. In Verfolg
bieses Beschlusses hat der Provinzialausschuß in seiner Sitzung vom 20. Dezember 1921 sich
eingehend mit der Angelegenheitbeschäftigt und den Beschluß gefaßt, dem Provinziallandtag über
das Ergebnis der Untersuchungeinen Bericht zu erstatten.

Zur Vorgeschichte der AngelegenheitStrauch ist zu bemerken,daß der jetzt 56 Jahre alte
Beschwerdeführerdurch Beschluß des Proviuzialausschusscs vom 26. April 1910 zwangsweisein

23
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den Ruhestand versetzt wurden ist, weil in Verfolg eines Disziplinarverfahrens durch Gutachten des
Anstaltsarztes Dr. Schütte in Bonn Geistesstörung(Querulautenwahn) festgestelltwurde. Strauch
hat gegen die Pensionierung ständig bei allen in Frage kommendenInstanzen (Landeshauptmann,
Provinzialausschuh, Provinziallandtag) angekämpft,mit der Behauptung, die zwangsweiseVersetzung
in den Ruhestand sei zu Unrecht erfolgt. Vor allem habe der 51. RheinischeProvinziallandtag
in seiner Sitzung vom 11. März 1911 die Beschwerde ge^en den Beschlußdes Provinzialausschusses
bezüglich der Pensionierung Strauchs nicht eingehendgeprüft, sondern fei einseitigden Ausführungen
der Verwaltung gefolgt. Das Kernstück der BeschwerdeStrauchs ist die Behauptung, daß er nur
deshalb zwangsweise in den Ruhestand versetzt worden sei, weil er es unternommen habe, seinem
früheren Vorgesetzten,dem verstorbenenLandesbauinfpektorKerthoff in Cochem,Betrug, Urkunden¬
fälschung, Untreue im Amt, Korruption und Unwahrhaftigkeit vorzuwerfen. Diese Einlassung
Strauchs entspricht nicht den tatsächlichenVorgängen. Ganz unabhängig von seinen Beschuldi¬
gungen gegen Kerthoff ist Strauch zwangsweise pensioniert worden, weil mehrere ärztlicheGutachten
Geistesstörung bei ihm festgestellt hatten.

Strauch ist am 31. März 1894 als Militäranwärter in den Dienst der Rheinischen
Provinzialverwaltung eingetreten und am 1. April 1899 auf Lebenszeit mit Pensionsberechtigung
angestellt worden. Seine dienstliche und außerdienstliche Führung war in keiner Weise einwandfrei.
Im Juni 1899 wurde ihm die Uebernahme llon Nebenbeschäftigunguntersagt, weil diese ihm
zeitweiseerlaubte' Tätigkeit zu Prozessen und zu einer Privattlage gegen ihn Veranlassung gegeben
hatte. Dieses Verbot scheint auf Strauch start eingewirkt und ihn gegen seine Vorgesetzten einge¬
nommen zu haben. Er hat es sich deshalb zur Gewohnheit gemacht, über die dienstliche Tätigkeit
seiner Vorgesetzten Tagebuch zu führen mit der ausgesprochenenAbsicht, seine Aufzeichnungen
gelegentlichgegen seine Vorgesetztenbenutzenzu können. Im Jahre 1906 hat er dann auf Grund
seiner Aufzeichnungenschwere Vorwürfe gegen seinen damaligen Vorgesetzten,den Landesbauinspektor
Kerkhoff in Cochem, erhoben. Diefe Vorwürfe find vom Landeshauptmann geprüft und durch
Zeugenaussagen als unhaltbar erwiesenworden. Strauch wurde wegen dieses Vergehens in eine
Geldstrafe von 30 Mark genommen.

Am 1. Januar 1907 erklärte Strauch dem ihm vorgesetzten LandesbauinspektorHübers in
Gummersbach, für den Fall, daß sein Gehalt erhöht würde, sei er bereit, von einer weiteren
Verfolgung der Sache Kerkhoff abzusehen, andernfalls werde er der Staatsanwaltschaft Anzeige
machen. Wegen dieser Aeußerung, die einen Versuch darstellte, seine vorgesetzte Dienstbehördedurch
Drohung zu einer Gehaltserhöhung zu bewegen, wurde er mit einer Ordnungsstrafe von 20 Mart
belegt.

In einer Eingabe, die Strauch am 23. Juli 1907 an den Landeshauptmann richtete,
erhob er erneut schwereBeschuldigungengegen den LandesbauinspektorKerkhoff. Darauf wurde
gegen Strauch das Difziplinarverfahren mit dem Ziele der Dienstentlassung eröffnet. In der
Voruntersuchung wurden alle von Strauch vorgebrachten Fälle eingehenduntersucht, doch fiel die
Beweisaufnahme sehr zu seiuen Ungunsten aus. Alle von Strauch benannten Zeugen versagten.
Das einzige, was die Beweisaufnahme ergab, war, daß der Nauinfpektur, meist auch noch auf
Veranlassung Strauchs, unkorrekteBuchungen vorgenommen und zuweilen eigenmächtig Arbeiten
hatte ausführen lassen, zu denen ihm die Erlaubnis fehlte. Wegen diefer Verfehlungen ist der
Bauinspektor vom Landeshauptmann ernstlichverwarnt worden. Von strafbaren Handlungen, wie
sie von Strauch behauptet wurden, konnte jedoch keine Rede sein. Das Ergebnis der Untersuchung
fand später seine Bestätigung durch die Staatsanwaltschaft Coblenz, die ein von Strauch gegen
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den Bauinspektor angestrengtesVerfahren we^en Urkundenfälschung,Betrugs und Meineids, mangels
vorliegender Beweise nicht einmal eröffnete. In dem Disziplinarverfahren verlangte Strauch am
25. August 1907 Untersuchungdurch einen Psychiater. Er habe die Beschuldigunggeg»n Kerkhoff
in überreiztem Zustande und unter unwiderstehlichem Zwange erhoben. Eine sechswöchigeBeob¬
achtung des Strauch in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn ergab nach dem Gutachten
des Anstaltsarztes Dr. Schütte, daß Strauch geisteskrank sei, an Querulantenwahnsinn leide und
deshalb für seine Verfehlungen nicht verantwortlich gemacht werden könne. Daraufhin sprach ihn
der Bezirksausschuß zu Cöln am 1. Juli 1909 im Disziplinarverfahren frei. Der Provinzial-
ausschußbeschloß nunmehr die Pensionierung des Strauch, weil ihn die Geistesstörungzum Dienst
untauglich mache.

In einer Beschwerdesnche des Strauch gegen die auf Grund der Provinzial-Ortmung zur
Durchführung des Penfionicrungsverfahrens angeordnete Pflegschaft hat das Landgericht in Köln
ein Gutachten des Professors für Psychiatrie an der Akademie für praktischeMedizin in Köln,
Dr. Gustav Aschaffenburg,eingefordert. Professor Aschaffenburg,der Strauch vom 31. August
bis 22. September 1910 beobachtete,faßte sein Gutachten dahin zusammen, daß Strauch an einer
Form der geistigenErkrankung leide, die es ihm unmöglich mache, seine Angelegenheitenin dem
gegen ihn schwebenden Verfahren der zwangsweisenPensionierung objektiv richtig zu würdigen uud
selbständig wahrzunehmen. In diesem Gutachten hat Professor Aschaffenburgsich auch über die
Diagnose des Querulantenwahnsinns geäußert uud dabei hervorgehoben, daß derselbesich in erster
Linie in der verschobenen Auffassung der Dinge und in der Unbelehrbarkeitdes Kranken äußere,
wie das bei Strauch zum Ausdruckkomme. Auf Grund dieser Unterlagen hat der 51. Provinzial-
landtag in seiner Sitzung vom 11. März 1911 die Beschwerdedes Strauch gegen den Pepsin»
nierungsbeschlußdes Proviuzialausschussesabgewiesen.

Am 14. Oktober 1921 hat Professor Aschaffenburgin einer von ihm geforderten gut¬
achtlichen Aeußerung die »Schlußfolgerung seines ärztlichen Gutachtens nochmals bestätigt. Die
Beschwerde des Strauch gegen diese zweite gutachtliche Aeußerung, die erfolgt sei, ohne daß Pro¬
fessor Aschaffenburgden Strauch gesehen habe, ist gegenstandslos. Professor Aschaffenburgerklärt
ausdrücklich,daß sich seine Auffassung gründe auf die frühere Beobachtung des Strauch und sich
auch nicht ändern könne, selbst wenn nachgewiesen würde, daß Strauch seine Beschuldigungengegen
Kerkhoffzu Recht erhoben hätte.

Nach alledem muß als festgestellterachtet werden, daß Strauch zur Zeit des fchwebenden
Pensionieruugsverfahrens an Geistesstörunglitt und daß seine zwangsweise Versetzung in den Ruhe¬
stand erfolgen mußte, weil er dienstuutauglichwar. Der Beschluß des Proviuzialausschussesvom
26. April 1910 und der genehmigende Beschluß des 51. Provinziallandtages vom 11. März 1911
siud demnachzu Recht erfolgt.

Der Provinzialciusschußbeehrt sich daher, zu beantragen:
„Provinzillllandtag beschließt, die Beschwerdedes zwangsweise in den Ruhestand ver¬
setzten früheren ÜnndesbauamtssekretärsStrauch, zur Zeit in Godesberg, als unbe¬
gründet zurückzuweisen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialllusschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

28*
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Anlage 38.
(DrucksachewNr.87.)

Nachtrag
zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses^

betreffend

Uebernahmeder Kosten des Geschäftsführersdos IweigausschussesRheinland e.-V.
für Deutsche Jugendherbergen im Rechnungsjahre1922 auf den Provinzialverband.

Dem ZweigausschußRheinland e. V. für Deutsche Jugendherbergen ist von der Hammer¬
stein- Werkgemeinschaft, einer örtlichenVereinigung zur Hebung der Iugendkraft, die Burg Hammer¬
stein bei Nheinbrohl geschenkweise übertragen worden unter der Bedingung, daß diese Burg zu
einer rheinischen Iugendburg ausgebaut werde. Der Zweigausschußhat das Geschenk angenommen
und will die Burg zu einer großen Jugendherberge mit 150 Betten ausbauen. Die Hammerstein-
Werkgemeinschafthatte mit dem Ausbau schon begonnen und hatte 150 000 Mark verbaut bezw.
in Höhe der genannten Summe Materialien beschafft, muhte aber den weiteren Ausbau mangels
Mittel einstellen. Aus der Materialienbeschaffung hatte die Werkgemeinschaft noch Schulden in
Höhe von 40 000 Mark, die der Zweigausschuß übernommen hat. Der fernere Ausbau wird nach
Schätzung von Sachverständigen rd. 500 000 Mail erfordern; es müssen u. a. neue Deckenbalken
eingezogen,Fußböden belegt, Zwischenwändeaufgeführt und das Dach ausgebessert weiden. Der
Zweigausschuß hat Grund zur Annahme, daß es ihm gelingen wird, die zum Ausbau nötigen
Gelder im Wege eines Darlehns aufbringen zu können. Es fehlen ihm aber die Mittel, um
dieses Darlehn zu verzinsen und zu tilgen. Er ist daher an den Provinzialverband mit der Bitte
herangetreten, ihm für die nächsten 10 Jahre eine jährlicheBeihilfe von 25 000 Mark zu gewähren,
aus der die Verzinsung und Tilgung teilweise gedeckt werden könnte. Auch das preußische Wohl¬
fahrtsministerium wird wahrscheinlich Mittel zur Verzinsung und Tilgung des Darlehns zur Ver¬
fügung stellen. Der Zweigausschuß weist in seiner Eingabe darauf hin, daß die Provinz West¬
falen in der Hohensyburg eine provinzielle Jugendherberge besitzt und daß die Burg Hammerstein
in ähnlicher Weise ein Mittelpunkt des Iugendwanderns am Rhein werden soll, wie die Hohensy¬
burg dank des Entgegenkommens des WestfälischenProvinzialverbandes ein Mittelpunkt für das
Iugendwandern in Westfalen ist.

Provinzialllusschuh beehrt sich in Anbetracht der schon in der Drucksache Nr. 8 erwähnten
Tatsache, daß die Bestrebungen des Verbandes für Deutfche Jugendherbergen für die Entwicklung
und Gesundung unserer Jugend so außerordentlich segensreich sind und weiter im Hinblick darauf,
daß die Erhaltung der Burg Hammersteinvom Provinziallonservator aus Gründen der Denkmals¬
pflege aufs wärmste befürwortet wird, zu beantragen:

„Provinziallandtag bewilligt außer dem Betrag von 60000 Mark (Uebernahme der
Vertretungskosten für den aus dem Dienste der Stadt Köln beurlaubten Geschäfts¬
führer des Zweigausschussesim Rechnungsjahre 1922) dem ZweigausschußRheinland
e. V. für Deutsche Jugendherbergen, vom Rechnungsjahre 1922 angefangen für die
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nächsten 10 Jahre eine jährliche Beihilfe von 25 000 Mark unter der Voraussetzung,
daß diese 25 000 Mark dazu verwandt werden, um ein zum Ausbau der Burg
Hammeistein bei Rheinbrohl aufgenommenesDarlehen zu verzinsenund zu tilgen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bericht und Antrag
Anlage 39.

(DluckIachen.Nr. 38.)

des Provinzialausschusses,
betreffend

Bewilligung eines Zuschusses für die Staatliche Fachschule für Wirtschaft und
Verwaltung in Düsseldorf.

Am ^12. Juni d. Is. wurde in Düsseldorf die Staatliche Fachschulefllr Wirtschaft und
Verwaltung eröffnet, die nach den Mitteilungen des Herrn Preuß. Ministers für Handel und
Gewerbe vorläufig die einzige Schule dieser Art für den Westen bleiben wird. Das neue Institut
soll den aufstrebendenKräften aus den Kreisen der werktätigen Bevölkerung und der Angestellten¬
schaft die Beteiligung an der berufsmäßigenVerwaltung sozialer und wirtschaftlicher Angelegenheiten
durch eine geeigneteAusbildung ermöglichen. Der Lehrvlan der Schule ist so gestaltet, daß er
in erster Linie den aus den Gewerkschaftenaller Richtungen kommenden, auf ihre Fähigkeiten
bereits geprüften Schülern ein tiefes volkswirtschaftlichesWissen vermittelt, dabei aber auch das
Ziel hat, das staatsbürgerlicheVerautwortlichkeitsgefühlzu stärken. Das neue Unternehmen soll zu
seinem Teile dazu beitrage«, das schwierige Problem der Heranbildung von Führerpersöulichkeiten
aus den Kreisen der werttätigen Bevölkerung lösen zu helfen.

Der Etat der Staallichen Fachschulefür Wirtschaft und Verwaltung in Düsseldorf sieht
bis zu 60 Schüler vor. Angemeldet sind bisher 27, von denen nur 5 als Selbstzahler in Frage
kommen. Neben den: Staat und der Stadt Düsseldorf haben die Gewerkfchaften aller Richtungen
und eine Reihe vou Kommunalverbäudeu die Schule durch Hergabe von Stipendien unterstützt.
Der Provinzialverband ist ebenfalls angegangen worden, bei der Durchführung der Aufgaben der
Staatliche» Fachschulefür Wirtschaft und Verwaltung iu Düsseldorf mitzuwirken. Mit Rücksicht
auf die hohe wirtschaftlicheund politischeBedeutung des neuen Unternehmens wird vorgeschlagen,
diesem Wunsche grundsätzlichzu entsprechen. Da für das erste Jahr die Zahl der Stipeudie»,
die bereits zur Verfügung stehen, im allgemeinen ausreichend sein dürfte, empfiehlt es sich, eiuen
größeren Betrag aus Proviuzialmitteln zur Verfügnug zu stellen, für Zuschüsse au minderbemittelte
und gering unterstütze Schüler zur Anschaffung von Büchern und als Provinzialanteil zur Errichtung
einer für die Schule dringend notwendigenBibliothek. Ueber die zweckmäßige Verwendung der dem
Institut zur Verfügung stehenden Mittel entscheidet ein Kuratorium, dem bei finanziellerBeteiligung
der Provinz auch ein Vertreter der Proviuzialverwaltung angehören würde.
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Der Provinzialausschuß beehrt sich, dem Provinziallandtagfolgenden Beschluß in Vor¬
schlag zu bringen:

„Der Provinziallandtag erklärt sich grundsätzlichbereit, bei der Durchführungder
Aufgaben der Staatlichen Fachschule für Wirtschaftund Verwaltung in Düsseldorf
mitzuwirken, und bewilligt einen Betrag von 50 000 Mark für Zuschüsse an minder-
mittelte und gering unterstützte Schüler zur Anschaffung von Büchern und als Anteil
der Provinz zur Errichtung einer Bibliothek".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 40.

(Drucksachen«) B^W UNV ANttttg
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Verfügungsstock des Provinziallandtages (Ständefonds).

Zur Verfügung stehen:
1. Im Haupt-Haushaltsplansind für den Verfllgungsstock vorgesehen .... 375000 Mk.
2. Zinsen rentbar angelegter Bestände .............. 10000 „

Aus dem verfügbaren Betrage von ............ 385000 M.
sind zunächstzu entnehmen die Mittel für die laufenden Arbeiten und zwar:

1. Für die Weiterführung der Arbeiten am historischen Atlas ..... 15000 Ml.
Im Vorjahre sind 5000 Mark bewilligt worden. Die Erhöhung

des Betrages ist begründet durch die außerordentlicheSteigerung der Un¬
kosten, insbesondereder für Veröffentlichungen.

2. Kosten der Denkmälerstatistik.............. 150000 „
Die Erhöhung des vorjährigenBetrages von 100000 Mark ist

erforderlich infolge der Erhöhungder Vergütungen für die für die Denk-
mälerstlltistiktätigen wissenschaftlichen Hilfskräfte und wegen der außer¬
ordentlichenSteigerung der Drnck-, Klischee- und Papierkosten.

3. Kosten der örtlichen Bauleitung, wie im Vorjahre ........ 10000 „
4. Zur Auffüllung des Fonds für Naturdentmalpflege....... 12 000 „

Der Fonds belief sich gemäß den Bewilligungendes 53. und
54. Provinziallandtagesvon je 10000 Mark auf 20000 Mark. Sein
Bestand beträgt zurzeit 9200 Mark, der mit 6200 Mark Bewilligungeu
belastet ist, sodaß sich der verfügungsfreie Bestand noch auf 3000 Mart
beläuft. Es empfiehlt sich den Bestand des Funds auf 15000 Mark
zu bringen.

Zu übertragen^7W0^Mk.
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Uebertrag 187 000 Ml.
5. Als 2. Rate für die Aufstellung von Kunstdentmiilernim Trierer Museum 40000 „

Vom 61. Provinziallandtag sind als erste Rate 18 000 Mark
bewilligt worden. Die Erhöhung des Betrages der 2. Rate ist wegen
der allgemeinen außerordentlichenPreissteigerungen notwendig.

Sodann wird die Bewilligung nachstehender Beihilfen vorgeschlagen:
6. Für Instandsetzungsarbeiten am Dom in Xanten 1. Rate.....50000 „

(vergl. Anlage 1).
Die Bewilligung erfolgt unter den vom Landeshauptmann uoch fest«

zusetzenden näheren Bedingungen, sobald eine mindestensgleiche Beteiligung
der Stlllltsregierung gesichert ist.

?. Für Erhaltungsarbeiten an der ehemaligenKlosterkirche in Springiersbach,
Kreis Wittlich, zu den vom Landeshauptmann noch festzusetzenden näheren
Bedinguugen, V» der Kosten bis zum Höchstbetragevon ......15000 „
(vergl. Anlage 2),

8. Für Instnndsctznngsarbeitenan der katholischen Pfarrkirche in Brauweiler
zu den vom Landeshauptmann noch festzusetzenden näheren Bedingungen,'
V4 der Kosten bis zum Höchstbetragevon .......... 50 000 „
(vergl. Anlage 3).

9. Für die Wiederherstellung der evangelischenPfarrkirche in Monzingen,
Kreis Krenznach, unter der Voraussetzung,daß der Staat gleichfalls eine
Beihilfe von 10 000 Mark bereit stellt...........10000 ,.
(vergl. Anlage 4).

10. Für die Instandsetzung des Lottehauses in Wetzlar ....... 6 000 «
(vergl. Anlage 5).

11. Für die Instandsetzungder evangelischen Kirche in Manubach, Kreis St, Goar 7 000 „
(vergl. Anlage 6).

12. Für die Arbeiten zur Sicherung des Turmes und der alten Glasmalereien
der katholischen Pfarrkirche in Trechtingshausen, Kreis St, Goar, 5000
Mark und 10 000 Mark, zusammen............15000 „
(vergl. Anlage 7).

13. Für Sicheruugsarbeiten an der katholischen Pfarrkirche in Hersel, Land.
kreis Bonn .................... 5 000 „
(vergl. Anlage 8). ____________

Summe 385 000 Ml.

Der Provinzinlausschuß beehrt sich folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„Der Provinziallandtag bewilligt aus dem Vcrfilgungsstockdes Provinziallandtags für
die in der Vorlage des ProvinzialausschussesangegebenenZwecke und unter den dort
bezeichneten Bedingungen 385 000 Mark".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialllusschuß:
vi. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zu Anlage 40, Drnctsachen°Nr.39.

Gutachtliche Aeußerungen
des

Provinzialkonservators der Rheinprovinz
(Anlagen 1—8)

zu den Veihilfeanträgeustegeu den Veifilgnngsstockdes ProvinziaUandtags
(Ständefonds).

Anlage 1.
---------------- Xanten, Kreis Mors. Instandsetzungsarueitenam Dom.

Der Dom in Xanten, in Jahrhunderte langer Arbeit vom Ende des 12. bis zur Mitte
des 16, Jahrhunderts in seiner heutigen Form entstanden, ist nicht allein das bedeutendste kirchliche
Baudenkmal am ganzen Niederrhein, sondern weit darüber hinaus in ganz Deutschlaud das einzige
Denkmal, das die Bedeutung der Kirche für die gesamte mittelalterlicheKultur in einem fast lückenlos
erhaltenen Bilde bis zn den kleinstenEinzelheiten veranschaulichen kann. Seine Anfänge knüpfen
unmittelbar au die beiden großen römischenMilitärlager an, die die jetzige von der Römerstraße
durchzogeneStadt flankieren. Innerhalb des Stadtbildes ist noch die Dom-Immunität mit ihren
Kanonikerhäuscrnlind mit dem rumauischen,von der gotischen Michaelskapelleüberbauten Tor scharf
abgetrennt Daß die Bedeutung des Stiftes und des mit ihni verbundenenArchidiakonates des
Kölner Erzbistums mit der Fertigstellung des Domes um die Mitte des 16. Jahrhunderts erlosch
und das Stift feitdem ein stilles Dasein führte, ist der Grund für die seltene Erhaltung der mittel¬
alterlichenAusstattung gewesen, die iu dieser Vollstäudigkeitin Dentschlandihres Gleichen nicht hat —
in der Fülle der mittelalterlichen Altäre, der Chorausstattung, der kostbaren Werke mittelalterlicher
Goldschmiedekunst, Paramentik, der alten Bibliothek, des fast lückenlos erhaltenen Archivs bis hinab
zu den» kleinstenGerät der Sakristei.

In den Iahreu 1857—1868 hat eiue gründliche Instandsetzung des Bauwerkes statt¬
gefunden, deren Kosten fast restlos aus Staatsmitteln, Kollekten und Sammlungen bestritteu worden
find. Es hat sich aber schon seit 15 Jahren herausgestellt, daß die Sicherung des damals
Geschaffenender Gemeinde nicht möglich war, weil die sachgemäßePflege des Bauwerkes und
seines reichen Inhaltes über die Kräfte der verhältnismäßig kleinen Gemeinde hinausgeht. Seit
Jahresfrist schweben die Verhandlungen über eine großzügigeAktion zur daueruden Sicherung dieses
in Deutschland einzigartigen kirchlichen Kunstwerkes. Ein erstmaliges sachverständiges Gutachten
vom Sommer 1921 schätzt die Kosten für die Sicherung der Kirche auf etwa 2 Millionen, die
Bauzeit bei Einrichtung einer kleinen Dombauhtttte auf 5—10 Jahre. Man wird also heute mit
dem doppelten Betrag etwa zu rechnen haben.

Die schlimmen Erfahrungen, die die Denkmalpflegegerade in Xanten gemacht hat lassen
es dringend geraten erscheinen,einen eisernen Bestand zu schaffen,dessen Zinsen die Gemeinde bei
Erhaltung des Domes und seiner Schätze wirksam unterstützensollen. Die Eigenart des Denkmals
erfordert auch weiter auf Gruud weuig erfreulicher Erfahrungen, die Pflege der reichen kostbaren
Ausstattung m das Gefamtprogramm einzuschließen. Demnach kann der erforderlicheGesamtbetrag
heute auf etwa 5 Millionen geschätzt werden. Es handelt sich hier um die sachlich wie wirtschaftlich
bedeutendsteund umfänglichsteAufgabe der rheinischen Denkmalpflegefür das nächste Jahrzehnt.
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Außer der etwa erforderlichenGesamtsummevon 5 Millionen läßt sich die Ausgabe im
einzelnen noch nicht übersehen. Der seit V4 Jahren vorbereitete „Xantener Dombauverein", der
von vornherein auf eine möglichst breite Grundlage gestellt werden soll, ist inzwischenins Leben
getreten. Die Frage der staatlichenBeteiligung —. wahrscheinlich durch Genehmigung verschiedener
Lotterien und durch Gestellung der Bauleitung — wird zurzeit erörtert. Angesichtsder außer¬
gewöhnlichen Bedeutung des Xanteuer Domes nicht nur flir den rheinischenDentmälerbestand,
sondern für den nationalen deutschen Kunstbesitz überhaupt, erscheint eine Beteiligung der Provinzial-
Verwaltung an dem großen Unternehmen durchaus begründet, und es dürfte sich empfehlen,hier in
ähnlicher Form, wie das früher bei der Herstellungdes Wetzlarer Domes geschehen ist, einzutreten,
sobald die Voraussetzungendafür gegebensind.

Anlag e 2.

Springiersblich,Kreis Wittlich. Erhaltungsarbeitenan der ehemaligen Klosterkirche.
Die Kirche des AugustinerklostersSpringiersbach, die bis vor 20 Jahren als Pfarrkirche

des 20 Minuten entfernt gelegenen Pfarrorts Vengel diente, ist im Kreise der stolzen Barock¬
kirchen des alten Erzbistums Trier die jüngste, aber eine der schönsten und größten. Ihre male¬
rische Lage nahe seitlichder Mosel hat sie zu einem bekannten uud beliebten Ziel der Mosel- und
Eifelwnnderer gemacht. Die Kirche bietet eines der schönsten und besterhalteuenBilder der letzten
Epoche klösterlicher Kunst im Rheinland.

Seit der Erbauung der neuen Pfarrkirche in dem Orte Bengel hat die Erhaltung der
Kirche der Denkmalpflegedauernde Sorge gemacht; für das Notwendigstewar dnrch Sicherstellung
eines kleinen Kapitals Sorge getragen, dessen Zinsen aber heute wenig mehr bedeuten. Die not¬
wendigstenArbeiten an den Dächern, zur Trockenlegungusw. waren früher auf 6500 Mark, dann
nach dein Kriege auf 20 000 Mark veranschlagt. Heilte wird man mit einem Betrage von 50 000
Mark zu rechnen haben; der grüßte Teil dieser Arbeiten ist außerordentlichdringlich geworden.

Vor kurzem ist die Kirche an Wiener Karmeliter verkauft wurden, die aber nur eine ganz
kleine Niederlnfsuug dort schaffenkönnen und auch dazu sehr erheblicheMittel notwendig haben
werden. Die Bedingungen für die Niederlassungstehen im einzelnen noch nicht genau fest. Es ist
durchaus geboten, die Sichenmgsarbeiten an dem wertvollen Denkmal möglichst bald zu begiunen.

Anlage 3.

Vrauweiler, Kreis Köln-Land. Instandsetzungsarbeiten an der katholischenPfarrkirche.
Die Kirche der ehemaligen bedeutsamen Benediktiner-Abtei Vrauweiler, einer Gründung

des mit einer Tochter Ottos II. vermählten Pfalzgrafen Ezzo, hat als eines der wertvollstenBau¬
werke der romanischen Kunst schon früher verschiedentlich Beihilfen aus dem provinzialen Denkmal¬
pflegefonds in Anspruch genommen. Auch hier liegt der iu der Nheinprovinz häufige Fall vor,
daß die kleine Kirchengemeindedurchaus nicht iu der Lage ist, das große, ihr überwiesen«! Kirchen¬
gebäude sachgemäß zu Pflegen, zumal da aus dem Denkmalwerte besondere Anforderungen sich
ergeben. Dazu tritt die durch den Krieg und die nachfolgenden wirtschaftlichenSchwierigkeiten
begründete mangelndeVaupflege der letzten Jahre, die gleichfallsbei größeren kirchlichen Bauwerken
eine fast typische Erscheinung geworden ist.

So steht die Gemeinde Brauweiler vor der dringenden Notwendigkeit, die schon vor dem
Kriege in Aussicht genommeneu Neudeckungenund großen Reparaturen an den Kircheudächern
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baldigst durchzuführen, wenn nicht starke weitere Durchnässungenund damit erhebliche Schäden an
den Gewölben und Außenmauern eintreten sollen. Es liegt ein Kostenanschlagin der Höhe von
etwa 200 00(1 Mark vor, der im einzelnen noch einer sorgfältigen Nachprüfung bedarf, an deffen
Schlnhsumme aber kaum wesentliche Aenderungen zu erwarten sein dürften.

Anlage 4.

Monzingeu, Kreis Kreuznach. Wiederherstellung der evangelischen Pfarrkirche.
Die künstlerischbedeutsame Kirche in Monzingen a. d. Nahe bedarf seit langem einer

durchgreifendenInstandsetzung, z. B. Auswechselungverwitterter Hausteine an Türen, Fenstern und
Gesimsen, Trockenlegungder Chorpartie mit Drainage nnd Traufpflaster. Instandsetzung der inneren
und äußeren Wandflächen, Sicherung des Dachstuhles, Tnrmverankerung, Reparaturen an der
Dachhaut, den Rinnen und Abfallrohren, den Verglasungen der Fenster sowie einiger Verbesserungen
im Innern; der jetzige Zustand, der sich in den letzten Jahren besonders verschlechterthat, ist
unwürdig und gefahrdrohend.

Der vom staatlichenHochbauamt in Kreuznach im Januar dieses Jahres aufgestellteVor¬
anschlag beläuft sich auf rund 80000 Mark; angesichtsder heutigen Verhältnisse im Baugewerbe
sind mir die allerdriuglichstenArbeiten zur sachgemäße»Erhaltung der Vnusubstanz vorgesehen.
Manche der früher geplanten Arbeiten, z. B. auch die Instandsetzung der ziemlich bedeutendenNeste
gutischer Wandmalereien, die auf den Wänden des Hauptschiffesüber den Arkadenzu Tage getreten
sind, mußten gegenüber den früheren Voranschlägenzunächstzurückgestellt werden.

Die erforderlicheSumme wird zum Teil durch die Gemeinde (30 000 Mark), zum Teil
durch öffentliche Mittel (Oberkirchenratund Haustollekten-Ablösungsfunds30000 Mark) aufgebracht;
ein Antrag auf Staatsbeihilfe ist gestellt. Da die zumeist aus Kleinbauern und Arbeitern bestehende
Gemeinde durch wesentliche Erhöhung ihrer früheren Bewilligung die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit
erreicht hat, möchte ich außer der am 9. März 1912 vom 52. Rheinischen Provinziallandtage
bewilligten Beihilfe von 5000 Mark die weitere Bewilligung von 10000 Mark angelegentlichst
empfehlen nnter der Vorausfetzung, daß der Staat gleichfallseine Beihilfe von 10 000 Mark stellt.

Anlage 5.
Wetzlar. Instandsetzung des Lottehauses.

Die Stadt Wetzlar hat vor wenigen Wochen das 150 jährige Jubiläum von Goethes
Aufenthalt an der Stätte des alten Neichskammergerichtsgefeiert, das durch die Beziehungen zur
Familie Vuff die entscheideudenAnreguugeu zu Goethes „Werther" gegebeu hat. Es sind mit
die stärksten Beziehungen, die Goethes Namen auch eng mit der heutigen Rheinprovinz verknüpfen.
Das Vuff'sche Haus, eiu Flügel des alten Deutschordenshofes, ist im großen nnd ganzen noch
wohlerhalten, wenn auch vielfach mißhandelt; es steht seit langem im Eigentum der Hospital¬
verwaltung und dient zurzeit sehr verschiedenartigenöffentlichen Zwecken. Es ist eine der stattlichsten
und schönsten alten Haus- und Hofanlagen Wetzlars, fodaß auch die Denkmalpflege- abgesehen
von seinen Goethe-Beziehuugen — lebhaften Anteil an seinem Schicksal nimmt.

Wenige Jahre vor dem Kriege ist es der nnermüdlichenArbeit des Oberlehrers a. D.
Seher gelungen, wenigstens das Obergeschoßdes von dem Kcmnuerat Vuff bewohntenFlügels für
ein kleines, inzwischen durch Sammlung von Möbeln, Manuskripten, Druckschriften Abbildungen
gut ausgebautes Goethemufeum zu gewinnen.. Die Stadt Wetzlar ist damit beschäftigt, jetzt auch
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das Erdgeschoß hinznzmiehmen, das Innere von entstellenden späteren Zutaten zu befreien und
möglichstim Geiste der Goetheschen Zeit herzurichten. Daran soll sich nach und nach die würdige
Instandsetzung des ganzen alten Deutschordenshofesschließen, die Herrichtung der übrigen großen
Gebäude, des Hofes mit seinen schönen alten Vänmen usw.

Die gesamten Arbeiten weiden etwa 300 000 Mark erfordern; der Herr Kultusminister
hat bereits 20 000 Mark bereitgestellt. Die Stadt Wetzlar hat sich als Träger des gesamten
Vorhabens wesentlich beteiligt; man hat durch Sammluug erhebliche Mittel aufgebracht.

Anlage 6.
Manubllch, Kreis St. Goar. Evangelische Kirche.

Das im engen Seitental bei Niederheimbachgelegene, im Kern mittelalterlicheKirchlein
von Manubach war seit Jahrzehnten im Aeußeren wie im Innern in sehr schlechter Verfassung.
Besonders dringlich erschien die Herstellung des Innern, das durch ein prächtiges spätgotisches
Gestühl mit Flachschnitzercien ansgezeichiietist. Die gesamten Arbeiten am Aeußeren und Inneren
waren im Jahre 1913 auf 8300 Mark verauschlagt; die Gemeinde hat sich auf das Stärkste
angestrengt und in den Jahren 1920 und 1921 die dringende innere Instandsetzung mit besonderer
Liebe durchgeführt, und zwar mit einem Kostenaufwand von nahezu 70 000 Mark. Bislaug war
durch den Provinziallandtag im Jahre 1914 eine Beihilfe von 1000 Mark bereitgestelltworden.
Die Gemeinde steht vor der Notwendigkeit,jetzt auch an die ebenso dringliche äußere Instandsetzung
(Neuverputzusw.) heranzugehen,die mindestensauch 30 000 Mark bis 40 000 Mark erfordern wird.

Anlage 7,

Trechtingshausen, Kreis St. Goar. Sicherung des Turmes der katholischenPfarrkirche
und der alten Glasmalereien.

Die Gemeinde Trechtingshausen plante schon vor dem Kriege die dringend nutwendige
Erweiterung ihrer Pfarrkirche; die Denkmalpflegeist hier vornehmlichan der sachgemäßenErhal¬
tung des romanischenTurmes mit seiner barocken Haube und des mit ihm zn malerischerGruppe
verbundenen Chores interessiert Dnrch eifrige Sammlungen und eine Lotterie ist jetzt die anf
rd. 1 Million veranschlagteVansumme größtenteils gedeckt; bei der Schwierigkeit der Mittel-
bcschaffungplante man früher auch die Veräußerung der 10 schönenbarockenWappenscheiben.
Dem mußte jedoch die Denkmalpflegeenergischentgegentreten, uud so sollen die wertvollen, stark
mitgenommenenScheiben jetzt die einzigen wirksamenSchmuckteileder neuen Vcrglasung bilden.
Dazu ist jedoch eine gründlicheInstandsetzungnotwendig, die auf etwa 10000 Mark zu schätzen ist.

Unter Berücksichtigungder starken Belastung der wenig leistungsfähigen und meist aus
Arbeitern bestehendenGemeinde Trcchtingshansen, die schon vor dem Kriege 45°/» Kirchensteuern
erheben mußte, und dnrch den Kirchenbau sich auf das stärkste weiter gebunden hat, empfehle ich
eine Beihilfe von 5000 Mark für die Arbeiten an dem wertvolle» Turm und eine solche von
10000 Mark zur Sicherung der wichtigen Glasmalereien, zusammenalso 15000 Mark bereitzustellen.

' Anlage 8.
Hersel, Kreis Bonn. Sicherung der alten katholischenPfarrkirche.

Der Bestand an einfachen, soliden, aber künstlerisch guten läudlicheu Barocktirchenin der
Kölner Gegend ist seit den Tagen der Neugotik des 19. Jahrhunderts stark verringert worden;
hente empfindet man dies doppelt schwer,weil diese sachgemäßen schlichten nnd doch fein abgewogenen
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Lösungen für die Vaufragen unserer Tage manchen guten Fingerzeig geben können. Das gilt ins¬
besondere von den Kirchen der Kölner Gegend, die im 18. Jahrhundert unter dem Einfluß der
baukünstlerischenBlüte am Hofe der Kölner Kurfürsten entstanden sind. Dazu rechnet auch die
seit 20 Jahren verlafseneKirche in Hcrsel aus dem Jahre 1744. Während des Krieges konnten
wenigstens die schlimmstenund direkt gefahrdrohenden Schäden mit einer Provinzialbeihilfe von
1200 Mark abgewandt werden. Jetzt ist nach langen Verhandlungen die dauernde Erhaltung des
wertvollen Bauwerkes durch die Herrichtung zu einem Iugendvflegesaal sichergestellt. Die
Gesamtkostenbelaufen sich einschließlich des inneren Umbaues auf 100 000 Mark, die im wesent¬
lichen durch eine Anleihe der Gemeinde und durch einen Zuschuß des Herrn Wohlfahrtsministers
gedeckt werden.

Anlage 41.
(Drucksachen-Nr. 4U.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

Verwendung des aus dem Verkauf des Grundbesitzes des Provinzialverbandes
im Kreise Malmedy herrührenden Betrages von 250 000 Mark.

Der Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 10. Dezember 1920 den Provinzial-
ansschußermächtigt, an Stelle des Provinziallandtages alle Entscheidungenzn tnff.n, die durch den
Friedensvertrag und die Besetzung eines Teiles der Rheinprovinz sich als notwendig ergeben.
Auf Grund dieses Beschlusses sind die zu Meliorationszweckenfür die Provinzial-Verwaltung der
Rheinprovinz im Kreise Malmedy erworbenen Grundstücke im August vorigen Icchreö an den
belgischen Staat bezw. dir GemeindeVurnenuille veräußert worden. Dabei bat sich ein Ueberschuß
von 250000 Mark ergeben, der für andere Zwecke zur Verfügung steht. Schon bei den Verhand¬
lungen in der I. Fachkommission des Provinziallandtages im Dezember 1920 bei Gelegenheit der
Beratung der aus dem Knise Monschau vorliegendenAnträge ans besondere Unterstützungdortiger
Einrichtungen mit Rücksicht auf die große Notlage des Kreises ist erwähnt worden, daß vielleicht
der aus dem Verkauf der Oedliindereien sich ergebendeÜberschuß zu diesem Zwecke bereitgestellt
weiden könnte. Ein Beschluß in dieser Hinsicht ist damals aber nicht gefußt worden.

Inzwischen ist aber die wirtschaftliche Nutlage des Kreises MunschM noch außerordentlich
gestiegen. Die einzigeNahn des Kreises — Aachen-St. Vith -^ die den Kreis mit dem deutschen
Mntterlande verbandenhatte, ist am 1. November 1921 endgültig in belgischen Besitz übergegangen.
Der Verkehr auf dieser Bahn ist für die Bewohner des Kreises Monschau mit großen Schwierig¬
keiten verbunden; das wirtschaftlicheLeben leidet infolgedessengewaltigen Schaden. Bei einer
Beratung, die am 3. Mai unter dem Vorfitz des Herrn Ooerpräsioenten in Monschau stattfand,
wurde auch von allen beteiligten Reichs-, Staats- und Koinmunaluehöiden anerkannt, daß dem
Kreise Monschan außerordentliche Hilfe gebracht werden muß, wenn er nicht wirtschaftlichvöllig
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zugrunde gehen soll. Vor allem wurde auch darauf hingewiesen, daß die Industrie keine ausreichende
Arbeitsgelegenheitmehr bietet, und daß auch die Söhne und Töchter der Landwirte gezwungen sind,
da Gelegenheit zur Selbstiindigmachungnicht vorhanden ist, abzuwandern. Eines der Mittel zur
Besserung der Verhältnisse besteht daher in der Schaffung neuer Bauernstellcn und der Vermehrung
ackerfähigenLandes durch Kultivierung des im Kreise vorhandenen Oedlandes. Das Landes¬
kulturamt Düsseldorf ist auf diesem Gebiete tätig und hat zwei größere Projekte vorbereitet, die
von den Gemeinden in Ausführung genommen werden. Es handelt sich um 50 Ka, Oedland in
der Gemeinde Roetgen, die an Ortseingesesseneübertragen und von diesen durch äußerst mühevolle
nnd schwierige Arbeit kultiviert werden sollen. In der gleichen Weise werden in der GemeindeHöfen
40 K2, Oedlandflllcheaufgeteilt. Bei beiden Projekten entstehen große Kosten durch Anlage fahr¬
barer Wege, Entwässerungsgräbenund Baumrodungen, sowie für die erste Düngung. Diese Kosten
tonnen weder von den Gemeindennoch von den Siedlern aufgebrachtwerden. Das Landestulturamt
ist deshalb an die Provinzial-Verwaltung mit dem Antrage herangetreten, für Roetgen zu den
Wege- und Grabenkosten100 000 Mark und zu den Düngungskosten50 000 Mark und für Höfen
30000 Mark bezw. 40000 Mark als Beihilfe aus Provinzialmitteln zu bewilligen. Da der
oben genannte Betrag von 250 000 Mark aus Kultivierung^- und Siedclungsarbeiten gewonnen
worden ist, so liegt es sehr nahe, den Betrag auch für diese Zwecke, und zwar dem bedrängten
Kreise Monschau, zur Verfügung zu stellen. Infolgedessen glaubt der Provinzialausfchuß, den
Antrag dcs Landestulturanites insoweit empfehlenzu können, daß dem Landestulturamt für Durch¬
führung von Kultiuierungsarbeiten im Kreise Monschau zunächst die Summe von 150 000 Mark
ans dem oben genannten Fonds zur Verfügung gestellt wird, wobei die Verteilung im einzelnen dem
Landestulturamt überlassen werden kann. Die dann noch verbleibenden 100 000 Mark dürfen
ebenfalls für die gleichen Zwecke dem Kreise Monschau zur Verfügunggestellt werden und die Bestimmung
im einzelnen dem Provinzialausfchuß zu überlassensein.

Der Provinzialausjchuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle aus dem Betrage von 250 000 Mark, der durch Veitauf
von Oedländereienim Kreife Malmedy entstanden ist, dem Landestulturamt Düsseldorf
für Kultivierungsarbeiten im Kreife Monschau den Betrag von 150 000 Mark zur
Verfügung stellen und den Provinzialausfchuß ermächtigen, den Rest des Betrages
von 100000 Mark ebenfalls für Kultivierungsarbeiten im Kreise Monschau zu
verwenden".

Düsfeldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provlnzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Holion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 42.

(PruclsachewNr.41.) B^W UNV ANttag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderung des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Abteilung für
entmündigte Trinker und Arbeitsscheue bei der Provinzial-Arbeitsanstalt

. ^ ., 26. 2. 1913
m Brauweiler vom nc> o 101« -

Durch Beschluß des 53. Provinziallandtagsvom 26. Februar 1913 ist bei der Provinzial-
Arbeitsanstalt in Brauweilereine Abteilung für entmündigte Trinker und Arbeitsscheueeingerichtet
worden. In dieser Abteilung können nach dem Reglement solche wegen Trunksucht entmündigte,
männliche, erwachsene,arbeitsfähige Personenaus dem Gebiete der Rheinprovmz,für welche mit
Rücksicht auf ihre Eigenart und ihr Verhaltendie Unterbringung in einer geschlossenenAnstalt mit
strenger Hauszucht und Arbeitszwang erwünscht ist, sowie männliche Personen, deren Unterbringung
auf Grund der Bestimmung des Gesetzesüber die Abänderung und Ergänzung der Ausführungs¬
gesetze zum Neichsgesetzüber den Unterstützungswohnsitzvom 23. Juli 1912 angeordnetist,
aufgenommenwerden.

Bis zum Ausbruchdes Krieges wurde die Abteilungvon den Gemeinden und Orts-
armenverbändeu der Rheinprovmz in großem Umfange in Anspruch genommen. Am 1. April 1914
war sie mit 138 Insassen belegt. Während des Krieges ging die Belegungzurück. Zur Zeit
befinden sich 19 Insassen in diesem Zweig der Anstalt.

Es könnte sich nun zunächst fragen, ob nicht die Abteilungwegen Mangel an Bedürfnis
überhaupt aufzulösen ist. Für die Aufhebung würde sprechen, daß die Aufgabe, die die Provinzial-
Verwaltung hier ohne eine rechtliche Verpflichtung übernommen hat, für die Verwaltung selbst wegen
der Schwierigkeitder Behandlung der Insassen eine sehr unangenehmeund lästige ist, und daß auch
mit Rücksicht auf die Naumverhältnisse in Brauweiler die Abteilungsich nicht in jeder Weise so
einrichten läßt, wie es wohl wünschenswert wäre. Aber seitens der Städte, die bisher die Abteilung
zur Unterbringung von Trinkernund Arbeitsscheuenbenutzt haben, ist auf Anfrage die dringende
Bitte ausgesprochen worden, die Abteilung aufrechtzuerhalten.Es ist dabei auf die Zunahmeder
Trunksucht hingewiesen und hervorgehoben worden, daß vor allem das bloße Vorhandensein der
Abteilung, die heute die einzige Gelegenheit zur Unterbringung von Trinkern in einer geschlossenen
Anstalt darstellt, als Schreck- und Drohmittelgegenüber den Trinkern und' Arbeitsscheuen,die ihre
Familie nicht unterhalten,von guter Wirkungsei. Infolgedessen glaubt der Pruvinzialausschuß,
daß trotz aller Schwierigkeitender Verwaltungvon einer Aufhebung der Abteilung abzusehen ist.

Zur Deckung der Kosten der Unterbnngungdient in erster Linie der Ertrag der Arbeit
der Untergebrachten.Da dieser aber hierzu nicht ausreicht, so sah das ursprüngliche Reglement
von 1913 daneben einen vom Zahlungspflichtigen zu leistenden Pflegesatz von 0.80 Mark bezw.
im Falle dauernder ärztlicher Behandlung von 1 Mark pro Kopf und Tag vor. Der gewaltigen
Steigerung aller Kosten trug der 59. Pruvinziallandtagdurch Beschluß vom 10. Dezember 1920
dadurch Rechnung, daß er den täglichen Pflegesatz einheitlichauf 6 Mark erhöhte. Auch dieser
Pflegesatz reicht jedoch infolge der fortschreitenden Teuerung zur Deckung der Selbstkosten des Provinzial-
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Verbandes einschließlichder allgemeinen Verwaltungskosten heute bei weitem nicht mehr aus.
Infolgedessen wurden die die Abteilung in Anspruchnehmenden Gemeinden ebenfalls befragt, ob sie
bereit seien, einen höherenPflegesatz zu zahlen, und zwar war vom 15. Mai 1922 an ein Pflegesatz
von 20 Mark in Aussicht genommen. Alle befragten "Gemeinden haben sich mit der Erhöhung
einverstandenerklärt.

Die Kosten der Verpflegung allein betragen heute etwa 14 Mark pro Tag. Dazu
kommen die hohen Ausgaben für Heizung und die außerordentlicheSteigerung der Gehälter und
Löhne. Der Arbeitsertrag ist bei den jetzigen Insassen, die im wesentlichen arbeitsunfähig und
arbeitsunwillig sind, nur sehr gering. Die Selbstkostendes Proviuzialverbandes würden sich daher
bei Berechnungeines entsprechenden Anteiles an den allgemeinen Kosten der Anstalt auf etwa 40 Mail
belaufen. Um aber den Gemeindendie Inanspruchnahme der Abteilung nicht allzusehrzu erschweren,
wird vorgeschlagen, für die Zeit vom 15. Mai bis 31. Juli 1922 einen Pflegesatzvon 20 Mail
pro Tag und vom 1. August ds. Is. ab einen solchen von 30 Mark in das Reglement einzusetzen.

Im Hinblick auf die voraussichtlichauch weiterhin notwendigwerdende Erhöhung des Pflege¬
satzes wird es sich empfehlen, yinter ß 4 des Reglements einen neuen Paragraphen einzufchalten,
der die Beschlußfassungüber weitere Erhöhungen dem Provinzialausfchuß übertrügt, in. derselben
Weise wie dies auch bei den Pflegesätzenfür Geisteskranke geschehen ist.

Demnach beehrt sich der Prooinzialausschnß zu beantragen:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

„1. § 4 des Reglements über die Leitung und Beaufsichtigungder Abteilung für entmündigte
26 2 1913

Trinker und Arbeitsscheuevom „ ' ' .„^ wird in der Weise geändert, daß an Stelle

eines Pflegesatzesvon 6 Mark täglich, für die Zeit vom 15. Mai bis 31. Juli ds. Is.
ein Pflegesatz von 20 Mark pro Tag und vom 1. August 1922 ab ein solchervon
30 Mark täglich festgesetztwird.

2. Hinter ß 4 des Reglements wird folgende Bestimmung eingeschaltet:
„8 4». Die anderweite Festsetzungder im § 4 aufgeführten Pflegelosten kann durch
Beschluß des Provinzialansschusseserfolgen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialllusschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horiou,

Vorsitzender. _____ Landeshauptmann.

Anlage 43.
. (Drucksachen-Nr. 42.)

Bericht und Antrag
des Provinzmlausschusses,

betreffend

die Erweiterung der „orthopädischen Provinzial-Kinderheilanstalt Süchteln".

Entsprechenddem Beschluß des 60. Provinziallandtages vom 15. März 1921 ist in der
früheren Abteilung für epileptifche Kinder der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal bei
Süchteln eine Krüppelanstalt, eingerichtet worden, die zur Aufnahme von Krllppelkindernbis zum
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Alter von 14 Jahren bestimmt ist. Vor allem ist gedacht an Kinder, die an Rachitis, Knochen-
und Gelenktuberkuloseund Kinderlähmung leiden und einer langer dauernden Anstaltsbehandlung
bedürfen. Kinder, bei denen Heilmaßnahmen mit einer Aussicht auf Erfolg nicht in Frage kommen
oder bei denen der voraussichtlicheAnstaltsaufenthalt länger als 1 Jahr dauert, sollen nicht in die
Krllppelheilanstalt aufgenommenweiden. Die ursprünglicheBezeichnungder Anstalt: „Provinzial-
Krüppelanstlllt Süchteln" ist mit Rücksicht auf die Abneigung der Bevölkerung, ihre der Anstalts¬
pflege bedürftigenKinder in eine KrüPPelanstalt zu überweisen, umgeändert worden in „Orthopädische
Provinzial-Kinderheilanstalt Süchteln".

Um die vorhandenen Baulichkeitenfür den besonderenZweck einer orthopädischenKinder-
Heilanstalt in erhöhtem Maße geeignet zu machen, sind im Laufe des vergangenenJahres umfang¬
reiche bauliche Veränderungen und Ergänzungen ausgeführt worden, deren Fertigstellung sich bis
Mitte Juni dieses Jahres hingezogen hat. In erster Linie wurde die zur Kinderheilanstalt gehörende
Gebäudegruppe— Knaben- und Mädchenhaus, früheres Schulgebäude mit Lehrerwohnungen,'Kinder¬
lazarett und Turnhalle — von der unzulänglichenZentralheizung der Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt abgetrennt uud mit einer eigenen Heizanlageversehen. Im Anschluß an jedes Kinderhaus wurde
der Bau einer, gleichfalls durch die neue Heizung heizbaren, geschlossenenLiegehallezur Ausführung
gebracht. Die über den beiden geschlosseneu Liegehallen befindlichenTeraffen find zu geräumigen
Sommerliegehallen ausgebaut worden. Außerdem ist noch eine weitere Sommerliegehalle errichtet
worden. Auf diese Weile wurden für die Sommermonate etwa 60, für die Wintcrmuncite2b fehr
geeignete Liegeplätze für Sonnen- und Luftbehandlung der Knochen-und Gelenktuberkuloscnund
der Rachitis geschaffen. In der Unterkellerungder geschlossenenLiegehalleam Mädchenhaus konnte
ein hinreichendgroßer Raum zur Aufstellung der mediko-mechanischen Apparate und zur Abhaltung
von orthopädischenTurnstunden gewonnen werden. Außerdem wurden im Innern der Gebäude
Veränderuugen zur Anpassung cm ihre neue Zweckbestimmungvorgenommen. In der früheren
Schule wurden Wohn- und Schlafränme für das Schwesternpersonaleingerichtet,die mit Oefen
beheizt werden. Während der Bauzeit stellte es sich heraus, daß die einzelnen Erweiterungen
zweckmäßig uz größeren Maßen ausgeführt würden, als ursprünglich geplant war. Auch sind die
im Dachgeschoßder geschlossenen Liegehallen ausgeführten beiden Sommerliegehallen ursprünglich
nicht geplant gewesen. 'Doch entsprechen sie der gesteigerten Anforderung an Betten, in denen neben
der orthopädischen Behandlung die natürlichen HeilfnktorenLicht uud Luft den Krllppelkindernzugute
kommen.

Zur Durchführung des erwähnten Vauprogrnmms hat der 60. Provinziallandtag durch
Beschluß vom 23. März 1921 eine Summe vou 800 000 Mark zur Verfügung gestellt. Die
Naukosteuhabeu sich jedoch bis zur Vollendung der Arbeiten auf insgesamt 1 700 000 Mark erhöht.
Der Grund hierfür ist einmal in der außerordentlichenSteigerung der Arbeitslöhne wahrend der
Bauzeit, sodann in der unerwarteten Erhöhung aller Materialpreise und nicht zuletzt in dem Um¬
stand zu sehen, daß infolge des anhaltenden Frostes der Wintermonate — von Anfang November
vorigen Jahres bis Ende März dieses Jahres mußten die Arbeiten nahezu vollständig ruhen —
die für die Ausführung der Bauten erforderliche Zeit in unvorhergesehenerWeise in die Länge
gezogenwurde.

Die Kinderheilanstalt ist am b. August 1921 eröffnet worden. In ihrer heutigen Aus'
dehnung bietet sie Raum für 160 Betten. Jedoch bedürfen noch einige Räume der endgültigen
Fertigstellung, sodaß zur Zeit — Mitte Juni 1922 — nur für 140 Kinder Platz vorhanden ist.
Da jedoch zahlreiche Anmeldungen vorliegen, die auf Einberufung warten, sind schon 149 Kinder
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untergebracht. Schon jetzt ist zu ersehen, daß auch die vorgesehenen 160 Platze, oder bei Zuziehung
des Kinderlazarettes 180 Plätze, hinter dem augenblicklichen Bedürfnis weit zurückbleiben. Die
Erfahrungen der nunmehr einjährigen Vetriebszeit lassen weiter erkennen,daß die Anstalt eine sehr
erfolgreiche Wirksamkeitentfaltet, wie auch bei einer Besichtigung durch den Arbeitsausschuß für
Krüppelfürsorgein der Rhcinprovinz unter Vorsitz des Herrn BeigeordnetenProfessor Dr. Krautwig-
Köln am 20. Inni ds. Is. einstimmig anerkannt worden ist.

Die Behandlung umfaßt zunächst chirurgisch-orthopädische Eingriffe, die durch den leitenden
Facharzt, dem ein Assistenzarzt und ein Volontärarzt zur Seite stehen, vorgenommenwerden.
Solche Operationen haben 184, durchwegmit bestem Erfolge, stattgefunden. Außerdem wird die
gerade bei der Lage der Anstalt besonders günstige Behandlung mit den Heilfaktoren Licht, Luft
und Sonne verwandt. Es zeigt sich, daß von den örtlichen Fürsorgestellen gerade besonders
schwierige Fälle und durch Unterernährung stark heruntergekommeneKinder nach Iohannistal über¬
führt werden. Die Erfolge, die hierbei erzielt werden, und die vou den Eltern der Kinder mit
großem Danke anerkannt werden, haben wieder andererseits die Wirkung, daß die nach Hause zurück¬
gekehrtenKinder als lebende Reklame für die Anstalt wirken und gerade dadurch die Zahl der Auf-
nahmcgesuche ständig steigt. Wenn die Anstalt ihren Zweck aber in vollem Maße erfüllen will, so
sind nach den Erfahrungen der nunmehr einjährigen Vetriebszeit weitere bauliche Aenderungen und
Verbesserungennotwendig. Für die zahlreichen Operationen steht der in einem 400 in von der
Krüppelheilanstalt entfernten Gebände befindliche, vollkommen eingerichtete Operationsraum der
Pruviuzial-Heil- und Pflegeanstalt mit den zugehörigenNebenräumen zur Verfügung. Die durch
die nicht unerheblicheTrennung bedingten Nachteile und Schwierigkeitenhaben aber den Bau eiues
Opcrationssaales im Bereiche der orthopädische»Anstalt selbst notwendig gemacht. Dringend er¬
forderlich ist auch die Schaffung einer besonderenKüche für die orthopädischeKinderheilanstalt.
Neide Einrichtungen, Operationssaal und Küche mit Nebeuräumen, sollen in eiucm im Anschlußan
das Knabenhans auszuführenden Neubau untergebracht weiden, und zwar die Küche mit Neben¬
räumen im Erdgeschoß, der Operationssaal mit Nebeuräumen im ersten Stockwerk. Geplant ist
dann ferner, diesen Neubau durch eiueu Verbiudungsgaug mit dem Mädchenhausin bauliche Verbindung
zu bringen. Die angedeuteten Erweiterungen und Verbesserungensind schon notwendig, nm den
Betrieb der Anstalt in seinem bisherigen Umfange zu sichern. Sie würden es aber auch ermöglichen,
durch Zuziehung benachbarter Gebäude der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt die Velegungsziffer
der Krüppelhcilnnstalt ans 250 bis 300 Betten zu steigern.

Unter Zugrundelegung einer 85fachen Erhöhung der Friedenspreise würde die Ausführung
der Kochkllchc,des Operationssaalcs und des Vcrbindungsgangcs einen Kostenaufwand von
4 250 0^0 Mark erfordern Im einzelnen sind die entstehendenAufwendungen aus dem in der
Anlage beigefügtenKostenvuranschlagzu ersehen. Es fragt sich, ob es angängig ist, diese Summe,
bei der heutigen Finanzlage der Provinz zu dem oben dargelegten Zweck aufzuwenden. Deshalb
wird noch im einzelnen zu prüfen sein:

1. Ob auf die Dauer ein Bedürfnis besteht, 250—300 Krüppelkinderzum Zwecke der Heil-
behandlnng in Süchtcln unterzubringen,

2. ob die Vervollkommnungund die mit der Errichtung des Opcrationssaales und der Koch¬
lüche verbundene Vergrößerung notwendig ist,

3. ob auch der geplante Verbiudungsgaug unumgänglich zur Ausführung gelangen muß.
Die Beantwortung der ersten Frage hängt wesentlichdavon ab, in welchem Umfange der

Provinzialverband in Zukunft überhaupt auf Grund des Gesetzes betreffenddie öffentliche Krüppel-
25
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fürforge vom 6. Mai 1920 zur Unterbringung von Krüppeln durch die Krllppelfllrsorgestellennnd
die Ortsarmenverbiinde in Anspruch genommen werden wird. Zur Zeit der Beschlußfassungdes
61. Provinziallandtages im März vorigen Jahres wurde die Zahl der ständig während des Rechnungs¬
jahres in Anstaltspflege unterzubringendenKrüppel auf mindestens 600 geschätzt. Diese Zahl ist
heute schon durch die Entwicklungder Krllppelfürsorgeweit überholt. Obschon die Krüpvelfllrsorge«
stellen erst seit einem Jahre etwa den einzelnen Krüppelfällen systematisch nachgehen,betrug die
Zahl der Fälle, die den Laudarmenverband beschäftigt hat, bereits bis 15. Januar 1922 1204,
bis 15. März 1922 1482 uud bis zum 1. Juni 1922 1827. Die Fürsorgepflicht des Land-
armenverbandes und die Notwendigkeit der Ueberwcisnng in Austaltspflege wurde in 1163 von
1827 Fällen anerkannt. Nicht erforderlich war Anstaltspflcge in 284 der zur Vorlage gelangten
Fälle, während noch 380 sich in der Schwebe befinden. Berücksichtigt man, daß von diesen noch
unerledigte» Fällen gleichfalls ein erheblicherTeil der Anstaltspflcge überwiefen werden wird, so
wird mau nicht fehlgehen, wenn man nach den bisherigen Erfahrungen die Zahl der alljährlich in
der Nheinprovinz den Krüppclanstaltcn zur Behandlung zu überweisendenFalle auf miudestcus
1100 berechnet. Zwar ist nicht zu verkennen, daß in den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten
des Krüppelfürsurgegesetzeseine erhebliche Zahl älterer Krüppelfälle in Anstalten eingeliefertwerden,
nach deren Erledigung allerdings zunächst ein gewiffer Rückschlageintreten könnte, doch darf auf
der anderen Seite nicht übersehen werden, daß die Organisation der Krllppelfürsorge sich erst im
Anfangsstadium ihrer Entwicklungbefindet und daß bei deren Ausbau sich die Zahl der ausfindig
gemachten Einzelfälle vermehren dürfte. Auch kann wohl damit gerechnet werden, daß die Bevölkerung
selbst auf Grund der erzielten HeilerfolgeVertrauen zu der ueueu Einrichtung gewinnenund damit zu
der rechtzeitigenUebcrwcisuugder Kinder in die orthopädischenAnstalten beitragen wird.

Nun stehen zwar dem Landarmenverband auf Grund vertraglicherRegelung für die Unter¬
bringung der Krüppelkinder neben der Anstalt Suchtet» noch eine Anzahl städtischeund private
Anstalten znr Verfügung, die entweder Krllppelanstalten in eigentlichemSinne sind oder in denen
Krüppel zur Heilbehandlung aufgenommen werden können. Doch find viele davon heute schon
zeitweise nicht mehr i» der Lage, alle vom Provinzialverband überwiesenen Krüppeltindcr aufzunehmen.
Die Pflegesätze in den großstädtischenKrankenhäusern, mit denen eine orthopädischeAnstalt ver¬
bunden ist, erreichen aber mich allmählich eine solche Höhe, daß es besonders bei lanadcuiernder
Krankenhllusbehandlungkaum noch möglich sein wird, Kinder dort unterzubringen und behandeln
zu lassen. Infolgedessen ist es zu begrüßen, eine auf dem Lande gelegeneund durch den Anfchlnß
an die Provinzial-Heil- und Pflegeaustalt mit etwas geringerenKosten arbeitendeAnstalt znr Unter¬
bringung der Krüppelkinder zur Verfügung zn haben, die vor allem gegenüber manchen städtischen
Anstalten den Vorzug der freieren und gefunderenLage hat.

Ein Bedürfnis znr Unterbringung von 250 bis 300 Krllppelkindernin Suchtet» besteht
demnachzweifellos. Durchführen läßt sie sich nur, wenn der geplante Erweiterungsbau, wenigstens
der Neubau des Operationssaales und der Küche zur Ausführung gelangt. Auf die Notwendigkeit
der Schaffung eines Operatiouszimmers in baulicher Verbindung mit den beiden Kinderhänsern
wurde schon oben hingewiesen. Dringend erforderlich ist dieser Raum aber vor allem auch im
Interesse der zu behandelndenKinder selbst. Während der Sommermonate ist zwar die weitere
Benutzung des Operationssaales der Provinzial-Heil- und Pflegeaustalt »och möglich Doch erscheint
es bedenklich, die zahlreichen Krüppelkinder,deren Gesundheitmeist infolge von Unterernährung ohnehin
gefchwächt ist, ohne ernstlicheGefährdung während der Wintermonate zn dem Opemtionssaal und
zurück zu befördern.
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Wesentlich erleichtert wird der Neubau des Opemtionssaales durch die Möglichkeit, die
gesamte vollkommene Einrichtung des bisherigen Opemtionssaales der Heil- und Pflegegnstnlt ein¬
schließlich des Nüntgenkabinetts in die Krüppelheilanstalt zu überführen. Die etwa in Zukunft an
den Insassen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt notwendig werdendenvereinzeltenOperationen
konnten unbedenklich in dem neuen Operationsraum ausgeführt werden.

Die ausreichendeund sachgemäße Ernährung der im Krüppelheim untergebrachtenKinder
ist bei der jetzigenKüchcneinrichtungmit besonderenSchwierigkeitenverbunden. Die Verpflegung
erfolgt aus der Zentralkücheder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt, die 530 m von der Abteilung
entfernt ist; die Zubereitung der Kost muß zusammen mit der für die Geisteskrankenerfolgen.
Für die Krüppelkinder müßte die Zubereitung der Speisen aber mehr unter Berücksichtigungdes
allgemeinen Kürperzustaudes des einzelnen Kindes vorgenommen weiden. Die Zentralküche ist
nicht imstande, diesem Bedürfnis der Krüppelanstalt iu ausreichendemMaße Rechnung zu trage».
Die Kücheneiurichtuüggenügt auch nicht, um neben der Versorgung oer Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt die notwendige Einzelverpflegung der Krüsipelkinderdurchzuführen. Andererseits sind die
mit der Pflege iu der Krllppelanstaltbetrauten Schwestern bereit, in einer eigenen Küche die Zubereitung
der erforderlichenSpeifen selbst zu übernehmen.

Der bisher bestehende Uebclstand, daß die Krüppelkinderunmittelbar nach der Operation
bei Wind und Wetter durchs Freie transportiert werden muffen, wird vollkommennur durch den
Ausbau des zwifchen dem Operationssaal und dem Mädchenhcms geplanten Verbindungsganges
beseitigt. Zweifellos ist daher auch diese bauliche Verbindung dringend erwünscht,für ihre Anlage
spricht insbesondereauch der Umstand, daß in der Mitte eiue Verbreiterung vorgefehcnist, die es
gestattet, den größten Teil des nach Süden offenen Ganges als Liegehalle zu benutzen. Der für
die Behandlung der täglichenKinderwäfchebestimmteWafchraum bei der Einmündung des Ganges
in das Mädchenhaus ist dringend erforderlichund müßte auch bei Wegfall des Verbindungsganges
zur Ausführung gelangen. Schließlichwürde der Verbindungsgang auch zum Transport der Speifen
und Wäsche, sowie bei ungünstiger Witterung zn jedem Verkehr zwifchen den beiden nahe gelegenen
Häusern benutzt werden könne».

Der Arbeitsausschuß für Krüppclfiirsorge in der Nheinprovinz, der unter dem Vorsitz des
Herrn Beigeordneten Professor Dr. Krautwig am 20. Iuui ds. Is. in der Anstalt Iohannistal
zu einer Sitzung zusammengetretenwar, hat sich nach vorangegaugencrBesichtigungder Krüppel-
anstalt an Hand der von der Verwaltung ausgearbeiteten Pläne eingehend mit dein vorliegenden
Projekt befaßt und sich einstimmigdafür ausgesprochen,daß der geplante Neubau des Opcmtions-
sanles und der Kochküche dringend notwendig und die Schaffung des Verbindungsganges durchaus
erwünschtsei.

Aus den angeführten Gründen glaubt der Proviuzialausfchuß den Vorschlag rechtfertigen
zu können, den Betrag von 4 250000 Mark für die Erweiterung und Verbesserung der orthopii-
bischen Provinzial-Kindcrheilanstalt Eüchteln bereit zu stellen. Dieser Betrag wäre zugleich mit
bei zur Deckung der Ueberschrcituugfür die bereits ausgefül rteu Bauarbeiten erforderlichenSumme
von 900 000 Mark zunächst vorschußweise von der Lcmdcsbankzu eutuchmen. Späterer Beschluß¬
fassung wäre die Entscheidung darüber vorzubehalten, ob er im Nahmen einer demnächstaufzu¬
nehmenden größeren Anleihe oder aus bereite» Mitteln entnommen werden kann.

Der Pruuinzialnusfchuß beehrt sich demgemäß zu beantrage»:
Der Provi»zialla»dtng wolle beschließe»:

„Die Erweiterung uud Vergrößerung der „orthopädischenProvinzial-Kindcrheilanstalt
Suchtet»" durch deu Neubau eines Opemtionssaales und eiuer Kochküche mit den dazu

üb*
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gehörigen Nebengebäuden und die bauliche Verbindung dieses Neubaues mit dem
. Mädchenhause wird genehmigt. Die hierzu erforderlichen Mittel im Betrage von

4 250 000 Mark, sowie die zur Deckungder Neberschreituugdes Voranschlagesfür die
bereits ausgeführten Um- und Erweitcruugsbauten erforderlichen900000 Mark sind
zunächst vorschußweise bei der Landesbank zu entnehmen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.
Der Provinzilllllusschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. ______ Landeshauptmann.

Kostenvoranschlag
auf Erweiterung der Krüppelstationin der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

zu Iohannistal.

I.
Hallen-Verbindungsgang mit Waschraum, Wirtschaftsraum, Kartoffelkcller und Balkon.

Ermittelt nach Friedenswelt umbauten Raumes zuzüglich des am heutigen Tage geltenden Aufschlages.
43,0 . 6,70 . 3,80 ---....... 894,78
10,50 . 2,20 . 6.00 ---....... 138,60
10 . 2.50 . 3.92 ---...... 98 —

Mithin: 1131,38
1131,38 . 10,0 --- 11313,80 Mk.

Aufschlag das 85 fache
11313,80. 85 ---............ 961673.— Ml.

II.
Kochkllche,Operationsraum mit Nebenräumen; sonst wie vor.

4,60 . 6,84 . 11,— -....... 314.64
11.70.14.80.11.— --.......1731,60
6,80 . 7.50 . 2.20 ---...... 112.20

rund odm 2158.44
Mithin:

2158,44 . 13,00 --....... 28 059,72
28 059,72.85 --............2385076,20 ..

III.
Für Aenderungen an den Heizkanälen einschl. der Rohrleitungen . 30000,— »

IV.
Für die äußeren Be- und Entwässerungsleitungen, zu den Erweite«

rungsbauten und Umlegung der Leitungen von der Schule und Turnhalle . 40000,— „
V.

Für die Beschaffungvon drei Heizkesseln einschl. Lieferung und Mon¬
tage der Rohrleitungen und allem Zubehör und für etwaige Ergänzungen der
ausgeführten Heizanlage ................. 400 000.— ^,

zu übertragen 3 816 749^M.
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Uebertrag 3 816 749.20 Mk.
VI.

Für die Lieferung der Kochkticheneinrichtung einschl. Montage und
Rohrleitung ...................... 300000,— „

VII.
Für zirka 600,— odru Erdbewegung zur Terrainregulierung . . 100000,— >,

VIII.
Für Unvorhergesehenesund zur Abrundung ........ 33 250,80 „

Sa. 4 250000,— Ml.
Aufgestellt:

Düsseldorf, den 19. Juni 1922. gez. Hirschhorn.
Lllndesbllurat.

Anlage 44.
(Diucksachen-Nr. 43.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau von Dachgeschoßräumen im Ständehause.

Obwohl die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft,das Landesarbeits- und Verufsamt und
das Nechnnngsrevisionsbüroschon in Räumen des Ständehauses untergebracht sind, reichen die
Diensträume des Landeehauses auf die Dauer nicht mehr für die vermehrten Aufgaben der Ver¬
waltung aus.

Die Möglichkeit, weitere Diensträume zu schaffen,bietet fich durch den zimmermäßigen
Ausbau der Nachräume an der Westseite des Ständehauses; hier können durch Einziehen von Zwischen¬
wänden und Decken, Aenderung der Dachfenster, Verputzen der Wandflächen uud Einbau von
Heizuugs- und Beleuchtungsanlagen sechs große gut belichtete Vüroräume mit zusammen rund
290 qm Grundfläche und 25 bis 30 neue» Arbeitsplätzen gewonnen weiden. Die Kosten der
vorgenannten Arbeiten werden fich nach den heutigen Pieissätzeu auf rund 450000 Mark stellen.

Diesem Kostenaufwand stehen Einnahmen gegenüber, welche der Verwaltung durch die
Ueberlassung von Büroräumen in dem gleichen Gebäudean die Rheinische WohnungsfiirsorgeG. m. b. H.
erwachsenund die in Zukunft etwa 10°/« der oben genannten Vankostcnsnmmebetragen werden.
Die Gesellschaft hat sich bereit erklärt, wenn ihr die Benutzung dieser bisherigen Räume auf eine
längere Reihe von Jahren bestimmt zugesichert wird, eine wesentlich höhere Miete zu zahlen.

Die fraglichen Vüroräume wurden der Gesellschaftvor mehreren Jahren überlasten, als
im Landeshause die Dicnsträume noch völlig ausreichtenund auch noch Reserve-Räume zur Verfügung
standen. Bei den Verhandlungen, welche jetzt mit ihr wegen eventueller Freigabe der zur Zeit
von ihr benutzten Räume gepflogen wurden, hat sie geltend gemacht, daß gar keine Möglichkeit
bestände, in Düsseldorf irgendwo anders Unterkommen zu finden, und daß sie die Mieterschutz-
bestimmungcnfür fich in Anspruch uehmen müfse.
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Wenn dem vorstehenden Vorschlag zugestimmt wird, so gewinnt die Verwaltung eine
beträchtlicheZahl von neueu Arbeitsplätzen, deren Kosten durch die Mietseinnahmen in wenigen
Jahren gedeckt sind.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinzmllandtag genehmigt, daß für den Ausban weiterer Dachgeschoßräume
im Stäüdehaus die Summe von 450 000 Mark vorschußweise bei der Landesbankauf¬
genommen und daß dieser Netrag in eine demnächst aufzunehmende Anleihe eingestellt wird'.

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. ________________ Landeshauptmann.

Anlage 45.
(Drucksachen'Nr.44.) Bericht und Antrag

des Provinzialausschusses,
betreffend

den Ankauf der Grundstücke und Gebäude Düsseldorf-Grafenberg,
Bergische Landstraße 7, 8 und 8 g..

Der Rheinischen Provinzialverwaltung ist die HäusergruppeDüsseldorf-Grafenberg,Aergische
Landstraße ?, 8 und 8s, zum Kaufe angeboten worden, Eigentümerin der betreffendenHäuser ist
Frau Witwe Howahrde in Hilden.

Das Gesamtgrundstück ist 27,43 ai- groß. Das TeilgrundstückVergische Landstraße Nr. ?
umfaßt ein zweigeschossiges Vorderhaus mit ausgebanten Dachzimmern, ein zweigeschossigesHinter¬
haus und Hof; das TeilgrundstückNr. 8 ein zweigeschossiges Vorderhaus, einen Anbau zu ebener
Erde, ein zweigeschossiges Hinterhaus und Hof bezw. Garten; das TeilgrundstückNr, 8», ein zwei¬
geschossiges Vorderhaus, Schuppen, großen Pferdestall und Hof. Im ganzen enthält der Häufer¬
block rd. 5800 odm umbauten Raum. Gegenwärtig sind in den 3 Häusern zusammen20 Familien
in Zwei- und Dreizimmerwohnungen untergebracht. Die Häuser sind 20 bis 30 Jahre alt. Der
bauliche Zustand ist im allgemeinen befriedigend, allerdings ist eine gründlicheInstandsetzung des
Putzes und Anstriches erforderlich.

Die Häuser liegeu unmittelbar bei der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg, so
daß die Provinzialverwaltung an dem Erwerb, wenn er zu mäßigem Preise erfolgen kann,
Interesse hat.

Zur Zeit schwebenVerhandlungen mit der Eigentümerin über den Kaufpreis. In der
Kommissiondes Pruvinziallandtages werden in dieser Hinsichtweitere Mitteilungen gemacht werden.
Da solche Kaufverhandlungen, solange der Verkäufer nicht gebundenist, aus naheliegendenGründen
nicht in voller Oeffentlichkeitgeführt werden können, so beehrt sich der Provinzialausschuß zu
beantragen:

„Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, die Häusergruppe Düsseldorf-Grafenberg,
Bergifche Landstraße 7. 8 und 8», käuflich zu erwerben, wofern von der Eigentümerin
angemesseneBedingungen gestellt werden. Der Provinzialausschußwird ferner ermächtigt,
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im Falle des Erwerbes der Häuser, die notwendigenInstandsetzungsarbeitenauszuführen.
Die für den Erwerb und die Instandsetzungsarbeitenerforderlichen Beträge sind zunächst
vorschußweisebei der Landesbank zu entnehmen und demnächst in eine Anleihe aufzunehmen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 46.
(Dnicksachen°Nr. 45.)

Bericht
des Provinzialausschusses

über

die Haltbarkeit des Kleinpflasters.

Gemäß Beschlussesdes 61. Provinziallandtags wird anliegend eine Statistik über die
Haltbarkeit des Kleinpflasters vorgelegt mit den nachstehenden Bemerkungen:

1. Es sind 3 Tabellen aufgestellt und zwar über:
2) Kleinpflasterungen, die nur aus wirtschaftlichenGründen hergestellt, nach den ersten

Ausführungen infolge starker Abnutzung erneuert sind, und deren Dauer sich somit
direkt ergibt;

d) Kleinpflasterungen,die ebenfalls nur aus wirtschaftlichenGründen hergestellt, die aber
noch nicht erneuert sind, und deren Dauer geschätzt werden mußte;

0) Kleinpflasterungen,die aus wirtschaftlichenund sanitären Gründen hergestellt und noch
nicht erneuert sind, und deren Dauer deshalb ebenfalls geschätzt werden mußte.

2. Der frühzeitige Verschleiß des Kleinpflasters auf einigen wenigen Strecken war herbei¬
geführt durch Spurhciltcn auf schmalen Strecken in Ortslcige, höchsten Naddruck bei schwerstem
gewerblichemund industriellem Verkehr (Erze, Steine, Trnß, Briketts, Kohlen und Ton), dann
durch das in den ersten Jahren verwendete weniger widerstandsfähigeSteinnmterial (Melaphyr,
Quarzit und Hartlava), aber auch durch die Sctzsteine an sich, die wegen zu geringer Höhe dem
Verkehr zu widerstehen nicht vermochten, feiner durch nicht vorauszusehendeVerkehrszunahme,
namentlich des schweren Lastkraftwagenoerkchrsmit meist eisenbereiftenNädern der Fahrzeuge
sowie Dampflastzugverkehrwährend des Krieges.

Außerdem stammte dieses Klcinpflaster ans den ersten Jahren nach seiner Einfuhrung, zu
welcherZeit die Erfahrungen mit dieser Vefestigungsart noch fehlten und Kinderkrankheitensomit
zu überwinden waren. Nachdem man in den letzten Jahren dazu übergegangen ist, größere Steine
Und besseies Material zu verwenden, wird die Dauer der Haltbarkeit ganz bedeutendsich vergrößern.

3. Hinsichtlichder Wirtschaftlichkeitdes Kleinpflasters ist folgendes zu erwähnen:
Die allgemein übliche Befestigung der Fahrbuhnflächen der Landstraßen mit Chaussierung

(Mamdam) ist so allgemein bekannt, daß sie hinsichtlichder Herstellungstustenund der Dauer der
Haltbarkeit als Maßstab für andere Befestignngsarten genommen werden kann, und ist dies auch
nachstehend hinsichtlich des Kleinpflasters geschehen.
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Vor dem Kriege kostete 1 Km Chaussierung neu herzustellen auf Straßen bei starkem
Verkehr ungefähr6000 Mark und die Herstellung von 1 Km Kleinpflaster 22—24 000 Mark,
also rund das vierfache der Chaussierung. Heute kostet 1 Km Chaussierung 300000 Mark und
1 Km Kleinpflaster 1200000 Mark, somit auch das vierfache.

Wenn man, wie gesagt, die Chaussierung als Maßstab für die Kosten und Haltbarkeit
des Kleinpflasters anwendet, so ergibt sich, daß das Kleinpflaster dann noch wirtschaftlichist, wenn
es wenigstens viermal solange hält als die Chaussierung.

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer,

Vorsitzender,

Statistik

Dr. Horion,
Landeshauptmann.

über die Haltbarkeit des Kleinpflastersauf den Provinzialstraßender Nheinprovinz.

Fabelle ^.
Kleinpflasterstrecken,die aus wirtschaftlichen
Gründen hergestelltund bereits wegen Ab¬

nutzung umgelegt sind.

Cs haben gehalten:

Bei einer
Klein¬ früheren Decken-
pflaster Jahre Dauer von

Km Jahren

0,881 18—19 1
2.013 19—20 2
1,764 8—22 3
7.565 8—22 4
5.566 9—23 5
4,228 13—24 6
4,135« 11—23 7
5,465 14—21 8
1,901 10-19 9
0.537 15-18 10
0,804 17—24 11
0,27 t" 18-21 12
0,236 22 1?

35,367^

Tabelle «.
Kleiupflasterstrecken,die aus wirtschaftlichen
Gründen hergestellt und noch nicht nmgeleg

sind, deren Dauer deshalb geschätzt ist.

Es haben gehalten:

Vei einerKlein¬
früherenDecken-

pflaster Jahre Dauer von
Km Jahren

1,094 26—32 2
2.598 23—40 3
7.591 18—38 4

15,444 12—40 5
13,623 13—43 6
21.837 15-40 7
25,167 11—41 8
11,085 12—40 9 .
13,836° 8—38 10
4,328 16—40 11
7,t17 12—42 12
2,512 14—40 13
0,950 40—41 14
2,078 19—40 15
0.552 30—40 16
0,225 35 20

130,037'
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Uabesse c.
Kleinpflasterstrecken, die aus sanitären und wirtschaftlichenGrttnden hergestelltund noc!

nicht umgelegt sind, dereu Dauer deshalb geschätzt ist.

Es haben gehalten:

Bei einer
Klein- früherenDecken-
pflcister Jahre Dauer von

1cm Jahren

1,764 14—20 3
4,109 17—27 4

11,633 5—30 5
8,160° 17-35 6

12,163 14—40 7
7,378 ' 10-40 8
4,559 15—40 9
3.937 19—40 10
3.615 11—40 11
3,00? 15—30 12
2,436 25—48 13
1,254 15—35 14
2,062 20—35 15
0,828 30—54 16
0,235 30 17
0.668 30 18
0.685 30 19

68,493°

Anlage 47.

Bericht und Antrag ^,«^4«)
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Beteiligung der Provinz an dem Hilfswerk für notleidende Kleinbahnen.

Der 61. Provinziallcmdtag hat die Beteiligung der Provinz an dem Hilfswerl für not»
leidendeKleinbahnenbeschlossenund den Proviuzialcmsschußermächtigt, eine Anleihe von 5 Millionen
Marl aufzunehmen, um daraus die auf die Provinz entfallenden Anteile der zur Unterstützungder
notleidenden Kleinbahnen bestimmten Darlehn zu gewähren.

Nach dein Landesgcsctzvom Januar 1922, daß für Preußen die Bereitstellung von
100 Millionen Mark für die Zweckedes Hilfswerkes vorsah, sind die Darlehn nur an solche not»

26
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leidenden nebenbahniihnlichenKleinbahnen (nicht an Straßenbahnen) zu gewahren, die ohne Hilfe
zur Aufrechterhaltung ihres Betriebes nicht in der Lage sind, aber in absehbarer Zeit über ihre
Notlage hinwegkommenwerden. Von dem Betrage von 100 Millionen Mart haben der Staat
und die Provinzen je V° ^ 40 Millionen Mark und das Reich Vs -- 20 Millionen Mark auf¬
zubringen. In dem gleichen Verhältnis sind diese Körperschaftenan der Aufbringung jedes ein¬
zelnen Darlehnsbetrages beteiligt. Die Darlehnsanträge werden begutachtet von einem aus Ver¬
tretern der beteiligten Behörden bestehenden Kleinbahndarlehnsausschuß und, nachdem der
Provinzialausschuß in jedem einzelnenFalle die Bereitstellung des anteiligen Betrages der Provinz
zugestimmt hat, dem Kleinbahndarlehnshcmptausschuß,bestehend aus Vertretern des Reichs, des
Staates und der Provinzen, vorgelegt, der über die Bewilligung des Dalehns und die Bedingungen
der Hergaben entscheidet.

Es liegen für die Rheinprouinz z. Z. die folgenden ? Darlehnsanträge vor:
Anteiliger Darlehns»

1. Darlehnsantrag für die Kleinbahn Merzig-Büschfeld(gehörend dem Staate, betrag der Provinz:
der Provinz und dem Kreise) ..............1080 000 Ml.

2. Darlehnsantrag der Euskirchener Kreisbahn (gehörend dem Kreise Eus-
lirchen) .....................1320000 „

3. Darlehnsantrag für die GeilenkirchenerKreisbahn (gehörend dem Kreise
Geilenkirchen) ...................1472000 „

4. Darlehnsantrag für die Dürener Kreisbahnen (gehörend dem Kreise Düren) 1 200 000 ,
5. Darlehnsantrag für die Bahnen Lennep—Nemscheidund Wermelskirchen—

Nemscheid—Burg (gehörend der Stadt Nemscheid) ....... 800 000 ,
6. Darlehnsantrag für die Bahn Engelskirchen-Marienheide(gehörend dem

Kreise Gummersbach)................. 760 000 „
7. Darlehnsantrag für die Kreuznacherbahnen (gehörend der Westdeutschen

Eisenbahngesellschaft)................. 1462 000 „
8 094 000 Mt.

Der Antrag unter Nr. 1 konnte vom Hauptausschuß noch nicht erledigt werden, da die
Verhandlungen mit der Regierungskommissiondes Saargebietes noch nicht abgeschlossen sind.

Der Darlehnsbetrag für lfd. Nr. 2 ist bewilligt worden.
Der Antrag für lfd. Nr. 3 liegt dem Hcmptausfchußzur Entscheidungvor.
Die Anträge zu lfd. Nr. 4—7 werden z. g. von: Kleinbahndarlehnsausschußbegutachtet.
Die ersten 3 Antrage, für die der Prouinzialcmsfchußdie Bereitstellung des Provinzial-

ante'les aus der hierfür zur Verfügung stehenden 5 Millionen-Anleihe genehmigt hat, erfordern
3 872 000 Mark. Wird auch den übrigen Anträgen entsprochen,so sind weitere 4,222 Millionen
Mark, im ganzen also 8,094 Millionen Mark aufzubringen. Berücksichtigtman außerdem, daß
die erforderlichenDcnlehnsbctriige aus längst überholten Preisen für Material und Löhne errechnet
worden sind, so werden bis zur Auszahlung dieser Beträge weiter noch mindestens 2 Millionen
Mark erforderlich,um sie den heutigen Verhältnissen anzupassen. Um die vorliegenden7 Anträge
zu befriedigen,werden demnach im ganzen 10 Millionen Mail von der Provinz aufzubringen fein,
wahrend, wie eingangs erwähnt, nur 5 Millionen Mark zur Verfügung stehen, so daß sich die
Bereitstellung von weiteren 5 Millionen Mark als notwendig erweist.

Die Darlehen werden zum größten Teil zur Erneuerung der infolge der Kriegsverhält¬
nisse stark abgenutzten Gleisanlagen und Betriebsmittel erbeten. Weiden diese Anlagen nicht in
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kürzester Zeit wieder hergestellt, so ist die Fortführung des Bahnbetriebes nicht mehr möglich.
Durch Hergabe billiger Darlehn für die genannten Zwecke wird die Stillegung der Bahnen, die
übrigens im besetzten Gebiet von den Vesatzuugsbehördenkaum geduldet würde, mit ihren katastro¬
phalen Folgen verhindert. Es ist daher dringend erwünscht, daß das Hilfswelk nicht mit den
bisher zur Verfügung gestelltenMitteln beendet wird. War an sich schon der im Jahre 1921
für das Hilfsweik bereit gestellte Betrag im Verhältnis zu den Bedürfnissensehr gering, so ist er
heute, nachdem inzwischendie Preise für Material und Löhne um ein mehrfaches gestiegen sind,
völlig unzulänglich. Es besteht daher bei der preußischenStaatslegierung auch die Absicht, von
der Lllndesversammlungweitere Mittel für das Hilfswerk zu erbitten, die dann auch der Rhein-
Provinz zugute kämen, falls sie den auf sie entfallenden Anteil an dem Hilfswerk aufbringt.

Außer den zur Befriedigung der vorliegendenDarlehnsanträge nach dem heutigen Stande
noch erforderlich werdenden 5 Millionen Mark, wäre die Bereitstellung von weiteren 3 Millionen
Mark im ganzen also 8 Millionen Mark zur Gewährung weiterer Darlehn, die im Laufe des
Jahres zu erwarten sind, erwünscht. Der Provinzialcmsschuß schlägt daher folgenden Beschluß¬
entwurf vor:

„Der Provinziallandtag ermächtigt den Provinzmlausschuß eine weitere Anleihe von
8 Millionen Mark aufzunehmen zur Bereitstellung der auf die Provinz entfallenden
Anteile der zur Unterstützungder notleiden Kleinbahnen bestimmten Darlehn".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzmlausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion.

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 48.
(Drucksach en-Nr. 47.)

Bericht und Antrag
des Probinzialausschusses,

betreffend

Erhöhung des Kredits zur Gewährung von Darlehn zum Bau und zur Ausrüstung
von Kleinbahnen.

Aus Mitteln der Landesbank(jetzt der Kommunalbank)können laut Beschluß des Provinzial-
lcmdtages (vergl. den letzten diesbezüglichen Beschluß vom 11. Februar 1914) — gegenwärtig bis
zur Höhe von 55 Millionen Mark — an Kommunaluerbände Darlehn zum Bau und zur Aus¬
rüstung von Kleinbahnen gegeben werden. Ein Darlehn wird nur solange gewährt, als voraus¬
sichtlichdas Bahnunternehmen »och nicht ausreichend rentabel ist. In letzterer Zeit werden die
«leisten Darlehn zunächst nur auf 5 Jahre bewilligt. Im Bedarfsfall kann nach Ablauf der
5 Jahre Neubewilligung erfolgen. Den Zinsfuß der Darlehn bestimmt die Kommuualbcmkin



204 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 48.

jedem einzelnen Falle nach den jeweiligen Geldverhältnissen. Der Prouinzialausschuß kann gemäß
Beschlussesdes Provinziallandtages vom 10. März 1911 aus Provinzialmitteln dem DarlehnS-
nehmer bei Darlehn bis zu einem Drittel der Vausumme einen Zinsnachlaß von 1°/« und bei
Darlehn über ein Drittel der Vausumme einen Zinsnachlaß von V2°/° gewähren. Darlehn letzterer
Art dürfen aber nur bis zur Höhe von V» der Bausumme bewilligt werde». Der Tilgungssah
für die Darlehn ist mindestens 1"/» jährlich. Ausnahmsweise wird sehr unterstützungsbedürftigen
Kommunalverbänden der Anfangstermin der Tilgung, der im allgemeinenmit der Abhebung beginnt,
für eine Reihe von Jahren hinausgeschoben.

Von den 55 Millionen sind bislang rund 54 Millionen als Darlehn begeben. Die
jährliche Belastung des Provinzialverbcmdes durch den Zinsnachlaß ist im Haushaltsplan für 1922
auf 210000 Mark veranschlagt.

In dem Uebersichtsbericht,welcher bezüglich der Kleinbahnunterstützungen dem jetzigen
Provinziallandtag vorliegt, und der früher gedruckt ist als diese Vorlage, wird noch die Erwartung
ausgesprochen, daß die Restsumme aus den 55 Millionen in Höhe von rund 1 Anllion für das
Jahr 1922 ausreichen werde. Inzwischen sind jedoch 3 Anträge in solcher Höhe eingegangen, daß
diese Erwartung heute nicht mehr entfernt zutrifft.

Es haben beantragt an Kleinbahndarlehn:
1. Stadtgemeinde Düsseldorf zur Verbesserungdes Verkehrs (Umbau von 1 iu Spur in Nor<

malspur rd. 1,5 m) und zur entsprechenden Ausrüstung mit Oberleitung und Wagenpark auf
den UeberlandbahnstreckenVenrath—Hilden—Ohligs und Hilden—Vohwinkel 8 bis 10
Millionen Mark.

Zu bemerken ist, daß die KleinbahnstreckeDüsseldorf—Venrath schon normalspurig ist,
sodaß nach dem geplanten Umbau die Wagen der Düsseldorfer Stadtstraßenbahnen bis nach
Vohwinkel einerseits und bis nach Ohligs andrerseits durchlaufen können.

2. Die Stadtgemeinde Hamborn zum Bau der beiden Teilstrecken von Schacht IV (Gewerk¬
schaft Deutscher Kaiser) in Hamborn bis Meiderich und von Hamborn (Pollerbruchstraße)
bis zum Marktplatz in Holten der Kleinbahn Meiderich—Holten 6,5 bis 8 Millionen Mark.

Für diese Kleinbahn hat der Provinzialausschuß in der Sitzung vom 6. Juli 1915 schon
ein Darlehn von 620000 Mark bewilligt, das beim Bau der über 4 Km langen, während
des Krieges fertiggestelltenmittleren Teilstreckedieser Kleinbahn von Schacht IV der Gewerk¬
schaft „Deutscher Kaiser" bis zur Pollerbruchstraße in Hamborn abgehoben und öerwendet
worden ist.

3. Die Gemeinde Holten (Bürgermeisteramt Sterkrabe) zum Bau der Kleinbahnsticcken:
») Hamborn—(Marxloh)—Holten — Bahnhof Holten und
d) Walsum(Waldschlößchen)- Schacht Wehofen—Holten (Marktplatz)6 bis ? Millionen Mark.

Da nicht ausgeschlossen ist, daß in allernächsterZeit noch weitere Anträge eingehen —
z. B. von der Stadtgemeinde Elberfeld zum Bau der Kleinbahn Elberfeld-Wiedenerhauschen
(GemeindeDornap) zwecks Anfchlusses an die Mettmanner Kleinbahnen(Kosten etwa 4 bis 6 Millionen
Mark) — so empfiehlt, es sich, die Höchstsumme, bis zu der Darlchu von der Kommunalbank zu
Klcinbahnzwcckengegebenweroen können, von 55 Millionen auf 95 Millionen zu erhöhen. Die
vorgeschlageneErhöhung um 40 Millionen würde für den Provinzialverbano wenn die bisherigen
Bestimmungen bezüglich der Zinszuschüsseaufrecht erhalten bleiben, im Höchstfalle eine jährliche
Mehrbelastung von etwa 200000 Mark bedeuten.
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Der Provinzialcmsschußbeehrt sich daher folgende Beschlußfassung vorzuschlagen:
„Der Proviuziallcmdtag genehmigt die Erhöhung des Kredits zur Gewährung von
Darlehn zum Bau und zur weiteren Ausrüstung von Kleinbahnen um 40 Millionen
Mark von 55 auf 95 Millionen Mark".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der ProvmzialllUsschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 49.
(Drucksllchm°Nr. 48.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusfes,

betreffend

Erhöhung der jährlichen Provinzialzuschüsse für die landwirtschaftlichen Schulen.

Zu den Aufgaben, zu deren Erfüllung die Provinzen auf Grund der Dotationsgesetzgebung
verpflichtetsind, gehört auch die „Unterstützungniederer landwirtschaftlicherLehranstalten (Ackerbau-,
Obstbau-, Wiesenbau- usw. Schulen)" — ß 14 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 —. Zur Durch«

' führung dieser gesetzlichenVerpflichtungenist im Jahre 1901 zwischen dem RheinischenProvinzial-
verband und der Landwirtschaftskammerein Vertrag geschlossen, welcherin seiner heutigen Fassung
die Provinz verpflichtet:

1. für jede landwirtschaftlicheSchule einen Zuschuß von 5000 Mark jährlich zu gewähren (§ 8
des Vertrages);

2. die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgungder Direktoren der landwirtschaftlichen Schuleu
sowie der Wanderlehrer einschl. der Weinbaulehrer »ach Maßgabe der Bestimmungen für die
Provinzilllbeamten zu übernehmen <H 9 des Vertrages).

Der Vertrag läuft bis zum 1. April 1931.
Die Landwiitschaftskammerist nun an die Provinz mit der dringenden Bitte heran¬

getreten, die Zuschüsse für die landwirtfchaftlichenSchulen für das Rechnungsjahr 1922 auf jährlich
41200 Mark für jede Schule zu erhöhe» (einfchl. der Verpflichtungenbezüglich der Ruhegehalts»
und Hiuterbliebenenversorgungaus § 9 des Vertrages). Diese Erhöhung solle vorerst nur für das
Jahr 1922 gelten. Inzwischen solle eine Neufassung des Vertrages vorbereitet werden.

Der Antrag der Landwirtschaftskammerwird vornehmlichdamit begründet, daß die Gehälter
für die Direktoren und Landwirtschaftslehrer fortwährend gestiegen und auch die sonstigenAusgaben
für die Schulen bei der fortschreitendenSteigerung aller Kosten des landwirtschaftlichenSchulwesens
in nicht vorauszusehendemUmfange in die Höhe gegangen seien.

Die Gesamtausgaben für das landwirtschaftlicheSchulwesen und Wanderlehrertum in der
Rheinprovinz stellen sich nach dem heutigen Stande auf etwa 10,69 Millionen Mark, d. h. für
jede der 52 Schulen durchschnittlich etwa 206 000 Mark.
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Demgegenüber wurden im Jahre 1913 für 45 landwirtschaftlicheSchulen insgesamt nur
339 000 Mark, also pro Schule 7500 Mark ausgegeben(in diesen Zahlen sind die Aufwendungen
der Kreife für die Gestellungder Schulräume, Direktorenwohnung,Reinigung, Heizung und Beleuch¬
tung usw. allerdings nicht mit einbegriffen, wohl aber die Aufwendungen der Provinz für die
Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung), Stellt man die Gesamtausgabe von 1913 in Höhe

von id. —-^— Mark -- rd. 7500 Mark pro Schule (ohne Aufwendungender Kreise für Schul-45
räume usw,) in Vergleichmit der entsprechenden Zahl von heute 10,69 Millionen — 1,82 Millionen

(heutige Aufwendungender Kreise für Schulriiume usw.) -- ' Millionen, d. h. rd. 171000

Mark pro Schule, so liegt eine Steigerung der Ausgaben seit 1913 um etwa das 23fache vor.
Die voraussichtlichen Gesamtausgaben für das landwirtschaftliche Schulwesenim Rechnungs¬

jahr 1922 von etwa 10,69 Millionen Mark berechnen sich im einzelnenunter Berücksichtigung der
bevorstehendenErhöhung der Beamtenbezüge rückwirkend vom 1. Juni wie folgt:

Gehälter einschl. Zuschläge ............., 6 238065 Mark,
Reisekosten ................... 286000 „
Hilfslehrer ................... 350000 ..
Unterrichtsmittel ................. 78000 ..
Geschäftsführung an den Schulen ............ 93600 „
Obstbaulurse .................. 10400 ..
Insgemnn................... 31200 „
Reisetostenzur Direktorenkonferenz,befondereReisen und Umzugskosten 80000 „
Unfall' und Haftpflichtversicherung ........... 8 000
Druck- und Insertionskosten .............. 10000
Portokosten ................... 10000
Zuschüsse zur Verzinsung und Tilgung der Schulgebäude ..... 4 300
Stipendien für Schüler............... 4 875
Leitung und Aufsicht des Schulwesens , ......... 398850
Unvorhergesehenes.................______7 171 0

insgesamt 7 675 000 Mark,

Gehälter der 14 zweiten Landwirtschaftslehrerfür den Winter . . .^ 490000 „
insgesamt 8165000 Mark,

dazu die Ausgaben der Provinz für die Ruhegehalts- und Hinter-
bliebenenversorgung ............... 700000 „

und die Aufwendungen der Kreise für Stellung und Unterhaltung des
Schullokals,der Direktorwohnung,Reinigung, Heizung und Beleuchtung 1820 0 00 .. *)

insgesamt 10 685 000 Mark.

Bei Beantragung des Provinzialzuschussesvon 41200 Mark je Schule geht die Land¬
wirtschaftskammervon einer Verteilung der Gesamtkostenvon °/° auf Landwirtschaftstammer und
Kreise, V° auf deu Staat und V» auf die Provinz aus.

») Diese Summe von 1820 0«) Marl beruht auf Schätzungunter Zugrundelegung von Durchschnitts-
losten von 3b 000 Mark je Schule gegenüber etwa 20 000 Mail je Schule im Jahre 1921.

»

»

!'
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Die Landwirtschaftskammerweist darauf hin, daß wenn ihrem Antrag nicht entsprochen wird,
der Abbau der landwirtschaftlichen Schulen (Winterschulen)in ernste Erwägung gezogen werden müsse.
Ein Abbau sei aber doppelt bedauerlichzu einer Zeit, iu welcher die Notwendigkeiteines weiteren
Ausbaues der landwirtschaftlichenSchulen von allen Seiten, nicht zum wenigsten auch seitens der
Konsumentenanerkannt und gefordert würde. Gerade in der Rheinpruvinz, iu welcherder Klein¬
betrieb vorherrsche und Großbetriebe kaum vorhanden seien, sei die dauernde Hebung der landwirt¬
schaftlichen Erzeugung nur durch die landwirtschaftlichenSchulen möglich, deren Fachlehrern auch
die Wirtschaftsberatung der ländlichen Bevölkerung obliege. Zudem hätten die landwirtschaftlichen
Schulen der Nheiuprovinz von jeher auch die Kleintierzuchtund den Obst- und Gartenbau besonders
gepflegt, sodah ihre Wirksamkeitauch einer sehr großen Zahl der städtischen und ländlichen Arbeiter¬
schaft zugute komme, Die Aufrechterhaltung und Förderung des landwirtschaftlichenSchulwesens
liege deshalb in dem Interesse der gesamten Bevölkerung.

Der Provinzialausschuß steht auf dem Standpunkt, daß das Verlangen der Landwntschafts-
kammer auf zeitgemäße Erhöhung des Provinzialzuschnsseszu den Kosten der landwirtschaftlichen
Schulen unter den obwaltendenVerhältnissen an sich nicht unberechtigtist. Vor dem Kriege betrug
der Barzuschuß des Pruvinzialverbandes zu jeder Schule jährlich 2500 Mark, seine Aufwendung
auf Grund der Verpflichtungenzur Uebernahmeder Ruhegehalts- und Hiuterbliebenenverforgungder
WinterschuldirektoreuPp. pro Schule etwa 250 Mark Insgesamt betrugen also die Ausgaben des
Pruvinzialverbandes vor dem Kriege pro Schule etwa 2750 Mark. Heute betragen sie pro Schule
etwa 18 000 Mark (5000 Mark Barzuschuß > rd. 13 000 Mark aus der Ruhegehalts pp.
-Versorgung). Der Provinzialverband leistet also gegenwärtig mir knapp das siebenfache von seiner
Friedensleistuug,während die Ausgaben (siehe oben) um das 23-fache gestiegensind. Das Veteiligungs-
Verhältnis an der Kostenaufbringunghat sich mithin stark zu Ungunsten der Landwirtschaftskammer
verschoben, zumal auch der Staat seine Zuschüsse nicht in dem Maße erhöht hat, wie sich die Ausgaben
gesteigerthaben. Die Vorlage will hier den notwendigenAusgleich dringen, da der starken Geld¬
entwertung auch bei Bemessungder Prooinzialzuschüssezu den landwirtschaftlichenSchulen Rechnung
getragen werden muß

Die steigende Belastung der Landwirtschaftskammerdurch das landwirtschaftliche Unterrichts¬
wesen wird auch durch die Erhöhung der Beiträge zur Landwirtschaftskammergekennzeichnet, die zu
einem erheblichenProzentsatz auf die gesteigertenKosten der landwirtschaftlichenSchulen zurück¬
zuführen ist. Wahrend der Veitrag zur Landwirtschaftskammernoch 1914 V^"/» des Grundsteuer-
reinertrages betrug, ist er 1919 auf 2°/«, 1920 auf 4°/„, 1921 auf 13°/« und 1922 auf 65«/«
emporgeschnellt. Die Landwirtschaftskammererklärt, mit der Erhöhung ihrer Beiträge nunmehr
an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeitangelangt zu sein.

Eine Erhöhung des Provinzialzuschnssesist auch deshalb erforderlich, weil der Landwirt-
schaftsministerdie Bewilligung erhöhter Staatszuschüsse (heute beträgt der Staatszuschuß pro Schule
8000 Mark) von der Bedingung abhängig macht, daß auch die übrigen Unterhaltungspflichtigen
(Provinz.und Kreise) eine entsprechende Erhöhung ihrer Zuschüsse eintreten lassen.

Was dagegen die Höhe der jetzt von der Landwirtschaftskammerbeantragten Proviuzial-
zuschüsse betrifft, so glaubt der Provinzialaussck)ußdie Annahme des Antrags der Kammer, den
Zuschuß pro Schule zunächst für das Rechnungsjahr 1922 auf 41200 Mark zu erhöhen, nicht
vorschlagenzu können, anch nicht bei Anrechnungder Ausgaben aus der Ruhegehalts- und Hinter-
bliebenenversurgungauf diese,, Betrag. Derartige Mehrbelastungen sind bei der Finanzlage für
den Provinzialverband nicht tragbar. Der Provinzialausschuß kann nur eine Erhöhung des Bar-
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Zuschusses von 5000 auf 15 000 Mark (ohne Anrechnung der Verpflichtungenaus der Ruhegehalts-
und Hinterbliebenenversorgung)befürworten und muß gegenüber einem etwaigen Einwand, daß die
Ausgaben des Provinzialverbandes gegenüberder Friedenszeit für das landwirtschaftlicheSchulwesen
sich damit nur auf das zehnfacheder Friedenszeit belaufen gegenüber einer Gesamtsteigerungder
Kosten um das dreiundzwanzigfache darauf hinweisen,daß mit einem weiteren Anwachsen der Ausgaben
des Provinzialverbandes für die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgungzu rechnen ist und daß
sich das Verhältnis der Leistung der Provinz zu den Gesamtkostenerst am Ende des Jahres wird
feststellen lassen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erhöht den Zuschuß,den der Provinzialverband gemäß § 8 des
Vertrages mit der Landwirtschaftskammerjährlich zu den Kosten der landwirtfchaftlichen
Schulen leistet, von 5000 auf 15 000 Mark und zwar unter der Voraussetzung,daß
auch der Staat eine der Gefamtleistungdes Provinzialverbandes entsprechende Erhöhung
seiner Zuschüsse eintreten läßt. Darüber, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, wird der
Provinzialausschuß zu entscheiden ermächtigt".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 50.
(Drucksachen»Nr. 49.) Bericht und Antrag

des Provinzialausschusses,
betreffend

Beteiligung des Provinzialverbandes an der Bereitstellung von Mitteln
zur Förderung von Bodenverbesserungen.

Durch Gesetz über Vereitstellungvon Staatsmitteln zur Förderung von Vodenverbesferungen
vom 1. April 1922 (Preußische GesetzsammlungSeite 79^ ist dem Staatsministcrium ein Betrag
von 300 Millionen Mark zur Verfügung gestellt worden, dessen Zinsen zur Förderung von Boden-
verbesserungenjeglicher Art Verwendung finden sollen. §8 1 und 2 sowie § 4 Absatz 1 des
betreffendenGesetzes*)haben folgenden Wortlaut:

§ 1.
Dem Staatsministerium wird ein Betrag von Dreihundert Millionen Mark zur Verfügung

gestellt, aus dessen Zinsen zur Förderung von Vodenverbesseiuna.cn jeglicher Art öffentlich-rechtlichen
Verbänden (Wasfergenossenfchaften, VodcuverbesferuNgsgenosfenschciftenund dergleichen mehr), ähnlichen
Vereinigungen und gemeinnützigen Siedlungsunternehmungen im Sinne des Neichssiedelungsgesetzes
vom 11. August 1919 (NeichsgefetzblattSeite 1429) Zinserleichterungenim Wege unverzinslicher,

*) Anmerkung. Die übrigen Paragraphensind hier nicht von Interesse, da sie lediglich die Deckung«-
frage sür den Staat regeln.



Anlagen zu den Sitzungsprotukollen. Nr. 50. 209

spätestens nach 30 Jahren rückzahlbarerDarlehen gewährt werden können. Rllckeinnahmen fließen
dem Fonds wieder zu.

Bis zur Hälfte des Betrags können auch Zinserleichterungenohne Auflage der Rückgewähr
gegebenwerden, falls die Provinz sich mit dem gleichen Betrage beteiligt.

§2.
Das Staatsministerium wird ermächtigt, im Rahmen der nach § 1 bereitgestelltenMittel

die Bürgschaft für Verzinsung und Rückzahlung der von im § 1 genannten Darlehnsnehmern für
die Ausführung von Nooenveibefferungenjeder Art aufgenommenenDarlehen zu übernehmen,falls
diese mit mindestens 2 vom Hundert des ursprünglichenBetrags unter Hinzurechnungder ersparten
Zinsen getilgt werden.

8 4.
Die Ausführung dieses Gesetzes liegt dem Minister für Landwirtschaft,Domänen und Forsten

und dem Finanzminister ob.

Die Ausführungsbestimmungenzu dem Gesetz sind zur Zeit noch in Vorbereitung.
Der Provinziallandtng- muß sich bereits jetzt grundsätzlich darüber schlüssig werden, ob er

einer Beteiligung des Promnzialverbandes an der Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von
Bodenverbesferungenin der vom Gesetz vom 1. April 1922 verlangten Form zustimmen will.
Sonst verstreicht bis zum nächsten Zusammentritt des Prouinziallandtages zuviel Zeit, olme daß
an die Melioration«arbeiten herangegangenwerden kann. Dies muß sowohl im Interesse der Sache
als auch wegen der fortschreitenden Geldentwertung, wenn eben möglich,vermieden weiden. Erteilt
der Provinziallandtag feine Zustimmun,, so bittet der Proviuzialausfchuß für das Rechnungsjahr1922
vorläufig einen Betrag von 750 000 Mark für die genannten Zweckederart zur Verfügung zu
stellen, daß der Prooinzialausschuß ermächtigt wird, im Nahmen dieser Summe Anträgen auf
Provinzial-Beihülfen zu entsprechen. Es ist anzunehmen, daß solche Anträge sogleich nach Bekannt¬
werden der Ausführungsbestimmnngenin großer Menge eingehen werden. Der Lundestulturamts-
präsident in Düsseldorf hat bereits in einer Eingebe sehr eindringlich darauf hingewiesen,daß die
unbedingt nötwendigeUmlegung im gebirgigenTeile der Rheinpruuinz ohne Inanspruchnahme des
300 Millionen-Fonds und vor allem ohne Inanspruchnahme von nicht rückzahlbarenBeihülfen aus
dem 300-Millionen-Fonds undurchführbar sei, selbst wenn man sich auf das notwendigsteMaß
beschränke. Der Landeskulturamtspläsident weist darauf hin, daß, da die Höhe des Staatsfonds,
der auf Grund des Gesetzesvom 1. April 1922 gebildet sei, sich nicht ändere, jährlich aber die
Kosten neuer Umlegungen den Fonds belasteten, der Fonds in wenigen Jahren allein schon durch
die unter Leitung der Landestulturbehörden ausgeführten Vodenoerbefferungenin voller Höhe in
Anspruch genommen werden könne. Nun weiden aber die Vodenuerbesserungennur soweit uuter
Leitung der Landestulturbehörden ausgeführt, als sie mit der Umlegung in Verbindung stehen.
Die Meliorationen, die nicht mit der Umleguug in Zusammenhangstehen, werden unter Leitung der
Behölden der allgemeinenVerwaltung durchgeführt. Auch seitens der Regierungs-Prasidenlen sind
also sehr erhebliche Anträge gegen den 300-Millionen-Fonds zu erwarten. Allein aus dem
RegierungsbezirkDüsseldorf liegen für die Jahre 1921 und 1922 Ant,äge gegen den provinziellen
Flußregulierungsfonds in Höhe von rund 4 M llionen Mark vor, während der Flußregulierungs¬
fonds für diese beiden Jahre nur etwa 400 000 Mark beträgt. Auch hier muß also auf den
300-Millionen-Fonds zurückgegriffeu werden. Inwieweit in diefen Fällen Ziuseileichterm,gen ohne
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Auflage der Rückgewährgegebenwerden können, wird natürlich im Einzelfalle erst genau geprüft
werden müssen.

Provinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erklärt sich grundsätzlich damit einverstanden,daß der Rheinische
Provinzialverband sich an der Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Boden¬
verbesserungenim Sinne des § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 1. April 1922 beteiligt
und stellt für diese Z necke zunächst für das Rechnungsjahr 1922 einen Betrag von
750000 Mark zur Verfügung des Prouinzialausschusses".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

-<5^>GVQ>V><x---
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